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Di Concordat ift ein Epoche machendes Greigniß in der 

Gefchichte unferes Reiches. | 

Der Kaifer und der Papſt freuen fich gleichmäßig über den 

glücklichen Abſchluß des Concordates, über die endliche Herftellung 

des vollen Friedens nach einem fo vieljährigen trüben Mißverhältniß. 

Wohl mag der Kaifer fich freuen; denn er übte einen Act 

hochherziger Gerechtigkeit, der feinen Namen mit Ruhm krönen 

wird, noch in den Augen der. fpäten Enkel, wieder eines Con— 

ftantin. und Carl's ded Großen noch immer glänzt in den Annalen 

der. Gefchichte, um ihrer. Ihaten willen für die Kirche, worin 

wefentlich. ihre ganze: Größe wurzelt. Und mit Recht freut ſich 

auch der Papſt; denn wohl mag er hoffen, daß auf den neuen 

Grundlagen eine beffere Zukunft in dem altkatholifchen Oeſterreich 

erblühen werde. Was Pius VI. auf einer großen beſchwerlichen 

Reife vergebens zu erlangen ftrebte, ift dem neunten Pius durch 

die Gunft des Himmels ‚geworden. Wie einft Rudolph von Hab3- 

burg das deutfche Reich aus tiefer Zerrüttung rettete durch Ge: 

vechtigkeit, Weisheit und Kraft, fo hat jegt ein edler Sprößling 

aus Rudolph's Gefchleht mit Gerechtigkeit und Weisheit fein 
Eoncordat. 1 
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Reich gerettet aus jchlimmer, bedrängter Lage; mit Weisheit 

und Kraft wird er durchführen, was er in folcher Weife begonnen hat. 

Schon einmal ward ein Goncordat in Wien gefchloffen; es 

war im Jahre 1448. Man hat damald und fpäter viel darüber 

geklagt, als habe Kaifer Friedrich darin dem Papfte zu viel nach: 

gegeben. Aber die Zeit hat anders gerichtet; das Concordat hat 

fich bewährt; es blieb mehr als dreihundert Jahre die feite 

Grundlage des friedlihen und wohlgeordneten Berhältniffe | 

katholiſchen Kirche in Deutfchland, "bis die Stürme der franzöfifchen 

Revolution Alles niederwarfen. Wenn es einen Fehler Hatte, fo Tag 

er darin, daß nur die Äußeren Berhältniffe geordnet wurden, daß 

man nicht tiefer einging; wäre dieſes Tegtere in rechter Weife gefchehen, 

fo wäre vielleicht die fogenannte Reformation mit ihren furchtbaren 

Erfchütterungen und blutigen Folgen der Welt erfpart worden. 

Bei folder Bedeutung eines wahren Concordates — als der 

beginnenden, 'neu gefefteten „eoneordia sacerdotiüi et imperiit 

begreift es fich Teicht, wie fich eben jetzt die Augen von ganz 

Deutfehland, ja von ganz Europa auf Oeſterreich und fein neues 

Concordat richten, die Einen mit freudiger Theilnahme und lautem 

Zubel*), die Andern mit banger Sorge und ſchlecht werhaftenem 
1 Ingrimm*). 

*) So z. B. „das Mainzer Journal“, „das deutſche Volksblatt,“ „Deutſch— 

land,“ „die Augsburger Poſtzeitung,“ „la Bilancia,“ „la Civiltà cattolica, “ 

„l’Amico eattolieo,“ „le Jourmal de Bruxelles“ und überhaupt die fatholifchen 

Blätter Belgiens (wie die „Independance Belge* v. 25; November unter nicht 

geringem Aerger conftatirt) u. f. w. va: 

*) So z. B. die „Voſſiſche“ und „Spenerfihe Zeitung,“ die „Röfnifche 
Zeitung,“ die’ „Nationalzeitung,“ die „Weferzeitung,“ die „Zeit,“ das 
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- Wenn man fi) das bunte Durcheinander von allen diefen 

Stimmen ein’ wenig näher betrachtet, ſo möchte man freilich an 

der fogenannien öffentlichen Meinung völlig irre werden, da man 

die widerfprechendften Anfichten - unter "diefer Maske auftreten 

fieht. Dabei verräth fich eine folche Unwiſſenheit im Kirchen: 

rechte, in der Gefchichte, ſelbſt in den factifchen Verhältniſſen 

Defterreich®, daß es faft unglaublich fcheint, wie eine aufgeflärte 

Zeit folhen Wortführen und Fabrikanten der öffentlichen Mei- 

nung fehaarenweife blindlings nachrennt. Sogar die fchlechten 

Mittel der Berdrehung, der Verdächtigung, der Verhöhnung wer: 

den nicht gefcheut, um gewiſſe Parteizwecke zu erreichen. Während 

die Einen fih über eine ſolche Ermiedrigung der Krone, über 

eine folche Selbftentäußerung der Souveränität ganz entrüftet 

zeigen, find die Andern höchlich erbost über diefen Triumph öfter: 

reichifcher Politik. 

Aber wohin zielt diefer politifche Streich? „Es ift auf die 

alte Sefuiten = Herrfchaft im Innern abgefehen,“ rufen die Einen. 

»D nein!“ ſchreien die Andern, „es ift auf die Sympathien von 

Deutſchland berechnet.“ „Weit gefehlt,“ die Dritten, „Defterreich hat 

dadurch alle Sympathien in Deutjchland für immer verfcherzt.“ 

Noch Andere weifen auf Stalten hin, wo Defterreich hiedurch den 

Franzofen: eim Schach bieten wolle, nicht ohne Ausfiht ‚auf Er- 

folg, da die franzöfifche Gefeggebung der Kirchengewalt weit mehr 

Schranken feße. Gerade umgekehrt finden wieder Andere, „daß 

„Frankfurter  Sournal,“ „EL’Opinione,* „L’Unione,“ „the Times“, „le 

Nord“ u. f. w. 
1* 
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die politiſche Selbſtſtändigkeit Oeſterreichs durch feine Hin— 
gabe an Rom auf's Aeußerſte gefährdet: iſt“, und verſteigen ſich 

in ſo ſchwindelnde politiſche Höhen, „kühn zu behaupten, daß 

die kirchlich-politiſche Hingabe Oeſterreichs an Rom eine politiſche 

Hingabe an Frankreich involvirt“, ſintemal der, römiſche Stuhl 

von Frankreich abhänge; und zur nämlichen Stunde „ſcheint auch 

die katholiſche Liga zwiſchen Frankreich und Oeſterreich in die 

Blüte zu kommen“*). Davon weiß man nun in Frankreich nichts, 

wohl aber, daß Defterreich. hiedurch gegen Rußland Front made, 

und nach diefer Seite eine unüberfteigliche Kluft herftelle **). 

Underwärts jedoch (im Lande der Kurzlichtigen) fchlüpft das 

Geftändniß heraus, daß „man Mühe hat, in dem Schritt einen 

dominirenden politifchen Gedanken zu finden“; fonft haben wohl 

die Monarchen der Kirche fich Freundlich erwiefen, um „durd den 

Einfluß der Kirche oder ihrer Diener gewiſſe politifche Zwecke um 

fo ficherer zu erreichen; dies ift offenbar in Defterreich micht der 

Fall.“ Hinter all’ Dem blickt aber doch die ſcheue Beſorgniß hervor, 

dag felbit die „Schweiz früher oder fpäter den Rückſchlag dieſer 

Umfehr zu empfinden haben dürfte,“ daher der Mahnruf: „Ca- 

veant Consules“ auch auf den freien Höhen des Schweizerlan- 

des dringend nöthig erachtet wird *). 

Aehnliche Beforgniffe ſcheint man in Sardinien zu 1 fühlen, 

wo man nad Nechtöbegriffen, die, Gott fei Dank, im anderen 

*) ©p die „Zeit“ vom 2. December, vergleiche die „Nationalzeitung,“ die 

„Voſſiſche Zeitung,“ die „Kölnifche Zeitung,“ die „Spener’fhe Zeitung.“ 

**) „Le Pays“ 25. Nov. 1855. Le Concordat creuse un abime etc. 

***) Der „Bund“ vom 28. November 1855. 
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Ländern nicht zur Herrſchaft gelangten, das ehrloſe Wort öffentlich 

auszuſprechen ſich erfrecht: „Die öſterreichiſche Regierung werde 

wohl nicht die Schwachheit haben, ihre Verſprechungen zu hal— 

ten“). Das mag anderwärts gefchehen, daß der fcheinbare 

Bortheil des Augenblids die Haltung oder Brechung von Staats— 

verträgen dictire,; wenn man aber glaubt, auch Defterreich auf 

diefe Bahn, wo Treue und Glauben zur hohlen Maske des Fraffe- 

ften Egoismus herabfinkt, verlocken, und durch fein Beifpiel die 

eigene Schmach deren zu fünnen, wird man in feiner berechnen: 

den Hoffnung fich Bitter getäufcht finden. Dafür bürgt des 

frommen Kaiferd ritterlicher Sinn und treue Ergebenheit gegen 

die katholiſche Kirche. Er will, dag Alles, was Er vor Gott und 

der Welt feierlich verfprochen hat, genau fo gehalten merde, 

wie es verſprochen ward, und Er hat die Kraft, Seinem Willen 

Geltung zu verfchaffen. 

Mit Teidenfchaftlicher Heftigkeit fallen die meiften preußifchen 

Blätter über das neue Eoneordat her, und wittern darin allerlei 

politiſche Hintergedanken, während fie fih zum Schein für die 

gefährdeten Rechte der „Proteftanten“ in Defterreich ereifern **). 

Wir nennen es abfishtlich nur ein Schein-Manöver diefer Blätter, 

um den Proteftantismus aufzuregen. Denn wo, um alle Welt! 

*) „L’Opinione“ 22. Nov. 1855, „sappiamo, ch’ esso (il governo austriaco) 

non ha la debolezza di mantenere le promesse, quando non tornano a conto 

del sommo imperante.“ 

*) Mir werden und im Folgenden abfichtlich oft de8 Ausdrudes: Afatho- 

fifen bedienen, da es im Kaiferthume Defterreich nicht blos Bekenner der 

augsburgifchen und helvetifshen Confeffion, fondern auch nicht-unirte Griechen 

und Unitarier gibt, die Rechtsanſprüche beſitzen. 
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fände fih im Goncordat auch nur der leifefte Grund zu einer 

ſolchen Beardähtigung, da im ganzen Goneordat auch nicht Ein 

Wort von den Akatholiken Defterreichd vorfömmt*) ? Aber gerade 

diefed Schweigen, fagen fie, ift ominös; warum wird von ihnen 

nicht? gefagt? Nun, wir dächten, wenn der. Kaifer mit dem 

Papſt über die Akatholiken feines Reiches verhandelte, das fünnte 

diefen vielleicht bedenklich erſcheinen; wenn aber der Kaifer mit 

dem Papſt über die Berhältniffe der Fatholifchen Kirche in feinem 

weiten Reiche ſich friedlich verftändigt, hinfichtlich der. Akatholiken 

aber dieſe felbjt einvernimmt, wie folches gefchah, und nad An— 

hörung ihrer. Wünfche binfichtlich ihrer Außern Verhältniſſe be 

jtimmt, was recht ift, wie folches im Zuge, follte man doch wohl 

billig zufrieden fein. 

Was iſt denn nun alfo die Stimme der. öffentlichen Mei- 

nung® Wenn man die öffentlichen Blätter als die Organe 

der - öffentlichen Meinung anfieht, jo fühlt man. fi ‘zu dem 

Geftändniß gedrungen, daß es in diefem Falle eine zweifache 

öffentliche Meinung gibt, die eine rechts, die andere linfe. Die 

*) „Das Concordat (meint die „Leipziger deutfche allg. Zeitung“ v. 4. Des 

cember) fagt darüber zwar nichts, aber der Geift desfelben läßt genug fürch- 

ten.“ . Ja der Geift! Welcher Geift mag es wohl fein, der die Herren -fo 

beunruhigt? Offenbar der im Goncordat ausgeprägte entfchieden katholiſche 

Geift, den fie ald ihren Feind betrachten, wo immer fie ihn finden. - Wir 

können bier noch einen geheimen tiefer liegenden. Grund diefes proteftantifchen 

Unmillens andeuten. Wer die Grundſätze des Febronianigmus und die daraus 

gefloffenen Geſetze vergleicht mit Luther's Schrift von, des chriſtlichen Stan- 

des DBefferung n. 7—26 u. n. 61 ff. (Luther's Werke in der Wald. Ausg. 

X.B. ©. 297 ff.) wird fich bald überzeugen, daß in dem neuen Goncordat eine fürm- 

liche Emancipation der fatholifchen Kirche vom Proteſtantismus eingetreten ſei. 
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Katholiken aller Länder erheben ihre Stimme in freudigem Dante 

zu. Gott, der die Herzen der Könige lenkt, und fpenden im reich» 

lichften Maße dem hochherzigen Kaifer das wohlverdiente Lob, 

Oeſterreichs und der Kirche salte Feinde ftehen dicht gedrängt 

auf der andern Seite und malen das Concordat mit feinen Folgen 

in fehaudererregender Weife und zeigen fich höchlich beforgt um 

Oeſterreichs Würde und Zukunft. Man könnte von dieſer ängſt— 

lichen Sorge faſt angeftedt werden, wenn man fich nicht im rech— 

ten: Augenblicke erinnerte, wie in eben diefen Blättern jeder Schritt, 

welchen das verhaßte Defterreich auf der Bahn des Ruhmes und 

der Größe vorwärts tut einer beſſern Zukunft entgegenfteuernd, 

immer die feindlichften Angriffe erfährt. Oder ift man wohl je 

gewohnt, in der englifchen „Times,“ in der fardinifchen „Opi— 

wione* ‚oder „Unione,“ in der preußifchen „National= Zeitung,“ 

un fehmweizerifchen „Bund,“ oder gar im „Frankfurter - Sournal,“ 

das, was zu Defterreichs Kraft und Größe beiträgt, freudig 

begrüßt zu ſehen? Defterreich kann ruhig fein; da diefer Schritt 
feine alten Feinde ſo ſehr in Harniſch jagt, jo müſſen fie wohl 

gefühlt Haben, daß ihre feindlichen Plane gegen Defterreich 

dadurch einen schweren Schlag. erlitten. Und wenn fie zu den 

grellſten Mebertreibungen und lügenhafteften Entftellungen ihre 

Zuflucht nehmen , um die ‚öffentliche Meinung: gegen das Con— 

cordat aufzureizen, ſo liegt darin ein deutlicher Beweis, wie 

dasſelbe bei unbefangener Würdigung in den Augen aller billigen 

und ruhig prüfenden Leute nichts Anſtößiges böte. 

/ | In der That, wenn man die Augen auf Defterreich richtet, 

um den Eindruck des Soncordates dort zu beobachten, findet man 
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vollkommen wahr, was ein norddeutſches Blatt darüber kurz und 

gut berichtet: „Das Concordat mit dem heiligen Stuhle bildete 
feither, wie fich denken läßt, vorzugsweife das Gefpräch des Tages 

und fand, wie man nicht anders erwartet hatte, die verfchieden- 

artigfte Beurtheilung. Alle Befonnenen und wahren Freunde der 

Kirche und des Staates billigen die darin aufgeftellten Grund- 

füge, die auch nur eine weitere Entwidlung der in der Allerhödh- 

ften Entſchließung vom (18. und) 23. April 1850 enthaltenen An- 

ordnungen find“*). So ift namentlich die Stimmung in Tirol, 

welches Land feine Liebe zur Tatholifchen Kirche mit der Treue 

und Berehrung für den Kaifer in Einklang zu bringen weiß. 

Einem Volke, das einjt in bedrängnißvoller Zeit die Fatholifche 

Kirche gegen feindlichen Angriff von Oben kräftig vertheidigte, 

und fpäter feinen Kaifer gegen die Firchenfeindliche Revolution 

muthig fohüste, darf man in feiner Freude glauben, daß die 

Rechte der Fatholifchen Kirche. und jene des Kaifers vollftändig 

gewahrt find. Aus der Lombardei liegen die in Folge des Con: 

cordats erlaffenen Hirtenbriefe als fprechende Zeugniffe vor, mie 

dort dad Concordat aufgenommen worden. Beifpielweife mögen 

die Hirtenbriefe des Erzbifchofs von Mailand und des Bifchofs 

von Brescia**) erwähnt werden. Beide find voll Heiliger Freude, 

und wer den Eifer für die Fathofifche Religion in jenem Lande 

fennt, wird feinen Augenbli zweifeln, daß die freudige Stim- 

mung der Bifchöfe auch das gläubige Volk durchſtröme. Don 

) „Schlef. Zeitung“ vom 27. November 1855. 

) Siehe „Gazzetta uffiziale di Milano“ 3, Dec. und „La Sferza“ 29. 

Novemb. 1855, 
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gleicher Art find die Kundgebungen des Episcopatd® aus anderen 

Theilen der Monarchie. 

Indeſſen foll dadurch keineswegs in Abrede geftellt werden, 

daß man in Defterreich daneben andere Stimmen hören fünne, 

welche fich minder günftig über das neue Goncordat ausfprechen *). 

Alle Diejenigen, welche in den febronianifchen Prineipien des 

älteren Kirchenrechtes, wozu das Naturrecht mit feinem fingirten 

Naturftand und das Staatsrecht mit feinen drei Verträgen als 

Baſis des Staates Hilfreiche Hand leiften mußten, herangebildet 

worden, und fich nicht fpäter durch eigene tiefere Studien eine 

freiere, richtigere Anfchauung des Verhältniffes von Kirche und 

Staat bildeten, find mit dem neuen Concordat mehr oder minder 

unzufrieden. Es ift das wohl begreiflich bei Leuten, die von 

Kindesbeinen an nichts Anderes gehört haben und nichts Anderes 

wiſſen, als daß die Kirche ein fremdes Ding fei, das man nie 
genug bewachen könne, weil e8 immer ein „Staat im Staate“ zu 

werden drohe, und das wäre etwas Schredliches. | 

Das Concordat fteht num freilih auf einem ganz anderen 

Boden; es erfennt die Kirche an als die von Chriftus eingefebte 

Heildanftalt, um alle Menfchen felig zu machen, wozu diefelbe der 

vollen Freiheit in Entfaltung der ihr von Chriſtus verliehenen 

*) Das thun fie auch fehr ungenirt, und es konnte nur der „Kölner Zei 

. tung“ (25. Nov.) einfallen, ihren L2efern das abgeſchmackte Mährchen aufbinden 

zu wollen, dag „Perfonen, welche das abgefchloffene Concordat mwahrfcheinlich 

in harter Weiſe zu tadeln wagten, in verfchiedenen Orten ded Reiches ver- 

haftet worden.“ Died ald Probe, was die Feinde des Goncordated an Lügen 

erfinden, um das Goncordat und die Negierung verhaßt zu machen, 
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Gewaltfülle bedarf. Dabei wird der Staat nur gewinnen; denn 

die Kirche hat von ihrem göttlichen Stifter und Herrn: den: Auf: 

trag empfangen, ‚alle Menfchen gut und fromm, gerecht und billig, 

feufch und mäßig zu machen, Allen das heilige Geſetz der Liebe 

tief einzuprägen, in: Allen das Wort lebendig zu machen: „Was 

Du nicht willft, daß Dir die Menſchen thun, follft auch Dur ihnen 

nicht thun, und was Du von ihnen wünfcheft, das ſollſt Du auch 

ihnen eriweifen.“ Desgleichen hat fie von ihm den Auftrag; die 
Menfhen Achtung und Gehorfam gegen die weltliche Obrigkeit 

zu lehren in Allem, was nicht gegen Gottes Gebot ift, und die - 

jelben zu erinnern, daß es Gewiffenspflicht fei, die Steuern und 

Abgaben ordentlich zu entrichten, fo wie zu beten fürıdie Fürften 

und Obrigfeiten, daß Gott fie erleuchte und im Guten leite, daß 

Er den großen Staatshaushalt fegne, und ſo Wohlſtand und Friede 

in jedem Neiche herrſche. Daß dieſes nach dem Wort des Herrn, 

wie es in der Kirche von jeher anerkannt war, die Aufgabe der 

Kirche ſei, bedarf wohl keines Beweiſes. Und wenn nun die Bürger 

eines Staates von der Kirche in dieſem Sinn und Geiſt herange— 

bildet werden, wird der Staat nicht glücklich ſein? Ein Staat 

mit guten, gerechten, mäßigen, keuſchen, liebevollen Bürgern, mit 

gehorſamen, redlichen Unterthanen, die fleißig für das Staats— 

oberhaupt und deſſen Diener beten, Ruhe und Frieden lieben, iſt 

das deal eines jeden Staates, wie die Kirche in ihrer freien 

Thätigkeit es überall anftrebt und zu verwirklichen fucht. — Aber, 

ſagt man, wo hat die Kirche diefes Ideal erreicht? Allerdings treten 

ihrem edlen, erhabenen Bemühen oft mancherlei Hinderniffe entgegen, 

fo daß fie ſich ihrem Ideal, für jeden Staat folhe Staatsbürger 



- zu bilden, nur mehr oder minder annähern kann. Das ift am 

Ende bei der Unvollfommenheit aller menschlichen Dinge das 

unvermeidliche 2008 alles irdischen Strebend , wenn es auch dem 

Emwigen zugemwendet ift. Aber die Kirche will unabänderlich diefes 

Ideal möglichft realifiren, und je mehr es ihr gelingt, deſto wohler 

befindet fi dabei der Staat. Es fragt fich alfo nur, ob fie, die 

freigeborene Tochter de8 Himmels, mit gebundenen Händen und 

einem Zwangspaſſe von Staatdwwegen die Menfchen befjer auf 

diefem Wege führen werde, oder indem fie frei im fteten Aufblide 

zu ihrem hohen Ziele den Willen ihres göttlichen Meiſters voll- 

zieht. Die Antwort hierauf kann wohl feinen Augenblid zweifel: 

haft fein. Und wenn fo manche Febronianer, denen ihr Chriften- 

thum noch keineswegs ganz abhanden gekommen ift, in. der Sache 

ſich nicht fogleich ‚zurecht finden, wenn fie von dem eingepfropften 

Mißtrauen gegen die Kirche Gottes nicht fogleich loskommen, um 

das wohlthätige Wirken der freien Kirche geziemend würdigen zu 

können, fo muß man in der Beurtheilung einer folchen Erſcheinung 

billig fein, und darf wohl von einer ruhigen Ueberlegung, befonders 

wenn die Erfahrung fie bald eines Beffern belehren wird, ſchon 

für die nächte Zukunft ein andered Urtheil erwarten. Es ift für 

jolche Leute ſchwer, aus einer Anfchauungsweife, die mit allen ihren 

Nechtöbegriffen und Anfichten verwachfen und verwoben- ift, plöß- 

lich Herauszutreten, was Niemanden befremden wird, der je die 

Macht eingewurzelter Borurtheile beobachtet hat. Daß dennoch ſchon 

die nächfte Zukunft ein ruhigeres, unbefangenes Urtheil bringen 

wird, zeigt die Erfahrung der legten Jahre in einem ähnlichen 

Falle, Was gab es von eben diefer Seite für einen Lärm, als 
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die faiferlichen Verordnungen vom 18. und 23. April 1850 befannt 

gemacht wurden? Und nach wenigen Jahren ift der Lärm fpurlos 

verfchollen. Man hat eben gefunden, dag die fehon damals der 

Kirche gewährte Freiheit dem Staate und feinen a 

Intereffen fein Haar gekrümmt habe. 

Seltfam könnte e8 fcheinen, daß auch einzelne Stimmen im 

Elerus über das Concordat Bedenken Außern*. Das dürfte 

jehr verfchiedenartige, zum Theil ganz entgegengefeste Urſachen 

haben. Hie und da mögen wohl etwas überfpannte PVorftellun- 

gen von dem, was das Goncordat gewähren werde, geherrfcht 

haben; wenn folche fich jest etwas enttäufcht finden, fo dürfte 

die momentane Verftimmung erflärlih fein. Sie wird bald 

vorübergehen, wenn die Ueberzeugung fih Bahn bricht, dag für 

ein gedeihliches Wirken zur Ehre Gottes und zum Seile der Seelen 

volle Freiheit gewährt, und "auch für den anftändigen Unterhalt 

hinreichend geforgt fei. Der gute Wille ift Teicht zufriedengeftellt; 

und jener Eifer geht zu weit, welcher den Papft und den Kaifer 

befritelt, als ob fie das Wohl der Kirche nicht genug wahrge- 

nommen hätten. — Andere im Clerus find mit dem Concordat nicht 

zufrieden, weil fie von febronianifchen Anfichten mehr oder minder 

infieirt find; denn wo die Wächter des Heiligthumes fchliefen oder. 

gehemmt waren, da ift es wohl gefchehen, dag die Diener des 

*) Wenn die „Times“ (27. November) fagt: „Der Secular +» Elerus iſt 
wüthend darüber, daß er unter die tyranniſche Ueberwachung des Drdend 

Clerus geftellt wurde,“ fo ficht man recht offenbar, wie Haß und Vorurtheil 

zu wirken vermögen. Kein Buchſtabe, feine Spur von fo etwas im ganzen 

Soncordat, was die „Times“ ihrem Publisum weiß macht. 
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Heiligthums, fer es in den Studien, fei e8 in der Praris, folche 

Principien eingefogen haben , welche auf dem heiligen Boden der 

Kirche felbfizerftörend wirken. Da werden die Wächter des Heilig: 

thums jeßt ihre Schuldigfeit zu thun wilfen. — Noch Andere vom 

Clerus find befangen in. dem großen modernen Borurtheil, es 

müffen die Nechte des niedern Clerus gewahrt werden, damit nicht 

die. Bischöfe den niedern Clerus bedrüden, und ihre Rechte zu 

feinem Nachtheil gebrauchen, und davon fei im Concordat nichts 

zu finden, ‚daher ihre Mipftimmung. Das ift das febronianifche 

Prineip auf anderem Boden; der Staat hat das Princip des 

Mißtrauens gegen die vom heiligen Geifte beftellten Hirten. der 

Kirche aufgegeben; jebt möchten es einige Wenige vom niedern 

Elerus für diefen in Anfpruch nehmen. Aber wo gab es denn 

je, ein Concordat, in welchem: der niedere Clerus gegen die 

Macht der Bifchöfe gefihügt ward? Liegt nicht die Schranke der 

bifchöflichen Gewalt nach Dben, wie nach Unten deutlich ausge 

fprochen in den Gefegen der Kiche? Und find nicht diefe ihrem 

ganzen Umfange nach als maßgebend anerfannt im XXXIV. 

Artikel, des Concordats? Es dürfte hier, zur vollen Aufhellung 

über diefen Punkt, nicht ungeeignet fein, an das Wort, eines 

gefeierten Kirchenfürſten Defterreich& zu erinnern, welches zur 

Beruhigung der Gemüther in diefer Beziehung ſchon vor fünf Jahren 

öffentlich ausgefprochen wurde: „Aber dann hat ja die erſehnte 

„Freiheit der Kirche nur für die Bifchöfe, nicht für die ihnen 

„untergeordneten Geiftlichen Geltung! Die Freiheit der Kirche 

„dem Staate gegenüber befteht darin, daß die Staatögewalt 

„ſie nicht hindere, ihre göttliche Sendung mit den ihr. von Gott 



— Ms 

„zugewiefenen Mitteln zu erfüllen. Die Freiheit in der Kirche 

„beiteht darin, daß die Kirchengenalt Niemanden die Uebung der. 

„Rechte verkümmere, welche das Kirchengeſetz ihm zuerfennt. Fürch⸗ 

„tet man, daß die Biſchöfe in Hochfahrender Willkür die Schranken 

„der Kirchengefege durchbrechen werden ?* ij. all 

„Die Anzahl Derer, welche von diefer Beforgniß geplagt wer 

„den, dürfte wohl fehr gering fein. Aber Vielen ift die Sache 

„unwillkommen, weil fie ihnen fremd ift, und fiebei ihrer gang 

„lichen Unkenntniß der kirchlichen Einrichtungen nicht recht 

„wiſſen, was fie davon zu erwarten haben. Viele ſtimmen den 

„Klagen nur darıım bei, weil ihnen aus denfelben einige Schlag- 

„wörter des Tages entgegenklingen und fie es für eine Anftande- 

„lache halten, für die Freiheit ein Bischen zu eifem. ..... Der 

„Bischof foll aufhören ein Autofrat zu fein und feine Amtsgewalt 

„mit einem kirchlichen Landtage theilen. Allein der Biſchof iſt 

„kein Autokrat. Seinen Antheil an der geſetzgebenden Ge— 

„walt übt er in allen wichtigeren Dingen nur als Mitglied von 

„Concilien, und von feinen Richterfprücen kann man ſich auf 

„ein Firhlihes Obergericht berufen. Ber feinen Verwal 

„tungsmaßregeln ift er an die Borfehrift der Kirchengeſetze 

„gebunden. In einigen durch das Geſetz bezeichneten Fällen 

„bedarf er der Zuſtimmung ſeines Domecapitels, in andern hat er 

„den Rath desfelben zu verlangen. Weber alle Fragen von einiger 

„Wichtigkeit holt er, wenn nicht befondere Rückſichten eine Aus: 

„nahme fordern, das Gutachten des verfammelten Eonfiftoriumd 

„ein. Es entfpricht dem Geiſte und der Gewohnheit der Kirche, 

„daß er auch die Erfahrungen feiner übrigen Geiftlichfeit benütze 
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„und ihre Wünfche in gewiffenhafte Beachtung ziehe. Für diefen 

Zweck können Berfammlungen der Geiftlichfeit nützliche Dienfte 

„beiten, und da ihnen: jet fein Hinderniß mehr im Wege fteht, 

„To wird man fie auch halten,’ ja an manchen Orten ift damit 

„Ihon ein Anfang gemacht worden. ‘Doch, wenn der Bifchof ver: 

„pflichtet ift, den Rath Aller, von welchen er entfprechende Auf: 

„Ihlüffe hoffen fan, fo weites die Natur des Gegenftandes zu: 

„läßt, abzuverlangen und zu würdigen, fo bleibt doch in den Ver— 

„waltungsangelegenheiten, von welchen wir fprechen, und mit 

„Ausnahme der Fälle, in welchen er an die Zuftimmung feines 

„Domcapitels gebunden ift, das Recht der Enticheidung ihm allein 

„vorbehalten. Hierauf zu verzichten, iſt ihm nicht nur nicht erlaubt, 

„ſondern er hat dazu auch Fein Recht; denn es handelt. fi nicht 

„um feine Perfon, es handelt fih um die Sendung, welche er 

„als Nachfolger der Apoftel empfangen, um die Ordnung, welche 

„die Kirche, getren dem Worte des Herrn, feftgeftellt hat. Uebrigens 

„U ja eine zweckmäßige Verwaltung fchlechthin unmöglich, wenn 

„dem Urtheile und dem Gewiſſen des fie Leitenden nicht ein ge- 

„wiſſer Spielraum gelaffen wird“ *). 

Endlich gibt es noch eine bedeutende Anzahl von Menfchen, 

die um Firchliche Fragen fih nie viel gekümmert haben, jebt aber, 

da das Concordat mit feinen Beltimmungen unmittelbar wa 

Leben eingreift, ein lebhaftes Intereſſe an der Sache gewinnen. 

Sie wiſſen vielleicht kaum recht, was ein Concordat fei, und was 

es zu leiſten habe, und um was es ſich eigentlich in dem neuen 

Actenſtücke, die biſchöfliche Verſammlung in Wien betreffend. Wien. 

1850. ©. XXI— IH. 
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öſterreichiſchen Concordate handle. Wenn fie dieſe oder jene Zei⸗ 

tung in die Hand nehmen, ſo dürften ſie leicht noch mehr irre 

werden, da einigen der öffentlichen Blätter die nöthige Ruhe und. 

Unbefangenheit des Urtheild, andern die erforderliche Sachkenntniß 

und wohl auch der hinreichende Raum fehlt, um diefe angedeuteten 

Fragen fo zu befprechen, daß daraus der Leſer fich ſelbſt ein rei- 

fes, gründliches Urtheil über die Sache bilden fünne. 

Dazu foll die folgende kurze Darftellung etwas beitragen. . 



I. 

= 

A: eigentlichen Concordate im neuern Sinne des Wortes 

kommen im erſten Jahrtauſend der chriftlichen Kirche nicht vor H. 

Man kann das auffallend finden, wenn man. die Berhältniffe 

jener Zeit nicht näher fennt. 

Chriſtus Hatte feine Kirche gegründet und mit dem Auftrag, 

die Welt zu befehren und alle Menfchen zu heiligen und zu be- 

feligen, auch Seine Gewalt zu dieſem Zwecke ihr übertragen. 

Er fprach zu Seinen Apofteln: „Wie mich der Bater gefen- 

det hat, jo fende ich Euch.“ „Mir iſt gegeben alle Ge— 

walt im Himmel und auf Erden; fo geht denn hin, lehret alle 

Völker, taufet fie im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

heiligen Geiſtes, und lehret fie Alles halten, was ich Euch befohlen 

habe; und ſieh', ich bin bei Euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ 

*) Wenn in der Kirchengefchichte (Katerfamp IH. ©. 371) von einem „Con— 

cordat des Juftinus“ (J. 519) Erwähnung gefchieht, jo hat man darunter 

einen auf gewiffe Bedingungen hin gefchloffenen Frieden zwifchen dem Papſt 

Hormisdad und dem griechifchen Kaifer Suftin L nach vieljähriger Zwietracht 

zu denken, aber fein Concordat im neueren Sinne des Wortes. 
Eoncordat. 2 
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„Was Ihr binden werdet auf Erden, das wird auch gebunden 

fein im Himmel; und was Ihr Töfen werdet auf Erden, das 

wird auch im Himmel gelöfet ſein“). Mit dem Haren vollen Ber 

wußtfein diefer empfangenen Gewalt gingen die Apoftel hinaus 

in alle Welt, verfündeten frei und offen die vom Herrn empfan- 

gene Lehre unter dem Beiftande des heiligen Geiftes, fpendeten 

die Heils- und Gnadenmittel, fo wie fie die Weifung vom Herrn 

empfangen hatten, erließen einzeln oder vereint die nöthigen Ver— 

fügungen zum Behufe der innern Heilsordnung und der äußern 

Zucht, gleichwie fie nöthigen Falls die vom wahren Glauben Ab— 

trünnigen oder in grobe Laſter Verſunkenen mit heilfamer Kir- 

chenſtrafe belegten, und die excommunicirten verſtockten Sünder 

zu meiden geboten. Auch fegten fie Bifchöfe und Priefter ein 

durch die Weihe mit Handauflegung, wo ihnen ſolches zweckmäßig 

fhien, und machten auf Grund göttlicher Anordnung das Recht 

geltend, von den Gläubigen, für welche fie thätig waren, den nö— 

thigen Lebensunterhalt zu beziehen. Das Alles zeigt ung. die hei- 

fige Schrift in der Apoſtelgeſchichte und in den herrlichen Briefen 
des großen heiligen Paulus. 

Dabei fragten die Apoftel weder einen König Bulle Agrippa, 

noch einen Kaifer Nero um irgend eine Bewilligung zur Ausübung 

der von Chriftus empfangenen Gewalt, fei e8 zu lehren oder zu 

taufen, fei es Gefege zu geben, oder Strafen zu verhängen, fei 

es Kirchenvorfteher oder Kirchendiener einzufeßen, oder bei den 

Gläubigen Fromme Gaben einzufammeln. Wenn es ſich eine Obrig- 

feit beikommen ließ, auf diefem. Gebiete fie einfehränten zu wolfen, 

) Sohann. 20, 21. Matth. 28,.18—20. Matth. 18, 18 



fo gaben fie einfach die Antwort: „Das müffen wir thun“ 

denn der Kirche Necht iſt oft auch ihre Pflicht); „urtheilt felbft 

ob es vecht fei, daß wir Euch mehr gehorchen, als Gott“ *). Und 

feſt ftehend auf diefem Worte, liegen fie über ſich ergehen, was 

den Gewalthabern beliebte; fie duldeten und freuten fich im 

Herrn; die Kirche aber nahm täglich zu. Diefelben Zuftände dau- 

exten im: Wefentlichen fort durch drei Jahrhunderte. Wie unter 

Nero, ging es unter Trajan, Marc Aurel, Septimius Severus, 

Decius, Valerianus, Diocletian und feinen Neichsgenoffen. Es 

war. ein Bernichtungstampf, den das. eiferne, im blutigen Waffen: 

handwerk ergraute Nömerreich, gegen die zarte himmlifche Pflanze 

des Chriſtenthums, gegen die waffenloſe Braut Chriſti führte. Da 

war freilich fein Gedanke an eine friedliche Vereinbarung über 

die gegenfeitigen Rechte und Pflichten (Concordat), fo wenig man 

in einem Kriege, wo. man den Gegner vernichten will, an einen 

Frieden denkt. Aber wenn auch der Staat weder ihre göttlichen, 

noch ihre menfchlichen, Rechte achtete, die Kirche fannte und be— 

folgte dennoch ihre bürgerlichen Pflichten, ſelbſt gegen den heidni- 

ſchen Staat. Die Chriften befolgten genau die Geſetze des Staa— 
tes (mit Ausnahme derer, welche die Religion betrafen),  entrich- 

teten gewiffenhaft ihre Steuern und Abgaben, fie betheiligten ſich 

an Feiner Revolution, und machten troß ihrer fteigenden Menge 

und der fchreienden Ungerechtigkeit, womit fie behandelt wurden, 

nie, einen Berfuch gewaltſamer Selbithilfe**). 

) Apoftelgefh. 4, 19. 20. So auch 5, 19. „Man muß Gott mehr, als 

den Menfchen gehorchen.“ 

**) Zeuge deffen, die Schriftfteller de8 zweiten und dritten hriftlichen Sahr- 

hunderts, fo Justinus Apolog. I. n. 17. — Tertullian. Apolog: c. 33. 35. 
J2*8— 
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Nach mehrhundertjährigem Dulden und Leiden änderten ſich 
die Zeiten; die Negierung des römischen Reiches wurde Hriftlich. 

Seit Conſtantin der Große bald nach dem Anfange des vier— 

ten Sahrhunderts dem Chriſtenthum Huldigte, fand die chriftfiche 

Kirche nicht blos einfache Duldung, fondern offenbare Begünfti- 

gung. Indem der Staat erfannte, wie große und mannigfache 

Vortheile das heilfame Wirken der Kirche ihm auch für feinen 

Zweck — öffentliche Ruhe und Wohlfahrt — gewähre, hielt er es 

für feine entfprehende Pflicht, ihr nicht blos den gewöhn— 

lichen Nechtsfhus angedeihen zu laffen, fondern auch wichtige 

Borrehte einzuräumen, wodurch fie in den Stand gefeht würde, 

ihre Thätigkeit freier und allfeitiger zu entwideln und ihm deſto 

mehr zu nüßen. Auf diefem Standpunkte bewegt ſich die Geſetz— 

gebung Conſtantins und feiner chriftlichen Nachfolger auf dem 

Throne des alten römifchen Kaiferreiches, foweit fie die hriftliche 

Kirche betrifft. Da brauchte man dann freilih fein Con- 

cordat. Ein Blick in die römiſchen Gefegbücher jener Zeit, ſo— 
wohl in das ältere Gefegbuch des Kaifers Theodoſius H. als in 

das spätere berühmte des Kaifers Juſtinian beftätigt dieſe ge— 

ſchichtliche Wahrheit. Eine höchſt wichtige Verordnung Conftantins 
ficherte gleich im Anfang feiner Regierung der Fatholifhen Kirche 

36. 37. 42. — S. Cypriani lib. ad Demetrian. (ed. Maur. Paris. 1726. 

p. 221). Die Chriften ließen fich Lieber auf das graufamfte tödten, als daß - 

fie an einem Aufftande gegen die Regierung Theil nahmen, Eusebii Chro- 

nicon -ad a. 17. Hadriani: „Barcochebas (der Urheber eines großen Auf: 

ftandes der Juden gegen die Römer im 2. Jahrhundert) nolentes sibi 

Christianos adversum Romanum militem ferre subsidium, omnimodis eru- 

ciatibus necat.* 
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im römiſchen Reiche Gorporationsrechte‘). Es iſt ferners allbe— 

kannt, wie ſchon aus jener Zeit die ſ. g. kirchlichen Im muni— 

täten herſtammen, die Perſonal-, Real- und Local-Immunität, 

wovon. die oben erwähnten Geſetzbücher ausführlich handeln **). 

Diefe verfchiedenen Immunitäten, ein Ausflug der hohen Achtung 

vor der Kirche Gottes, der Wohlthäterin der Menfchheit, findet 

man hier oft in einem Umfange gewährt, daß auch dem Eifrigften 

nichts mehr zu wünfchen übrig blieb. Allerdings wurde hie und 

da eine Befchränfung jener ausgedehnten Privilegien vorgenom- 

men, wo etwa damit arger Mißbrauch zum Nachtheil des öffent: 

lichen Wohles getrieben ward; aber die Immunitäten bildeten 

dennoch einen dauernden Beftandtheil des römiſchen Nechtes in 

dieſer Zeit, wenn fie auch nicht unter alfen Kaifern in gleichem 

Umfange bejtanden. Doch wir finden in diefen altrömifchen Geſetz— 

büchern noch ganz andere Dinge, welche und deutlich zeigen, wie 

unter ‚diefen Umftänden ein Goncordat ganz und. gar unnöthig 

war. Im Gefegbuche des Kaiſers Theodoſius handelt der letzte 

Theil (Lib. XVI.) ganz nur von den Rechten und Vorzügen der 

fatholifhen Religion, der Biſchöfe und Geiftlichen, der Kirchen 

u. ſ. mw. Im Geſetzbuch des Kaiferd Juſtinian, welches der be- 

rühmte NRechtögelehrte Tribonian ausarbeitete, handelt gleich der 

erſte Theil (Lib. L) von denſelben Rechten und Vorzügen der 

katholiſchen Religion und Kirche. Dieſer erſte Theil des Gefeb- 

*) Euseb. Histor. Eccles. X. 5. 
**) Mer fih dafür intereffirt fehe im Cod. Theodos. den Titulus de Epis- 

copis, Eeclesiis et Clerieis (XVI. 2) und jenen De his, qui ad ecelesias con- 
 fugiunt (IX. 45), desgleichen im Cod. Justin. den Titulus de Episcopis et 

Clerieis ete. (I. 3) und De his, qui ad ecclesiam. confugiunt (I. 12). 
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buches trägt die Auffhrift: Von der Hochheiligen Dreieinig 

feit und von dem fatholifhen Glauben"). Und wenn wir 

erft die Grumdfäge diefer römifchen Gefeßgebung näher anfehen, 
wird und immer klarer, warum damals ein Concordat überflüffig 

war. Die erften Worte des Juſtinianiſchen Gefegbuches lauten: 

„Alle unferer Herrfchaft unterworfenen Völker follen die Religion 

befennen, welche der heilige Apoftel Petrus den Römern übergab, 

und welche noch bis auf diefen Tag feiner Unterweifung gemäß 

fortdautert“ **). Und weiterhin fagt derfelbe Kaifer vom vömifchen 

Papft: „Indem wir dem Apoftolifchen Stuhl feine Ehre erweifen 

und Guere Heiligkeit (den Papſt) wie einen Vater verehren, 

beeilten wir und Alles, was den Zuftand der Kirchen betrifft, 

Eurer Heiligkeit mitzutheilen, da wir und won jeher eifrigft ange⸗ 

legen ſein ließen, die Einigkeit mit Eurem Apoſtoliſchen Stuhl 

zu bewahren. Darum beeilten wir uns, alle Biſchöfe des ganzen 

Morgenlandes dem Apoſtoliſchen Stuhle, den Euere Heiligkeit ein⸗ | 

nehmen, zu unterwerfen und zu vereinigen“***). Anderwärts 

erklärt derfelbe Kaiſer in einer ausführlichen Berordnung vom 

Jahre 541 Folgendes: „Wir nehmen die Glaubensentfchei- 

dungen der vier. (did dahin gehaltenen allgemeinen) Synoden 

eben fo an, wie die heilige Schrift; und die Anordnungen 

diefer Spnoden befolgen wir wie Staatsgeſetze“ +). „Unſere © 

Gefege wollen, daß die Kirchengefege nicht minder als die 

*) De summa Trinitate et fide. catholica. 

**) Cod. Just. de summa Trinit.(IL. 1.) L. 1. 

) Cod. Just. de summa Trinit. (I. 1) 1. 8. 

7) Justin. Nov. 181. c. 1. 
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Staatsgeſetze in voller Kraft beſtehen“). Dazu der weitere 

Grundfag: „Wer ſich etwas gegen die göttliche Religion zu 

Schulden fommen läßt, vergeht ſich dadurch gegen das öffentliche 

Wohl“ *) „Wenn es fih um die Religion handelt, fteht 

immer den "Bifchöfen das Urtheil zu“). Nebſt den zahl- 

reichen, gefeglichen Beftimmungen, welche aus folhen Grund- 

fügen von felbft fich ergaben , findet man noch viele andere der 

katholiſchen Religion und Kirche‘ günftige Gefege 7). — Es 

liege fih noch manches Andere beifügen, aber das Angeführte 

genügt, um zu zeigen, daß, wo die Reichsgeſetzbücher fo befchaffen 

find, fein Concordat nöthig ift. Die Beſetzung erledigter Bisthümer 

geſchah nach damaligem Rechte durch die freie Wahl der Geiftlich- 

feit und des Volkes, unter leitendem Einfluß des Metropoliten 

und der übrigen Biſchöfe jener Kirchenprovinz, zu welcher das 

betreffende Bisthum gehörte. Die Biſchöfe hielten zahlreiche 

Synoden; da erließen fie jene weiſen Kirchengefege (canones), 

weile den Stoff des alten Kirchenvechtes bildeten und noch bis 

auf 'diefen Tag in dem Firchlichen Geſetzbuche zu leſen find. Sie 

*) Cod. Just. de Episcopis et Cler. (I. 3) 1. 45. 

- **), Quod in religionem diyinam committitur, in omnium fertur injuriam, 

daher ſolches als „publicum crimen“ erflärt, Cod. Just. de. haeret. (I. 5) 

1. 4. auch Cod. Theod. de haeret. (XVI. 5) 1.40. 

*) Quoties de religione agitur, Episcopos convenit judicare.“ Cod. 

Theod. de relig. (XVI. 11) 1.1. 

+) Cod. Jüst. de 'Epise. audientia et diversis capitulis, quae ad jus 

curamque: pertinent Pontificalem (1.'4.) 1.10. 26. 22. 23. ete. — Nov. 8. c. 8. 

9. et 14. item Edietum ibidem subjunctum Imp. Justin. ad Episcopos; — 

auch Nov. 86. 
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hatten ihre eigenen Gerichtöhöfe (Episcopalis audientia*),. wo 

ſelbſt Civilftveitigfeiten vor fie zur Aburtheilung gebracht werden 

fonnten, ja, wo in gewiffen Fällen von ihrem Urtheil feine weitere 

Appellation geftattet war und die weltlichen Gerichte die Sentenz 

des bifchöflichen Gerichtes: über Eivilftreitigkeiten zu vollſtrecken 

hatten. In den eigentlich kirchlichen Angelegenheiten beſtand aber 

ein ordentlicher Inſtanzenzug von dem biſchöflichen Gerichte an 

den Metropoliten, von dieſem an den Patriarchen und zuletzt an 

den Papſt, ſo daß vom fernen Orient, aus Bithynien, Iſau— 

rien oder Lykaonien die Appellationen an den römiſchen Papſt 

gerichtet und die Appellationsfälle von ihm entſchieden wurden. 

Die Einkünfte der Kirchen wurden durch die Munificenz der 

Kaifer unabläffig vermehrt; ihr glänzendes Beifpiel wirkte er 

munternd auf die Untertanen und. fand Häufige, Nachahmung. 

Man wußte, daß die kirchlichen Einkünfte, fo weit fie nicht zur 

Feier des Gottesdienſtes, zur Erhaltung der Kirchengebäude und 

Beſtreitung der Kirchenbedürfniſſe oder zum Unterhalt des Biſchofs 

und der Geiſtlichen nöthig waren, den Armen zu Gute kommen; 

die Kirche verwaltete ihr Beſitzthum frei**). — Wenn bei dieſer 

Stellung der Kirche dennoch bisweilen gegründete Klagen, Zer- 

würfniffe und Streitigkeiten vorkamen, fo wurden fie dort, wo in 

den Gefegbüchern einmal folhe Grundſätze über das Verhältniß 

der Kirche zur Staatsgewalt aufgejftellt, und im Allgemeinen auch 

*) Cod. Theod. de Ppiscopis et Cler. (XVL. 2) 1. 47. Im Cod. Just. 
findet man fogar ein eigened Sauptftüd: De Episcopali audientia I. — 

Bgl. Sozomeni Hist. Ecel. lib. I. ce. 9. 

*).8. Leo M. Ep. 137. c. 2. 
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in der Praxis eingehalten wurden, gewöhnlich bald wieder fried- 

lich ausgeglichen. Man brauchte hiezu fein Concordat. 

0 &8 folgten im Abendland andere Zeiten, ald die chriftlicheger- 

manifchen Reiche fich erhoben, voran das fränkische unter den Mero- 

vingern, nachmals unter den Garolingern. Dief e Reiche entftanden auf 

altgermanifcher Sitte und bildeten ihr Rechtsbewußtfein unter dem 

mächtigen Einfluffe chriftlicher Sdeen. Auf diefem Grund erwuchs 

eine neue Geſetzgebung, wobei hinſichtlich der Form das vollendete 

Muſter der altrömiſchen Geſetze vielfach benützt ward. Die neue 

Geſetzgebung, welche in den f. g. Capitularien der fränkiſchen 

Könige*) ihren vollkommenſten Ausdruck fand, iſt durch und durch 

chriftlich, nicht, wie die altrömifche, dem Heidenthume aufgepftopft. 

Bei diefer neuen Geſetzgebung ordneten die Bifchöfe das Kirchliche 

allein, und in bürgerlichen Dingen führten fie im Nathe des 

Königs und in der Verfammlung der Großen des Reiches die erfte 

und gewichtigite Stimme. Dadurch) prägte ſich der ganzen Gefeb- 

gebung jener mildere und höhere, jener gläubigfromme und fittlich- 

ernfte Geift des Chriftenthbums ein, welcher die Erziehung der 

noch auf tiefer Stufe der Cultur ftehenden Völker mit jo glänzen- 

dem Erfolg unternehmen und durchführen konnte. Die Völker 

wußten aber auch, was ihnen das Chriftenthum war, und indem 

fie feine veredelnde und erhebende Kraft fühlten, ließen fie willig 

ihre Gefege von feinem Geiſt durchdringen und geftalten. Man 

fünnte fagen, daß die ganze Gefehgebung des fränfifchen Reiches, 

befonderd unter Carl dem Großen und Ludwig dem Frommen ein 

*) Capitularia Regum Francorum ed. Steph. Baluzius. Paris. 1677. II 

‚Voll. in Fol. (Neue hier benügte Ausgabe: Paris. 1780. II Voll. in.Fol.). 
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großes Concordat war, eine lange Reihe von Geſetzen, in denen 

beide Gewalten friedlich zuſammenwirkten, und die innigſte Har— 

monie beſtand. Die der Kirche fo günftigen Grundfäge der alt⸗ 

römiſchen Geſetzgebung wurden beibehalten, und feierlich erneuert; 

zu den alten Rechten der Kirche kamen neue Vorrechte, wie ſie 

den neuen Verhältniſſen angemeſſen waren und aus der Idee 

eines chriſtlichen Reiches hervorgingen. Die Schulen wurden 

in die Hand der Kirche gelegt, damit die himmliſche Wahrheit 

alles indifche Wiffen verkläre und durchdringe und. vor allem 

ſchädlichen Irrthume bewahre und ſeinem höchſten Ziele zuleite, 

damit die heranwachſende Jugend in gläubiger Gottesfurcht und 

thätiger Liebe auf dem feſten Grund der chriſtlichen Lehre zu guten 

Menſchen und Bürgern herangebildet werde. — Die ehelichen 

Verhältniſſe wurden auf Grund der alten Kirchengeſetze, die zum 

Theil auf göttlicher Anordnung ruhten, im fränkiſchen Reiche beſſer 

geordnet, wodurch erſt bei den neu bekehrten Völkern dieſes weiten 

Reiches die Ehe zu ihrer bedeutungsvollen Würde und Heiligkeit 

erhoben wurde. Die Biſchöfe hatten darüber zu wachen. — Das 

Volk und die Geiftlichfeit waren durch die, Gefege des Neiches zum 

Gehorfam gegen die Bifchöfe ſtreng angemwiefen, die Biſch öfe 

follten den päpftlihen Anordnungen pünktlich Folge leiften; wer 

ſich dagegen auflehnen wollte, dem war die Strafe der Abſetzung an— 

gedroht*). Mit der firchlichen Strafe der Ereommunication wurden 

ſchwere bürgerliche Strafen verknüpft, des Königs Ungnade, Güter- 

— 

*) Capitulare Aquisgranense Caroli M. a. 789, c. 57. ed. Baluæ. (c. 58. 

ed. Pertz), EI 
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verluſt, Einkerkerung ); ja ſelbſt der Umgang mit einem Solchen 

war durch die Staatsgefege verboten. — Wie Carl der Große 

die fehon früher übliche Entrichtung des Zehenten an die Kirche 

in feinem weiten Reiche als Staatsgeſetz zur allgemeinen Berbindlich- 

keit erhob und diefe Pflicht: öfters einfchärfte, kräftig handhabte, 

ft befannt. 

Solche und- ähnliche Gefege erließ Carl der Große als „der erge- 

bene Befchüger der heiligen Kirche Gottes und ihr demüthiger Helfer,“ 

„in der Erwägung, welche reiche Gnadenfülle Ehriftus der Herr 

ihm und feinen Bolfe erwieſen habe und mie er dafür durch ftäte 

Uebung guter Werke Ihm feinen innigen Dank zu bezeigen ſchul— 

dig fei, damit Er, der fein Reich zu folhem Glanze erhob, ihn 

und fein Reich durch Seinen gnädigen Schuß immerdar erhalte“ *). 

Seine Achtung vor den Kirchengefeßen ging fo weit, daß er 

in feinen Staatsgeſetzen wohl auch beifügte, fie haben zu gelten, 

‚unbefehadet des Anfehens der Kirchengeſetze“ (salva canonica 

auetoritate). Daher blieb unter ihm und feinen Nachfolgern das 

alte Necht der Geiftlichfeit und des Volkes, die Bifchöfe zu wäh— 

len, in voller Geltung, fo das die Staatsgefehe ausdrücklich 
dasfelbe in Schub nahmen. Wenn dazu der Papft Leo IV. 

*) So fhon König Childebert Decretio Childeberti a. 595. n.. 2 (Capitul. 

ed. Baluz. I. 17), Capitula Lotharii Imp. a. 824. Tit. III. c. 15 (Capitul. ed. Ba- 

luz. II. 323). 

**) So der Eingang des großen Capitulare Aquisgranense vom Jahre 789, 

wo Garl beginnt: „Ego Carolus gratia Dei ejusque misericordia donante rex 

et reetor regni Francorum »et devotus sanctae Dei Ecclesiae de- 

.fensor humilisque adjutor“ ete. (Capitul. Reg. Franc. ed. Baluz. I. 

209— 210, Monum. German. ed, Pertz. Leg, Tom. I. pag. 53). 
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(Jahr 847) noch die fürmliche Billigung der carolingifchen 

Gefeggebung öffentlich erklärte, und ihre  Aufrechthaltung in 

allen Theilen zuficherte*), fo lag darin, wie in der Art der 

Abfaffung dieſer Geſetze die volllommene Harmonie der beiden 

Gewalten auf das Klarfte ausgefprochen. — Und dieſen ‚Carl, 

welcher die Fatholifche Kirche, den Papſt und. die Bischöfe jo hoch 

ehrte, ihre Rechte willig anerfannte, neue Vorrechte ihnen freigebig 

verlieh, nennt die Gefchichte den Großen, wie ſie in früheren 

Jahrhunderten einen Conftantin den Großen und einen Theodofing 

den Großen ruhmvoll in ihre Annalen eingetragen hat. | 

Darnach kamen fehwere Zeiten für Staat und Kirche, als 

das neunte Jahrhundert fich feinem Ende zuneigte, und das zehnte 

die bittern Früchte desfelben erntete. Im eilften Jahrhundert hoben 

fich die Zuftände wieder zum Beffern, bis der Streit um die Inveftitur 

heftig entbrannte, als der Kaifer Heinrich IV. im jugendlichen Ueber— 

muthe dad Recht der Geiftlichfeit und des Volkes, die Bischöfe zu 

wählen, welches durch die Kirchengefee ausgefprochen, durch die 

Reichögefege anerkannt war, zugleich mit dem Eigenthumsrechte der 

Kirche freventlich antaſtete, indem er ohne Rückſicht auf die vorgenom— 

mene Biſchofswahl oft blos nach Willkür durch die angemaßte Inveſti— 

tur mit Ring und Stab die Biſchofsſtühle beſetzte, und ſo manchen 

Unwürdigen zu dieſem wichtigen Amte beförderte. — Da wand 

endlich nach fünfzigjährigem Kampfe das erſte Comcordat 

gefehloffen (am 23. September. 1122). Kaifer Heinrich V. werzich- 

tet auf die Inveftitur mit Ring und Stab, und geftattet in allen 

**) Decret. Gratiani Dist. X. ce. 9. 



se — 

Kirchen ſeines Reiches die canoniſche Wahl und die freie Weihung 

des Gewählten. Auch verſpricht er die Zurückgabe alles der römiſchen 

Kirche oder den übrigen Kirchen geraubten Gutes und ſichert der rö⸗ 

miſchen Kirche ſeine Unterſtützung zu, wo ſie es verlangen würde. 

Der Papſt Calixtus I. geftattet ſeinerſeits, daß im deutſchen 

Reiche die canoniſche Wahl in des Königs Gegenwart vorgenom— 

men werde, doch ohne daß er durch Simonie oder Gewalt auf 

dieſelbe Einfluß übe; bei ſtreitigen Wahlen ſoll der König nach 

dem Rathe und Urtheile des Metropoliten und der übrigen Biſchöfe 

der betreffenden Provinz den rechtmäßig Gewählten unterſtützen. In 

den übrigen Ländern des Kaiſerthums geht Wahl und Weihe ganz 

frei nach canoniſcher Ordnung vor ſich. Der Gewählte (in Deutſch— 

land, in den übrigen Ländern des Kaiſerthums aber der Geweihte) 

ſoll den von Seite der Krone lehenbaren Beſitz ſeiner Kirche durch 

das Scepter vom Könige bekommen, ohne hiefür etwas entrichten 

zu müffen; wohl aber foll der Belehnte dann dem Könige die 

auf den Lehen haftenden Verpflichtungen leiften. Uebrigens ver: 

heißt der Papft dem Kaifer feine Unterftügung, wo er fie verlangen 

werdet). So war in diefem Goncordat der Friede zwifchen Kaifer 

und Papſt hergeftellt worden, nachdem das alte Necht der Kirche 

in Befegung der bifchöflihen Stühle wieder gefichert, das ange- 

maßte, mit dem Wohl und der Würde der Kirche unverträgliche 

Recht der Inveſtitur mit Ning und Stab aufgegeben, das der 

Kirche entriffene Gut zurücdgeftellt, und gegenfeitige Unterftügung 

verfprochen war. 

*) Concordatum Wormatiense (auch) Pactum Calixtinum) bei Pertz Mo- 

num. German. Leg. Tom. II. p. 75—76. 
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Im Laufe der nächſten Jahrhunderte entwickelte fich jene aus⸗ 

gedehnte Macht der römiſchen Päpfte, welche mit der ganzen da— 
maligen Weltanfchauung im innerften Zufammenhange ftand. Der 

Papft nahm durch die allgemeine Anerkennung der europäifhen 

Chriftenheit. eine hervorragende Stellung ein, wodurd er als der - 

höchite Träger der chriftlichen Lehre und eben dadurch als Ver— 

finder des göttlichen Willens, als oberfter Hüter des Sittengefeßes | 

und ald Hort des öffentlichen Rechtes den Völkern, den Regen⸗ 

ten wie den Unterthanen jene erhabenen Geſetze vorhielt und ein— 

ſchärfte, deren Beobachtung noch bis auf dieſen Tag die Grund— 

lage der europäiſchen Geſittung bildet. Es ſind die Geſetze 

der ewigen Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe, als deren Vertre— 

ter damals die Päpſte an der Spitze der europäiſchen Menſch— 

heit ſtanden, und ihre Stimme in den Fragen des öffentlichen 

Rechtes von einem Meere bis zum andern gehört ward. Aus 

dieſer hohen Stellung der Päpſte floſſen von ſelbſt große Rechte, 

die, ſo lange ihr wohlthätiger Einfluß auf die öffentlichen Ver— 

hältniſſe allenthalben gefühlt ward, gar nicht oder ohne Erfolg 

angefochten wurden. Als aber ſpäter die Päpſte, beſonders wäh— 

rend ihres Aufenthaltes in Avignon (ſeit 1308), zu. fehr in 

- Abhängigkeit von franzöfifchem Einfluß geriethen, da erſchien 

ſchon Manchem der große Umfang ihrer Rechte bedenklich. Und 

als noch ſpäter jenes große Schisma ausbrach (Jahr 1378), in 

dem zwei, zuletzt ſogar drei Päpſte einander gegenüberſtanden 

und von jenen ausgedehnten päpſtlichen Rechten zur Stärkung 

ihres Anhanges und zur Schwächung der Gegner vielfach Ge 

brauch machten, worunter die Chriſtenheit ſehr litt, erhoben ſich 
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ftarfe und zahlreiche Stimmen für eine vertraggmäßige Befchrän- 

fung gewiſſer päpftlichen Rechte, welche in der letzten Zeit 
das rechte Map überfihritten hatten. Papſt Martin V. erkannte 

diefe Forderungen  ald begründet und ſchloß am Ende des 

Koftniker Concils (Jahr 1418) mit drei Nationen Concordate, 

eines mit den Deutſchen, das andere "mit den Englän— 

dern, das dritte mit den Franzoſen, jedes auf die Dauer 

von fünf Jahren, weil nad Ablauf diefer Zeit wieder ein allge: . 

meines Coneil angefagt war, wo über die obwaltenden Befchwerde- 

punfte eine allgemeine Ausgleichung ftattfinden follte: Alle drei 

Concordate (wovon jedoch das franzöfifche vom Parlament nicht 

angenommen winde) haben große Aehnlichkeit und find offenbar 
dazu beſtimmt, fo manche Uebelſtände aus der Zeit des großen 

Schisma gut zumachen: Zu Cardinälen ſollen ausgezeichnete 

Männer in Frömmigkeit und Wiſſenſchaft, ſo viel möglich aus 

allen Nationen der Chriſtenheit genommen werden. Die Bisthümer 

und Abteien, deren Beſetzung zuletzt größtentheils dem Papſte vor- 

behalten war, können in Zukunft nur in gewiſſen Fällen, die 

genau angegeben ſind, vom Papſte beſetzt werden; außer dieſen 

Fällen foll die canoniſche Wahl ſtatthaben und der Papſt die 

Beſtätigung ertheilen. Die Hälfte der Canonicate und übrigen 

Beneficien wird vom Papſte verliehen. Die Annaten (oder Taren, 

welche der Papſt bei Derleihung der ‚Beneficien bezog) werden 

auf die Hälfte der Einkünfte eines Jahres herabgeſetzt. Der In— 

ſtanzenzug nach Rom bei Fällen, die vor das kirchliche Gericht 

gehörten, wurde genau beſtimmt. Hinſichtlich der Abläſſe wurde 

verſprochen, Maß zu halten, damit ſie nicht in Mißachtung 
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gerathen*) u. ſ. w. — Die engliſche Nation verlangte noch ins— 

befondere, daß die zahlreichen, feit 40 Jahren verliehenen päpft- 

lichen Privilegien, wodurch den niedern Prälaten der Gebrauch 

der Pontificalien, ald der Infel (mitra), Sandalien und anderer 

Stüde, die zum Pontificalornat gehören, bewilligt worden, vom 

Papft zurüdgenommen werden ; was auch gefchah*). — Der Papft 

hatte hiedurch viele, bisher von feinen Borfahren geübte Rechte 
aufgegeben; er hatte in dieſen Goncordaten nur mancherlei Zuge 

ftändniffe gemacht, ohne etwas Anderes dafür zu empfangen, als 

die vertragsmäßige Anerkennung der ihm noch gebliebenen Rechte - 

von der anderen Geite. 

Nah fünf Jahren erloſchen dieſe Concordate; aber es kam 

fein neues allgemeines Coneil zu Stande, um dieſe Verhältniſſe 

definitiv zu ordnen. Erſt im Jahre 1431 verſammelte ſich das 

Basler Concil, zeigte aber bald eine ſolche Reformluſt, daß ein 

neues Schisma daraus entſtand. Indeſſen die Verhältniſſe bedurf -· 

ten dringend einer Regelung und Ausgleichung. 

Von der Hardt: Concilium Constantiense. Francofurti et Lipsiae 

1700. Tomi I. Pars XXIV. et XXV. u. Mansi Coneil,' T. XXVIL eol. 
1184—95. vgl. col. 1176. - Siehe überhaupt die ganze 43. Sikung des Koft- ° 

nitzer Gonciliums. | | 

**) Concord. Nationis Anglicanae, Art. IV. (Mansi Coneil. T. XXVIL. eol. 

1194 und von der Hardt 1. ce. p. 1081—82.) Vom Hirtenftab (pedum) _ 

gefchieht Feine Erwähnung, da derfelbe als bedeutungsvolles Zeichen der 

äußeren Jurisdictionggewalt den niederen Prälaten ohnedied nicht beiwilliget 

war, wie er ihnen denn nach der kirchlichen Ordnung überhaupt nicht zufteht, 

außer in jener Kirche, mo fie kraft ihres Amtes eine fürmliche äußere Juris- 

diction beſitzen. 
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So kam denn dieſelbe, zum Theil auf Grund der Baſeler 

Decrete zu Stande in dem Afıhaffenburger Eoneordate (3. 1447), 

dem kurz nachher das Wiener Concordat folgte, abgefchloffen 

zwifchen Papſt Nicolaus V. und Kaifer Friedrich IL am 17. 

Februar 1448. 

+» Das Wiener Coneordat ift beinahe durchaus nur eine Er- 

neuerung des Koftniger Concordates, wie es mit der — 

Nation geſchloſſen worden war. 

Das Aſchaffenburger mit ſeinen Baſeler Decreten ward da— 

durch völlig in den Hintergrund gedrängt. Es handelte ſich dabei 

vor Allem um das Beſetzungsrecht der Bisthümer und Abteien, ſo 

wie anderer höhern kirchlichen Dignitäten, dann der Canonicate und 

Beneficien, das bisher größtentheils in der Hand des Papſtes gelegen 

war, jetzt aber nur noch in ſieben genau detaillirten Fällen ihm 

vorbehalten blieb⸗ Insbeſondere wurde die vornehmſte Stelle in 

jedem Domcapitel dem Papſte zu verleihen überlaffen*). Die 

übrigen Bisthümer und Abteien follten durch canoniſche Wahl des 

Capitels beſetzt und die Wahl, wenn ſie in Ordnung befunden 

wurde, vom Papfte beſtätiget werden. 

*) Die Stelle im Concordat: „majoribus dignitatibus post Pontificales in 

" Cathedralibus ... . exceptis,“ worauf fich diefed Recht des Papſtes gründet, 

wurde freilich viel beftritten, ob fie wohl diefen Sinn habe. Aber für diefen 

- Sinn der Stelle entfchieden fih der berühmte Aeneas Sylvius, welcher die 

Verhandlungen dieſes Concordates von faiferlicher Seite führte („Concordata 

ipsa dignitates primas post Pontificales ..... Apostolicae Sedis dispositioni per- 

mittunt“ ep. 383), die allgemeine Anficht und Praris in Deutfchland. Siche 

Koch: Sanctio pragmat. Germanorum illustrata. Argentorati 1789 pag. 

223. 241. 

Goncordat. | . 3 
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Die anderen Dignitäten in den Domeapiteln, ſo wie die ein- 

fachen Canonicate und ſonſtigen Beneficien ſollten, wenn ſie in 

den ungeraden Monaten (Jänner, März uf. w.) erledigt ' wur: 

den, dem Papfte zur Bejegung belaffen, im den geraden Monaten 

aber von den zur Verleihung, Wahl oder Präſentation Befugten 

bejegt werden. Die  Annaten (oder Tagen) Sollen: auch hinfort, 

doch nad einer mäßigen Schätzung, an den Papſt bezahlt: werden; 

nur Beneficien, welche minder als 24 Ducaten Einkommen haben, 

ſollen hievon frei fein”). 

Man ſieht, daß dieſes Concordat nur die dei 

höheren und niederen Stellen in der Kirche, fo wie die bei ſolchem 

Anlap üblichen Abgaben an den Papſt betraf, und daß ihm 

hierin von den ausgedehnten Rechten der älteren Zeit noch viele 

belaſſen wurden, welche ſelbſt der weſtphäliſche Friede nicht antaftete. 

Die päpftlichen Rechte felbft wurden gar nicht in Frage geftellt, 
nur in einigen Punkten die Einfchränfung derfelben verlangt und 

gewährt. Daneben beftand das Eirchliche Geſetzbuch — Corpus 

Juris Canoniei — in voller: Kraft und ungefehmälertem Anfehen, 

mit feinen umfaffenden Beftimmungen über die kirchliche Gerichts— 

barkeit und Otrafgewalt, über den fittlihen Wandel und Die 

Amtspflichten der Geiftlichen, über das Kirchengut, über das Pa- _ 

tronatsrecht, über die ehelichen Berhältniffe u. ſ. w. — 

In Frankreich hatten ähnliche Umſtände, wie in Deutfihland, 

um diefelbe Zeit eine gefährliche, lange andauernde Kriſis herbei⸗ 

*) Koch: Sanctio pragmatica  Germanorum illustrata. Argentorati 

1789. 
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geführt, weil man in’ Frankreich auf dem Wege gewaltfamer 

Selbſthilfe die päpſtlichen Rechte beſchränken oder beſeitigen wollte. 

Aber auf dieſem Wege können zwiſchen zwei gleichberechtigten 

ſelbſtſtändigen Mächten vorhandene Befchwerden oder Mifhellig- 

feiten nie eine befriedigende Ausgleichung finden. Es dauerte'gegen 

achtzig Jahre, bis Frankreich diefes endlich" begriff, und nun Fam 

jenes Concordat zu Stande (am 18. Auguſt 1516)*), welches für 

Frankreich, ja für die ganze katholiſche Welt ſo hohe Bedeutung 

erhielt durch den Umſtand, daß der Papſt Leo X. dem katholiſchen 

König von Frankreich (Franz J.) bewilligte, die Biſchöfe in ſei— 

nem Reiche zu ernennen, weil das Wahlrecht der Capitel, gemäß 

der Erfahrung, zu großen Mebelftänden führte‘).  Diefe Ernen- 

nung war binnen einem halben Jahre nach der Erledigung an 

den Papſt zu richten, von dem darauf die Beſetzung erfolgte. 

Es wird dann auch jehr gemau über die) Eigenfihaften gehan- 

delt, welche erforderlich feien, um zu kirchlichen Würden und 

Aemtern zu gelangen. Nach den” Beftimmungen über das Be— 

ſetzungsrecht folgen einige über die kirchliche Gerichtsbar— 

keit, insbefondere das Appellationsreht an die Firchlichen Ober: 

*) An diefem Tage wurde es vom Papfte unterzeichnet, darauf von dem 

eben damals! in Rom verfammelten allgemeinen VI Lateranenfifihen Concilium 

(19. December 1516). genehmiget und vom König durch Patent vom: 13. Mai 

1517 als Staatögefeg publicirt. 

— „Cum ex electionibus, quae in ecelesiis cathedralibus et metröpolitanis 

ac monasterüs dieti regni a multis annis citra fiebant, grandia animarım peri- 

cula provenirent, cum pleraeque per abusum saeeularis potestatis, nonnullae 

vero praecedentibus illicitis et simoniacis pactionibus, aliae partieuläri amore 

et: sanguinis aflectione, 'et' nom sine perjurii reatu fierent“* ete. Concordati 

Tit. IV. 
3 * 
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behörden bis hinauf zum Papſte, über das gemäßigte Vorgehen 

mit Kirchenſtrafen, und über die Abſtellung des Coneubinates. Die 

Annaten waren auch hier zugeſtanden (tit. 43) *). 

Das allgemeine Concilium von Trient, welches: nebft den 

Glaubensentfcheidungen. für die, äußere Firchliche Drdnung fo viele 

wichtige Beftimmungen traf, jo eine Durchgreifende Reform 

herbeiführte, : und allmälig in ‚allen katholiſchen Ländern zur - ; 

Geltung kam, machte auf lange. Zeit die: Eoneordate unnöthig. 

Nur in den katholifchen Ländern ‚wo. das Beſetzungsrecht der 
höhern und niedern Beneficien noch nicht» wöllig ‚geregelt. war, 

mußte diefed nachträglich geſchehen. | 

So entitand das fpanifche Concordat, gefchloffen am tt. Jan: 

ner 1753 zwifchen Papſt Benediet XIV; und König Ferdi- 

nand VI”). | | 

Das auf älteren ı päpftlichen Pröyilegieg EL Er⸗ 

nennungsrecht des ſpaniſchen Königs zu den erledigten Bis— 

thümern ſeines Reiches ward neuerdings förmlich anerkannt. 

Hingegen das vom König behauptete allgemeine königliche Pa— 

tronatsrecht konnte der Papſt nicht zugeben; doch wurde in anderer 

Art den Wünſchen des Königs in Betreff der Beſetzung der 

niederen Beneficien möglichſt entſprochen, indem der Papſt nur 52 

ausdrücklich benannte Beneficien ſich und ſeinen Nachfolgern zur 

freien Verleihung vorbehielt. Für die dem coniſhen Stuhle in 

*) Diefes Eoncordat — * in Harduin: Concil. Paris. 1714. T. IX. 

col. 1867— 90. bu 

**) „Concordato celebrado en el anno de 1753 entre las cortes de Roma y 

Madrid.“ Madrid 1764. 4to. 
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Folge diefer neuen Uebereinkunft entgehenden Gefälle wird dem- 

jelben eine namhafte Entfhädigungsfumme gewährt. Ueber die 

Verwendung und Verwaltung der Einkünfte von den bifchöflichen 

Kirchen zur Zeit der Erledigung des bifchöflichen Sites (Snter- 

falareinfünfte) wird die. Beſtimmung getroffen, daß fie nach Bor: 

fchrift der Kicchengefege follen angewendet werden. | 

Die beiden ſchon etwas früher (3. 1741) von dem nämlichen 

Papſt Benediet XIV. mit Savoyen und Neapel aefchloffenen 

Concordate handeln insbefondere von der dreifachen. Immunität, 

von den Grenzen der geiftlichen und weltlichen Gerichtsbarkeit, 

von dem Befehungsrechte der geiftlichen Beneficien u. ſ. w. 

Seit dem fechzehnten Jahrhunderte hatte die katholiſche Kirche 

in den Ländern, welche dem Andrange des Proteſtantismus aus— 

gefetzt waren, hierdurch nicht wenig gelitten. 

» Eine der nachtheiligiten Folgen war fiher, daß die proteftan- 

tifchen Grundfäge über die Natur der Kirche und Kirchengemwalt 

nicht: blos bei proteftantifchen, fondern auch bei katholifchen Rechts: 

aelehrten Eingang fanden, und fo eine heillofe Berwirrung auf 

dem Rechtsgebiet entftand. In Frankreich trafen diefe Beftrebungen 

zufammen mit alten Prätenfionen auf befondere Vorrechte, welche 

dieſe Nation gegen die oberſte Kirchengewalt zu behaupten ſtrebte. 

Unter Begünſtigung König Ludwig's XIV. entſtand aus dieſen bei— 

den Elementen die ſogenannte Declaration des gallikaniſchen 

Clerus (I 1682) als der beſtimmt gefaßte und formulirte Aus— 

druck der „gallikaniſchen Freiheiten” *). 

| +) Siehe E. Kitta: „Briefe übers die ſ. g. vier Artikel des Glerus von 

Franfreih.“ Miünfter 1844. Frayssinous: Les yrais principes de l’glise 
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In Deutſchland dauerte die Gährung noch geraume Zeit fort; 

doch Frankreich's Beiſpiel war nicht verloren. Es kam endlich in dem 

bekannten Werke des Juſtinus Febronius) vom Zuſtand der 

Kirche und der rechtmäßigen Gewalt des römiſchen Biſchofs 
(Jahr 1763) eine Theorie zum Vorſchein, welche von den Pros 

teftanten mit höchſtem Beifall aufgenommen wurde. Schon daraus 

war zu erkennen, daß diefes vielbefprochene Werk im proteftanti- 

chen Geifte abgefaßt ſei. Nichts deftoweniger fand dasſelbe bei 

den Katholiten vielfach Eingang und feine Grundfäge wurden im 

Kirchenrechte Häufig adoptirt. Es Tief aber der Febronianismus 

wefentlich darauf hinaus, das von Gott geſetzte Oberhaupt der 

Kirche nicht als ſolches anzuerkennen, vielmehr feiner göttlich ver⸗ 

liehenen oder ſonſt wohl erworbenen Rechte zu berauben, die 

Biſchöfe unter dem vorgeſpiegelten Schein der Freiheit von ihm 

loszureißen, und dann zu bloßen Dienern der Staatsgewalt 

umzuſchaffen, in Folge deſſen die geſetzgebende Gewalt der Kirche * 

ganz von der Staatsgewalt abhängig zu machen (durch das Placet);. 

die richterlihe Gewalt der Kirche völlig zu befeitigen und die 

ftrafende Gewalt zu einem bloßen Schatten herabzufchwächen, die 

Bildung und Erziehung der künftigen Priefter, die‘ Beſetzung aller 

firhlichen Stellen möglichft in die Hand des Staates zu bringen 

gallicane sur le gouvernement ecelesiastique, la papaut6, les libertes gallicanes, 

Paris 1818. Ä ii 
*) Der wahre Name des Verfaffers ift: Nicolaus von Hontheim; er war 

Weihbifhof von Trier. Seine Schrift. trägt den Titel: „Justini Febronii ICti, 
de Statu Eeelesiae et legitima potestate Romani Pontifieis liber singularis, ad 

reuniendos dissidentes in religione Christianos compositus, Bullioni 

1763 in 4to. | 
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und die Verwaltung ihres Vermögens der Kirche abzunehmen. Die 

geiſtlichen Kurfürſten von Mainz, Trier und Köln ſammt dem 

Erzbiſchof von Salzburg verfuchten e8 auf dem ſ. g. Emſer Con— 

greß (Jahr 1786) die febronianifchen Grundſätze in's Leben ein- 

zuführen *y 

Das Gleiche gefehah damals in Defterreich durch eine Menge 

neuer Gefege**). Dem Beiſpiel Defterreich® folgten * die 

kleinern deutſchen Staaten. 

‚Nicht lange nachher brach die keangöfifige Revolution aus, 

welche, bei ihrem infernalifchen Haß gegen Chriftenthum und Kirche, 

diefe gänzlich zu vernichten fuchte, und wenn auch folches nicht 

gelang, doch ihren äußern Beſtand zerftörte, fo weit ihr Arm 

reichte. 0 Dadurch ward nicht blos in Frankreich, fondern auch 

in) Stalien und Deutfchland eine ungeheuere Verwüftung angerich- 

tet; die Kicche ward geplündert, der Clerus gemordet oder ver- 

jagt; die Bisthümer fanden verwaist, die heiligen Stätten verödet; 

dag aläubige Volk konnte feine religiöſen Bedürfniffe faum oder 

gar nicht mehr befriedigen. Aber Napoleon, der erfte Eonful der 

feanzöfifchen Republik, welcher Frankreich mit ſtarker Hand vom 

Rand des Verderbens zurücdgeführt hatte, erfannte wohl, daß ein 

Bolt ohne Religion ein ſchreckliches Ding ſei. Daher ſchloß er 

1801 mit dem Papſte Pius VII. ein Concordat in ziemlich mar- 

*) Die fg. Emfer Punctation im 23° Artikeln bei Dalham: Coneilia 

Salisburgensia.  Augustae Vind. 1788. Fol. p. 656—66. 

**) Als Programm hiezu kann das Schreiben des Staatskanzlers F. von 

Kaunis vom 19. December 1781, angefehen werden. Sammlung der k. k. 

landesfürftlihen Gefeße und Berordnungen vom 3. 1767—82. Wien, bei 

Zrattnern, 1784. ©. 149—53. 
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tialiſchem Tone, welches die katholiſche Kirche in Frankreich noth— 

dürftig wiederherſtellte und ordnete, dann im Jahre 1803 ein . 

zweites für die italienische Republik, wo er ſchon mehr Rückſicht 

auf die religiöſe Stimmung der Bevölkerung nahm*). — Als die 

langen traurigen Kriegsjahre vorbei waren umd Guropa ſich nach 

Ruhe jehnte, wurden auch die durch den Krieg zerrütteten Firch- 

lichen Verhältniffe neu geordnet. "ES war: faft überall eine neue 

Abgrenzung der Didcefen, eine neue Errichtung bifchöflicher Sitze 

mit ihren Gapiteln und Seminarien und hiezu eine neue Dotation 

nothwendig; denn die alte hatte der Krieg verſchlungen?⸗ Daher 

entftanden die neuen Goncordate mit Baiern (im J. 1817), Frank—⸗ 

reich und Neapel (Jahr 1818), wo auch andere innere Rechte der 

Kirche geordnet wurden *). Nach vorgängiger Verſtändigung wur 

den die äußeren kirchlichen Verhältniſſe durch päpſtliche Bullen 

geregelt, in Polen (3. 1817 und 1818), in Preußen (I. 1821), in 

Hannover (J. 1824), in der oberrheinifchen Kirchenprovinz ($. 1821 

u. 1827***), in Holland (3.1827) und in der Schweiz (3. 18231. 1828). 

*) Conventio inter S. P. Pium VI. et Gubernium Gallicanum ddto. 15. Ju- 

lii 1801 (Bullarium noviss. T. XI. Romae 1846. p. 175 seqg.). Conventio 

inter $. P. Pium VIL. et rempublicam Italicam ddto. 16. —* 1803 — 

noviss. T. XI: p. 59 seqgq.) 

**) Conventio inter $. P. Pium VI. et Maximilianum Josephum Bavariae 

regem ddto. 5. Junii 1817 (Bullar. noviss. T. XIV. Romae 1849. p. 314 

segq.). Conventio inter $. P. Pium VII. et Francorum regem Ludovicum 

XVII. ddto. 11. Junii 1817 (Bullar. noviss. T. XIV. p. 363.segg.): Conventio 
inter $, P. Pium VII. et Ferdinandum I. regni utriusque Siciliae regem ddto. 

16. Februarii 1818 (Bullar. noviss. T. XV. p.1 seqgq.). 

**) Die Bullen für Preußen, Hannover und die oberrheinifche aitchenprovinz | 

abgedruft in F. Walter's Kirchenrecht, im Anhang. Die oberrheinifche Kirchen- 
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An Sardinien und Modena wurden im Jahre 1841 Con— 

cordate gefchloffen , welche zunächit das Verhältniß der Firchlichen 

und bürgerlichen Gerichtsbarkeit zu einander ordneten. 

Umfafjender waren die Eoncordate mit Spanien und Toskana 

im Jahre 1851, welche eine hohe principielle Bedeutung haben. 

Doch noch ungleich, wichtiger und wahrhaft einzig in feiner 

Art iſt das neue öfterreichifihe Concordat vom 18. Auguſt 1855, 

weil dasfelbe den vollſtändigen Bruch mit dem Febronianismus 

enthält und die Fatholifche Kirche im ihre alten, lange beeinträch- 

tigten ‚Rechte wieder einfegt. — Die äußeren Verhältniffe der 

Kirche in Defterreich,, felbft wo fie in den Kriegsjahren gelitten 

hatten oder: wo fonft die Verhältniffe eine Aenderung wünſchens— 

werth machten, waren fchon durch eigene päpftliche (Gireumferip- 

tions⸗) Bullen geordnet *), welche nach vorläufigen Einverftändniffe 

mit der Negierung (wie jene für Preußen, Hannover, die ober- 

rheiniſche Kirchenprovinz) erlaffen worden. Aber Eines fehlte noch, 

die Herftellung des inneren Friedens mit der Kirche, welche nur 

durch einen großen Act der Gerechtigkeit möglich war. Vieles, 

jehr Vieles war der Kirche einſeitig auf dem Wege der Verord— 

nungen genommen worden; Manches hatte ihr wohl der fromme 

Sinn der letzten Kaiſer Franz I. und Ferdinand L, mindeftens 

provinz begreift in fih: das Königreich Würtemberg , das Großherzogthum 

Baden, die beiden Heften, Naſſau, Mecklenburg und Oldenburg, die ſächſiſchen 

Herzogthümer, das Fürſtenthum Waldeck, die freien Städte Frankfurt, Lübeck 

und Bremen. | R | 

| So z. B. in der Kitchenprovinz Salzburg (1825), in Dalmatien und 
Iſtrien (1828), in Eroatien (1853). 



in SR 

factifch wieder überlaffen. Doch ein wahrer Friede war nur möglich, 

wenn das Entzogene wenigſtens theilweife ihr zurücgeftellt, das 

Uebrige in angemeffener Weife erfegt oder freiwillig dem Staate 

überlaffen wurde. — Die Zurüdgabe war nothiwendig bei jenen - 

Rechten, welche von Anbeginn der Kirche zuftanden umd zur 

Ausführung ihres für die Menfchheit fo Heilbringenden Amtes 

gehören. Ein Erſatz konnte fattfinden bei Rechten, welche das 

zeitliche Gut betreffen. Eine Heberlafjung kam von jeher häufig 

vor, wo es fih um die Beſetzung der höheren und niederen Bene 

fieien handelte. — Beide Mächte unterhandelten als freie und 

felbftftändige, deren jede in ihrer Sphäre die höchfte iſt. — Der 

alte verkehrte Standpunkt des Mißtrauens ward mit Recht auf- 

gegeben. Gerechtigkeit, Bertrauen und Liebe find die Grundlagen, 

worauf diefe umfaffende innere und äußere Ordnung der kirchlichen 

Verhältniſſe in Oeſterreich für die Zukunft ruht; und auf dieſen 

edeln Grundlagen mag wohl ein * herrlicher Bau * Jahr 

hunderte erwartet werden. 

— 
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Ba wichtige Ereigniß iſt von dem denkenden Beobachter 

zuvörderſt in ſeinem Grundgedanken zu erfaſſen; von dieſem aus 

wird die Bedeutung einer Sache und ihr höherer Werth erſt recht 

begriffen und gewürdiget. Faſſen wir auch hier dieſen zunächſt 

ins Auge. ES iſt aber der Grundgedanke, von dem aus der Ent- 

ſchluß, diefes Concordat mit dem heiligen Stuhle einzugehen, in 

der Seele des um das Wohl feiner ihm von Gott anvertranten 

Völker treulich beforgten Kaiſers nach feiner Art fehnell zur That 

reifte, in dem Kumdmachungspatente vom 5. November Kar und 

beftimmt, ſchön und. kräftig ausgefprochen. Es find wahrhaft gol- 

dene Worte, mit denen dieſes Patent beginnt: „Seit Wir, dur 

die Fügung des Allerhöhften, den Thron Unferer Ahnen 

beftiegen Haben, war Unſere unabläffige Bemühung darauf gerich- 

tet, die fittlihen Grundlagen der gefelligen Ordnung 

und des Glückes Unferer Völker zu erneuern und zu 

befeftigen. Um fo mehr haben Wir e8 für eine heilige Pflicht 

erachtet, die Beziehungen des Staates zu der Fatholifchen Kirche 
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mit dem Geſetze Gottes und dem wohlverjtandenen Bor- 

theile Unferes Reiches in Einklang zu fegen.“ 

In diefen kurzen Worten liegen Wahrheiten von der tiefiten 

Bedeutung, werth, daß alle Fürften und Staatsmänner fie wohl 

beherzigen. Europas Zukunft hängt an der ee. Er⸗ 

kenntniß dieſer Wahrheiten. 

Wenn wir darin echte politiſche Weisheit erkennen müſſen, 

ſo verdient in gleicher Weiſe unſere Beachtung der gemeinſame 

innere Grund, von dem die beiden hohen Contrahenten, der Papſt 

und der Kaiſer, in dem Abſchluß dieſer Uebereinkunft beſeelt und 

geleitet waren. Dieſer liegt in dem beiderſeitigen „einmüthigen 

Streben, daß Glaube, Frömmigkeit und fittlihe Kraft im 

Kaiferthume Defterreich bewahrt und gemehrt werden.“ Das ift 

wahrhaft eine heilige Wurzel, „aus der edle Früchte ſich entwickeln 

müſſen. Wo ſittliche Kraft im Volke iſt, die nur auf dem leben— 

digen Glaubensgrund echter Frömmigkeit gedeiht, erheben ſich mäch—⸗ 

tige glückliche Reiche. 

Das Eoncordat jelbft hat folgenden as; 

Fürs. Erſte wird die Aufrehthaltung der tatalifcen 

Religion feierlich zugeſichert. | 

Zweitens wird der römische. Papſt als das von Gott ge 

feste fichtbare Oberhaupt der Fatholifchen Kirche anerfannt, und 

in Folge deffen die Ausübung der. ihm zukommenden oberften 

Gewalt in der Kirche nicht „ferner willfürlich gehemmt. | 

Drittens auch die Bifchöfe, welche nach dem Zeugniſſe gött⸗ 

licher Offenbarung „der heilige Geiſt beſtellt hat, die Kirche Got: 

te8 zu regieren“, follen fortan ihr heiliged Amt frei verwalten. 
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vo Biertend der Unterricht und die Erziehung der fatho- . 

lifhen Jugend foll gemäß der Fatholifchen Lehre Statt finden, 

wobei einerfeit3 der Kirchengewalt, und andererfeits der fatholifchen 

Staatsgewalt in genauer Abwägung ihrer wechfelfeitigen Rechte 

der geziemende Einfluß gefichert wird. 

Fünftens die in dem größeren Theile von Defterreich völlig 

untergegangene äußere kirchliche Gerichtsbarkeit, welche doc 

jonft in allen Ländern (Ftalien, Spanien, Frankreich, Deutſch— 

land): befteht, und wefentlih in der Kirchengewalt begründet ift, 

wird wieder hergeftellt, und ihr Verhältniß zur bürgerlichen 

Gerichtsbarkeit über geiſtliche wen und Sachen genau 

bejtimmt. | 

Sechstens die Norm, —* bei der kirchlichen Einthei- 

lung der öfterreihifhen Monarchie vorzugehen ift, wird zur 

beiderſeitigen Zufriedenheit feſtgeſetzt. 

Siebentens die Beſetzung der Bisthümer, Canonicate 

und Pfarren wird in ſolcher Weiſe geordnet, daß die Intereſſen 

der Kirche und des Staates gewahrt find, indem die ſchon zuvor 

jehr ausgedehnten Rechte des Kaiſers neu beſtätiget und vermehrt 

werden, wogegen die Kirche als Gegenleiſtung die Gewähr erhält, 

daß dieſe wichtigen Rechte von der Staatsgewalt nicht in einem 

der Kirche ſelbſt nachtheiligen Sinne geübt werden, und dem 

Papſte in jeder Diöceſe eine Stelle im —E— — zur Beſetzung 

überlaſſen wird.- 

Achtens das Eigenthum der Kirche wird als heilig und 

unverletzlich erklärt; in Betreff der Erwerbung und Verwaltung 

> ihres "Vermögens werden gegen die Kirche nicht ferner läſtige 



Ausnahmsgeſetze beſtehen; auch übernimmt der Staat, wie dies 

anderwärts längſt geſchah, die Verpflichtung, nöthigen Falls für 

den Lebensunterhalt der Geiftlichen: zu forgen „> und die —— 

niſſe des katholiſchen Cultus zu beftreiten. na 

Neuntens die religiöfen Orden der Kirche ſollen im Geiſe 

ihrer urſprünglichen Stiftung, wonach fie. für Kirche und Staat 

jo Großes geleiftet haben, erhalten. und: geleitet werden. 

Zehntend der Kaifer gewährt der Fatholifchen Kirche feinen 

befonderen Schuß im Hinblide auf ihren «göttlichen Urfprung, 

ihre erhabene Natur und ihre hohe: ao für das * 

der Menſchheit. 

* 

Die Aufrechthaltung der katholiſchen Religion wird 

in folgender Weiſe zugefichert:- 

I. Artikel. 

„Die heilige vömifch-fatholifche Religion wird mit ‚allen Be 

fugniſſen und Vorrechten, deren dieſelbe nach. der, Anordnung 

Gottes und den Beitimmungen der Kirchengeſetze genießen ſoll, 

im ganzen Kaiſerthume Oeſterreich und allen Ländern, aus welchen 

dasſelbe beſteht, immerdar aufrecht erhalten werden“. 

Dieſer Punkt bildet in den neueren Concordaten — 

lich den Anfang. Er verſteht ſich ſo von ſelbſt, daß er faſt über⸗ 

flüſſig ſcheinen könnte. Wenn eine katholiſche Macht für ihre 

katholiſchen Unterthanen ein Concordat mit dem Papſt schließt, 

jo. wollen. fie katholiſch bleiben. Zuerſt hat das franzöſiſche Con⸗ 
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cordat vom Jahre 1801, wo der vorhergehende Umsturz und die 

geſetzlich ausgeſprochene Aufhebung der katholiſchen Religion eine 

ſolche förmliche Wiederherſtellung nöthig erſcheinen ließ, eine ähn— 

lich lautende Beſtimmung aufgenommen, des Inhalts: „Die Re— 

gierung der, Republik erkennt die römiſch-katholiſche Religion als 
die Religion der großen: Mehrzahl der franzöſiſchen Staats— 

bürger an; dieſe Religion wird in Frankreich frei ausgeübt 

werden“ *). 

‚Etwas anders lautet ſchon die Faſſung in dem Concordat, 

ET derfelbe Napoleon für die italieniſche Republik 1803 ſchloß: 

„Die römiſch atholifche EIER wird auch — die Staats⸗ 

religion ſein“ 

In dem Concordat mit —*— von 1817 lautet der 1. Are 

tifel gerade fo, wie im öſterreichiſchen Coneowdat***). 

In dem Concordat mit Neapel vom Jahre 1818 erfcheint die 

jelbe Faffung; nun wird: die fatholifche Religion dort als „die ein- 

zige im Reiche“ bezeichnet +); ähnlich im fpanifchen Concordat vom 

*) ‚Gubernium reipublicae recognoscit, religionem catholicam Apostolicam 

Romanam cam esse religionem, quam longe maxima pars civium Gallicanae 

reipublicae profitetur. ‚Religio catholica Apostolica Romana libere in :Gallia 

exercebitur,ete. Art, I. (Bullar. noviss. T. XI. 176). 

**) Religio catholica Apostolica Romana esse pergit religio reipublicae. 

Art. 1. (Bullar. noviss. T. XI. 60). » 

1: Religio catholica Apost. Rom. in toto Bavariae regno terrisque ei sub- 

jectis sarta teeta conservabitur cum iis juribus et praerogativis, quibus frui 

"debet ex Dei ordinatione et canonieis sanctionibus. Art. I. (Bullar. noviss. T. 

XIV. 314.). F 

7) Religio catholica FR Rom. est sola religio regni utriusque Siciliae, 

atque in eo semper conseryabitür cum omnibus juribus ac praerogativis, quae 
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Sabre 1851, wo es heißt, daß „die römiſch-katholiſche Religion, 
welche fortan, wie bisher, die einzige Religion des fpanifchen Vol— 
fes fein wird, mit Ausfchluß jedes andern Eultus in den Staaten 

Ihrer Fatholifchen Majeftät mit allen Befugniffen und Vorrechten 

deren dieſelbe nach den Geſetzen Gottes und den Beſtimmungen 

der Kirchengeſetze genießen ſoll, immerdar werde Syke ee 

werden.“ 

Bergleicht man die — — desſelben Artikels 

für die franzöſiſche und italieniſche Republik, dann jene für die 

ganz katholiſchen Länder Neapel und Spanien, und wieder jene | 

für Länder mit einer aus Katholiken und Afatholiten gemischten 

Bevölkerung, wie Baiern und Defterreich, ſo fieht man recht deut⸗ 

lich, wie in einem ſolchen Concordat oft wenige Worte, ſo oder 

anders lautend, nicht blos auf eine andere Zukunft hinweiſen, ſon⸗ 

dern auch einen ſehr verſchiedenen Urſprung bekunden, einer ganz 

andern Vergangenheit entſtammen. Ebenſo erkennt man bei ruhi⸗ 

ger Betrachtung in der verſchiedenen Faſſung die weiſe Mäßigung 

| und Umſicht, die väterliche Sorgfalt und Liebe zur Gerechtigkeit, 

welche das vorliegende Concordat charakteriſiren. Das öſterrei⸗ 

chiſche Concordat erklärt die römiſch-katholiſche Religion weder als 

die einzige im Reiche, weil dieſes den zu Recht beſtehenden Ver— 

hältniſſen nicht entſpräche, noch als die herrfchende*), weil dieſes 

ipsi competunt ex Dei ordinatione et canonicis sanctionibus. — I. (Bullar. 

noviss. T. XV. 9). 

*) ©o hieß fie in der Sofephinifchen Geſetzgebung, z. B. in dem auh. 

Patente v. 13. October 1781, in den Hofdecreten v. 31. Jänner 1782 und v. 

23. April 1783. Ebenſo Heißt die anglifanifhe Staatsfirche noch jegt in 

** 
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für die Akatholiken verlegend wäre, nicht einmal als die Religion 

der großen Mehrheit der Staatsbürger, wie doch folches in 

dem freien Frankreich gefchehen war; fondern es erklärte einfach: 

„Die römifch-Fatholifche Religion foll erhalten werden“ ), ganz fo, 

wie vor mehr als einem Menfihenalter Baiern, in dem die afatho- 

fifche Bevölkerung doch verhältnigmäßig ſtärker als in. Defterreich 

vertreten ift, in feinem Concordat ebenfalls erklärt hatte. 

Wir müſſen und um fo mehr wundern, daß die Beftimmung 

des Concordats: „Die römifchfatholifche Religion foll in Defter- 

reich aufrecht erhalten werden,“ von proteftantifcher Seite fo heftig 

angefochten wird, wenn wir unfern Blid auf andere freie Länder 

werfen. Haben denn die Herren nicht für Alle gleiched Maß und 

Gewicht? Oder ift ihnen etwa der Eid unbekannt, welchen die 

jesige englifhe Königin Bictoria am 27. Juni 1837 im königli— 

chen Geheimrath unterzeichnen mußte? Wir wollen ihn zur Tehr- 

reichen Bergleichung hier aufnehmen. Er lautet: „Sch Bietoria, 

Königin des vereinigten Königreichd von Großbritannien und 

England, gegenüber, der Eatholifchen Kirche, fo in der berühmten Parla- 

ments = Acte vom 29. April 1829. 

*) &8 ift intereffant, hiemit die Sofephinifche Gefeßgebung zu vergleichen. 

Da heißt e8: „Gleichwie die Aufrechthaltung der alleinfeligmachenden katho— 

liſchen Religion, deren Aufnahme und Berbreitung, die nur durch Unterricht 

und wahre Ueberzeugung am ficherften erreicht werden mag, unveränderlich 

St. Majeftät theuerfte Pflicht und angelegenfte Sorgfalt bleibt, alfo würde 

auch Allerhöchftdero landesväterlicher Wunfch gewiß immer dahin gerichtet fein, 

daß ohne Ausnahme Dero Unterthahen eben diefer heiligen Religion, deren 

Beförderung Sr. Majeftät fo fehr am Herzen liegt, aus freiwilliger Ueber— 

zeugung anhangen, und auf diefem ficherften Wege ihr Heil erwirken möchten.“ 

Hofdecret v. 26. April 1782. 
Eoncordat. 4 
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Irland, Bertheidigerin des Glaubens, verfpreche hiedurch feierlich, die 
wahre proteftantifche Religion, fo wie den beftehenden Cultus, 

die Disciplin, die Rechte und Privilegien der Kirche von Schott: 

land aufrecht zu erhalten und zu bewahren, wie legtere durch Die 

Geſetze feftgeftellt find, welche in Gemãaͤßheit der Acte der Reclama— 

tion der Rechte erlaſſen worden, und beſonders in der Acte enthalten 

ſind, welche den Titel hat: „Acte zur Beſchützung der proteſtantiſchen 

Religion und der presbyterianiſchen Kirchenverwaltung,“ ſowie in 

den vom Parlament der beiden Königreiche in Bezug auf die Unier 

der beiden Reiche erlaſſenen Acten.“ 

Aber die katholiſche Religion ſoll erhalten werden *) mit allen 

Befugniffen und Vorrechten, deren diefelbe nad der An- 

ordnung Gotted und den Beftimmungen der Kirchenge— 

fege genießen foll. | 

Es frägt fih, was unter diefen Befugniffen und Vorrechten 

zu verftehen ift. Nur eine völlig bornirte Anfihauung, welche in 

längft veralteten und verrofteten Vorurtheilen bis über die Ohren 

ſteckt, kann fich felbft einbilden oder Andern weiß machen wollen, 

hienach feien „die mweiteften Anfprüche, welche je die römifhe Eu- 

vie gemacht hat, zugelafjen, die Vorrechte, von denen der Artikel 

fpricht, laſſen die maßloſeſten Forderungen nach allen Seiten hin 

*) Conservabitur, fagt der authentiſche Urtext. Wie lächerlich macht fi 

demnach jene Gefpenfterfeherei, welche herausklügelt („Wefer- Zeitung“ 7. Des 

cember): „Streng genommen würde, wenn ein Hauptaccent auf das Wörtchen 

ſoll gelegt wird, die Faiferliche Regierung fogar verpflichtet fein, überall diefe 

Befugniffe und Vorrechte der römifch = katholifchen Kirche, wo dieſelben noch 

nicht beſtehen, durchſetzen zu helfen.“ Mit dem Latein der „Wefer- Zeitung“ 

ſcheint e8 eben nicht weit her zu fein. 
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zu” u.f.w. Wir wollen uns nicht anmaßen, alle die Befugniffe, 

welche die Kirche nach der Anordnung Gottes, und die Vorrechte, 

welche fie nach den Beftimmungen der Kirchengefebe genießen foll, 

erichöpfend aufzuzählen; aber wir glauben nicht zu irren, wenn 

wir fagen, dag diefelben der Hauptſache nach in den folgenden 

Artikeln des Concordats dargelegt und genauer formulirt find. 

Wenn einige proteftantifche Blätter zufammenfhaudern vor 

den maßlofen Forderungen, mit welchen nun die römifche Curie 

wieder auftreten könnte, fo genüge e8, auf das Beifpiel von Baiern 

bhinzumeifen, wo diefer Artikel fammt dem anderen, welcher alle 

in dem Concordat nicht ausdrüdlich befprochenen, auf Firchliche 

Perfonen und Sachen bezüglichen Fragen nach dem Kirchengeſetze 

zu ordnen befiehlt*), feit nahe 40 Jahren in Kraft befteht, ohne 

daß von derlei maßlofen Anfprüchen auch nur die geringfte Spur 

zum Borfchein gekommen wäre. | 

Es können aber hier auch noch andere Gefichtöpunfte in Er- 

wägung gezogen werden. Deſterreich iſt gewohnt, ſeine Verträge 

zu halten. Wo demnach mit den Akatholiken in Betreff ihrer 

Rechte ältere Specialverträge zu Recht beſtehen, iſt kein Grund 

zu zweifeln, daß dieſe fortan wie bisher aufrecht erhalten werden. 

Eben ſo iſt kein Zweifel, daß der XVI. Artikel der deutſchen Bun— 

desacte durch das neue Concordat unberührt bleibe. Dieſer Artikel 

der deutfchen Bundesacte lautet: „Die Verfchiedenheit der hrift 

lichen Neligionsparteien ann in den Ländern und Gebieten des 

*) XXXIV. Artikel des öſterreichiſchen Concordates; XVII. Artikel des 

baieriſchen Concordates. | 
4* 
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deutfchen Bundes feinen Unterfchied in dem Genuffe der bürger- 

lichen und politifchen Rechte begründen.“ Hienach find die glei- 

hen bürgerlichen und politiſchen Nechte für alle chriftlichen Reli- 

gionsparteien fichergeftellt; daran hat das Concordat nichts, geän⸗ 

dert und wird nichts ändern. 

Die religiöſen Rechte der Akatholiken aber hat die öſter— 

reichiſche Regierung bei der großen Schwierigkeit in Behandlung 

dieſer Angelegenheit mit einer Rückſicht behandelt, die wohl ge— 

eignet iſt, manche proteſtantiſche Regierung hinſichtlich ihrer 

Behandlung der Katholiken zu beſchämen. Aber Oeſterreich hat 

ſchon einmal das Loos, ſchnöde verkannt und ungerecht angefein- 

det zu werden. Bereits im Jahre 1781 hat Oeſterreich fein viel— 

gerühmtes ZToleranzpatent exrlaffen, alfo zu einer Zeit, wo Eng- 

land, das fih fo gerne feiner liberalen Grundfäse rühmt, und 

wegen feiner freien Berfaffung über die anderen „gefnechteten“ 

Völker erhebt, noch faft ein halbes Jahrhundert den ungerechteften 

Druck auf die Millionen Katholiten in feinem Neiche übte, fie 

vom Parlamente und von den öffentlichen Aemtern ausſchloß, ja 

| ſelbſt die härteften Strafgefege gegen fie beftehen ließ *); um nichts | 

-zu fagen von Schweden und Norwegen, wo noch bis in’ die neuefte 

*) Bekanntlich wurden die Katholifen in England, wo ihre Zahl (mit 

Einſchluß von Irland) fich beinahe auf acht Millionen beläuft, während die 

Proteftanten gegen 20 Millionen ausmachen, erft durch eine Parlaments-Acte 

vom Sahre 1829 theilweife von dem Schrecken der blutigen und drüdenden 

Geſetze Altenglands befreit. Aber die Befreiung ift noch immer unvoll- 

ſtändig, da die Anhänger der Staatöfirche (established church) gefeglih für 

einige der höchften Staatsämter privilegirt, die Katholiken davon ausgefchlof- 

fen find. 
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Zeit nach den beitehenden Gefegen der Mebertritt zur katholiſchen 

Religion mit ſchweren bürgerlichen Strafen belegt wird. 

Aber vielleicht hat die Negierung des Kaifers Franz Joſeph 

diefe billigen Grundfäge der älteren Zeit aufgegeben? Bielleicht 

hat fie gegründeten Anlaß zum Miptrauen gegeben? Mit nichten. 

Sie hat im Gegentheil fich noch weit gerechter und billiger gezeigt. 

Vergleichen wir einmal den Standpunkt der alten Sofephinifchen 

Gefeggebung und der neuen Gefeßgebung in diefer Beziehung. 

Das Joſephiniſche Geſetz handelt wiederholt und ausdrücklich von 

den „Vorrechten der herrfchenden Religion (Prärogativen der 

dominanten Religion)“, und zwar gerade den Afatholifen gegen- 

über. So ift hinfichtlich des Uebertrittes von der katholiſchen Ne 

ligion zu einer afatholifchen von Kaifer Joſeph IL angeordnet 

worden: „Jede einzelne Perſon oder Familie, fo von der Religion 

abfällt, foll zu einem ſechswochentlichen Unterricht in dem 
katholifchen allein ſelig machenden Glauben bei dem nächſt 

gelegenen geiſtlichen Hauſe, es ſeye Kloſter oder Pfarre, angehalten 

werden“ *). Diefe Beftimmung hat zu vielfachen Klagen Anlap 

gegeben. Die Regierung des Kaiſers Franz Joſeph hat dieſen 

ſechswochentlichen Unterricht, dem die Katholiken vor ihrem Ueber— 

tritt zu einer andern chriſtlichen Confeſſion ſich unterziehen mußten, 

abgeftellt, und ftatt deifen den Webertritt von einem chriftlichen 

Bekenntniſſe zu einem anderen freigeftellt, wofür jet nur noch 

die einfache Anzeige des beabfichtigten Webertritted vor dem bis— 

herigen Seelforger und zwei felbftgewählten Zeugen verlangt wird, 

0) Hofderrete v. 21. Februar und 15. Mai 1783. 
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die nach vier Wochen zu wiederholen ift. Für jede diefer beiden 

Anmeldungen läßt fih der den Hebertritt Beabfichtigende ein Zeug: 

niß ausftellen; und mit der Vorweiſung diefer beiden Zeugniffe 

vor dem Seelforger der Kirchengemeinde, in die er überzutreten 

gedenkt, ift der Act des Mebertrittes (jo weit die Staatsgeſetze 

darauf Einfluß nehmen) volllommen abgefchloffen”). Es liegt 

hierin offenbar im Vergleich mit der alten Joſephiniſchen Geſetz⸗ 

gebung eine fehr bedeutende Erleichterung für die Akatholiken, und 

wir glauben beftimmt verfichern zu dürfen, daß auch die Akatho— 

liken feine Rückkehr zur alten Joſephiniſchen Gefepgebung zu 

beforgen haben. Was jest noch bejteht, it nur eine, heilfame 

Schranke gegen Leichtfinn im Neligionswechfel, die wohl am Ende 

in irgend einer angemeffenen Form Allen gleich erwünſcht fein 

muß, die noch. fo viel religiöfen Sinn bewahrten, um zu begreifen, 

daß ein folher Schritt veiflich überlegt fein. will**). 

Wieder hat die alte Zofephinifhe Gefebgebung verordnet, daß 

die Fatholifchen Pfarrer auch von den Afatholifen ihres Pfarı- 

Bezirkes, ſelbſt wenn fie die betreffende Handlung nicht vornahmen, 

die Stolgebühren dafür rechtlich anzufprechen hatten, und Die . 

Matritelbücher für die Tauf-, Trauungs- und Sterbefälle der 

Alatholiten zu führen befugt waren”**). Das warein hartes, drü- 

ckendes Geſetz, und wir konnten nicht felten bei Fatholifchen Geift- 

lichen mißbilligende Stimmen darüber vernehmen. Die Regierung 

*) Minift. Erlaß v. 30. Jänner 1849, Reichsgeſetzblatt en dag Kaiſer— 

thum Oeſterreich, Ergänzungsband S. 111. 

**), Dieſe Schranke muß daher jedenfalls bleiben; in welcher — wird 

die Zukunft lehren. 

***) Zol. Pat. v. 13. October 1781. Hofdecr. v. 22. Februar u. 16. März 1782. 
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des Kaiſers Franz Joſeph hat es abgeſchafft durch die Verfügung: 

„Die Tauf-⸗, Trauungs- und Sterbbücher werden von den Seel— 

forgern evangelifch-augsburgifcher oder evangelifch-helvetifcher Kir- 

chengemeinden über die von ihnen vorgenommenen Tirchlichen 

Ucte eben fo geführt, und aus denfelben von ihnen Auszüge unter 

ihrer Fertigung mit derfelben Nechtöwirkfamteit erfolgt, wie die- 

ſes beir den fatholifchen Seelforgern der Fall if. Stolgebühren 

und andere Giebigfeiten an Geld und Naturalien für Firchliche 

Amtshandlungen von Seite evangelifch - augsburgifcher oder 

evangeliſch-⸗helvetiſcher Gonfeffionsverwandten an die katholiſchen 
Geiſtlichen ſind, in ſo ferne ſie nicht für Amtshandlungen gefor— 

dert werden, welche der katholiſche Seelſorger wirklich verrichtet, 

und in ſo ferne ſie nicht dingliche, auf dem Realbeſitze haftende 

Abgaben find, aufgehoben“. Gleiches wird hinſichtlich der Leiſtun— 

gen und Abgaben an Tatholifhe Meßner und Schullehrer ver- 

fügt”). Wir drücken zuverfichtlich die Ueberzeugung aus, daß dieſe 

Erleichterung den Akatholifen nicht wird verfümmert werden. — 

Ferners hatte nach der alten Sofephinifchen Gefebgebung die Ver— 

fündung akatholifcher Ehen auch in den fatholifhen Pfarrfirchen, 

zu welchen fie nach ihrem Wohnorte gehören würden, wenn fie 

fatholifh wären, eben fo wie in ihren Bethäufern dreimal zu 

gefchehen**). Diefe Beitimmung, welche nebft einer Ähnlichen über 

die Verkündung der gemifchten Ehen auch in dem neuen allg. 

bürgl. Gefegbuche von 1811 48. 71) fich findet, wurde von der 

) Minift. Erlaß v. 30. Jänner 1849, R. ©. Bl. für Oeſterreich, Ergän- 

zungsband ©. 111—112. 

**) Hofderret v. 6. Juni 1784. 
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Regierung des Kaifers Franz Joſeph aus billiger Nüdficht für 

die Proteftanten außer Wirkfamkeit gefegt”). Hienach wird Jeder, 

dem nicht blinded Vorurtheil die Augen verfchliegt, unſchwer erfe- 

ben, ob die Afatholifen von der Negierung des Kaifers Franz 

Sofeph wirklich fo viel zu beforgen haben, als ihnen eine Partei 

vorfpiegeln, und fie dadurch zur Unzufriedenheit aufiwiegeln möchte. 

Die Regierung wird in ihrem redlichen Streben, Allen gerecht 

zu fein, den feierlih ausgefprochenen Grundſatz durchführen: 

‚„jedeinden Eingangs erwähnten Kronländern gefeglih 

anerfannte Kirche und Religionsgefellfchaft in dem Rechte 

der gemeinfamen öffentlichen Religionsübung, dann in der felbititän- 

digen Verwaltung ihrer Angelegenheiten, ferner im Befige umd 

Genuße der für ihre Cultus-, Unterrichts- und Wohlthätigfeits- 

zwecke bejtimmten Anftalten, Stiftungen und Fonde erhalten 

und fchügen zu wollen“ **). | 

Diefer Grundfag ift im erften Artikel des Concordates für 

die fatholifche Kirche insbefondere wiederholt, im Concordat felbit 

ausgeführt und näher beftimmt. Daß die Regierung denfelben 

Grundfag auch für die übrigen anerkannten Religionsgefellfchaften 

in den einzelnen Kronländern zur Wahrheit machen wolle, davon 

liegt der Beweis ſchon vor in den jüngft getroffenen Verfügungen, 

3. B. in dem Minifterial-Erlaß für die Proteftanten der augsbur— 

giſchen Eonfeffion in Siebenbürgen vom 27. Februar 1855, worin 

die Firchliche Gerichtsbarkeit den Bezirks- und Superintendential- 

) Minift. Erlaß v. 30. Jänner 1849, R. ©. Bl. für Oefterreih, Ergän- 

zungsband ©. 112. 

N A. h. Pütent v. 31. December 1851, R. ©. Bl. für 1852, ©. 28. 



Eonfiftorien zugewiefen, den Kirchengemeinden das Recht zur 

Wahl ihrer Pfarrer und Schullehrer, fo wie des freien Erwerbs 

von Eigenthum und deſſen Verwaltung zuerkannt, und überhaupt 

der Grundſatz ausgefprochen wird, daß jede firchliche Gemeinde be— 

rechtigt fei, ihre befondern Angelegenheiten durch die Befchlüffe ihrer 

in gefeßmäßiger Weife verfammelten Vertretung zu regeln. 

Wo die katholische Kirche und die verfchiedenen Confeſſionen 

ſich äußerlich berühren , wird die Regierung in ihrer weiſen Um— 

ficht zweifeldohne fich den billigften aller Grundfäge zur Richtſchnur 

nehmen, daß fie fo wenig der Fatholifchen Kirche als irgend einer 

anderen Religiondgefellfchaft zumuthe, eine religiöfe Handlung 

vorzunehmen, von der diefe durch ihre befugten Organe erklärt, 

dap fie nach ihren Grundfägen unzuläffig fei. Wenn fie nad) 

diefem billigen Grundfag verführt, wird fie jenen Standpunft der 

Gerechtigkeit gegen Alle einnehmen, auf dem der religiöfe Friede 

am ficherften erhalten wird. | 

Die Angelegenheit der gemifchten Ehen ift in Defterreich 

längft mit der Kirche geordnet. Was Preußen nach einem ſchweren 

Kampfe mit der Fatholifhen Kirche am Ende zugeben mußte, hat 

Defterreich ohne Kampf und ohne Lärm mit Papſt Gregor XVI. 

auf gleiche Weife vereinbart, und ald gefegliche Norm ſchon vor 

14 Jahren eingeführt*). Darüber fand das Concordat nichts zu 

beſtimmen, nichts zu ändern. 

*) Instructio 8. P. Gregorii XVI. ad Archiepiscopos et Episcopos Aus- 

triacae ditionis etc. dd. 22. Maji 1841, publicirt durch Hofderret v. 3. Sep: 

tember 1841 (Polit. Gefesfammlung Kaifer Ferdinand’? L, 69. B. ©. 266— 

271). Dazu das päpftliche Breve für Ungarn v. 30. April 1841, fammt der 
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Und nun fragen wir noch einmal, ob wohl unter ſo be— 

wandten Umſtänden in den Augen vernünftiger und beſonnener 

Leute ein ſtichhältiger Grund vorhanden fei, aus dem I Artikel 

des Concordates Beforgniffe für die rechtliche Stellung der Aka— 

tholifen zu hegen. Es ftehen diefelben Männer, wie bisher an 

der Spige der Regierung; fie haben fich bisher gerecht und billig 

gegen die Akatholiten des Reiches gezeigt; der fragliche Artikel 

des Concordats in feinem wahren Sinne beeinträchtiget, oder 

bedrüdt, oder bedroht die Afatholifen in feiner Weife. Man 

fann gerecht fein gegen die Fatholifche Kirche und feiner Pflicht 

als Katholik nachkommen, ohne ungerecht zu fein gegen die 

Akatholiken. Die öfterreichifche Regierung will aber Allen ge— 

recht fein. | 

Hiemit ftehen auch die Grundfäge der fatholifchen Kirche im 

Einklange, wie man unter Anderm aus der Denffihrift der zu 

Würzburg (1848) verfammelten Erzbifchöfe und Biſchöfe Deutfch- 

(lands erfieht, worin diefe öffentlich erklären: „Den Belennern 

anderer Glaubenslehren gegenüber galt, und gilt der Kirche ala 

leitende Norm ftet® der Grundfas, daß fie alle Menſchen aller 

Zonen: und Zungen, ald nach dem Ebenbilde Gottes Erfchaffene, 

und der Erlöfung Bedürftige, mit gleicher Liebe umfaßt; — daß 

fie für die Aus⸗ und Durchführung ihrer, die Welt erlöſenden 
Miſſion, nur die vollfte Freiheit und Selbftftändigfeit in 

Anſpruch nimmt; — und daß ſie gegen die Perſonen Aller, die 

zu ihrer Lehre, Verfaſſung und Disciplin ſich nicht bekennen und 

Inſtruction für die Biſchöfe Ungarns v. 30. April 1841 Goskovany: De 

matrimoniis mixtis. Quinque Ecelesiis 1842. T. U. p. 811—20). 



halten, allewegen jenes gleiche Bollmaß der Liebe und Gerech— 

tigkeit beobachtet, welches den bürgerlichen Frieden zwifchen An- 

hängern verfchiedener Glaubensbefenntniffe fichert, ohne einen 

allen Bekenntniſſen gleich werderblichen Indifferentismus und eine 

ihren Satzungen (Gonftitutionen) widerftreitende communicatio 

in saeris zu begünftigen“*). 

2. 

Nachdem die Erhaltung der römifch-Fatholifchen Religion feier- 

lich zugefichert ift, wendet fih das Concordat in natürlicher Folge 

zu dem Oberhaupt- der Fatholifhen Kirche, dem römifchen Papſt. 

Der nächte (II) Artikel lautet: | 

| „Da der römische Papſt den Primat der Ehre, wie der Ge- 

vichtöbarfeit in der ganzen Kirche, fo weit fie reicht, nach gött— 

lichem Geſetze inne hat, ſo wird der Wechſelverkehr zwiſchen den 

Biſchöfen, der Geiſtlichkeit, dem Volke und dem heiligen Stuhle 

in geiſtlichen Dingen und kirchlichen Angelegenheiten einer Noth— 

wendigkeit, die landesfürſtliche Bewilligung nachzuſuchen, nicht 

unterliegen, ſondern vollkommen frei ſein.“ 

Dieſer Artikel enthält eigentlich zweierlei: einen Grundſatz 

im erſten Theil, und eine gefegliche Verfügung ald Folge davon | 

im andern Theil. * | | 

Der audgefprochene Grundſatz ift von höchiter Wichtigkeit, ex 

ift ein entfchiedener Bruch mit dem Febronianismus und begründet 

*) Actenftüde der in Würzburg verfammelten Erzbifchöfe und Bifchöfe 

Deutichlande. Würzburg 1848. IT. ©. 2. 
- 
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eben dadurch eine neue Aera für das Kirchenrecht in Defterreich. 

Febronius hatte einen eigenen Weg eingefchlagen zur Begründung ° 

feines Syſtems. Er wagte es nicht den Primat des römifchen 

Papftes zu läugnen, aber er erklärte ihn (wie einft Luther und 

Melanchthon) für menfchliche Einfegung; und beſchränkte ihm 

auf einen bloßen Ehrenvorzug (Primatus honoris), indem er läug: 

nete, daß damit die höchfte Negierungsgewalt (Primatus juris- 

dietionis) in der Kirche verbunden fei*). Eine folche Behauptung 

hatte die weitreichendften Folgen und war ganz dazu geeignet, 

den äußeren Beftand der Firchlichen Ordnung auf das Tiefite zu 

erjehüttern und gänzlich zu untergraben. Diefer Grundſatz ging 

bald im die öfterreichifchen und deutfchen Lehrbücher des Kirchen- 

rechtes über, wo dann, je nach dem Geifte der Verfaſſer, die Folge- 

ſätze Hinfichtlich der Primatialrechte mehr oder minder ſcharf daraus 

gezogen wurden. Hierauf beruhen die Firchenrechtlichen Anfichten 

der Meiften, welche feit ungefähr achtzig Jahren an den öffent- 

lichen Schulen ihre juridifche Bildung erhielten und nachher in 

diefe Anfchauungsweife fich hineingelebt haben. 

Aber diefe Anfchauungsweife ift eine unfatholifche. Sie wider⸗ 

ſpricht der feierlichen Glaubensentſcheidung der geſammten katho— 

liſchen Kirche, welche hierüber auf dem allgemeinen Concilium zu 

Florenz im Jahre 1439 alfo lautete: „Wir erklären, daß der 

heilige apoftolifhe Stuhl und der römiſche Papſt den Primat über 

die ganze Welt inne habe, und daß derfelbe römifche Papſt der 

Nachfolger des heil Petrus, des Oberften der Apoftel, jo wie der 

*) Febronius de Statu Ecelesiae Cap. II. $. 3. Cap. V. $. 4. vgl. $. 2. 
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wahre Stellvertreter Chrifti, das Oberhaupt der ganzen Kirche, der 

Vater und Lehrer aller Chriftgläubigen fei, und daß ihm in der 

Perſon des heiligen Petrus die Bollgewalt der Regierung über 

die fatholifche Kirche von unferm Herrn Jeſus Chriftus verliehen 

worden fei“*). Auf diefem Grund des katholiſchen Glaubens 

ruhte das katholiſche Kirchenrecht früher und fpäter, bis Luther 

mit feinen Genoſſen im ſechzehnten Jahrhundert dem römiſchen 

Papſte den Gehorſam aufſagte. In dem Syſtem des Febronius 

gewann dieſe, dem römiſchen Papſt feindliche Richtung, einen mil— 

deren Ausdruck und eben dadurch bei Vielen, welche die Sache 

nicht durchſchauten, leichteren Eingang. Sn dem IL. Artikel des 

Goncordats ift die Rückkehr auf den katholiſchen Glaubensgrumd 

ausgefprochen, von dem das Kirchenrecht in Defterreich abgewichen 

war. Das Kirchenrecht foll wieder auf jenem alten Grundfaße 

ruhen, auf dem es achtzehnhundert Jahre lang geitanden, nicht 

auf dem neuen, der feit achtzig Fahren untergefchoben und auf- 

gedrängt worden. Das Kirchenrecht foll wieder fo befchaffen fein, . 

daß man nicht erſt feinen in Haus, Kirche und Schule empfan- 

genen Glauben vergeffen oder aufgeben muß, um die Grundfäße 

der Wiffenfchaft mit dem innerften Bewußtfein in Einklang zu 

bringen. Das ift die hohe Bedeutung dieſes Grundfages, welcher 

im Bapfte den Primat der Gerichtsbarkeit über die ganze Kirche 

nad göttlichem Rechte anerkennt. 

Da dad Concordat (in Artifel XXXV.) als allgemein 

verbindliches „Staatsgeſetz“ erklärt ift, fo hat diefes zur Folge, 

) Concilii Florentini Definitio fidei bei Harduin Acta Concil. (Paris 

1714) T. IX. p. 424. 
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daß alle katholiſchen Kirchenrechtslehrer der Monarchie dieſen 

wichtigen Grundſatz in ihren Vorträgen feſtzuhalten und eonſequent 

durchzuführen haben. Der Kaifer hat feierlich vor der Welt aus- 

gefprochen, daß er „treulih auf den Vollzug (ded Concordats) 

halten und fein Zumwiderhandeln dulden werde“ *). Er wird es fo 

wenig in Berfündung der Grundfäge durch öffentliche von ihm 

angeftellte Lehrer, als in Ausführung der auf dieſen Grund- 

ſätzen ruhenden einzelnen gefeglichen Beftimmungen dulden, und 

feine bekannte Energie bürgt dafür, daß er feinem Worte und 

Willen auch in diefem Stüde Geltung verfhaffen werde. Auf 

demfelben Wege, wie einft febronianifche Grundfäse in Umlauf 

gebracht wurden), find jest die katholiſchen Lehrfäge zu werbrei- 

ten. Es ift gewiß feine unbillige Forderung, daß die katholiſchen 

Kirchenrechtölchrer ſolche Grundfäße aufitellen, welche vom Kaifer 

wie vom Papſt, fomit von den beiden oberften Autoritäten, als 

wahr erklärt, vom Kaifer ald Staatsgeſetz publieirt find und 

dephalb auch die Grundlage der  beftehenden Ginrichtungen 

bilden. E 
Wenn der Papſt, Fraft göttlichen Rechtes in der ganzen 

Kirche, fo weit fie reicht, den Primat der Jurisdiction befikt, 

d. h. die höchſte gefebgebende, richterliche und ftrafende Gewalt 

in kirchlichen Angelegenheiten ihm zufteht, fo kann er auch nicht 

*) Adpromittentes (heißt ed in der Faiferlichen Beftätigung des Concor- 

dates), Nos omnia, quae in illis continentur, fideliter exeeutioni mandaturos, 

neque ulla ratione permissuros esse, ut illis contraveniatur.® NR. ©. Bl. 

für 1855. ©. 652. 

**) Hofdeeret v. 5. October 1776. 



a. A a 

mehr ald eine auswärtige Macht oder Gewalt bezeichnet werden 

in Allem, was die kirchliche Jurisdictionsgewalt betrifft. Alle 

Folgerungen, die man fonft wohl auf diefe Bezeichnung: „aus 

wärtige Macht“ zu gründen pflegte, fallen hiernach von felbft 

weg. Dabei verfteht es fich indeffen, daß der Bapft, ald Sou— 

verain des Kirchenſtaates betrachtet, auch eine Stellung ala 

weltliche Macht habe, die von feiner Stellung als Oberhaupt der 

katholiſchen Kirche wohl zu unterfiheiden ift. Jede diefer beiden 

Stellungen hat einen anderen Grund, fo wie einen andern Um- 

fang von Rechten und Pflichten, und bedingt ſonach ein anderes 

Verhältniß zu den verfchiedenen Staaten. 

Diefer Grundſatz von dem Primat der Jurisdiction des rö⸗ 

miſchen Papſtes, welcher von jeher in der katholiſchen Glaubens⸗ 

lehre lag, und in katholiſchen Reichen von jeher anerkannt war*), 

ift feit der Herrfehaft des Febronianismus in den Concordaten 

de3 neunzehnten Jahrhundert zuerft von Defterreich frei und 

offen audgefprochen worden. Wie Defterreich einft mit der 

Einführung des febronianifihen Syſtems Anderen vorausging, fo hat 

ed jetzt durch die Aufitellung diefes Grundfages den Febronianis- 

mus zuerft förmlich verworfen und deſſen Sturz begonnen. Es ift 

das große Verdienft der Regierung des Kaifers Franz Joſeph, die 

früher betretene falfche, mit der Fatholifchen Lehre im Widerfpruche 

ftehende Bahn ungefcheut verlaffen und für das FTatholifche 

) Man fehe oben ©. 22. 26. Auch das fpanifche Goncordat von 1753 aner- 

fennt ausdrüdlih „die höchfte Autorität (la suprema autoridad), welche der 

römische Papft, ald Oberhirt der allgemeinen Kirche, über alle Kirchen und kirch— 

un Perfonen befigt.“ Art. VIL. 
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Kirchenrecht die katholiſche Grundlage wiederhergeſtellt, und dieſes 

muthig und offen, wie es ſich ziemt, ausgeſprochen zu haben. 

Aus dem aufgeſtellten Grundſatz von dem Primat der Juris— 

dietion des römiſchen Papſtes über die ganze katholiſche Kirche er- 

gibt ſich die natürliche Folge, daß der fehriftliche Verkehr des Ober⸗ 

hauptes der Kirche, mit allen ſeinen Untergebenen, Biſchöfen, Prie— 

ſtern und Laien frei ſein müſſe. Dieſen Verkehr hemmen, hieße 

in einem lebendigen Körper die Glieder vom Haupte, die Adern 

vom Herzen trennen, hieße den großen Bau von ſeinem Funda— 

mente losreißen. Wenn der römiſche Papſt (wie das allgemeine 

Concil von Florenz erflärt) gemäß der Anordnung Chrifti „der 

Vater und Lehrer aller Chriftgläubigen“ ift, wie ihn auch wirklich 

alle Katholiken „Bater“ nennen, er fie Alle „Söhne“ und nur die 

Bifhöfe „Brüder“ nennt, ift es nicht unwürdig, jeden feiner 

Schritte in ftetem Argwohn und Miptrauen zu belauſchen ? Eine 

folde unwürdige Behandlung des von Gott gefegten Oberhauptes 

der Fatholifchen Kirche glaubte die erleuchtete Regierung des Kai⸗ 

ſers Franz Joſeph mit Recht aufgeben zu müſſen, um das nor— 

male Verhältnig zwifchen dem fichtbaren Oberhaupte der Kirche 

Sefu Chrifti und allen feinen Untergebenen, wie es vor Alters 

beftand, wieder herzuftellen, damit der „Vater und Lehrer aller 

Chriftgläubigen“ fein hohes und heiliged Amt in jeder — 

frei und unbeirrt verwalten könne. 

Aber woher denn der Lärm in gewifjen öffentlichen Blättern 

über die Aufhebung des Placet? Wenn man die englifihe „Times“ 

oder. die fardinifche „Unione“ anfieht, follte man glauben, es fei 

etwas völlig Unerhörtes gefchehen, ald das Iandesfürftliche Placet 
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dem Bapit ‚gegenüber im Concordat für aufgehoben erklärt, der 

Verkehr mit dem Papfte frei gegeben wurde. Die „Times“ erblickt 

darin den Angelpunkt des ganzen Concordats, die tieffte Erniedri⸗ 

gung der Krone Oeſterreichs, wie ſich zu einer ähnlichen auch die 

bigotteſten Mächte nie zu entſchließen vermochten. Aber wie? weiß 

denn die Times“ nicht, daß ſchon das baier. Concordat (1817) 

im XII. Art. die Beftimmung enthält: „Der Verkehr. der Bifchöfe, 

der Geiſtlichkeit und des Volkes mit dem heiligen Stuhle in geift- 

lichen Dingen und Firchlichen Angelegenheiten wird vollfommen 

frei fein“)? Weiß die „Times“ nicht, daß das Concordat mit 

Neapel (1818) im XXIII. Artikel wörtlich die gleiche Beſtimmung 

enthält? Hat die „Times“ nie etwas gehört von dem Concordat 

mit Toskana (1851), deſſen V. Artikel fo lautet: „Alle Mitthei- 
lungen zwifchen den Bifchöfen und Gläubigen einerfeitd und dem 

heiligen Stuhle andererfeitS werden frei fein?“ Und ift allen diefen 

Staaten dadurch ein Haar gekrümmt worden? Ja, wir fügen noch 

mehr. Preußen weiß doc ſonſt (wie bekannt) über feine Ehre und 

Winde zu wachen und pflegt fich eben nicht fehr vor dem Papft 

au demüthigen. Und diefe proteftantifche Regierung. hat ſchon vor 

Jahren denfelden Schritt. gethan. Wir lefen in der preußifchen 

Berfaffungsurtunde vom 31. Jänner 1850: „Der Berfehr der Re— 
ligionsgefellfhaften mit ihren Obern ift ungehindert“ Art. 16). 

Sollte man bhiernach wirklich glauben, daß die Aufgebung des Pla: 

cet eine fo tiefe Erniedrigung der Krone fei? Doch wir errathen, 

*) „Episcoporum, cleri et populi communicatio cum Sancta”Sede in re- 

bus spiritualibus et negotiis ecelesiasticis RER libera erit.“ (Bullar. no- 

viss. T. XIV. 319.) 

Concordat. 
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warum das engliſche Blatt mit dem ſardiniſchen in ſeinem Schlepp⸗ 

tau in dieſer Aufgebung des Placet etwas jo Schredliches fieht. 

Das freie England hat im Jahre 1829, da ein Theil des ‚alten 
auf den Fatholifchen Unterthanen jeines Reiches laftenden Druckes 

beſeitigt wurde, nebſt dem Zehent, welchen die Katholiken dort 
noch an die proteſtantiſchen Geiſtlichen entrichten müfjen, au 

das Placet gegen die. päpſtlichen Exrläffe fich vorbehalten ; in dem .. 

freien England darf der Katholik dem Papfte- auch in geiftfichen 

Dingen und kirchlichen Angelegenheiten nur ſo weit gehorchen, als 

es der proteſtantiſchen Regierung gefällt. Daher der Lärm, weil 

Oeſterreich es ſich herausnimmt, feinen Unterthanen eine größere 

Freiheit zu gewähren, als "das freie England gewährt. Denn man 

täuſche ſich nicht. Die Aufhebung des Placet entfernt eine Feſſel 

des Gewiſſens für die katholiſchen Unterthanen, welche überall das 

Recht in Anſpruch nehmen, ſich in Sachen der Religion ungehin⸗ 

dert an das von Gott geſetzte Oberhaupt ihrer Kirche zu wenden. 

Es möge nur die englifche Regierung ihre fatholifchen Unterthanen 

fragen, ob fie dieſes worgefchriebene Placet der englifchen Regie 

rung für etwas Erwünſchtes oder Drückendes, für etwas Gutes 

oder Schlimmes anfehen. Sie wird nicht lange im Zweifel bleiben, 
daß die öſterreichiſche Regierung durch die Aufhebung des Placet 

ihren katholiſchen Unterthanen in echt liberalem Sinne eine 

neue Freiheit gewährte, und⸗ zwar wie die Erfahrung zeigt, 

eine ganz "und gar ungefährliche, Freiheit. Denn das 

Placet ift in Defterreich fhon feit mehr als fünf Jah— 

ren abgefchafft, ohne den geringiten Nachtheil für, das öffent: 

liche Wohl. se ru 
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Der Kaifer Franz Jofeph hat ſchon im Jahre 1850 die Auf- 

hebung des Placet in folgender Weiſe geſetzlich ausgefprochen: 

Sowohl den Bifchöfen, ald den ihnen unterftehenden Gläubigen 

| ſteht es frei, ſich in geiſtlichen Angelegenheiten an den Papſt zu 

wenden, und die Entſcheidungen und Anordnungen des Papſtes 

zu empfangen, ohne dabei» an eine vorläufige Zuſtimmung der 

fi weltlichen Behörden gebunden zu fein“*). Indem der Kaifer ſchon 

fünf Jahre zuvor frei ‚gab, was er jest dem PBapfte feierlich 

gelobte, zeigte Er offen den raid naar zu ‚halten, was 

Er verſprach. 

Damals hat die öferreichifiße Regierung diefe Geftattumg des 

freien Verkehres für den Papſt und die Biſchöfe mit ihren Unter— 

gebenen, welcher jetzt im IL und IIL Artikel des Concordates für 

alle Zukunft: ſicher geftellt wird, in einer Weifeı erläutert und 

begründet, die hier wohl eine Stelle verdient: 

Der Verkehr mit dem päpſtlichen Stuhle war durch die bis⸗ 

herige Geſetzgebung mit gehäuften Vorſichtsmaßregeln umſtellt. 

Jeder päpſtliche Erlaß — nur die Losſprechungen der Ponitenziarie 

ausgenommen — unterlag dem landesfürſtlichen Placet; es wurde 

nur jenen Erläſſen ertheilt, die durch Vermittelung der in Rom 

aufgeſtellten k. k. Agentie erwirkt waren, und dieſe durfte ſich 

nur in Angelegenheiten verwenden laſſen, welche durch die 

Staatsbehörden oder mit deren —— an ſie geleitet 

wurden.“ 

* Kaiſerliche he a vom 18. April 1850. $. 1. R. ©. Bl. 1850. 
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„Der Verkehr der Biſchöfe mit ihren Diöceſen unterlag ein— 

greifenden Beſchränkungen. Kein biſchöflicher Erlaß durfte ohne 

Regierungsbewilligung gedruckt, und jene Hirtenbriefe und Kreis- 

ſchreiben, in welchen irgend eine Verbindlichkeit aufgelegt wurde, 
mußten nicht nur der Landesſtelle vorgelegt, ſondern auch von 

dieſer mit ihren allfälligen Bemerkungen der politiſchen Hofſtelle 

eingeſendet werden. — Die verfammelten Bifchöfe haben in ihrer. 

Eingabe vom 16. Juni (1849) die Vorausſetzung ausgefprochen, 

daß durch 8. 2 der Grundrechte die Hemmniſſe, welche ihrem Ver— 

kehre mit dem heiligen Stuhle bisher im Wege ſtanden, vollkom⸗ 

men gehoben ſeien, und weder für fie noch für die ihnen unter— 

ſtehenden Gläubigen fernerhin eine Schwierigkeit obwalten werde, 

ſich in geiſtlichen Dingen an den Papſt zu wenden, oder die An⸗ 

ordnungen und Entſcheidungen desſelben zu empfangen. — Sie. 

drücden ferner die zuverfichtliche Erwartung aus, daß in Folge 

der zugeficherten Selbſtſtändigkeit der Kirchenverwaltung ihnen 

ſtets werde geſtattet ſein, über Gegenſtände ihrer Amtsgewalt an 

ihre Gemeinden ohne vorläufige Genehmigung der Staatsbehör- 

den Grmahnungen und: Anordnungen zu erlaffen. Die Fortdauer 

der bisher beftandenen Beſchränkungen ift, nach dem Erachten des 

treugehorfamften Minifterrathes, in der That nicht länger zuläſſig. 

Sie ſind Beſtandtheile einer Geſetzgebung, die in den Verhält— 

niſſen der Zeiten, in welchen ſie ſich entwickelte, ihre Erklärung 

findet, aber unvereinbar iſt mit den weſentlich geänderten Zuftän- 

den der Gegenwart; jene Gefeßgebung war bejtimmt, durch eine 

confequente Bevormundung auf allen. Gebieten des | geiftigen 

Lebens jedem Mifbrauche freier Selbftthätigkeit vorzubeugen. Ihre 
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Wirkfamkeit beruhte eben auf ihrer Allſeitigkeit. Es war folge- 

vecht ſie auch der Kirche gegenüber in Anwendung zu bringen. 

Aber ‚die der. Kirche gefepten Schranken allein hätten nie ſtaats— 

gefährlichen Mißbrauch zu verhüten vermocht, und fie haben fich 

immer ohnmächtig erwiefen, wo die. Träger der Kirchengewalt ſie 

| mißbrauchen wollten, und die politifchen .Ereigniffe dazu Gelegen- 

heit boten, während fie. unter andern Berhältniffen zu nußlofen 

Förmlichkeiten. herabfanten.“ 0 ' 

Immer lähmten ſie aber auch die heiffarte Selbjtthätigfeit, 

die überall nur. aus dem Gefühle felbftftändiger Verantwortlichkeit 

entfpringt, und mährten jenen Geift des Miptrauend und Arg- 

wohnes, der der Kirche wie dem Staate Nachtheil bringt. Diefen 

unerfreulichen. Geift haben Euere Majeftät aus der öſterreichiſchen 

Geſetzgebung verbannt. Ihn nur der Kirche gegenüber feſtzuhalten, 

wäre der Regierung Euerer Majeſtät eben ſo unwürdig, 

als unvereinbar mit den im 8. 2 des Allerhöchſten Patentes vom 

4. März 1849 verbürgten Rechten“*). 

3. 

Man fpricht fo viel von den Anmaßungen der römifchen 

Curie, von der Herrſchſucht der- Päpſte, wie fie den Biſchöfen ihre 

alten Rechte entzogen, diefe an ſich geriffen, dadurch fich empor- 

geſchwungen haben, und ſo übermächtig geworden ſeien. Und doch, 

wie feltfam! Das neue Goncordat zwifchen Defterreich und dem 

9 So der Vortrag des Minifters für Cultus und Unterricht Grafen 

Thun (an Seine faiferlihe Majeftät) über die mit den fatholifchen Bifchöfen 

wegen Regelung der kirchlichen Angelegenheiten gepflogenen Unterhandlungen 

(Beilage zum RG. BL. 1850. ©; 107-8). 
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Papſte handelt faft gar nicht won den Rechten des Papftes, aber 

ſehr ausführlich von den Rechten der Bifchöfe. Rom verlangte 

für den Papſt wenig, aber für die Bifchöfe viel. Wie fommt das? 

Der Febronianismus hatte unter dem Scheine der Freiheit die 

Biſchöfe vom Papſte weggelockt, den Papſt ſeiner Obergewalt 

beraubt; die Biſchöfe, vom Papſte losgeriſſen, verlieren ihre Einig— 

keit und Kraft; ihre Gewalt ſchwindet dahin zum bloßen Schat- 
tenbild; der Staat bemächtigt fih allmählig ihrer! ganzen Regie⸗ 

rungsgewalt und ſchlägt ſie zu der ſeinen, und die Kirche kommt 

in Gefahr, wie bei den Proteſtanten, im Staate aufzugehen 

Es gefchahen demnach im febronianifchen Syftem zwei Schritte: 

der Episcopat wurde zuerſt von feinem göttlich geſetzten Oberhaupte 

losgemacht, und dann wurden ihm (da hiedurch die Kraft des Wider: 

ftandes gebrochen war) feine zur Kirchenregierung gehörigen Rechte 

nah und nad Stüd für Stü entzogen. Die Heilung des Uebels 

mußte gerade in umgekehrter Ordnung vor ſich gehen. Daher wurde 

zuerft die Autorität des Oberhauptes der Kirche, die freie Verbin 

dung desfelben mit den einzelnen Biſchöfen und Kirchen wieder 

bhergeftellt, damit die Kirche Gottes auch in Defterreich wieder auf 

dem Felſen ruhe, auf den der Hert fie geitellt hat, und in dieſem 

lebendigen Mittelpunkte der Episcopat wieder Einigkeit und Kraft 

gewinne. Dann aber mußten den Bifhöfen die entzogenen oder 

verfümmerten Rechte, wodurch die Kirche ihre heilbringende Ti 

tigfeit für das ewige und zeitliche Wohl der Menjchheit entfaltet, 

zurücgeftellt werden. | 

Deshalb jorgte Rom. in dem Goncordat nicht Air ie ſon⸗ 

dern für die Biſchöfe; nicht für die Biſchöfe um ihretwillen, 
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ſaoondern zum Heile der Gläubigen. Warum aber hat Rom blos für 

die Biſchöfe, nicht auch für die niedere Geiſtlichkeit und für die 
Wahrung ihrer Nechte gejorgt? Es Liegt auf der Handı Die Ne 

gierungsgewalt der Kirche war im febronianifchen Syſtem ge- 

bunden oder vernichtet ;.die Negierungsgewalt in der Kirche. ift 

| aber von Gott den Bifchöfen anvertraut, „welche der heilige Geift 

: ‚beftellt hat, dies Kirche Gottes zu regieren“ (Apoft. Gefch. 20, 28); 

diefen war demnach ihre. Gewalt zurüczuftellen. In welchem Geifte 

fie diefelbe ausüben ſollen, iſt ihnen durch die Kirchengefege vor- 

gefihrieben, und durch eindringliche Ermahnungen der Päpſte Fräf- 

tig am Herz gelegt‘). Die Priefter find nur die Gehilfen der 
Biſchöfe in ihrem. heiligen Amte *); wenn daher den Bifchöfen 

ihre geziemenden Rechte zurückgeſtellt werden, ſo haben auch die 

Prieſter ihren Antheil daran. Von Rechten der Prieſter in Oppo— 

ſition gegen die Biſchöfe kann überhaupt nach der kirchlichen Ord— 

nung keine Rede ſein, worauf ſchon das feierliche Gelöbniß des 
| Gehorſams hindeutet, den jeder Priefter bei der heiligen Weihe 

- feinem Biſchof verspricht. Glaubt Jemand, dap ihm Unrecht ges 

fihehe , jo fteht ihm’ ohmedied nach den Kirheniefegmn der Wes 

der Appellation offen. 4 

Die Rechte der Biſchöfe num, wie fie im Gonesthei einzeln 

En nenn ſich auf den ganzen Umfang der bifchöflichen 

) Man fehe zum Beifpiele die herrliche Encyelica des P, Clemens XII. 

an alle. Bifhöfe vom 14. September 1758, (Bullarium. noviss. Romae 1835. 
TLp 3% amd... . = ..° | 

Wie ſolches insbefondere erhellt aus der Anrede des Bifchofd beim Be— 

ginn der Priefterweihe, f. Pontificale Romanum P. I. de ordinatione presbyteri. 
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Amtsgewalt nach allen ihren Theilen: Lehre und Gottesdienft, ge | 

feßgebende, richterliche und ftrafende Gewalt, — der 

Diöceſe und kirchliches Vermögen. 

Wenn wir dieſelben einzeln durchgehen, RN wir zuerit im 

III. Artikel die Beſtimmung: 

„Erzbifchöfe, Bischöfe und alle Ordinarien merden —* —* 

Geiſtlichkeit und dem Volke ihrer Kirchenſprengel zu dem Zwecke, 

um ihres Hirtenamtes zu walten, frei verkehren, Frei werden fie 

auch Belehrungen und Verordnungen über Firchliche Angelegenheiten | 

fund machen“. | — 

Dieſelbe Beſtimmung (wörtlich gleichlanfend findet ſich auch im 

baieriſchen (Art. XID und neapolitanifchen Eoncordat (Art. X) ) 

eben fo, kurz und bündig, der II. Artikel des Concordats mit To - 

kana: „D Die Biſchöfe find volllommen frei in den Kundmahun- | 

gen, welche ihr Amt betreffen“ (pubblicazioni relative al loro 

ministero). Die Gründe hiefür find ſchon oben (S. 68—69) entwickelt 

worden, indem dieſer Artikel nur die nothwendige Ergänzung des 

andern von dem freien Verkehr des Papſtes mit allen feinen Unter- ; 

gebenen bildet, fo wie die vollftändige Entfeffelung der Kirche hin- 

fihtlich. der freien Hebung ihrer Lehrgewalt und Regierungsgewalt. 

Dieſe Freigebung iſt übrigens nicht erſt im Concordat erfolgt; 

ſchon geraume Zeit vor dem Abſchluſſe des Concordats hat der 

Kaiſer Franz Joſeph gewährt, was jetzt im Concordat beſiegelt wurde. 

Denn fo lautet die Faiferliche Berordnung vom 18. April 1850, 

8. 2: „Den katholiſchen Biſchöfen ſteht es frei, über Gegenſtände 

ihrer Amtsgewalt und janerhaſb der Gränzen derſelben an — 

Bullar. noviss. T. XIV. p. 319. T. XV. p. 12. 
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Glerus und ihre Gemeinden ohne vorläufige Genehmigung der 

Staatsbehörde Ermahnungen und Anordnungen zu erlaſſen; fie 

haben jedoch von ihren Erläffen, infofern fie äußere Wirkungen 

nach fich ziehen. oder öffentlich kundgemacht werden follen, gleich: 

zeitig den Regierungsbehörden, in deren Bereich die Kundmachung 

erfolgen oder die Anwendung geſchehen ſoll, Abſchriften mitzu— 

theilen“ * | 

Die letztere Anordnung, daß die Bifchöfe den betreffenden 

Staatöbehörden Mittheilung von ihren Erläffen machen follen, ift 

zwar im Concordat nicht ausgefprochen, geht aber von felbft hervor 

aus der innigen Verbindung, welche zwifchen dem öfterreichifchen 

Staate und der Fatholifchen Kirche befteht, und welche auch die 

Bifchöfe nicht gelöst zu fehen wünfchen; daher diefer Gebrauch, die 

Folge eines freimdlichen ee beider Gewalten, nad) wie 

vor beftehen wird. 

Un diefes Recht der Bischöfe, „Verordnungen über kirchliche 

Angelegenheiten frei kund zu machen“, fchließt fich feiner Natur 

nach aufs Engfte an das im IV. Artikel (d) den Biſchöfen zu- 

rückgeſtellte Recht: „Deffentliche Gebete und andere fromme Werke 

zu. verordnnen, wenn es das Wohl der Kirche, des Staates oder 

Volkes erfordert**), ingleichen Bittgänge und Wallfahrten auszu— 

ſchreiben, die Leichenbegängniſſe und alle anderen geiſtlichen Hand— 

lungen ganz nach Vorfchrift der Kirchengefege zu ordnen.“ Diefe 

Beftimmung ift dadurch nöthig geworden, „daß die ältere öfter- 

R. ©. Bl. 1850, ©. 826. 
+ Sp weit ftimmt das baierifche (Art. XII. g) und neapolitanifche Gon- 

cordat (Art. XX.) mit dem öfterreichifchen völlig überein. 
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reichifche Gefeßgebung in alle diefe Dinge: fich eingemifcht Hatte. 

Sie hatte den Gottesdienst bis ins Hleinfte Detail geordnet, bis 

auf die Zahl der Kerzen, die am Altar brennen durften; fie hatte 

befohlen, daß der „tief eingewurzelte Mißbrauch“ des Wallfahrtens 

„nach und nach vertilget wiirde“ *) ; fie hatte den Geiftlichen vor: | 

geſchrieben, wann und wie ſie bei den Leichenbegängniſſen der 

Akatholiken zu erſcheinen haben, wer in geweihtes Erdreich zu 

begraben fei. Und doch ift eben das der Kirche eigenſtes Gebiet: 

Gottesdienit, Andachten und geiftliche Handlungen. Und fogar 

diefe mußte fie fich vorſchreiben oder verbieten laffen,, in einer 

Zeit, wo die Staatsgewalt ſelbſt im innerften Heiligthum der 

Kirche seigenmächtig herrſchte. Oder follte die Würde des Staates 

darunter leiden, wenn er die Abhaltung öffentlicher Gebete aus 

was immer für einem ‚Grunde el und die Kirchenhäupter 

darum erſucht? | 

Daher haben auch die verfammelten Bischöfe ſchon Rn Sahre 1849 

mit Grund erflänt, „daß fie fernerhin den Gottesdienft und alles 

darauf Bezügliche inner den Gränzen der allgemeinen Staate 

geſetze ſelbſtſtändig anordnen und nur den Geiſt und die Geſetze 

der katholiſchen Kirche dabei zur Richtſchnur nehmen werden. 

Doch machen fie es fich zur Pflicht, Alles, was an der beftehenden 

Gottesdienftordnung zweckmähßig und heilſam ift, ſorgſam aufrecht 

zu halten, und feine Abänderung foll ohne Zuftimmung der Pro— 

vinzialfynode gemacht werden. Auch finden fie in der veränderten 

*) Hofdecret vom 29. November; 1794 eratjaet Franz. —— 

lung W. S. 617). 



— 75 — 

Stellung der Geſetzgebung eine doppelte Aufforderung, jeder will- 

fürlihen Neuerung und jedem Mißbrauche, welcher fich beim 

Gottesdienfte einfchleichen könnte, mit unermüdlicher Thätigkeit zu 

begegnen“ *). In diefer feierlichen Erklärung liegt zugleich für 

den Staat: die Sicherheit, daß von dem zurückgeſtellten Rechte ein 

guter Gebrauch gemacht werde, da es befannt und anerfannt ift, 

wie weile, erhebend, erbauend und würdevoll die Kirche in ihren 

Geſetzen ‚den Gottesdienft und die Vornahme der heiligen Hand- 

(ungen eingerichtet habe, wie ſie für Die geiftlichen Bedürfniſſe 

ihrer) Kinder mütterlich forgte, und wie fie gerade. in diefer Be- 
ziehung jo Große und Herrliches ſchuf, und auch neuerlich fo 

zeitgemäße Einrichtungen in's Leben rief. 

9 Damit fteht weiter im engften Zufammenhange das Recht der Bir 
Shöfer „Provincialeoneilien und Didcefanfynoden in Gemäßheit der 

- heiligen Kirchengefege zu berufen’ und zu halten, und die Verhand— 

lungen derſelben fund zu machen“ (IV. Art. e). Hinfichtlich diefes 

Punktes ift die Erklärung der öfterreichifchen Regierung durch ihren 

Gultus- und Unterrichtsminifter, Grafen Thun, fehr beachtenswerth: 
„Die verſammelten Biſchöfe haben angezeigt, daß fie die 

Provinzialconcilien wieder in's Leben zu rufen gedenfen, und ihre | 

Abficht angedeutet, die Didcefanfynoden unter gewiffen Bedingun— 

gen zu erneuern." | 

„Die ee Regierung hat die Abhaltung 

von Provinzialeoneilien und Dideefanfynoden niemals 

*) Uctenftüde die bifchöfl. Berfammlung zu Wien betreffend. Wien 1850 

©. 42, 
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verboten*); um fo weniger könnte fie gegenwärtig hindern, daß 

diefe Verfammlungen unter den durch das Kirchengefeg vorge 

ſchriebenen Bedingungen wieder ftattfinden. Es ift fonach in diefer 

Beziehung fein Anlaß zu einer gefeglichen Anordnung vorhanden“. 

Es ift daher die ausdrüdliche Erwähnung dieſes Punktes, 

der im batrifehen, wie im ſpaniſchen umd toscanifchen Concordat 
fehlt, im neapolitanifchen nur mit ein paar Worten berührt. ift, 

unter diefen Umftänden doppelt merkwürdig, und deutet einerfeits 

auf den Willen in Defterreich, andererfeits auf den Wunſch in 

Rom hin, daß die feierliche und öffentliche — der *— 

Oeſterreich's bald ihre Erfüllung finde. ; 

Die verfammelten Bifchöfe Oeſterreich's erklärten im Jahre 

1849: „Damit die Vorſteher der katholiſchen Kirche für das Heil 

der ihnen anvertrauten Gemeinden in ungeſtörtem Einklange wirken, 

und einander wechſelſeitig durch ihre Kenntniſſe und Erfahrungen 

belehren, durch ihren Eifer ſtärken mögen, iſt durch das Kirchen⸗ 

geſetz die Abhaltung von Vrovingialtoneilien —* und 

—J — wird noch 6* auf dieſen a. zur Abhaltung jeder 

Synode nad den alten Geſetzen (Art. organ. 4.) eine eigene ne 

(permission expresse du gouvernement) ertheilt. 

**) &o der ſchon oben (©. 69) angeführte Vortrag des Minifterd Grafen 

Thun (Beil. zum R. ©. 8.1850 ©. 108). Hiernad) ift zu berichtigen, was ‚ein 

ſonſt wohlwollendes Blatt (Mainzer Journal 7. December) irrthümlich berich— 

tet: „Bisher durften die Erzbiſchöfe und Biſchöfe weder Provinzial-Concilien, 

d. h. Berfammlungen ‚der Bifchöfe einer ‚erzbijchöflichen Provinz, noch Didcefan- 

fonoden, d. h. Zufammenfünfte der Geiftlichkeit eines bifhöflichen Sprengeld 

abhalten ohne Genehmigung der Regierung. Ebenſo unterlagen auch wieder 

die bei folchen ——— gefaßten Beſchlüſſe der Beſtätigung der weltlichen 

Gewalt. 3 
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die verfammelten Bifchöfe haben. befchloffen, diefe Berfammlungen 

wieder in's Leben: zu rufen. Sie berüdfichtigen dabei auch eine 

‚wirkliche und berechtigte Forderung der Zeit, welche fich mit dem 

todten Buchftaben nicht begnügen will, und der Kraft des leben— 

digen Wortes bedarf. — Die Didcefanfynoden find allerdings 

eine Sache, welche der vorfichtigften Behandlung bedarf. Sie find 

ſeit mehreren Sahıhunderten außer Uebung gekommen, und das 

Concilium von Trient bemühte fich vergebeng, die jährliche Abhal- 

tung: derfelben wieder in Gang zu bringen. Zudem haben Jene, 

welche auf die Wiederherftellung der Didcefanfynoden am lauteften 

und ungeftümften dringen, dabei etwas ganz Anderes im Auge, als 

die von der Kirche gebilfigte und angeordnete Einrichtung. Dies Alles 

hindert jedoch nicht, daß ſolche Berfammlungen, wenn fie vom rechten 

Geifte befeelt find, einen reichen Saamen des Guten ausftreuen 

können, und da es Pflicht ift, Fein Saamenkorn des Guten unbeachtet 

zu laſſen, fo haben die verfammelten Bifchöfe befchloffen, die Diö— 

ceſanſynoden, infoweit und fobald als die Verhältniffe dev einzelnen 

Didcefen es werftatten, wieder ins Leben einzuführen. DEREN wer- 

den fie dabei mit der größten Borficht vorgehen“). 

Die ‚Erfahrung der jüngſten Zeit hat gelehrt, daß die Ab⸗ 

haltung von Synoden dem Staat keine Gefahr, der Kirche großen 

Nutzen bringe. Frankreich hatte in Paris, Nheims, Bordeaur feit dem 

Jahre 1848 mehrere Provinzialeoneilien, in Paris auch eine Dis- 

cefanfynode; in dem freien Belgien: hatte Lüttich eine Diöceſan— 

ſynode, ganz geeignet, in anderen Ländern als Mufter zu dienen; 

*) Actenſtücke die biſchöfliche eg zu MWien —E Wien 

1850, ©. 30. 
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das freie Nordamerika sieht alle drei oder vier Jahre ein großes 

Concilium katholiſcher Biſchöfe verſammelt), und die Kirche hebt 

ſich dort wunderbar. Denn in ſolchen Concilien wird die fo noth⸗ 
wendige Einigkeit des Sinnes und des Handelns unter den Bi⸗ 

ſchöfen hergeftellt,, die kirchliche Geſetzgebung in Ordnung gebracht, 

die Wachſamkeit den — ON der Eifer belebt, die Bu: 

erhöht. . 

©» ift demnach die — Gewalt der Kirche fortan 

frei; und wer da weiß, wie ſich dieſelbe im Laufe der Jahrhunderte 

ſtetig entwickelt hat, wie in ihr Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe die 

leitenden Gefichtspunfte waren, welche Summe von Weisheit der 

größten Männer aller Zeiten in ihr niedergelegt tft; wird: mit 

volliter Beruhigung, mit inniger Freude ihrem MWiederaufleben 

entgegenbliden. Sie hat ihre tieffte Wurzel in der: göttlichen 

Dffenbarung,, in den Ausfprüchen ded Herrn und feiner gottber 

geifterten Sendboten. Das reine Gold der göttlichen Wahrheit 

wurde von Jahrhundert zu Jahrhundert durch die frömmſten und 

einſichtsvollſten Männer, welche die Nachwelt um ihrer Größe wil— 
len. anſtaunt, wie Leo J. der Große, Gregor I. der Große, Inno⸗ 

cenz III. Benediet XIV: und fo viele Andere, in die Form zeitge⸗ 

mäßer Geſetze ausgeprägt, und fo der Nachwelt überliefert. In dieſen 

Sefegen waltet der im Chriſtenthume herrſchende Geift ı echter 

*) Decreta Coneilü Provincialis Parisiis habiti a 1849. Paris. 1850. — 

Synode Diocdsain tenu & Paris 1850. — Acta et Deereta Concilii Provinciade 

. Remensis a 1849. ‚Lutetiae Parisiorum 1850. — Acta. et Deereta Coneili 

Provineiae Remensis a 1853. Ambiani 1853. — Statuta Dioscesis Leodiensis 

in Synodo Dioecesana promulgata a 1851. Leodii 1851. — Coneilia Provin- 

cialiä Baltimori habita ab a 1829-1840. Baltimori 1842. 
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Liebe zu alten Menſchen, wodurch die ftarre eiferne Gerechtigkeit 

gemildert wird zur Billigkeit. Sie find abgefaßt mit der forgfäl- 

tigſten Umficht und Beachtung aller Verhältniffe, wodurch fie den 

. jeweiligen Berbältnifjen der Zeiten und Drte angepaßt wurden. Darum 

find auch viele derfelben allmälig . bei geänderten Berhältniffen 

durch vechtöfräftige Gewohnheit wieder außer Gebrauch gefommen, 

oder durch neue erſetzt worden, wie die Umſtände ſie erheiſchten; 

aber die Grundgedanken find feit den Tagen der Apoſtel in den 

älteften Gefegen der Kirche, wie in den neueften unmwandelbar die- 

jelben geblieben. Insbeſondere iſt die Geſetzgebung der Kirche 

durch das allgemeine -Goneilium von Trient, und durch die umfaf- 

ſenden Anordnungen des großen und gelehrten Papſtes Bene— 

diet XIV. (71758) *) in neue Entwicklungsſtadien eingetreten. Mit 

weifer Rückſicht auf dieſe ruhige Fortentwicklung der kirchlichen 

Geſetzgebung hat das Concordat im IV. Artikel ausgeſprochen, 

daß fortan Die Erzbiſchöfe und Biſchöfe die Freiheit haben, Alles 

zu üben, was denſelben zu Regierung ihrer Kirchenfprengel; laut 

. Erklärung oder Verfügung der heiligen Kirchengefege nach der 

gegenwärtigen, vom heiligen Stuhle gutgeheißenen Die 

ctplin der. Kirche gebührt“ **). | 

Die beigefügten Worte: „Nach der gegenwärtigen vom heiligen 

Stuhle gut geheißenen Disciplin der Kirche”, find von der höchſten 
Bedeutung, indem hierdurch einerſeits veraltete unbrauchbar 

*) Diefelben ſind ſammt der) jedes Mal beigefügten Motivirung enthalten 

in dem Bullarium S. P. ‚Benedieti XIV. Romae 1746 segg. IV Tomi fol. 

) MWörtlich fo auch das baieriſche Concordat im XI. Artikel ‘(Bullar. 

noviss. T. IV. p- 318.) 
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gewordene canoniſche Beſtimmungen, andererſeits mancherlei da 

oder dort herkömmliche Bräuche, welche ſich nicht der ausdrücklichen 

oder ſtillſchweigenden Approbation des heiligen Stuhles erfreuen, 
dennoch oft als Gewohnheit ſich geltend zu machen verſuchen, 

ausgeſchloſſen werden. Beide Schranken gehen: mefentlich hervor 

aus dem Geifte. der Firchlichen Gefeßgebung , und diefe Worte % 

können wohlerwogen zugleich als Beruhigung für Jene dienen, 

welche von der ausgeſprochenen Freiheit der Biſchöfe in ihrem 

Amte ſofort einen Rückfall in's tiefſte Mittelalter befürchten, oder 

allenthalben ſchon das drohende BR bifchöflicher Willlür⸗ 

herrſchaft erblicken. 

An die Freiheit der Geſetzgebung ſchließt ſich — die 

entſprechende Gerichtsbarkeit und Strafgewalt der Biſchöfe. Wer 

feinen Untergebenen aus eigenem Rechte Geſetze gibt, kann auch 

nach dieſen Geſetzen eben dieſelben Untergebenen richten, und im 

Falle der Uebertretung ſtrafen. Doch da ſpäter von der kirchlichen 

Gerichtsbarkeit eigens gehandelt. wird, möge es hier genügen, die 

ſes Recht der Biſchöfe einfach. anzuführen,,. und in Betreff des 

Genauern auf den 5. Abschnitt zu verweifen. 

Sodann wird den Bifchöfen die innere Berwaltung ihrer Diöceſen 

frei gegeben, die bisher mannigfach gehemmt war. Der Biſchof iſt von 

Gott beſtellt zum Hirten des gläubigen Volkes, er iſt Gott verantwort— 

lich für die gutesFührung feines Amtes zum Heile der. Seelen. Da er 

aber den großen Umfang feiner Amtspflichten in einem weiten 

Gebiete nicht allein verwalten kann, fo muß er hiezu verfihiedene 

Gehilfen annehmen, denen er einen gewiſſen Theil feiner Amts— 

pflichten überträgt. Es liegt in der Natur der Sache, daß er Jene, 
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welche ihm helfen follen, den heiligen Dienft zu beforgen, oder 

welche feine Stelle vertreten follen, felbft in geeigneter Weife her- 

anbilden und erziehen laffe, daß er ausſchließlich über ihre Bes 

fähigung und» Tauglichkeit zum heiligen Amte urtheile und ganz 

frei nach feinem mwohlbegründeten Urtheil ihnen die heiligen 

Weihen extheile, auch die Stellen feines Vertrauens mit den 

Männern feined Vertrauens frei befee. Darauf beruht die (im 

XV. Artikel) zugeficherte Erhaltung der bifhöflihen Semi- 

narien, mit der weitern Beftimmung: „Die Bifchöfe merden 

diefelben nach Richtſchnur der heiligen Kirchengefege mit vollem 

und freiem Rechte leiten und verwälten. Daher werden fie die 

Vorſteher und Profefforen oder Lehrer gedachter Seminarien er 

nennen, und wann immer fie e3 für nothwendig oder nützlich 

halten, wieder entfernen, auch Zünglinge und Knaben zur Heran- 

bildung in diefelben aufnehmen, fo wie fie zum Frommen ihrer 

Kirchenfprengel im Herrn es für dienlih erachten.“ Eben fo fteht 

es den Bifchöfen frei: „Diejenigen; welche fie als ihren Kirchen- 

ſprengeln nothwendig oder nützlich erachten, in den geiſtlichen 

Stand aufzunehmen, und zu den heiligen Weihen nach Vorſchrift 

der Kirchengefege zu befördern, und im Gegentheile die, welche 

fie für unwürdighalten, von Empfang der Weihen auszufchliegen“ 

(IV. Art b). Ferner fteht es den Biſchöfen frei: „Als Stellver- 

treter*), Räthe und Gehilfen ihrer Verwaltung alle jene Geiftlichen 

zu bejtellen, welche fie zu befagten Aemtern als tauglich erachten“ 

*) Der Urtert jagt: Viearios, und bezieht fih daher wohl vor Allem 

auf die General-Vicare, deren Ernennung „ohne vorläufigen landesfürftlichen 

Conſens“ den Bifchöfen nicht geftattet war, Hofdecret vom 23. Mai 1782. 
Concordat. 6 
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(IV. Art. a). Das Alles fließt von ſelbſt und ganz natürlich aus 

den oben aufgeftellten Grundfägen; und es mag nur noch bemerkt 

werden, daß die Beſtimmung hinfichtlich der Seminarien auf einer 

eben jo wichtigen als weifen allgemeinen Vorſchrift der katholiſchen 

Kirche beruht, die auf der legten großen Kirchenverfammlung zu 

Trient erlaffen worden *) und feither im Leben bei Fejthaltung 

des Grundgedanfend eine zeitgemäße Fortentwicklung gefunden hat. 

In einer Zeit, wo dem Glauben der ftudirenden Jugend und ihrer 

Sittenreinheit, befonder® in großen Städten, von allen Seiten 

Gefahr droht, und nach dem unläugbaren Zeugniffe einer tramis 

gen Erfahrung Tanfende in diefen Gefahren fiheitern, indem fie 

der Berlodung und dem böſen Beiſpiele ſo häufig ſchutzlos preis⸗ 

gegeben ſind, iſt ein ſolches Aſyl für die noch unverdorbene Jugend, 

wo auf dem feſten Grund des religiöſen Sinnes und Lebens die Er— 

ziehung geleitet, die Wiſſenſchaft gepflegt wird, eine unſchätzbare 

Wohlthat, wie dies namentlich der Andrang zu den wenigen bis 

jetzt in Oeſterreich beſtehenden Knaben⸗Seminarien zeigt, welche 

noch durchaus nicht vermögen, dem Bedürfniß zu entſprechen. 

Mit Bezug hierauf erklärten die Biſchöfe Oeſterreichs auf der 

Berfammlung in Wien 1849 über die Errichtung von Knaben— 

feminarien ſehr treffend: „Der Eintritt in den geiftlichen Stand 

muß aus freier Wahl gefchehen; doch kann es nur heilfam wirken, 

wenn man eine Anzahl von Knaben unter Berhältniffen heran— 

bildet, unter welchen der Gedanfe an das Ewige ihnen näher ge— 

legt, und die Berfuchung zu den mannigfachen Berirrungen, denen 

*) Coneil. Trident. Sess. XXIII e. 18. 
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das jugendliche Alter vorzüglich in unferen Tagen ausgeſetzt iſt, 

möglichft ferne gehalten wird. Widmen fie fich dem geiftlichen 

. Stande nicht, fo wird die höhere Richtung, zu welcher fie ange- 

feitet wurden, auch in anderen Lebendverhältniffen ſich für Alle, 

mit welchen ihr Beruf fie in Berührung feßt, fegenreich erweifen“ *). 

Indem folhe Seminarien zunächft und vorzugsweife, wenn 

auch nicht gerade ausſchließlich, die künftigen Prieſter von früher 

Jugend an in der Furcht des Herrn erziehen und für ihren hohen 

Beruf heranbilden ſollen, ſtehen fie gewiß mit vollem Recht unter 

der freien Leitung des Biſchofs. 

Ebenfo naturgemäß ift es, daß der Bifchof nach der Vorſchrift 

der Kirchengefege frei darüber urtheilt, wem er die heiligen Weihen | 

ertheilen könne „der nicht. Die betreffenden Kirchengefege find 

| hauptfächlic im Concilium von Trient und zwar in der 14. und 

23. Sisung genau enthalten. Es haben aber auch außerdem 

die Päpfte, wie namentlich in neuerer Zeit Clemens VIII., Aleran- 

der VII, Innocenz XIII., Benedict XIV. und Clemens XIM. oft 

und dringend die Biſchöfe ermahnt,_ doch ja die Würdigfeit der 

fünftigen Priefter zuvor auf das forafältigfte und gewiffenhaftefte 

zu prüfen und „heber weniger Priefter zu haben, aber gute und 

tüchtige, als eine größere Zahl, die zur Erbauung der Kirche nichts 

taugen, da Niemand der Kirche fo verderblich fei als fchlechte 

Geiftliche“ **). 

| *) Aetenftüde, die bifchöflihe Verfammlung zu Wien betreffend. Wien 

1850. ©. 19. 

**) „Melius profecto est, pauciores habere ministros, sed probos, sed ido- 

neos, atque utiles, quam plures, qui in aedificationem corporis Christi, quod 

6” 
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Und wahrhaftig, der befte Bifchof wird. nichts oder nicht viel 

ausrichten, wenn er. nicht einen tüchtigen Clerus zur Seite hat, 

gründlich Fromm, fittenrein, opferwillig, in echter Wiſſenſchaft ge- 

bildet, begeiftert für‘ die Ehre Gottes und das. Heil, der Seelen. 

Auf einen ſolchen dringt die Kirche, und der Staat mag es ihr 

wohl zutrauen, daß fie diefen Gegenftand, der für fie eine Rebens- 

frage bildet, genügend. werftehe. | N 

Bon diefer richtigen. Einficht geleitet, hat die ‚öfterreichifche 

Regierung ſchon feit langem dieſe ganze Angelegenheit, wieder. in 

die Hand der Bifchöfe gelegt und dieſes jebt auch feierlich, Allen 

zum nachahmenswerthen Beifpiele, erklärt. | 

Hierher gehört noch eine andere Beftimmung des Concordates, 

welche lautet: „Den Exzbifhöfen und Bifchöfen wird es frei fte- _ 

hen, in ihre Kirchenfprengel geiftliche Orden und Congregationen 

beiderlei Geſchlechtes nach den heiligen Kirchengefeken einzuführen; 

doch werden fie fih hierüber mit Der faiferlichen Regierung ins 

Einvernehmen fegen“ (XXVIII. Art). Es leuchtet wohl’ von 

felbft ein, wie diefe Beftimmung mit den vorausgehenden Grund- 

fügen zufammenhängt. Man denke nur an die Beftimmung der 

est Ecclesia, nequidquam sint valituri.‘ P. Benedicti XIV. Constitutio II. 

(Epistola enceyclica et. commonitoria ad omnes Episcopos - 3. Dec. 1740) 

$. 1.und P. Clementis XIII. Constitutio IX. (Eneyelica ad omnes Episcopos 
14. Septbr. 1758) $. 13. (Bullar. noviss. T. I. p. 32): „Quapropter nemi- 

nem perniciosius de Ecelesia mereri, quam vitiosos Clerieos existimandum 

est.“ Weberhaupt find fowohl die beiden genannten päpftlichen Erläſſe, als die 

der andern oben erwähnten Päpfte von größter Wichtigkeit, werth, daß alle 

Biſchöfe fie wohl beherzigen, und ganz geeignet, um Jedermann zu überzeugen, 

dag die Kirche mit dem höchſten Ernft diefe Sache behandle, und man fie ihr 

daher ganz ruhig überlaffen dürfe. 



u Wi 

religiöfen Orden. Sie find Vereine zu beſtimmten Zweden, nad 

beftimmten, von der Firchlichen Autorität geprüften und im Ein- 

klang mit den Srunpfigen des Chriſtenthums befundenen Vor: 

fchriften (Regeln oder Gonftitutionen). Die befonderen Zwecke find: 

Silfeleiftung in der Verwaltung der Seelforge ‚ Erziehung und 

- Unterricht der Jugend, Krankenpflege oder auch blos die eigene 

Heiligung. Daß die Einführung ſolcher Bereine, deren einige Dr- 

den, andere Gongregationen heißen, den Bischöfen nah Maßgabe 

der Kirchengefeße freigeſtellt iſt, liegt ſchon in ihrer Aufgabe, für 

zureichende und gute Verwaltung der Seelſorge, ſo wie für die 

religiöſe Etziehung der Jugend zu ſorgen. Da aber der Unterricht 

der katholiſchen Jugend nad) dem Concordate eine gemiſchte Ange— 

legenheit iſt, auf welche ſowohl der Staat als die Kirche Einfluß 

nehmen), und da ferners die Krankenpflege eine Angelegenheit ift, 

der gleichfalls beide in echt humanem und hriftlichem Geifte ihre 

thaͤtige Aufmerffamfeit widmen, fo ift hierin eine Rückſprache und 

freundliche Berftändigung der Kirche mit dem Staate begründet. 

Wo es fih um Orden handelt, deren Mitglieder worzugd- 

- weife die eigene Heiligung ſich zur Aufgabe machen. (die ſoge— 

nannten contemplativen Drden), jo wird ihre Einführung von 

Seite ded Staates um jo minder einem Anftande unterliegen, als 

ihre Mitglieder, durch freie Wahl ganz von der Welt und ihrem 

Treiben sabgefchieden , ficherlich die ruhigften Staatsbürger find, 

ihre Abgaben an den’ Staat gewiffenhaft entrichten und nichts 

verlangen als ein ſtilles einſames Pläschen, wo fie in ungeftörter 

Ruhe Gott dienen, für ſich und Andere zu Gott beten können. 

Wenn irgend ein anderer Menſch in ſtiller und Pphiloſophiſcher 
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Ruhe leben will, fann ihm das Niemand mit Fug wehren, und 

wenn ihrer mehrere in einem Fleinen ruhigen Verein in ‚gott- 

geweihter Muße ihr Leben zubringen wollen, kann ihnen das wohl 

auch Niemand, der gegen Alle billig denkt und ohne Peru 

die Sache betrachtet, ‚verargen oder. verwehren. | | 

Endlich erübrigt noch eine hieher gehörige Beitimmung des 

Concordates, da fie ein wichtiges Recht der Bifchöfe, enthält. 

Diefelbe lautet: „Erzbifchöfe, Bifchöfe und alle Ordinarien werden 

die denfelben eigene Macht mit vollfommener Freiheit üben, - um 

Bücher, welche der Religion und Sittlichkeit verderblich find, als 

verwerflich zu bezeichnen und die Gläubigen von Lefung derfelben 

abzuhalten. Doch auch die Regierung wird durch jedes dem Zwecke 

entfprechende Mittel verhüten, daß derlei Bücher im Kaiſerthume 

verbreitet werden“ (IX. Artikel). Der vorliegende Artikel befteht 

aus zwei Theilen; der erfte handelt von dem eigenen Rechte der 

Bischöfe, der andere von dem, was die Regierung zu tun gedenkt. 

Jedes it für fich zu behandeln. 

Den Bifchöfen kommt es kraft ihres Amtes zu, ‚Bücher 

welche der Religion und Sittlichfeit verderblich find, als werwerf- 

lich zu bezeichnen und die Gläubigen von Lejung derfelben abzu: 

halten.“ Das hat die Kirche feit den Tagen der Apoftel als ihre 

heilige Pflicht angefehen. Immer tönte in den Ohren der Bischöfe 

das Wort des großen Völkerlehrers Paulus, fie jollen „gute Auf 

ficht führen über die ihnen anvertraute Heerde und wachſam fein 

gegen Jene, die verderbliche Lehren verbreiten, und ſich damit 

Anhänger zu gewinnen fuchen“ (Apoft. Gefch. 20, 28—31), und 

fie haben zu wachen über ihre Untergebenen, weil fie einjt Rechen- 
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ſchaft für deren, Seelenheil ablegen müffen (Hebr. 13, 17). Sn 

diefer Pflicht der Aufficht über das, was das Seelenheil der ihnen 

von Gott anvertrauten: Gläubigen betrifft, ift die Aufficht wie 

über den Wandel, fo über die Lectüre der Gläubigen begründet. 

Bei dem Einfluß, welchen heut zu Tage die Lectüre nicht 

blos auf die höhern, jondern auch auf die niedern Stände, auf 

alle Menfchenclaffen übt, kann feine beftehende Gewalt diefelbe 

unbeachtet laſſen, am wenigjten die Kirchengewalt bei ihrer von 

Gott empfangenen hohen Aufgabe, die wahre Erkenntniß Gottes 

alten Menſchen mitzuteilen und ſtets rein zu erhalten, den Willen 

Gottes hinſichtlich unferer Pflichten bei allen Menfchen zur Gel- 

tung ‚zu bringen, die Erlöfung von Sünde, Elend und Tod allen 

Menfchen zu: vermitteln. Da aber die Religion Jeſu Chrifti in 

‚ihrer Glaubens und Sittenlehre von jeher zahlreiche Gegner fand 

und bis an das Ende der Tage finden wird, fo übte die Kirche von jeher 

im Kampfe für die religiöfe Wahrheit und für die wahre Sitt- 

lichkeit das natürliche Recht der Abwehr. Diefes Recht übten zu- 

nächſt in der Kirche Diejenigen, welchen der Herr die himmlische 

Wahrheit zur Mittheilung an alle Menfchen, zur treuen Bewah- 

tung und Meberlieferung an alle künftigen Gefchlechter übergeben 

hatte, die Apoftel und ihre Nachfolger, die Bifchöfe der Kirche 

Gottes. Sie übten 88, ‚indem fie die Bücher prüften und jene, 

welche der göttlichen Wahrheit in Glaubens- ‚oder Sittenlehren 

feindlich entgegentraten, als ſolche bezeichneten, und in Kraft der 

ihnen vom. Herin übertragenen Gewalt den Gläubigen auftrugen, 

joldye dem Glauben und der Sittlichfeit verderbliche Bücher, ‚weil 

für das Seelenheil gefährlich, zu meiden, ja auch nach Beichaffen- 



heit und Wichtigkeit der Sache die leichtfinnigen oder böswilligen 

Uebertreter diefer Anordnung mit einer angemeſſenen Tirchlichen 

Strafe belegten. Diefes uralte, ſtets geübte Recht der | 

iſt nun auch im Concordat anerkannt. 

Es ift über diefen Punkt in einigen öffentlichen Blättern viel 

Lärm gemacht worden. Wir begreifen es, daß die zahlreichen Feinde 

aller göttlichen Dffenbarung über diefe Beftimmung, welche ihrem 

verderbfichen Treiben eine Schranke zeigt, mit Erbitterung herfallen; 

fie möchten freilich Fieber ungehemmt fortwühlen. Minder begreiflichift 

es, wie fich Dadurch der Proteftantismus gefährdet oder bedroht alanben 

fann. Sind es denn etwa die Proteftanten, welche „der Religion 

und Sittlichkeit verderbliche Bücher“ fchreiben? Oder wenn die 

Bischöfe kraft des Geſetzes „die Gläubigen von Lefung derfelben 

(Bücher) abzuhalten“ befugt find, find etwa unter diefen „Gläubigen“ 

die Proteftanten gemeint? Wer wird fo thöricht fein, das zu 

alauben oder zu behaupten? | 

Noch minder begreiflich ift es, mie ſelbſt Katholiken hie und | 

da denfelben Ton anftimmen und die feltfamften Beforgniffe über 

diejes Necht der Bifchöfe äußern. Als ob der Papſt nicht Tängft 

diefes Recht in oberfter Inftanz für alle Länder geübt hätte? Und 

was war hievon die Folge? Nichts Anderes, ald daß gewiffens . 

hafte Katholiken ſolche der Religion oder Sittlichkeit verderbliche 

Bücher mieden, und dafür beſſere lafen. Es gibt ja der guten 

Bücher fo viele, daß der Katholif, dem es (wie billig) um die an 

einem fchlechten Buch verlorene Zeit Teid ift, froh fein muß, wenn 

er vor einem fehlechten Buch gewarnt wird, um nicht Zeit und 

Geld, und vielleicht dazu die Ruhe feines Gewiffens umd die 

nr eh nn BE ea 
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Unſchuld ſeines Herzens zu verlieren. Der ganze Lärm über dieſes 

Recht der Biſchöfe geht aus von jener ungläubigen, dem Chriſten— 

thume und der Kirche gleich feindlichen Partei, welche dieſe unge— 

ſtört untergraben, jenes nach und nach zerſtören möchte; ſie regte 

die Beſorgniſſe der Proteſtanten auf, als ob es dabei auf ein 

Verbot der proteſtantiſchen Bücher abgeſehen wäre; und unter den 

Katholiken gibt es immer eine aufgeklärte Schaar, die Alles für 

baare Weisheit anſchauen, was von außen herein gerufen wird. 

Man ging in der Anfeindung dieſes Artikels ſo weit, den „Ruin 

aller Wiſſenſchaft“ daraus zu prophezeien. Sa, wenn man es 

Wiffenfehaft nennt, das Evangelium für eine bloße Mythe, für 

einen aelungenen Betrug der Welt, das urſprüngliche Chriſten⸗ 

thum für einen Molochsdienſt, den Glauben an die höhere Welt 

und an die Unſterblichkeit der Seele für einen ſchönen Traum zu 

erklären und dal., fo dürfte etwas Wahres an dieſer Beſorgniß 

fein. Solche Anſchauung werden die Bifchöfe allerdings nicht 

auffommen laffen; dagegen werden fie ernftlich von jenem Recht 

Gebrauch machen. Aber die wahre Wiffenfchaft hat feit den eriten 

Jahrhunderten der chriſtlichen Kirche an ihr ſtets eine treue Pfle— 
gerin, eine lebende Mutter gefunden; durch fie und in ihr ift fie 

groß und ſtark geworden, und gerade der Mann, welcher ala faifer- 

licher Bevollmächtigter das Concordat abgefihloffen, diefem Artikel 
zugeftimmt hat, dürfte durch feine ausgezeichnete Liebe zur Wilfen- 

ſchaft und durch den hohen Standpunkt, den er nicht minder in 

der Wiffenfchaft, als im Xeben einnimmt, die fiherfte Gewähr 

bieten, daß es bei diefem Artikel nicht auf den Sturz der Wiffenfchaft 

abgejehen fei. Es kömmt hiebei freilich Alles darauf an, was man ſich 
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unter Wiſſenſchaft denkt. Es kann ſich Einer auch darunter den 

Ruin des Chriſtenthumes denken; ein Solcher mag dann wohl 

dieſen Artikel mit Aerger im Concordat ſehen. Nach dem Urtheile 

Solcher wird ſich aber in derlei Dingen kein vernünftiger Katho— 

lik, ja auch nicht ein unbefangener Proteſtant richten. 

Wundern muß man ſich nur, wie ſelbſt die Berliner „Zeit“ 

(24. Nov.), ein ſonſt mehr beſonnenes Blatt, in dieſen Chorus mit ein— 

ſtimmen und glauben kann, „daß kritiſche, wiſſenſchaftliche und ſelbſt 

belletriſtiſche Schriften, welche auf dem proteſtantiſchen Lehrbegriffe 

ruhen, unter allen Umſtänden zu denjenigen gehören werden, welche der 

katholiſche Clerus als religionsverderbliche für verwerflich erklärt, 

und welche demzufolge die öſterreichiſche Regierung zu unterdrücken 

ſich verpflichtet hat.“ Dieſe Berliner Anſicht von der Sache ruht 

auf der ſeltſamen Meinung, „daß die katholiſche Kirche nur die 

römiſch-katholiſche Confeſſion als Religion anerkenne.“ Wenn 

das die „Zeit“ wirklich glaubt, ſo iſt ſie in einem großen Irr⸗ 

thum; und wir können ihr die beruhigende Verſicherung geben, 

dag die Fatholifche Kirche ganz unzweifelhaft auch die proteftantifche 

Confeffion, fowohl die augsburgiſche als helvetifche, für eine Ne 

ligion anfehe, und ihr das zu läugnen nie eingefallen ift; womit 

denn das ganze auf diefem falſchen Grund emporgeftiegene _ 

tom verfchwindet, wie ein luftiges Nebelgebilde. 

Aber ein wahrhaft coloffaler Unfinn ift es, wenn ein an— 

dered Blatt) gar wähnt, es fer fehon die Beforgnif gerecht: 

fertigt, „daß auf dem codex librorum prohibitorum auch die 

*) „Frankfurter Sournal” 30. November. Siehe auch die „Boffifche Zeitung“ 

vom 25. November, „Deutfche Allgemeine Zeitung” vom 4. December. 



Bibel jtehen wird“, fintemal „eine eiferne Stine“ dazu gehöre, noch 

zu läugnen, „daß die Curie die Bibel für ein gefährliches Buch er- 

fläre.“ Wir ftoßen bier auf eine unter den Proteftanten, ja felbit 

unter Katholiten viel verbreitete irrige Anficht über das foge- 

nannte Bibelverbot in der katholiſchen Kirche; «8 wird daher 
Manchen, die aus Liebe zur Wahrheit gerne wiſſen möchten, was 

denn an der Sache fei, erwünfcht fein, die nöthigen Aufichlüffe 

über diefe Sache in verläßlicher Weife zu erhalten. Bor Allem 

müffen wir auf dierunläugbare Thatſache Hinweifen, daß der 

Urtert des göttlichen Wortes Jedermann in der Fatholifchen Kirche 

offen fteht, alfo die Frage wegen. der Befchränfung im Gebrauch 

nicht die Bibel an und für ſich, fondern nur die Bibelüber: 

feßungen betrifft, die manchmal zu nicht geringer Gefahr des 

Glaubens etwas ganz Anderes ausdrüden, als die heilige Schrift 

ſelbſt. Was nun die Ueberſetzungen der Bibel in die Volksſprache 

betrifft, fo hat die fatholifche Kirche längft an der Erfahrung ge 

ſehen, daß, wenn die heilige Schrift in der Volksſprache Allen 

ohne Unterfchied geftattet wird, daraus mehr Schaden ald Nuten 

erfolge; daher denn die Kirche erflärte, wo aus der Schriftlefung 

fein Schaden, fondern Förderung des Glaubens und der Frömmig- 

feit zu erwarten fiehe, fei fie zu geftatten, jedoch nur in einer 

katholischen Ueberfegung *). Diefe Beitimmung hat der weife Papft 

Benediet XIV. dahin erläutert, daß „das Lefen folher Bibelüber- 

jegungen in der Landesiprache, die vom Apoftolifchen Stuhle ge: 

nehmigt, oder mit Anmerkungen aus den heiligen Kirchenvätern 

*) Regulae de Indice librorum prohibitorum Reg. U. et IH, 
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oder andern gelehrten katholiſchen Männern herausgegeben * 

fortan erlaubt fein ſolle“)J. THREE 

| Gemäß diefen unläugbaren Thatfachen und authentifchen Gr- 

klärungen der Päpſte iſt in der katholiſchen Kirche kein Bibelverbot 

vorhanden; auch die Bibelüberſetzungen in die Volksſprache find 

nicht verboten, fondern nur die oft gefälfchten Bibelüberfegungen, 

welche von den Nichtkathofifen ausgehen, worüber bekanntlich unter 

ihnen felbft öfter ſchon heftiger Streit entbrannte. Den Grumd 

des Verbotes folher Bibelüberfegungen hat Papſt Gregor XVI. 

(8. Mai 1844) eben fo bündig als wahr und Fräftig ausgefpro- 

den: „Ihr wiffet wohl, welcher Wiffenfihaft und Sorgfalt es be 

darf, um die Ausfprüche des Herrn getreu in eine andere Sprache 

zu überfegen; wobei e8 nur zu leicht aefchieht, daß in dergleichen 

von den Bibelgeſellſchaften vwervielfältigten Ueberfegungen die gröb- 

ſten Irrthümer durch die Unwiſſenheit oder ſchlechte Abſicht fo vieler 
neberſetzer fich einſchleichen welche bei ihrer Menge und Mannige 
faltigfeit oft lange verborgen bleiben zum Berderben Pieler. Den 

Gefellfehaften felber aber liegt wenig oder gar nichts daran, ob 

die Leute, welche die in die Landesfprachen überfegte Bibel Tefen 

jollen, auf diefen oder jenen Irrthum verfallen, wenn fie nur all⸗ 

"mählig daran gewöhnt werden, fich ein freies Urtheil über den Sinn 

der Schrift anzumapen, die göttlichen, aus der Lehre der Bater 

*) Auctoritate Benedicti XIV. adjecta declaratio est, ut permissa porro 

habeatur leetio vulgarium versionum, quae ab Apostolica Sede approbatae 

aut cum annotationibus desumtis ex, sanctis Eeclesiae Patribus ‚vel, ex 

doctis catholieisque viris editae fuerint.“ (Decret. Congregat. Indieis 17. Juni 

1757). So P. Gregor XVI. in feiner Encyelica an alle ea der Chriſten⸗— 

heit vom 8, Mai 1844. ; 



a an 

in ‚der. fatholifchen Kirche bewahrten Ueberlieferungen zu verachten 

und das Lehramt der Kirche felbft zu verwerfen.“ Aehnliche Kla- 

gen. über die Verbreitung fo mancher Irrthümer durch fhlechte, un- 

verläßliche Bibelüberfegungen hatten auch ſchon die frühern Päpſte 

Pius VI. (1816), Leo XIL (1824). und. Pius VIIL (1829) er- 
hoben, indem fie zugleich ihre Liebe und Ehrfurcht gegen die hei- 

lige Schrift ala das Wort Gottes erklärten, und den fehnlichiten 

Wunſch bezeugten, daß alle Gläubigen mit der heiligen: Schrift 

nach ihrem wahren Sinne innig vertraut und befreundet wer— 

den, aber auch zugleich den Mißbrauch, der zur Verbreitung. aller- 

lei Irrthümer mit den Bibelüberfeßungen getrieben wurde, ſcharf 

” tügten und entjchieden verwarfen?). | 

Hiernach wird wohl jedem Bernünftigen einleuchten, wie grund— 

108. die Anklage wegen des angeblichen Bibelverbotes gegen die 

katholiſche Kirche erhoben werde, und wie thöricht es ſei zu ſagen, 

daß die fatholif che Kirche die Bibel für ein „gefährliches Buch“ erkläre. 

Daß aber der fragliche Artikel des Concordats die Proteftan- 

ten mit ihren Bibelüberfeßungen für ihren Gebraud gar nicht 

berühre, alfo auch ‚für fie fein Grund zu Beforgniffen: vorliege, 

braucht wohl nicht erft verfichert zu werden. Dagegen ift allerdings 

von ihnen billig zu erwarten, daß fie nicht ihre Bibelüberfegungen 

den Katholifen aufdringen, und fo diefelben ald Mittel zur Pro- 

jelytenmacherei gebrauchen. 

Der andere Theil des fraglichen Artikels enthält fodanır das 

Berfprechen: „die Negierung werde durch jedes dem Zwecke entſpre— 

) ©. Malou: Das Lefen der Bibel in den Landesfprachen, überfeßt von 

2. Clarus. Regensburg 1848. 2 Bände. 
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chende Mittel verhüten, daß derlei Bücher im Kaiſerthume ver- 

breitet werden.“ Wenn man glaubt, die Regierung habe dadurch, 

der Kirche eine befondere Wohlthat erwiefen, fo ift das wohl nicht 

ganz richtig. Indem der Staat Bücher, welche der Religion und 

Sittlichkeit verderblich find, von feinen Unterthanen ferne hält, ſorgt 

er wenigſtens eben fo fehr für fein eigenes Wohl, als für die Kirche. 

Ein Staat, in welchem umter dem täufchenden Namen der 

Freiheit die Grundlagen des öffentlichen Wohles, Religion und 

Sittlichfeit, ungehindert jedem feindlichen Angriffe bloß fiehen, geht 

langfam, aber ficher feinem Verfalle zu. 

Dieſe Art des feindlichen Angriffes wirkt minder fiehtbar und 

minder fihnell, aber nicht minder geräbrih als ein n Angriff mit 

Feuer und Schwert. 

Uebrigens zeigt die Faſſung des Artitels An die große Mä- 

Bigung, womit die Regierung hiebei zu verfahren gedenft; fie wird 

bei dem Einfchreiten gegen die Berbreitung fehlechter Bücher forg- 

fältig erwägen, welche Mittel vorkommenden alles paſſend feıen, 

"um den Zweck zu erreichen, um nicht das Uebel ärger zu machen, 

indem die Begierde nach dem Verbotenen gereizt wird, und doch das 

Einſchleppen folher Waare nicht durchgehends gehindert werden 

kann. — Weiter ift in der Faſſung des Artifeld noch zur größern 

Beruhigung Mancher zu beachten, daß feineswegs der Staat fi 

unbedingt verpflichtet, etwa auf die Anzeige eines Biſchofs ohne 

alles eigene Urtheil einzufchreiten. Jedem Bifchof steht es frei, 

gegen ein fchlechtes Buch mit feiner eigenen Macht vorzugehen; 

die Regierung wird ihrerfeits beurtheilen, ob und was fie gegen 

ein folches Buch mit Erfolg vorfehren fönne. 
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Diefe Beftimmung des Concordates ift übrigens auch eine 

Hauptbeftimmung der beftehenden Prefgefeßgebung , und es ift 

fomit im Concordate nur befräftiget worden, was zum Wohle des 

Landes, zur Freude der Guten und zum Aerger der Schlechten 

geſetzlich bereits in Kraft befteht und mit allem * gehand⸗ 

habt wird. 

Bei dieſem gemeinſamen Standpunkte der kirchlichen und 

weltlichen Autoritäten iſt deswegen auch mit Grund zu erwarten, 

daß ihr beiderſeitiges Urtheil gleich lauten, und hienach jede in 

ihrem Kreiſe felbitftändig und doch in ungetrübtem Einverſtänd— 

niffe handeln werde. | 

Ann 

Wir wenden ung zu einem andern Hauptpunfte des Concor— 

dates: zu der Unterrichtsfrage, welche Angelegenheit jedoch feine 

befondern Schwierigkeiten bieten dürfte, da diefelbe in Defterreich 

bereit feit fünf Jahren nach den -im Concordat ausgeſprochenen 

Grundſätzen behandelt wird, und ſonach im Leben ſich ſelbſt er— 

probte. Es ſind dabei, um den Standpunkt des Concordates und 

deſſen Inhalt gehörig zu würdigen, drei Dinge wohl auseinander 

zu halten: einmal, daß es ſich hier nur um die katholiſche Ju— 

gend handelt, dann daß Erziehung und Unterricht geſchie— 

den ſind, endlich daß der religiöſe Unterricht und insbe— 

ſondere das Studium der Theologie eine beſondere Rück— 

ſicht verdiene. Der Gegenſtand wird genau-behandelt im V., VL, 

VII. VIII. und XVII. Artikel. Diefe Artikel ftehen in Beziehung 

zu der Faiferlichen Verordnung vom 23. April 1850, und zu den 
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Minift. Verordnungen vom: 28. Juni, dann vom 30. Juni und 

15. Juli 1850*). Pa tat 

Um vor Allem den Grundgedanken zu gewinnen, auf dem 

alle dieſe Beſtimmungen ruhen, werfen wir zuerſt einen Blick auf 

die Erklärung der Biſchöfe Oeſterreichs vom Jahre 1849. Da 

heißt e8: „Unter die wichtigften Aufgaben, welche der Staat auf 

feiner gegenwärtigen Entwicklungsſtufe ſich ftellt, ‚gehört die Lei- 

tung ‚des. Unterrichtes. Die Berechtigung findet er in dem. eben 

jo unläugbaren, als mächtigen Einfluffe, welchen die Bildungszu- 

fände des DVolfes auf die Blüthe, ja auf den Beftand der bür⸗ 

gerlichen Geſellſchaft äußern.“ Dann wird auf einen wichtigen 

Unterſchied hingewieſen, der zwiſchen den Gegenſtänden des Unter- 

richtes obwaltet. „Es gibt viele Kenntniſſe“ (heißt es weiter) „und 

zahlloſe Fertigkeiten, welche von den ſittlichen und religiöſen 

Ueberzeugungen unabhängig ſind, und in wie ferne dieſe allein 

in Anſchlag kommen, vermag die Staatsgewalt über den Unter— 

richt allerdings felbftftändig zu verfügen. Aber genau jo weit, als 

es ſich unmittelbar oder mittelbar um ſittliche und religiöſe Ueber- 

zeugungen handelt, vermag der Unterricht feine nachhaltige Kraft 

nur aus der Religion zu jchöpfen, und wenn die Staatsgewalt 

in diefen Beziehungen über den Unterricht: felbftftändig zu ver- 

fügen unternimmt, fo zerftört fie, anftatt zu bauen. — Nur in der 

Ueberzeugung von Gott und der ewigen Beitimmung des Men— 

ſchen findet das jittliche Gefühl einen Auker, welcher es in jedem 

Sturme der Leidenfchaften und Gelüfte aufrecht hält: Je mehr 

R. ©. Bl. 1850 ©. 827, 1167, 1321, 1325. 
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. jene heilige Weberzeugung in einem Volke oder auch nur in ge- 

wiffen "Schichten eines Volkes verdunfelt wird, deſto matter 

und haltfofer wird auch das fittlihe Gefühl... .. Der Staat 

fann nicht mehr verkennen, daß die fittlichen Ueberzeugungen 

nur in der Religion, durch welche fie bedingt find, eine 

dauerhafte Bürgſchaft finden. Doch jeder Verſuch der Staats- 
gewalt, auf dem Gebiete der Religion felbftftändig zu ver: 

fügen, ft entweder eine Quelle’ von Streitigkeiten und Wirren, 

oder erfchüttert die religiöſen und mit denſelben die ſittlichen Ueber— 

zeugungen. . . . Mit Berufung auf das Recht, und die göttliche Sen: 

dung der Kirche, mit Berufung auf die ſchon sugeftandene Selbſt⸗ 

ſtändigkeit in Verwaltung der kirchlichen Angelegenheiten, mit 

Berufung auf die Natur der Sache und den wahren Vortheil der 

europäiſchen Geſellſchaft nehmen die verſammelten Biſchöfe die 

Freiheit in Anſpruch, den Unterricht der Katholiken, in ſoweit er 

die religiöſen und ſittlichen Ueberzeugungen betrifft, nach den Ge— 

ſetzen und im Geiſte der katholiſchen Kirche ohne Hinderniß zu 

leiten.“ 

„Die katholiſche Kirche nimmt hinſichtlich der katholiſchen 

Jugend nicht den Religionsunterricht allein in Anſpruch. Sie iſt 

von Gott eingeſetzt, um das Menſchengeſchlecht für das ewige 

Leben zu erziehen, und hat deswegen das Recht und den Beruf, 

für die Heranbildung der Jugend zu Glauben und Liebe Sorge 

zu tragen. Die Volksſchulen verdanken der katholiſchen Kirche 

ihren Urſprung, und werden ſie von ihr losgeriſſen, ſo müſſen ſie 

der Propaganda des Umſturzes anheimfallen. . . . Es iſt daher für 

die Kirche, aber nicht minder für den Staat nothwendig, daß der 
Concordat. 7 
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katholiſchen Kirche ihr leitender Einfluß auf die katholiſchen Volks— 

fhulen gewahrt bleibe. Unftreitig hat auch der Staat ein Recht, 

wie ein Intereſſe leitend und überwachend auf die Volksſchulen 

einzumirten. In der bisherigen Schulverfaffung finden die An- 

fprüche, welche Kirche und Staat auf die Schule machen, billige - 

Berücfichtigung. . - . Da die Leitung des Fatholifchen Religionsunter- 

vichtes der Tatholifchen Kirche zufteht, fo kann die Beitimmung der 

Religionsbücher nur von der geiftlihen Gewalt ‚ausgehen *)“. 

Daran ſchließen fich die einzelnen Forderungen und —— auf 

dieſem Gebiet. 

Die ganz ‚ähnlichen Grundſätze der oſterteichiſchen Regie⸗ 

rung find in Folgendem öffentlich erklärt: „Die Kenntniſſe, 

welche der Menſch erwirbt, ſind eine Macht, die er dem 

Guten oder dem Böſen dienſtbar machen kann. Der Gebrauch, 

den er davon machen wird, hängt vorzüglich von ſeinen ſittlichen 

Ueberzeugungen ab, und die unentbehrliche Grundlage der ſitt⸗ 

lichen Entwicklung der Menſchen iſt allerdings die Religion. 

Eben deshalb iſt ihr lebendiger Einfluß auf die Erziehung ein 

in der menſchlichen Natur gegründetes unabweisliches Bedürfniß. 

Dieſer Einfluß kann aber nur dann ein lebendiger ſein, wenn der 

Religionsunterricht mit dem anderweitigen Unterrichte in innigem 

Zuſammenhange ſteht. Nur wer die Bedingungen der geiſtigen Ent: 

wicklung des Menfchen und der eigentlichen Bildung nicht fennt, 

fann an die Möglichkeit glauben, den Religionsunterricht als etwas 

abgefondert für fich Beitehendes zu behandeln, ‚ohne feine Wirk— 

*) Siehe Aetenftüde, die biſchöfliche — in Wien betreffend. 

Wien 1850 ©, 6-23. 
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ſamkeit auf die jugendlichen Gemüther dem Zufalle preiszugeben.... 

Die Latholifche Kirche kann nie und nirgend dem Anfpruche ent 

jagen, seinen entfcheidenden Einfluß auf den Neligionsunterricht 

zu nehmen.“ | 

„Die Kirche wird immer verlangen, daß fie auch ihre eigenen 

. Unterrichtsanftalten habe, ein Recht, welches nah $. 3 des Allerh. 

Patentes gar nicht in Frage geftellt werden kann, und die Bi- 

ſchöfe werden im der Leitung der Firchlichen Unterrichtsanftalten 

vom Staate nicht beirrt werden dürfen. Hingegen kann auch die 

Regierung auf die felbftftändige Leitung derjenigen Anftalten, die fie 

gründet, und für deren Zuftand fie verantwortlich ift, niemals ver- 

zichten. Zugleich wird aber der firchliche Unterricht nicht den Staat 

und der Unterricht in den Staatsanftalten nicht die Kirche-ignoriren 

dürfen. — Um heilſam und erfolgreich wirken zu können, wird viel- 

mehr die Kirche in ihren: Anftalten im Einvernehmen mit) der Re- 

gierung, und. die Negierung in den Staatdanftalten im Einver- 

nehmen mit: der Kirche vorgehen, und beide werden einander, um 

ihre eigenen Zwecke zu fördern, einen angemeffenen Einfluß ges 

währen müffen. Ein folches Einvernehmen beruht feiner Natur 

nach auf gegenfeitigem Vertrauen. Es kann nicht durch Gefeße er— 

zwungen werden. Wohl aber muß es ermöglicht werden durch ge- 

jegliche Borfhriften, welche jedem Theile das verbürgen, 

was er als ein Recht anfprehen fan. Dem Staate muß 

derjenige Einfluß auf die firchlichen Anftalten, der ihn gegen gefähr- 

lichen Mißbrauch und verderbliche Richtungen ſchützt, gefeßlich gewahrt 

fein, der Kirche jener Einfluß auf die Anftalten des Staates, der 

geeignet ift, darüber zu beruhigen, daß der Religionsunterricht * 
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nicht vernachläffigt, oder gar der Glaube untergraben werde. 

Namentlich kann die Beurtheilung, ob der Unterricht, welcher in 

der fatholifchen Religion oder in den theologifchen Wiſſenſchaften 

ertheilt wird, wirklich fei, was er heißt, nur der firchlichen Auto- 

vität zuftehen. Der Staat, der überhaupt die Selbftftändigfeit der 

Kirche achten will, muß fie auch in die Lage fegen, diefes Urtheil 

jelbftftändig zu fällen. Er darf daher an den öffentlichen Anftal- 

ten Niemanden als Lehrer der Fatholifchen Religion oder der Theo- 

logie wirken laffen, der nicht hiezu von der Kirche befugt ift. Nur 

auf folhen Grundlagen kann in der Angelegenheit des öffentlichen 

Unterricht3 zwifchen dem Staate und der Kirche Vertrauen herr 

Ihen, und jenes Einvernehmen beftehen, welches nothwendig ift, 

um den Zweck beider zu fürdern *)“. | 

Auf diefem in Defterreich Tängft gemeinfam anerkannten Bo- 

den jtehen die oben erwähnten Artikel des Concordats; diefe find 

gleichfam der lebendige, aus dem Leben hervorgegangene und wie— 

der in das Leben eingreifende Ausdrud der von beiden Seiten 

entwicelten Grundfäge. Der erfte von diefen Artikeln lautet: 

„Der ganze Unterricht der fatholifchen Jugend wird in 

allen ſowohl öffentlichen, als nicht öffentlichen Schulen der Lehre 

der katholiſchen Religion angemeſſen ſein; die Biſchöfe aber wer— 

den kraft des ihnen eigenen Hirtenamtes die religiöſe Erziehung 

der Jugend in allen öffentlichen und nicht öffentlichen Lehran— 

*) Allerunterthänigfter Vortrag des Miniſters für Cultus und Unterricht, 

Grafen Thun (an Seine faiferl. Majeftät) über die Beziehungen der katholifchen 

Kirche zum öffentlichen Unterrichte vom 13. April 1850 (Beilage zum R. ©. Bl. 

1850 ©. 114—115). 
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ftalten leiten und forafam wachen, daß bei feinem Lehrgegenftande 

Etwas vorfomme, was dem katholiſchen Glauben und der ſittli— 

hen Reinheit zuwiderläuft“ (V. Artikel). Ganz ähnlich lauten 

die Beſtimmungen des baieriſchen, neapolitaniſchen und ſpaniſchen 

Eoneordats?). 

Diefe Beitimmung liegt einerfeits begründet in. dem Recht 

und der Pflicht der Bifchöfe, zu wachen über die Glaubend- und 

Sittenlehre, andererfeits in dem ausgefprochenen Willen der Staats— 

gewalt, die Fatholifche Religion zu erhalten. Denn diefe Erhal- 

tung geht hauptfächlich von den Schulen aus. Wenn es geftattet 

würde, daß in den niedern oder höhern Schulen die Fatholifche 

Neligion öffentlich angegriffen oder heimlich untergraben würde, 

jo. wäre jenes Verfprechen eine leere Täuſchung. Der Artikel in 

feiner- allgemeinen Faſſung bezieht fih auf alle öffentlichen und 

nicht öffentlihen Schulen, doch, wie ausdrüdlich bemerkt ift, nur 

für die Fatholifhe Jugend. Sonach haben die Afatholiten 

feinen Grund, bievon etwas für ſich zu fürchten. 

Es liegt aber indem Artikel felbft ein dreifaches Moment. 

Zuerft gibt die Staatsgewalt das feierlihe und allgemeine Ber- 

fprechen, „daß der ganze Unterricht der fatholifchen Jugend in 

allen Schulen der Lehre der katholifchen Religion angemeffen fein 

werde.” Es ift hiemit ein großes Princip ausgefprochen, wie es fich 

für eine Macht geziemt, die fo viele Millionen Fatholifcher Unter: 

thanen zählt. 

) Bal. das baierifhe Concordat Art. V. (Bullar. noviss. T. XIV. p. 317); 

dann das neapolitanifche Concordat Art. IL (Büullar. noviss. T. XV. p, 9); 

und das fpanifche Concordat Art. IL 



— 12 — 

Sodann wird es in Diefem Artikel zweitens als ein den 

Biſchöfen, kraft ihres Hirtenamtes, zuftehendes Necht anerkannt, 

„die veligiöfe Erziehung der Jugend“— die Heranbildung des 

Menfchen zu einem felbitftändigen, dem Tatholifchen Glauben an- 

gemeffenen Leben — zu leiten. Diefe Leitung der religiöfen Er- 

ziehung begreift in fih die wichtigen Einzelbeftimmungen, auf 
welche Weife und durch welche Mittel der junge Menfch zum 

wahren Chriften herangebildet werde; die würdige Feier des 

Gottesdienſtes für die ftndierende Jugend, und der öftere Empfang 

der heiligen Sakramente, die Vornahme frommer Uebungen, die 

Sorge für gutes Beifpiel von Oben, die Entfernung fhädlicher 

irreligiöfer Einflüffe werden hierbei vornehmlich in Betracht fommen. 

Hiemit ift eine umfaffende hochwichtige Aufgabe in die Hände 

des Episcopates gelegt, da ihm anvertraut ward, die religiöfe 

Erziehung der Fatholifhen Jugend in den Schulen zu Teiten, aus 

denen die nächite Generation religiös oder irreligiös hervorgeht, 

und damit das Wohl oder Wehe der Zukunft. 

Die Sache ift fo wichtig, daß fie mit Recht in die Hände 

Derer gelegt wird, denen Gott Seine Kirche zur Leitung an⸗ 

vertraut hat. ar 

Endlich ift in diefem Artikel das Recht der Biſchöfe aner- 

kannt, forgfam darüber zu wachen, daß in allen Lehranftalten und 

in allen Lehrgegenftänden nichts vorkomme gegen den Fatholifchen 

Glauben oder gegen die guten Sitten. Diefes Auffichtsrecht fteht 

offenbar in Beziehung zu der im Eingang des Artikeld gegebenen 

Zufiherung, daß der ganze Unterricht der katholiſchen Ju— 

gend angemeffen fei den Lehren der Fatholifhen Neligion. Die 
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Staatsgewalt hat hiemit ihren vedlihen Willen ausgefprochen; 

aber, ob der Unterricht wirklich der fatholifchen Lehre angemeffen fei, 

fteht den Bifchöfen zur Beurtheilung zu, welche von Gott als die 

Träger und Hüter der von Ihm  geoffenbarten Wahrheit be- 

ſtellt find. 

Der nächte (VI) Artikel handelt insbeſondere von den Lehr: 

ämtern der Theologie, der Katechetit und Religionslehre ſowohl 

in öffentlichen, als nicht öffentlichen Anftalten. Das ift aber zu 

nächit Sache der Bifchöfe, worin ihnen nach der Natur der Sache 

ein vorwiegender Einfluß: gebührt. Sp wie der Staat in feinen 

eigenthümlichen Anftalten, jeien es nun juridifche, militärische, 

nautifche, montaniftifche u. ſ. w. den vorwiegenden Einfluß für 

fih in Anfpruch nimmt, fo umgekehrt die Kirche in den theologischen. 

Der Religionsunterricht für, die Fatholifche Jugend iſt ohne- 

died überall ihre Sache. Zuvörderſt wird in dieſer Beziehung 

der Grundſatz aufgeſtellt, daß für Jeden, welcher Theologie, Kate— 

chetik oder Religion für die katholiſche Jugend an irgend einer 

katholiſchen Anſtalt lehren will, die Ermächtigung hiezu ) von 

dem Biſchofe des betreffenden Kirchenſprengels nothwendig ſei. Dieſe 

zu ertheilen ſteht ganz in der freien Gewalt des Biſchofs, ſo wie 

Der genaue Ausdruck lautet eigentlich: „missionem et auctoritatem.“ 

Man hat gefragt: wozu der doppelte Ausdruck? Wir glauben, daß auctoritas 

das Recht und die Gewalt, im Namen der Kirche ihre Lehre vorzutragen, und 

missio (vgl. Coneil. Trident. Sess. XXIIL can. 7) den Auftrag, von diefer Ge- 

walt in einem beftimmten Kreiſe Gebrauch zu machen, bezeichnen , und daher 

beides mit Grund unterfchieden werde, wovon dann auch noch die Anftellung 

verſchieden ift. Eine ähnliche Unterfeheidung findet fich auf dem Gebiet der Juris— 

dictiondgemwalt. | 
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ev fie auch jederzeit wieder entziehen Fan. Bevor dieſelbe ertheilt 

ift, darf Niemand diefe Gegenjtände lehren, und er muß aufhören 

fie zu lehren, fobald fie ihm entzogen ift.. Denn der Biſchof iſt 

vor Gott und der Kirche verantwortlich, daß in feinem Sprengel 

nur die wahre Fatholifche Lehre den ihm amvertrauten Gläubigen 

von den Dienern der Kirche verfündet werde, und daß insbefon- 

dere bei den genannten jo hochwichtigen Lehritellen wicht "das 

Wort durch die That zerftört oder entfräftet werde. 

Was nun die Theologie und die damit verbundene Katechetif be 

trifft, jo gibt es zweierlei Anftalten, an welchen diefelbe gelehrt wird, 

nämlich die mit den Seminarien verbundenen bifchöflihen Lehr: 

anjtalten und die öffentlihen Lehranftalten (Univerfitäten 

oder Lyceen). An den bifchöflichen Seminarien, „welche die Bifchöfe 

nach Richtſchnur der heiligen Kircyengefege mit vollem und freiem 

Rechte leiten und verwalten“, können fie auch „die Profefforen 

oder Lehrer ernennen, und wann immer fie es für nothivendig 

oder nüßlich halten, wieder entfernen“ (XVIL Artikel). Unter den 

Kirchengefegen, auf welche hier im Allgemeinen’ verwiefen wird, 

it wohl vor Allem das Concilium von Trient XXI. Sigung 

18. Kap. zu verftehen. Wenn es fich aber um Beſetzung einer 

erledigten Lehrkanzel an folchen Anftalten handelt, jo hat der 

Bifhof in der durch gemeinfame Uebereinkunft des öfterreichifchen 

Episcopates bereits vor ſechs Jahren ganz entfprechend geregelten 

Weife diefelbe zu verleihen; die Regierung hat ſich nur vorbehal- 

ten, wenn ihr „Umftände, welche, abgefehen von der wiffen- 

Ihaftlihen Befähigung, den Gandidaten des Lehramtes nicht 

würdig erſcheinen laffen, befannt fein follten,“ dem Bifchofe ihre. 
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Borftellungen dagegen zu machen. Im Uebrigen hat die Regierung 

fhon damals anerfannt, dag die Befchlüffe der bifchöflichen Ver— 

fammlung über das theologische, Studium *), „für die Bildung der 

Seeljorger mehr Sicherheit bieten,“ als die früheren. Vorfchriften 

der Regierung. Denn die Bifchöfe Oeſterreichs haben es erfannt 

und vausgefprochen, „daß die Geftalt der Zeitverhältniffe ihnen 

mehr als jemals die Berbindlichkeit: auflege, für die mwiffen- 

fchaftlihe Tühtigkeit der Lehrer und Seelſorger des chrift- 

lichen Volkes mit dem regſten Eifer Sorge zu tragen, und 

dabei im engften Einvernehmen zu handeln;“ fie haben 

ed erkannt und ausgefprochen, „daß es der Fatholifchen Kirche 

Nachtheil und Unehre bringen würde, wenn man mit Recht be- 

haupten könnte, daß unter Leitung der Bifchöfe die wiffenfchaft- 

liche Bildung der Geiftlichfeit Rückſchritte gemacht habe.“ 

Etwas anders verhält fich die Sache bei den öffentlichen Lehran- 

ftalten, bei den Univerſitäten. Bei diefen hat der Staat die Ernennung 

der Profefforen, ſelbſt an der: theologischen Facultät, nach altem 

Herfommen auch jebt behalten, doch mit Wahrung des Firchlichen 

Rechtes, indem auch der Facultäts-Profeffor die kirchliche Ermäch— 

tigung zum Bortrage der Theologie von dem: Bifchofe der Diöcefe, 

in welcher die Anftalt fich befindet, Haben muß, und daher in jedem 

Falle die Regierung ſich darüber mit dem Biſchofe vorerſt verſtändiget. 

Uebrigens iſt in conſequenter Durchführung des Grundſatzes, 

daß der Biſchof in der Erziehung und wiſſenſchaftlichen Heran— 

Man findet dieſelben in den Actenſtücken, die biſchöfliche Verſammlung 

zu Wien betreffend. Wien 1880 S. 11—20 und in der Miniſterial— — 

vom 30. Juni 1850 (R. ©. Bl. 1880 ©. 1321—1323). 
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bildung feines Clerus frei feiner Gewalt fich bedienen könne, 

ihon längſt von Seiner Majeftät genehmigt, daß da, mo eine 

theologifche Facultät beftehe, zugleich eine bifchöfliche theologifche 

Lehranftalt eingerichtet werde; fo wie umgekehrt die Regierung 

ſich vorbehält, dort, wo 8 zur Förderung der Wiffenfhaft zweck⸗ 
mäßig ericheint, Facultätsprofefforen zu ernennen, welche an der 

bifhöflichen Lehranftalt Feine "Dienfte zu leiften haben. Es ift 

jedoch im Allgemeinen wünſchenswerth, daß die Profefforen: der 

Facultät oder einige aus ihnen jene Vorträge halten, deren näch— 

jter Zweck die Heranbildung der fünftigen Briefter für ıhren Beruf 

it, und daß daher die bifchöffiche Lehranftalt von den Facultäts- 

profefjoren mitbeforgt werde; was jedoch nur mit Zuftimmung 

des betreffenden Didcefanbifchofes gefchehen fan). | 

Auf diefer factifhen Grumdlage beruhen die nur hiedurch 
verftändlichen Beftimmungen des VL Artikels, welche alfo lauten: 

„Die öffentlichen Profefforen der Theologie und Lehrer der Kate 

chetit werden, nachdem der Bifchof über den Glauben, die 

Wiffenfhaft und Frömmigkeit der Bewerber fich ausgeſprochen 

hat, aus Jenen ernannt werden, welchen er die Sendung und 

Vollmacht des Lehramtes zu ertheilen bereit iſt. Wo aber 

einige Profeſſoren der theologiſchen Facultät von dem Biſchofe 

verwendet zu werden pflegen, um die Zöglinge des biſchöf— 

Kaiſerliche Verordnung vom 23. April 1850 (R. ©. Bl. 1850 ©. 827), 

Minift. Verordnung vom 30. Suni 1850 (R. ©. Bl. 1850 ©. 1321—25). Aller: 

unterthänigfter Vortrag des Minifterd für Cultus und Unterricht, Grafen 

Thun, (an Se. Faif. Majeftät) über die Beziehungen der Fatholifchen Kirche 

zum öffentlichen Unterrichte (Beil. zum R. ©. Bl. 1850 ©. 115—119). 
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lichen Seminariums in der Theologie zu unterrichten, werden 

zu ſolchen Profeſſoren immerdar Männer beſtellt werden, welche 

der Biſchof zur Verwaltung gedachten Amtes für vorzugsweiſe 

tauglich hält.“ 

Wer ſich die Mühe nimmt, dieſe einzelnen Bringen 

mit den oben dargelegten factiſchen Verhältniffen zu vergleichen, 

wird einfehen, mit welcher forgfältigen Umficht und weiſen Beach 

tung aller billigen Nücfichten von beiden Seiten bei Abſchluß 

dieſes Concordates vorgegangen wurde. 

Noch erübrigt eine Beftimmung in diefem Artikel, welche fich 

auf den Doctorgrad aus der Theologie oder dem canonifchen 

Recht bezieht. Der legtere für fich ft zwar in neuerer Zeit ziem- 

lich felten geworden; aber bei dem Wiederaufblühen des canoni- 

hen Rechtes dürfte er auch wieder größere Bedeutung erlangen, 

und bei der definitiven Organifation der gefammten höheren 

Studien eine befondere Beachtung verdienen. Da wird nun bei 

den firengen Prüfungen für das Doctorat der Theologie oder des 

canoniſchen Nechtes dem Bifchof das Recht eingeräumt, die Hälfte 

der Prüfenden aus Doctoren der betreffenden Fächer zu beftellen. 

Diefe Beftimmung hängt auf's Engfte zufammen mit der 

Stellung des Biſchofs zu Jenen, welche das Lehramt der 

Theologie befleiden, und. mit der hohen Wichtigkeit, die nad 

den Gefegen der Kirche einem ſolchen "Doctorgrad zukömmt. 

Seitdem die Univerfitäten im Laufe der Zeit und im Wechfel der 

Verhältniffe ihre alte Stellung zur Kirche fo mefentlich geändert 

haben, bedurfte die Kirche mindeftend bei Jenen, welche die höchite 

wiffenfchaftliche Auszeichnung auf dem Gebiet der Kirche zu 
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erlangen wünſchen, eine befjere Garantie für echte hriftliche 

Wiſſenſchaft im Geifte der Fatholifchen Kirche. Dazu hat die 

Weisheit des Dberhauptes der Kirche das Mittel gewählt, den 

betreffenden Bifchöfen die Hälfte der Prüfenden aus der Theo- 

logie und dem canonifchen Rechte zur Beſtimmung zu überlaffen. 

Der Staat hat e8 billig gefunden und feine Zuſtimmung ertheilt. 

Der nächfte (VIL.) Artikel geht fodann über zu den befonde- 

ven Anftalten, wo die oben (im V. Artikel) aufgeftellten allge 

meinen Grundfäße ihre Anwendung finden, zu den Gymnafien 

und anderen ihnen zur Seite jtehenden mittleren Schulen (wo- 

hin befonders die Realfchulen gehören), und handelt mit: Bezug 

auf diefe von der Anftellung der Lehrer überhaupt und der 

Religionslehrer insbefondere, von dem Geiſt des ganzen 

Unterrichte8 und den Religionslehrbüchern indbefondere. 

Betreffend die Anftellung der Lehrer überhaupt, ertheilt diefer 

Artikel den Katholiten Oeſterreich's, welche auf ihren Fatholifchen 

Glauben einen hohen Werth legen, und in diefer Beziehung auch 

für ihre ftudirenden Söhne beforgt find, die beruhigende Ber: 

ficherung, daß „in den für die Fatholifche Jugend beftimmten 

Gymnaſien und mittleren Schulen überhaupt nur Katholifen 

zu Profefforen oder Lehrern ernannt werden.“ 

Diefe Beftimmung, wenn fie einerfeitd ganz geeignet ift, die 

katholiſchen Aeltern zu beruhigen, enthält andererfeits gar nichts, 

um die Afatholifen zu beunruhigen. Sie lautet ausdrüdlih nur auf 

die für die katholifche Jugend beftimmten Gymnafien 

und mittleren Schulen und ift eben nur ein Mittel, die katho— 

lifche Jugend Fatholifch zu erhalten; das kann doch die Afatho- 
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fifen nicht beunruhigen. Es müßte auch ein Akatholik als Lehrer 

an einer folchen Anftalt, wo doch die ftudirende Jugend zur 

Theilnahme am Gottesdienft, bei Proceffionen und dergl. verhalten 

ift, manchmal in eine mit feiner eigenen religiöfen Weberzeugung 

unvereinbare Lage kommen. Sollte ex vom Gottesdienft weg- 

bleiben, und dadurch feinen Schülern übles Beifpiel geben? 

Sollte er zur Mefje kommen und zeigen, daß er nicht am das 

glaube, was hier vorgeht? oder aber fich äußerlich stellen, 

ald ob er es glaubte, während er innerlich nicht glaubt? 

Es Tiegen für einen afatholifhen Lehrer, wenn er in diefe 

Lage verfegt würde, immer zwei Gefahren fehr nahe, entweder, 

daß er feine dem religiöfen Glauben der Katholiken entgegen: 

ftehende Anficht laut werden Laffe, oder daß er den religiöfen In— 

differentismus durch Wort und Beifpiel fürdere. Deswegen dürfte 

diefe Beftimmung nicht blos bei den Katholiken, fondern auch bei 

den Afatholifen, wenn fie fih die Sache recht überlegen, auf 

Billigung und Beifall rechnen. 

Sodann „hinfichtlih der Beftellung von Religionsleh— 

rern für Gymnaſien und mittlere Schulen werden die heilfamen 

darüber erfloffenen Berordnungen in Kraft verbleiben“ (VIL Ar— 

titel). Diefe beftehenden Berordnungen*) laffen fih im MWefentli- 

chen kurz fo zufammenfaffen: Die Beurtheilung der Befähigung und 

die Ertheilung des Befugniſſes, an einer öffentlichen Anſtalt Unter: 

richt in der Fatholifchen Religion überhaupt und insbefondere Unter: 

+) Kaiferliche Verordnung vom 23. April 1850 (R. ©. Bl. 1850 ©. 827), 
Minift. Verordnung vom 28. Juni 1850 (R. ©. Bl. 1850 ©. 1167-70). 
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richt einer beftimmten Art zu ertheilen, liegt in dem: Bereiche der 

firchlichen Autorität. Auch läßt es fich nicht verkennen, wie fehr 

e3 für den Zweck des Religionsunterrichtes wünſchenswerth fei, 

daß der, welcher ihn ertheilt, das volle Vertrauen: feines Bifchofes 

befite. Wenn jedoch der Religionslehrer zugleich auch ein anderes 

Lehramt verwalten*), wenn er: ferner auf die Leitung des Gymna- 

ſiums gleich den übrigen Lehrern Einfluß nehmen fol, ſo muß 

nothiwendig feine Anftellung Demjenigen vorbehalten bleiben, wel⸗ 

cher die Anſtalt erhält und die Verantwortung für ihren Zuſtand 

trägt; ſie muß daher, wo es ſich um Staatsanſtalten handelt, 

der Regierung zuſtehen.“ 

Hiernach iſt für die Beſetzung einer ſolchen Religionslehrer— 

ſtelle durch die beſtehenden Verordnungen folgender Vorgang feit- 

geſetzt: „Wenn an einem Staatsgymnaſium die Stelle eines katho⸗ 

lichen Religionslehrers erledigt ift, fo wird nach den von den (im 

Fahre 1849) verfammelten Bifchöfen angetragenen Beftimmungen**) 

eine Concurs-Prüfung abgehalten und: der geeignetfte Bewerber der 

Landesfchulbehörde von dem. Bifchofe unter Mittheilung der Prü- 

fungsarbeiten (Prüfungsacten) nambaft gemacht. Wofern wider 

den Bezeichneten fein politifches Bedenken obwaltet, ſoll von 

dem Vorſchlage des Bifchofes in der Negel nicht abgewichen wer— 

den; nur für ausnahmsweife Verhältniffe muß es der Regierung 

vorbehalten bleiben, einen andern von dem Bifchofe als befähigt 

*) Ob diefe Beftimmung der Minifterial-Berordnung vom 28. Juni 1850 

fortbeftehen werde, ift zur Zeit zweifelhaft. 

) ©. Actenſtücke, die bifchöfliche Berfammlung in Wien betreffend. Wien, 

1850. ©. 20—21. 13—14. 
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anerkannten Priefter zu wählen. An den übrigen mittleren Schu: 

len, welche Staatdanftalten find, wird die Anftellung der Reli- 

gionslehrer in derfelben Weife vor fich gehen“ *). 

Fernerd wird in diefem Artikel über den Geift des ganzen 

Unterrichtes in den für die katholifhe Jugend beftimmien 

Gymnaſien und mittleren Schulen die oben (V. Artikel) fchon im 

Allgemeinen für alle Schulen extheilte Berfiherung noch einmal 

wiederholt, nämlich daß „der ganze Unterricht nach) Maßgabe des 

Gegenftandes dazu geeignet fein wird, das Geſetz des chriftlichen - 

Lebens dem Herzen einzuprägen.“  Diefe Ausdrudsweife deutet 

wohl zunächſt auf das praktifche Chriftenthbum hin, deſſen Funda- 

mental-Gefeß der im Glauben thätigen Liebe durch alles 

menfchliche Wiſſen tiefer im Herzen befeftigt, Fräftiger im: Leben 

durchgeführt werden foll, indem eben darauf die „fittlichen Grund- 

lagen der gefelligen Ordnung und des Glüdes der Völker“ beruhen. 

Die Anordnung der Religionslehrbücher bei dem Vor— 

trage der Religion für die fatholifche Jugend in den Gymnafien 

und mittleren Schulen wird mit Recht den Bifchöfen überlaffen. 

Denn weffen Sache der Religionsunterricht ift, dem ſteht es folge- 

recht auch zu, die Religionslehrbücher zu beftimmen. Da indeß 

hierin aus mehreren Gründen ein übereinftimmendes Vorgehen der 

Biſchöfe höchft wünfchenswerth ift, fo: „werden die Bifchöfe Fraft 

einer mit einander gepflogenen Berathung feftfeßen, welche Lehr- 

*) Allerunterthänigfter Vortrag des Minifterd für Cultus und Unterricht, 

Grafen Thun, (an Se. faif. Majeftät) über die Beziehungen der katholifchen 

Kirche zum öffentlichen Unterrichte (Beil. zum R. ©. B. 1850 ©. 121, 192); 
dazu die Minifterial-Berordnung vom 28. Juni 1850 (R. G. B. 1850 ©. 1167— 70). 
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bücher in gedachten Schulen bei dem Bortrage der Religion zu 

gebrauchen feien“ (VOL. Artikelj. Bevor noch der Papſt und der 

Kaifer den Biſchöfen der Monarchie auf ſolche Weife, wie, e8-im 

Concordat gefhah, ihren Willen fund gethan, hatten diefelben 

Ihon in den Jahren 1849 und 1850 diefen Weg eingefchlagen. 

Es ift befannt, wie das von der Verfammlung der Bifchöfe 

zu Wien im Jahre 1849 aufgeftellte Comit& fehon: 1850 (10. De- 

cember) eine „Einladung zur Abfaſſung von: Religionslehrbüchern 

für die dfterreichifchen Gymnafien“ veröffentlichte, worin für die 

einzelnen Lehrbücher bereit? die Grundzüge trefflich vworgezeichnet 

waren. Es ift wohl bald das Refultat diefer öffentlichen Einladung 

zu erwarten, damit diefe Beftimmung ded Concordates in’ Leben 

trete, und einem dringenden Bedürfniffe der Gymnafien und mitt- 

leren Schulen abgeholfen werde. 

Eine weitere Beftimmung vermittelt den Zufammenhang der 

bifchöflichen Lehranftalten aller Art, insbeſondere der Knabenfemi- 

narien mit den öffentlichen Lehranftalten, indem für die Mögliche 

feit des Webertritted von jenen in diefe auf eine Art geforgt wird, 

- welche den Staat nicht beeinträchtigt und die Kirche nicht verlegt. 

„Diejenigen, welche ihren Unterricht in diefen (bifchöflichen) Semi- 

narien empfangen haben, werden nach vorausgegangener Prüfung 

ihrer Befähigung in all’ und jede andere Lehranſtalt eintreten 

und mit Beobachtung der betreffenden Borfchriften um jede Lehr: 

fanzel außer den Seminarien fich bewerben fünnen“ (XV. Art.). 

Durch diefe Beftimmung ift einerfeits das Studiren an den bifhöf- 
lichen Lehranftalten Teichter für alle zugänglich, weil man nöthi— 

genfalls jederzeit von denfelben an ein andered Gymnafium oder 
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auch an eine Univerfität übertreten kann; andererfeite hat ſich der 

Staat durch die vorgefehriebene Prüfung hinlänglich ficher geftellt, 

daß die Uebertretenden jenes Maß von Kenntniſſen oder jenen 

Grad. wiſenſchaftlicher Bildung mitbringen, den „er für den 

Eintritt in eine geiviffe Claſſe bei den Staatsgymnafien oder 

auf die Univerfität nöthig erachtet und allgemein fordert. . Da- 

durch, daß. Jene, die am ſolchen bifchöflichen Lehranſtalten 

ſtudirten, ſich um jede Lehrkanzel bewerben können, iſt allen ſtreb⸗ 

ſamen Kräften ein weites Feld eröffnet, und zugleich der Staat 

in die ‚glückliche Lage verſetzt, auch von dorther matige Lehrkräfte 

an ſich zu ziehen. 

Endlich der letzte hierher Artikel (VID handelt 

vom der Boltef hule. Wir werden. auch hier zuerſt auf die 

Grundgedanken ſehen, von denen dabei ausgegangen wurde. Wir 

finden dieſelben in dem mehrerwähnten Vortrage des Cultus⸗ und 

Unterrichtsminiſters ſo in Kürze zuſammengefaßt: 

„Das Recht, den Religionsunterricht in den katholiſchen Volks— 

ſchulen zu beſorgen, iſt der Kirche ... . verbürgt worden. Die Regie 

rung . . iſt von der Ueberzeugung durchdrungen, daß auch auf der 

Bildungäftufe diefer Unterricht, um wirkfam zu fein und den 

dafelbit ganz befonders. vorherrſchenden Zweck der Er— 

zie hung zu fördern, nicht von dem andertyeitigen Unterrichte getrennt, 

und daß die Bolföfchule am allerwenigften zum Kampfplape ent⸗ 

gegengeſetzter Lebensanſchauungen werden darf.“ 

„Dagegen erkennen die Bifchöfe das Recht und das Intereſſe 

an, welches auch der Staat hat, leitend und überwachend auf die 

Volksſchulen einzuwirken, und ſie finden die Anſprüche, welche 
Concordat. 8 
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Kirche und Staat auf die Schulen machen, in der Biöherigen 

Schulverfaffung billig berücfichtiget“ *),- erh: 
Hiernach war eigentlich auf diefem Gebiete wenig zu ordnen; 

die Sache war ſchon zur beiderfeitigen Zufriedenheit geordnet. 

Es wurden deshalb hier nur eine ei me. Punfte 

eigens hervorgehoben: | 

Woferne der Bifchof finden follte, daß ‚für den. Religion 

unterricht in den Volfafchulen nicht hinlänglich geſorgt wäre, ſteht 

es ihm frei, ‚einen Geiftlichen zu beftimmen, der den — 

Unterricht in der Religion daſelbſt ertheile. 

Die Kirche behält die Aufficht über die für Katholiten nm | 

ten Volksſchulen und über alle Lehrer derjelben **). 

Jedes Bisthum hatte nach der bisherigen Es ieh. 

einen geiftlichen Didcefan-Schulenvberauffeher, welcher ein Mitglied 

des Domcapitels fein mußte, und deſſen —— ſich Seine 

Majeſtät vorbehalten hatte. Diefes Ernennungsrecht wurde nun 

auch vom Papſte anerkannt, doch ſo, daß „Seine Majeftät den 

- Schulenoberauffeher des Kirchenſprengels aus den vom Bifchofe vor 

gefchlagenen Männern ernennen wird,“ wie es ſchon bisher üblich war. 

Ueber die Anftellung der Schullehrer, die wohl auch fortan 

in der bisherigen Weife erfolgen wird, ift nur geſagt, worauf die 

Kirche hauptſächlich dringen müſſe: „Der Glaube und die Sitte 

) Allerunterthänigſter Vortrag des Miniſters für Tulius und ment 

Grafen Thun (an Seine kaiſe Majeſtät) über die Beziehungen der katholiſchen 

Kirche zum öffentlichen Unterrichte (Beil. zum R. ©: Bl: 18806. 129. 

) Das genauere Detail über diefe Aufficht enthält die politifche Verfaſſung 

der deutſchen Volksſchulen für Pe LE ‚öfterreichifchen Provinzen. Wien 1847. 

I. Abſchnitt. - 
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lichkeit des zum Schullehrer zu Beſtellenden muß makellos ſein. Wer 

vom rechten Pfade abirtt, wird von ſeiner Stelle entfernt wer— 

den.“ Wenn man bedenkt, wie einflußreich und wichtig die Stel— 
lung eines Schullehrers ſei, wie viel ein guter Schullehrer der 

menſchlichen Geſellſchaft in ſeinem Kreiſe nützen, wie viel ein 

ſchlechter verderben könne, fo wird die Wichtigkeit und Nothwen⸗ 

digkeit dieſer Beſtimmung von ſelbſt einleuchten. Der katholiſche 
Glaube muß in dem tadellofen, mufterhaften Lebenswandel des 

Schullehrers feinen febendigen Ausdruck finden; dann ift derfelbe 

ein Glück für feine Gemeinde, umd die Gemeinde wird es auch 

dankbar anerkennen. 

Ueberblickt man nun alle Bft einzelnen Beftimmungen des 

Concordats über die Unterrichtsfrage, ſo muß man geſtehen, daß 

der beiderſeitige Wirkungskreis von Kirche und Staat auf dieſem 

weiten Gebiete mit größter Sorgfalt nn und Jedem das 

Seine gewahrt ie“ | 

Die religiſe END der katholiſchen DB ges 

bührt der Kirche. 

> Auf die katholiſche Volksſchule bei welcher die vefigiöfe Er 

je ein ſo vorwiegendes Moment bildet, Hat darum auch die 

katholiſche Kirche einen vorwiegenden Einfluß zu nehmen. 

Der katholiſche Religionsunterricht gehört der Kirche, da⸗ 

her auch die vorläufige Prüfung der Religionslehrer und die 

Ertheilung der Vollmacht, Religion zu lehren, ſo wie die Beſtim— 

mung der Religionslehrbücher. | 

Der geſ ammte Unterricht in den für die katholiſche Auge 

beftimmten Schulen foll fo befchaffen fein, daß er nicht mit der 
| Re 
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Lehre der katholiſchen Religion in-Widerfpruch trete und hiedurch 
diefe erſchüttere oder untergrabe, weil man in Defterreich gefonnen - 

ift, die katholiſche Religion. aufrecht: zu erhalten (1. Artikel). . 
Das Studium der Theologie zu. ordnen, auf. daß die 

Heranbildung der künftigen Priefter für, ihren hohen Beruf im | 

- Sinn und Geift der katholiſchen Wh unbeirrt Ra ©: 

Sache der Bifchöfe. 

Die Kirche kann auch ihre eigenen 1 Unterricht: und — 

anſtalten, wenn ſie es für nöthig erachtet, in's Leben rufen und 

dieſe dann ſelbſtſtändig leiten. 

Dieſe im Concordat aufgeſtellten Grundfüge wird man bei 

ruhiger Betrachtung ‚eben fo confequent (mit Bezug auf Arti⸗ 

kel D, als billig gegen die katholiſche Kirche,” und unbedenklich 

für die Afatholiten des Reiches finden. Der Staat hat fih- 

dabei nicht das Geringfte vergeben, indem er die Kirche auf 

ihrem Gebiet frei gewähren läßt. Er ordnet, und leitet das 

ganze ungeheuer ausgedehnte Gebiet des öffentlichen Unter: 

vichtes in allen Zweigen des Wiſſens, mit einziger Ausnahme 

der Theologie und der Religionslehre. Er hat an allen öffent- 

lichen Lehranftalten die) Anftellung der Lehrer und Profefforen, 

| jogar der Religionslehrer und Theologie-Profefforen; nur daß er 

bei diefen legteren zwei Kategorien den Bifchöfen die vorläur - 

fige Prüfung ſammt dem Vorſchlagsrecht für diefe Stellen zuer- 

kannte. Bei der Volksſchule haben Kirche und Staat die Leitung 

gemeinfam übernommen in weifer, längft durch die Erfahrung er- 

probter, Abgränzung ihrer beiderſeitigen Wirkungsſphäre; dazu 

ernennt der Kaiſer in jedem Bisthum den Schulenoberaufſeher für 

> 
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dasſelbe, allerdings aus den vom Biſchof vorgeſchlagenen Männern, 

worin eben die innige Harmonie, das erfreuliche Zuſammenwirken 

beider Gewalten fih Fund gibt: | 
Demnach hat der Staat offenbar ein fehr umfafjendes Gebiet, und 

wenn er das Gebiet der religiöfen Erziehung und des katholiſchen Reli⸗ 

gionsunterrichtes, wie billig und recht, dev Kirche zugetviefen hat, fo ift 

es wahrlich ſchwer zu begreifen, wie Jemand daran mit Grund Anſtoß 

nehmen könne. Es müßte nur-jene Partei des Unglaubens und des 

Umfturzes fein, welche über jede Feſtigung der religiöfen und fitt- 

lichen Grundlagen in den Neichen und Völkern Zeter fchreit, weil 

fie darin ein Hemmniß des Fortfchrittes zu ihrem Ziele er- 

blicket. Und wirklich finden. wir gerade in den Organen dieſer 

Partei den größten Lärm über die Beltimmungen des Concordats 

Hinfichtlich der Unterrichtöfnge. Wie ſchlecht es aber mit der Be 
gründung dieſer Klagen ausſehe, erhellt wohl am. deutlichften aus 

dem Umftand, daß fie es gar nicht wagten, ihren Leſern die Wahr⸗ 

heit mitzutheilen, ſondern ſtatt deren ihnen die gröbſten Lügen 

und Entftellungen auftifchten. So berichtet ein Blatt, „die Gemüter 

feien mächtig ergriffen durch die den Bifchöfen ausfhlieglih über- 

tragene Aufficht und Leitung fämmtlicher Volksfhulen und 

Gymnafien, von welchen hinfür akatholiſche Lehrer gänzlich aus- 

gefchloffen werden.“ Und weiter: „Der gefammte Unterricht, 

niederer wie höherer, ift in den Händen der Kirche; die Anjtel- - 

lung der Lehrer, der Geift, in dem fie wirken follen, ift der 

Beftimmung der Biſchöfe anheimgegeben.“ * 

Oder was ſoll man denken, wenn ein anderes Blatt pathe 

tiſch ausruft? „Den kühnſten jeſuitiſchen Forderungen iſt genug 
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gethan, alles. menſchliche Wiſſen geht unter im Buchftabenglauben 

des Dogmas“*). Wären. derlei Blätter nicht. eben ſo unwiſſend 

und perfid, als anmaßend und abſprechend, ſo könnten ſie nimmer ⸗ 

mehr dergleichen Behauptungen in die Welt hinausſchleudern, die 

in ihrer offenbaren Falſchheit nur darauf berechnet fein. fönnen, 

das große Publicum irre zu führen und die öffentliche Stimmung 

gegen das Concordat aufzureizen... Und. wenn. dann, noch beige⸗ 

fügt wird: „Den kühnſten jeſuitiſchen Forderungen. iſt genug ge⸗ 

than,“ ſo müſſen wir dieſe Herren ſchon bitten, die, „Denkſchrift 

der Erzbiſchöfe und Biſchöfe Baierns (München 1850 S. 23—31) 

mit ihren Forderungen an die Regierung einer, geneigten Einficht 

zu würdigen; da mögen fie. fich überzeugen, ‚was die Kirche in. der 

F Unterrichtöfrage. eigentlich Alles verlangen könnte, was der feines 

wegs überfpannte baierifihe Episcopat**) in dieſer Beziehung wirk- 

lih verlangt. habe, und dann, wenn ihnen. die Luft) nicht vergan— 

gen it, das gefprochene. Wort, das Zeugniß ihrer Unwiſſenheit, 

wiederholen: „es ſei im. öſterreichiſchen Concordat den: kühnſten 

jeſuitiſchen Forderungen genug gethan.“ Mit was für Augen die 

„Times“ das Concordat gelejen habe, iſt ſchwer zu ſagen; denn 

fie hat gar herausgeleſen, es ſei darin zugeſtanden, „daß der Anen 

richt von der Kirche geleitet werde.“ 

Wenn ſolche Entſtellungen und Vadrehungen nötig, feinen, 

um das Goncordat in diefem Punkte ‚angreifen und ſchmähen zu 

*) „Yrankfurter Sournal“ v. 25. u. 30. Nov., „Nationalzeitung“w 1 Dec. 

*) Man denke nur an den feither verftorbenen Bifchof Peter Richarz von 

Augsburg, der mit ſeinem ſcharfen Verſtande eben ſo genau dem Staat, ale . 

der Kirche ihren eigenthümlichen Wirkungskreis zu — PEN war, und 

dennoch jene DER a 
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können, jo erhellt zur Genüge, daß. die richtige Darftellung feines 

Inhaltes nicht einmal in den Augen der Akatholiken geeignet wäre, 

. mit Grund» angefochten zu werden, | 

a Auf der andern Seite aber: wird das gläubige tatholifche Bolt 

in Dejterreich ,. und das: iſt die große Mehrzahl, den. öffentlichen 

Lehranftalten gerade in Folge diefer Beftimmungen des Concordats 

ſein erhöhtes Bertrauen zuwenden; ſo viele für den veligiöfen und 

fittlichen Zuſtand ihrer. ftudivenden Kinder ängſtlich beforgte Ael— 

tern werden in der, der Kirche eingeräumten Theilnahme und Auf- 

jiht bei dem öffentlichen: Unterrichte eine beruhigende Bürgfchaft 

für den guten Geift, ‚für die gewiffenhafte Pflege ihrer heiligften 

Intereſſen an den öffentlichen Schulen exrbliden und der. Regie: 

rung dafür befondern Dank wiffen. 

J 5. 
Einen weitern Haupipunti des Concordates bildet die kirch— 

liche Gerichtsbarkeit in ihrem Verhaͤltniffe zur Staats: 

gemalt RX. Artikel). F 

Die kirchliche Gerichtsbarkeit erſtreckt ſich ſowohl auf ſtreitige 

Angelegenheiten, als auf Straffachen. — 

Dieſelbe ſteht mit der Geſetzgebungsgewalt im engſten Zu— 

ſammenhange (ſ. oben S. 80) und iſt an und für ſich ein unver— 

äußerliches, unverjährbares Recht der Kirchengewalt, wie denn 

ſchon die Apoſtel und nach ihnen die Bifchöfe zu jeder Zeit das- 

ſelbe übten, auch alle neuern Concordate es anerfannten*). 

*) So im Wefentlichen mit. dem öfterreichifchen übereinftimmend dag Gon- 
cordat mit Baiern Art XII. c. (Bullar. noviss. T. XIV p. 318), das Concor— 

dat mit Neapel Art. XX (Bullar. noviss. T. XV. p. 6), dad Soncordat mit 
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Wenn fie daher auch geraume Zeit ruhte, oder nur höchſt | 

felten, und dann meiftend ohne die im canonifchen Rechte worge- 

jchriebenen Förmlichkeiten angewendet wurde, fo verblieb fie den⸗ — 

noch der Kirche und wird darum jetzt nicht ſo faſt hergeſtellt, als 

vielmehr anerkannt und ihr Verhältniß zur Gerichtsbarkeit des Staates 

geregelt, damit in der Anwendung keine Colliſionen entſtehen. 

Die Gerichtsbarkeit der Kirche wird ſo behandelt, daß zuerſt 

die Gerichtsbarkeit in ſtreitigen Angelegenheiten (X. Artikel) und 

hierauf jene in Straffachen (XI. Artikel) feftgefegt wird. 

Jene begreift in fich „alle Firchlichen Rechtsfälle,* die nach 

dem hier aufgeftellten Grundſatze yeingig und allein vor das kirch⸗ 

liche Gericht gehören.“ | 

Es frägt fich zunächſt, was unter diefem allgemeinen Aus⸗ 

drucke zu verſtehen ſei. Der angeführte Artikel beſtimmt dieſes 

näher, indem erläuternd hinzugefügt wird, es gehören hierher 

„insbeſondere jene Rechtsfälle (causae), welche den Glauben, ‚die 

Saframente, die geiftlichen Verrichtungen (sacras funetiones) und | 

die, mit dem geiftlichen Amte verbundenen Pflichten und Rechte 

betreffen“. Daß die Entjcheidung über den katholiſchen Glauben, Re 

über die von Chriftus eingefegten Sakramente und deren Giltig- 

feit, über die geiftlichen Berrichtungen, wie über die Pflichten und 

Sardinien vom 27. März (publicirt am 2. April) 1841, das Concordat mit 

Modena (publicirt am 8. Mai 1841), wovon jenes ausfchließlich, diefed beinahe 

ausfchlieflich. von der firchlichen Gerichtsbarkeit und von der Gerichtsbarkeit 
des Staates über kirchliche Perfonen handelt; fernerd das Concordat mit Tos— 

fana vom 25. April (publicirt am 19. Suni) 1851, Art. vI—XD. In Spa⸗ 

nien haben die „kirchlichen Tribunale“ immer fortbeſtanden, wie man aus dem 

Concordat vom 16. März 1851 (Art. XXIV) fieht. 
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Rechte. des geiftlichen Amtes der Kirche zuftehe, feheint fo natür— 

lich, daß nicht leicht Jemand fo befangen fein wird, diefes nicht 

anzuerkennen und vecht zw finden. Unter die fieben Saframente 

der Fatholifchen Kirche, welche diefelbe von ihrem göttlichen Stif- 

ter Jeſus Chriftus empfangen hat, gehört aber auch die Ehe, 

welche demnach gleichfall® vor das Firchliche Gericht gehört, wie 

ſolches die fatholifche Kirche ſchon längft in dem allgemeinen Gon- 

cil von Trient feierlich ansgefprochen hat — eine Entfcheidung, 

welche in allen, nicht blos in den fatholifchen, Ländern, ihre praftifche 

Anerkennung gefunden hat, in Jtalien, Spanien, Frankreich, felbft 

in Deutſchland. Wir nennen beifpieltweife Baiern und Preußen, 

wo die Firchlichen Gerichte nach kirchlichen Gefegen über die Che: 

angelegenheiten der Katholifen entfcheiden. Wir glauben, daß 

auch die katholiſchen Biſchöfe in Holland, in Zıland und Eng- 

land ihre eigenen Ehegerichte haben. Es iſt wahrlich nicht mehr zu 

früh, wenn auch die katholiſche Kirche in Oeſterreich dieſelben bekömmt. 

Dabei wird auf die „heiligen Kirchengeſetze und namentlich die 

Verordnungen von Trient“ hingewieſen, nach deren Vorſchrift 

die kirchlichen Gerichte urtheilen werden. Es kann hier nicht der 

Ort ſein, den Inhalt der Kirchengeſetze in dieſer Beziehung oder 

auch nur die ſämmtlichen Verordnungen des Conciliums von Trient 

einlaßlicher ‚darzulegen. Hinſichtlich des Goneiliums von Trient 
möge es genügen, auf die zwei wichtigſten Beſtimmungen hin— 

zuweiſen, nämlich, „daß die. Kirche entkräftende Ehehinderniſſe ſetzen 

könne“ und „daß die Eheſachen vor die kirchlichen Richter gehören“ *). 

) Coneil. Trident. Sess. XXIV. de matrimonio can. 4 et 12. Ein großer 

Theil diefer 24. Sigung des Conciliums von Trient handelt blos von der Ehe. 



— 1 — 

Ebenſo hat dasſelbe Eoneilium die wejentliche Form der Ab- 

ſchließung einer Ehe vorgefchrieben (Sess. XXIV. de matrimon, 

cap.1). Die älteren genauen Beftimmungen der Kirchengefebe über 

die Ehe findet man im kirchlichen Geſetzbuche; die wichtigiten 

neuern in den Verordnungen des ‚großen Rechtögelehren; Bapft 

Benedict XIV.*). | j 

"Hier iſt wohl zu bemerken, daß „der kirchliche Richter in. & 

fachen die bürgerlichen Wirkungen der Ehe an den weltlichen Rich- 

ter zu verweifen hat;“ "worin allfogleich die forgfältige Scheidung 

der beiderfeitigen Gebiete in diefer Angelegenheit erfichtlich iſt. 

Nach kirchlicher Drdnung geht der Ehe felbft das Eheverlöb- 

niß voran, um. einen fo. wichtigen Schritt nicht übereilt zu thun, 

und ihn dann zu fpät zu bereuen. Se höher das Sacrament der 

Ehe von. der Kirche. geftellt wird, je ernfter diefe geheiligte Verbin— 

dung wegen: ihre® unauflösfichen Charakters erfcheint, defto befon- 

nener ſoll der Menſch dieſen wichtigen Schritt im Leben thım; 
daher. die Vorbereitung durch das Eheverlöbniß (Sponsalia). Die 
bürgerliche Geſetzgebung hat früher in Oeſterreich demſelben vor 

dem äußern Gerichte die verbindende Kraft abgeſprochen; jetzt wird 

dieſelbe wor dem kirchlichen Gerichte wieder anerkannt, mit aus— 

) Siehe Corpus Juris Canoniei, wo das 4. Bud) in der Decretalen⸗Samm ⸗ 

lung ‚Gregor IX., Bonifaz VIL. (Liber VI.) und Clemens V. (Clementinae) 

nur bievon handelt. — Aug den Verordnungen des Papites Benedict ZIV., 

welche in feinem Bullarium gefunden werden, find beſonders wichtig im I. Bd. 
Constitutio 33: Dei miseratione vom 3. November 1741, ferners Constitutio 

85: Nimiam licentiam vom 18. Mai 1743, dann für die unirten Griechen in 

Italien Constitutio 57: Etsi Pastoralis vom 26. Mai 1742, und von den 

Appellationen bei den kirchlichen Gerichten überhaupt Constitutio 48: Ad mi- 

litantis Ecclesiae vom 30. März 1742, | | 
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drücklicher Hinweiſung auf die Beſtimmungen des Coneiliums von 

Trient und des Apoſtoliſchen Schreibens, welches mit „Auetorem 

fidei“ beginnt. - Das Coneilium von Trient hat: in diefer Bezie⸗ 
hung nur beſtimmt (Sess.. XXIV. de, matrim. cap. 3), daß ein 
Cheverlöbniß, wenn es ſonſt giltig ſei, als entkräftendes Hinderniß 

nur auf die beiderſeitigen Verwandten im erſten Grade ſich erſtrecke. 

Das erwähnte Apoſtoliſche Schreiben, welches mit Auctorem fidei 

beginnt (erlaſſen am 28. Auguſt 1794 von Papſt Pius VI.) ver- 

wirft im 8. 58 die Behauptung, daß die eigentlichen Eheverlöbniſſe 

eine rein bürgerliche ‚Handlung ſeien, welche-blos zur Schließung 
der, Ehe. die Einleitung bilden, und daß fie ganz der Verfügung 

der, bürgerlichen Gefege unterworfen jeien, als falſch und das Recht 

der Kirche, verlegend, welches den canonifchen Beftimmungen gemäß 

den Eheverlöbniffen beftimmte Wirkungen zuerkennt. Im Uebrigen 

mag noch) zur Beruhigung ängſtlicher Gemüther beigefügt werden, 

daß die kirchliche Gefeggebung nicht jedes Eheverlöbniß ohne wei- 

ter& als giltig anfieht, jondern in dieſer Beziehung einfchränfende 

Vorſichtsmaßregeln getroffen hat, ferners, daß fie in gewiſſen Fäl- 

len die Auflöſung derſelben und. wieder in andern beſtimmten Fäl— 

len auch den einſeitigen Rücktritt geſtattet; wornach kein Grund 

zu der Beſorgniß vorhanden iſt, daß daraus zu leicht unglückliche 

Ehen entſtehen. — 

Bei all dem dürften Manche noch Bedenken haben, ob wohl 

die kirchlichen Richter in den oft verwickelten und ſchwierigen Ehe— 

ſachen ſich zurecht finden werden. ' Wenn man aber bedenft, daß 

* ohnedies ſo viele Eheſtreitigkeiten in den einzelnen Gemeinden vor 

den Seelſorger gebracht und von ihm geſchlichtet werden, daß der 



Geiftlihe, und zwar der Einzelne, oft im Beichtftuhle die ſchwierigſten 

Fälle dDiefer Art zu entfcheiden hat, fo darf man wohl auch dem Firch- 

fichen Gerichte unbedenklich die Fähigkeit zutranen, in den Fällen, 

wo es fih um Scheidung von Tifh und Bett oder um Ungiltig- _ 

erklärung einer Ehe, oder auch um das VBorhandenfein von Ehe: 

verlöbniffen und ihren Einfluß auf die Begründung von Ehehin- 

derniffen handelt, ein gerechtes Urtheil zu fällen ; über die bürgerli⸗ 

chen Wirkungen der Ehehatohnedies der weltliche Richter zu erkennen. 

Aber, fagt man, wer wird ſich in dem Chaos von ältern 
und neuern Kirchengefegen zurecht finden? Das wird ja eine heillofe 

Verwirrung geben. — Nun, dafür wird geforgt werden durch eine 

Anweiſung für die geiftlichen Gerichte des Kaiſerthums Defterreich, 

worin die älteren und neueren Firchlichen Beftimmungen über die 

Ehe in Fichtvoller Ordnung zufammengeftellt und das Verfahren 

bei Eheftreitigfeiten, mit zeitgemäßer Rüdfichtnahme auf die bürger- 

liche Gerichtsordnung*), fo wie der Inftanzenzug genau vorge: 

zeichnet wird. — Über es fehlt die Praris? Nun freilich, es iſt 

ein altes Sprichwort: „Niemand fällt gelehrt vom Himmel.“ So 

werden denn auch der Präfes und die Räthe des Ghegerichtes, 

der Vertheidiger der Ehe und wer etwa font noch dabei nöthig 

ift, gleich den Mitgliedern der weltlichen Gerichtshöfe fich erft in das 

Geſetz einftudiren und dann in die Handhabung desfelben einüben 

*) Diefe Rüdfichtsnahme liegt, wenn man den Gang der gefchichtlichen 

Entwicklung fennt, ganz in der Natur der Sache. ALS die Formen des cano» _ 

nifchen Rechtes ausgebildet wurden, nahm die Kirche häufig Rückſicht auf die 

fhon vorhandenen, fehr zweckmäßigen römifchen Rechtsformen, mitunter auch 

auf das germanifche Recht. Auf dem Grund des römifchen und canonifchen - - 

Rechtes Hat fich die Procefordnung des neueren bürgerlichen Rechtes zeitgemäß heran 
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müffen. Iſt Beides gehörig erfolgt, wozu allerdings einige Zeit 

erforderlich fein wird, fo werden ‚die firchlichen Nichter, wie die 

weltlichen, vorfommenden Falles, nach den Gefegen ihr Amt handeln. 

„Auch über das Batronatsreht wird das Firchliche Gericht 

entfeheiden“ (XD. Artikel); denn dad Patronatsrecht iſt feiner 

Natur nad) ein Firchlicher Gegenftand. Es gibt aber befanntlic 

‚ein zweifaches Patronatsrecht, ein geiftlihes und weltliches. Das 

erftere ‚bleibt in -ftreitigen Fällen dem kirchlichen Gericht vorbe- 

halten. Für das letztere (das weltliche), welches nach den 

Kirchengeſetzen gleichfalls dem geiftlichen Gericht zuftände, „ertheilt 
der heilige Stuhl feine Einwilligung, daß die weltlichen Gerichte 

über die Nachfolge in demfelben fprechen können, der Streit möge 

zwiſchen den wahren und angeblichen Patronen, oder zwiſchen 

Geiſtlichen, welche von dieſen Patronen für die Pfründe bezeich- 

net wurden, geführt werden“ (X. Artikel). 

Es iſt hier nicht der Ort, über das Patronatsrecht weitläufiger 

zu handeln. Wer fich für die Sache mehr intereffirt, kann die 

einfhlägigen Werke nachlefen‘. 

gebildet. Bei diefer fteten Wechſelwirkung des kirchlichen und bürgerlichen Rechtes 

nimmt daher die Kirche in der Fortbildung ihres Rechtes bis auf diefen Tag 

immer zugleich Rüdfiht auf den Stand der. bürgerlichen Geſetzgebung. Ein 

merfwürdiges Beifpiel diefer Art bieten ‚in Franfreich) die Institutions diocé- 

saines des Bifhofs von Digne, Sibour (jetzt Erzbifhof von Paris), welche 
zu Paris 1845 erfchienen und wo die II. Abtheilung des erften Bandes (pag. 

191—527) ganz von der kirchlichen Gerichtsbarkeit handelt. 

 *) Für die Kenntniß "der kirchlichen, fo wie, der weltlichen Gefeke in 

Oeſterreich über diefen Gegenftand, ift befonders empfehlenswerth: Das Pa: 

tronatsrecht von Philipp Mayer. Wien 1824. Eine andere beachtenswerthe 

neuere Erfcheinung über das kirchliche Patronatsrecht ift: C. Gagärd! Com- 

mentarium de jure patronatus, Neapoli 1842. 2 Bor. 
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Der XI. Artikel gibt die firhlihe Strafgewalt frei, 
welche ehemals durch ——— Staatsgeſetze Pe war. 

Er lautet: 

„Den Bifhöfen wird «8 freiftehen wider @eiftfüche, welche feine 
anftändige geiftliche, ihrer Stellung und Würde entfprechende 

Kleidung tragen, oder aus was immer für einer Urfache der Ahn- 

dung würdig find, die von den heiligen Kirchengeſetzen ausge 

fprochenen Strafen, oder auch andere, welche die Biſchöfe für an: 

gemefjen halten, "zu verhängen, und fie in Klöftern, Seminarien 

oder diefem Zwecke zu widmenden Häufern unter Aufficht zu halten. 

Ingleichen follen diefelben durchaus nicht gehindert fein, wider 

alle Gläubigen, welche die kirchlichen Anordnungen und —* 

übertreten, mit kirchlichen Strafen einzuſchreiten.“ 

Dieſe Freigebung, welche zur Erregung verfihiedener Beforgniffe 

mißbraucht wurde, ift durchaus nicht neu; im Gegentheil find die 

Beſtimmungen dieſes Artikels zum Theil fchon unter Kaiſer 

Franz J., zum Theil bald nach dem Regierungsantritt des Raifers 

Franz Joſeph geſetzlich ausgefprochen worden. Hinſichtlich der 

Geiſtlichen war nämlich ſchon durch Hofdecret vom 3. März 1792 

(erneuert 11. November 1818) angeordnet, daß, die, Beitrafung 

eigentlich geiftlicher Vergehungen eines Prieſters, z. B. 

wenn er den ihm obliegenden Kirchendienſt entweder gar nicht 

oder ordnungswidrig verrichtet, die canoniſchen Vorſchriften von 

der den Geiſtlichen zuſtehenden Ehrbarkeit im Wandel nicht be— 

obachtet u. ſ. w., den Biſchöfen allein zukomme, daß hierüber „det 

Bischof allein die Unterfuchung zu veranlaffen und zu. erkennen, 

fo wie auch angemeffene Kirchencenfuren und geiftlihe Strafen zu 
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verhängen habe“ *). Diefe Strafgewalt über die Geiſtlichkeit wurde 

im Jahre 1850 bedeutend erweitert durch die kaiſ. Verordnung 

vom 18. April, wo im $. 4 beftimmt wurde: „Der geiſtlichen Ge— | 

walt fteht das Necht zu, Jene, welche die Kirchenämter nicht der 

übernommenen Berpflichtung gemäß verwalten, in der durch das 

Kirchengefeh beftimmten Form zu fufpendiren oder abzufeßen und 

fie der mit dem Amte verbundenen Einkünfte verluftig zu er: 

flären“ *). — Ueber die Orte, wo ſolche ftrafbare Priefter unterzubrin- 

gen find, ift ebenfalls eine ganz mit diefem Artikel übereinftimmende 

kaiſerliche Verordnung fchon im Jahre 1825 erfloffen *). — Was 

dann weiter die Firchliche Strafgewalt über die Laien betrifft, fo 

ift diefelbe im Jahre 1850 den Bifchöfen  zugeftanden worden 

durch die eben zuvor erwähnte Faiferliche Berordnung vom 18. April, 

. deren $. 3 alſo lautet: „Die Verordnungen, durch welche: die 

Kirchengewalt bisher gehindert war, Kirchenftrafen,, die auf bir: 

gerliche Nechte Feine ge üben, zu verhängen, werden . 

außer Kraft gefebt.“ r 

Und was tar bisher die Folge v von Diefem der Kirche bereits 

vor Jahren zugeftandenen Rechte? Wir erinnern uns, welches - 

Lamento damals gewiſſe ſtark liberal gefärbte Blätter über das 

entſetzliche Recht des Kirchenbannes erhoben, wie fie ſchon die 

Kirchenthüren von öffentlichen Büßern im härenen Gewande 

*) Sammlung der f. E. landesfürftlichen Geſetze und Verordnungen in 

Publico-Eecelesiastieis von den — 1791 und 1792. Wien bei Trattnern 

17%. S. 48—51. 

"NR, ©. Bl. 1850. ©. 826. 

A. h. Verordnung vom 1. und 18. Auguft 1825. 
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belagert ſahen, wie fie ſtrotzten von „Fanatismus“ und „Zelotis- 

mus,“ von „Abjolutismus* und „Defpotismus“ der Bifhöfe, der 

am Ende nur auf dem geduldigen Papier und in den unklaren 

Köpfen einiger Zeitungsfchreiber ſpukte. Denn was hat fih won 

allen den fchredlichen Befürchtungen zuletzt erwahrt? Wir blicken 

zurück auf die abgelaufenen fünf Jahre und werden vielleicht kaum 

fünf Fälle. des verhängten Kirchenbannes zählen, Und was hat 

diefer Bann zur Folge gehabt? In mehr ald einem Falle Das: 

jenige, was die Abficht der Bifchöfe bei der Berhängung desfelben 

it, nämlich die ‚Befferung. Sollte das gar fo bedenklich fein? 

Machen. wir und nur klar, in welchen Fällen der Kirchenbann 

feierlich ausgeſprochen wird. Derſelbe wird nach dem Vorgange 

der Apoſtel und der alten Kirche im Allgemeinen gegen zweierlei 

Claſſen von Menſchen verhängt, nämlich gegen Jene, „dieam . 

Glauben Schiffbruch gelitten“ (wie der Apoſtel Paulus in einem 

ſolchen Falle ſich ausdrüdt), und. gegen Jene, die ein ſchweres 

ſittliches, mit großem Aergerniß verbundenes Verbrechen ſich zu 

Schulden kommen laſſen und hartnäckig darin verharren. Wer 

feinen Glauben lieb hat und die öffentliche Sittlichkeit geziemend 

zu achten weiß, kann es nur billigen, daß Jener, welcher den katho⸗ | 

if hen Glauben als einen falfchen verwirft und der Kirche verächtlich 

den Rüden kehrt, von diefer ausgefhloffen wird, eben jo, daß ein 

fittenlofer Menſch, deſſen lafterhafter, trog aller Mahnung hart- 

nädig fortgeführter Lebenswandel in der Kirche ſchweres Aerger- 

ni gibt und der Kirche ſelbſt notorifh zur Schande gereicht, von 

diefer ausgeſtoßen wird. Das umd nichts Anderes ift der Kirchen— 

bann. Wenn ſich der Ausgeſchloſſene ernſtlich beſſert, iſt die 



Kirche ſtets bereit, ihn wieder aufzunehmen. Deswegen wird er 

auch bei der Excommunication felbft dem Gebete der Gläubigen 

empfohlen. Die Biſchöfe Defterreiche haben diefes firchliche Strafrecht, 

ala fie dasfelbe von der Staatdgewalt ‚reclamixten, ‚eben fo Klar, 

als bündig auf deſſen natürliche Gründe zurückgeführt, indem ſie 

ſich folgendermaßen äußerten: „Ueber. die ‚Rechte und Verbindlich— 

keiten, welche den Mitgliedern der katholiſchen Kirche entweder als 

ſolchen, oder kraft eines von denſelben übernommenen Kirchenamtes 

zuſtehen und obliegen, hat die Kirchengewalt nach Richtſchnur der 

Kirchengeſetze zu entſcheiden. Wenn das Mitglied einer Gefell- 

Schaft die Pflichten, die ihm als ſolchem obliegen, nicht erfüllt, fo 

kann es auch nicht verlangen, an den Vortheilen, welche die Ge— 

ſellſchaft gewährt, teilzunehmen. Wenn, der Beamte einer Sefell- 

| ſchaft dem erhaltenen. Auftrage zuwiderhandelt, ſo kann er unter 

- Bedingungen, welche durch die, Gefellichaftsverfaffung näher zu 

beſtimmen ſind, ſeines Amtes und der damit verbundenen Vor— 

theile beraubt werden. Die katholiſche Kirche, welche eine ſo 

erhabene und ſegenreiche Sendung zu erfüllen hat, kann um 

ſo weniger auf Befugniſſe verzichten, welche ihr mit jeder geſetz— 

lichen Geſellſchaft gemeinſam ſind. Die geiſtliche Gewalt hat 

alſo das Recht, Kirchenglieder, welche die ihnen als ſolchen 

obliegenden Verpflichtungen verlegen, ganz oder theilweife von 

dem Genuffe der Firhlihen Wohlthaten auszuſchließen, und 

die geſchieht durch den größeren und Meineren Bann. -Da 

die Kirchenftrafen eine Rückwirkung auf bürgerliche Rechte nicht 

mehr üben, jo fällt der Grund hinweg, auf welchen die 

Staatsgewalt ſich berief, als ſie die Verhängung kirchlicher 
Concordat. 9 
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Strafen mehr oder weniger von ihrer Zuſtimmung abhangig 

machte“ *). 

Nach dieſer vorläufigen Grörterung über die Natur⸗ der fire 

lichen Strafgewalt und über den Standpunkt der. früheren ‚öfter: 

reichiſchen Geſetzgebung iſt bei dieſem Artikel wenig zu bemerfen. 

Die Biſchöfe Haben ſonach das Net, gegen ſtrafwürdige 
Beiftlihe die angemefjenen Kirchenſtrafen zu verhängen, und ſie 

in Klöſtern, Seminarien, oder zu dieſem Zwecke zu widmenden 

Häuſern Correctionsanſtalten)*) unter Aufſicht zu halten. 

Dieſes Recht wird den Biſchoͤfen durch das Concordat eigens 

ans Herz gelegt in Betreff jener Geiſtlichen, welche keine an⸗ 

ſtändige geiſtliche, ihrer Stellung und Würde entſprechende Klei⸗ 

dung tragen.“ Es iſt das ein Punkt, auf welchen die Kirche von | 

jeher, nicht ohne auten Grund, großes Gewicht Tegte. Um nur 

einige neuere Beifpiele anzuführen, klagt Schon Papſt Martin V. 

auf dem Koſtnitzer Coneilium bitter über den einreißenden Unfug, 

daß. Prälaten und Geiflliche die anſtändige geiſtliche Kleidung ver⸗ 

achten, und ſich lieber fo wie die Weltmenfchen kleiden, wodurch 

fie äußerlich an den Tag legen, was ſie innerlich im Schilde 

Acktenſtücke, die J Berfammlung in —* betreffend, Bien 
1850. ©. 45. : 

ro) Daran möge fih Niemand: ftoßen; denn in Preußen Pr fogar Sie 

König dem Papſt ausdrüdlich verſprochen, ſolche geiftliche Gorrectionshäufer, 

wo fie etwa fehlen, neu herzuftellen — Serenissimus Borussiae rex ultro 
Nobis ‚pollieitus est, se non modo domos illas tam ad alendos emeritos 

senes vel infirmos. sacerdotes, quam ad coercendos Ecelesiasticos ‚discolos, 

ubi existunt, conservaturum, sed eliam novas, ubi desunt, constabili- 

tarum“, Gircumferiptiong-Bulle für — vom 16. ‚Sul I 1821. J 56. — 

noviss. T. XV. p. 413.) 
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führen”). Sodann werden vom Papſt einverftändlich mit dem 

Coneil mehrere ſolche Unziemlichkeiten in der Kleidung namhaft 

gemacht und ſcharf verboten. Auch das allgemeine Concilium von 

Trient hat diefen Gegenftand für fo wichtig angefehen, daß es 

ihm eine befondere Aufmerkfamteit widmete, in folgender Beftim- 

mung: „Die Geiftlihen follen jederzeit die ihrem Stande gemäße 

Kleidung tragen, auf daß fie- durch den Anftand ihrer äußeren 

Erſcheinung den innern Seelenadel kundgeben; nun treiben aber 

Einige ihre Frechheit, ihre Verachtung der Religion und Miß— 

achtung der geiſtlichen Würde ſo weit, daß ſie ſogar öffentlich in 

weltlicher Kleidung ſich ſehen laſſen“; daher bekommen die Biſchöfe 

vom Conecil die ſtrenge Weiſung, zuerſt am ſolche Geiſtliche eine 

Mahnung zu richten, die ſtandesgemäße geiſtliche Kleidung, wie 

ſolche vom Biſchof angeordnet wird, zu tragen hierauf, wenn fie 

dieſer Mahnung nicht Folge leiſten, die Sufpenfion über fie zu 

verhängen, und endlich zulegt fie abzufegen*”). 

Eben ſo fteht es den Bifhöfen auch frei, „wider alle Gläu— 

digen, welche die firchlichen Anordnungen und Geſetze übertreten, 

mit firchlichen Strafen einzufchreiten. Es wurde oben bemerkt, _ 

5 wie: groß die Vergehungen ſein müſſen, welche das Einſchreiten 

mit ſchweren Kirchenſtrafen rechtfertigen. Die Biſchöfe Defter- 

reich's haben zudem feierlich vor der Welt erklärt, wie fie aner- 

fennen: „daß die Kirchenftrafen, wenn fie ihrem Zwecke gemäß 

den Ernſt des chriftlichen Lebens und den Eifer der hriftlichen 

Gemeinden fürder nfollen, mit weifer Berücfichtigung der gegebenen 

*) Coneil. Constantiensis Sess. 43. bei Mansi T. XXVIL 1176. 

**) Coneil. Trident. Sess. XIV. cap. 6. de reform. 
i 9* 
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Berhältniffe angewandt werden müffen, und machten es fich zum 

Gefege, ihre Strafgewalt ſtets mit umfichtiger Klugheit zu üben“ IE 

Auf der: andern Seite unterftehen „die blos. weltlichen 

Rechtsſachen der Geiftlihen, wie, Verträge über das Eigen- 

thumsrecht, Schulden, „ Exbfchaften dem. weltlichen Gerichte“ 

zur Unterſuchung und Entſcheidung CIII. Artikel);, wozu der 

Papſt deshalb ſeine Zuſtimmung ertheilt; weil darin. eine Auf 

gebung eines ‚alten, der Kirche vom Staat einſt äugeftandenen 

Rechtes, eine theilmeife "Aufhebung der canoniſchen Gefeggebung 

liegt, in welche jenes der Kirche, vom Staat gewährte: Borrecht 

mit Wiffen und Willen des Staates theoretifch und praktifch über⸗ 

gegangen war. Wie einft die: Zeitverhältniffe, die Einführung des 

privilegirten Gerichtsſtandes der Geiſtlichen, auch in bürgerlichen 

Rechtsfällen, wünſchenswerth machten, ſo laſſen jetzt die geänder- 

ten „Zeitverhältniſſe“ eine ſolche Ausnahme von dem allgemeinen | 

Gerichtsſtand unnöthig erſcheinen. Die Rechtspflege iſt wohl ge⸗ 2 

ordnet, und Ausnahmen davon find jebt nad) der allgemeinen 

Anfchanung eher odiös, ald daß fie zur Erhöhung der Achtung 

für die Privilegirten beitrügen. In weiſer Berückſichtigung dieſer 

Zeitverhältniſſe hat demnach der Papſt auf die einſt gewährten 

Vorrechte für die Geiſtlichen in den blos weltlichen Rechtsſachen 

verzichtet. Eben ſo hat der Papſt verzichtet, auf das den Geiſt⸗ 

lichen ehemals vom Staat gewährte und dann in das kirchliche 

Geſetzbuch aufgenommene Standes-Privilegium, wodurch dieſelben 

im Falle eines gegen die Staatsgeſetze begangenen Verbrechens 

*) Actenſtücke die biſchöfliche Verſammlung in Wien betreffend. Wien 

1850. ©. 46. | RR | — 
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oder Vergehens ihren Firchlichen Obern zur Aburtheilung und Be- 

jtrafung überlaffen waren. Dabei ift es jedoch im Intereſſe der 

Kirche, wie des Staates gleich wünfchenswerth, daß, wenn fo ein 

bedauerlicher Fall vorkommt, durch die Schuld des Einzelnen nicht 

die dem ganzen Stand gebührende Achtung erſchüttert werde, weil 

nach dem Zeugniß der Erfahtung mit der Achtung vor dem geift- 
lichen Stand immer auch die Achtung gegen die Religion felbft 

zu ſinken pflegt. Dem gewöhnlichen Menschen gefchieht es allzu 

leicht, daß .er die Sache mit der Perſon identificirt oder vermwech- 

ſelt. — Zudem mußte hier noch ein anderer Umftand in Betracht 

gezogen werden. Wenn ein Geiftlicher ſich fo weit verirrt, ein 

Verbrechen zu begehen, fo hat in den meiften Fällen auch die 

Kirchengewalt ihrerfeitd gegen ihn einzufchreiten und die ange: 

mefjene Strafe über ihn zu verhängen, fei es nun Suſpenſion, 

oder Abſetzung vom Amte, oder Degradation (Ausftogung aus 

dem geiftlichen Stande). Um aber eine folhe Strafe -verhängen 

zu können, ift es nöthig, aus den Unterfuchungsacten oder nad) 

Umſtänden aus weiteren Verhören ſich die erforderliche Gewißheit 

von der Strafbarkeit des betreffenden Prieſters nach Maßgabe der 

Kirchengeſetze zu verſchaffen. — Es verhält ſich damit ähnlich, 

wie im umgekehrten Fall, wenn die Kirche die Staatshilfe in 

Anſpruch nimmt, „damit die Urtheile, welche der Biſchof wider 
pflichtvergeſſene Geiſtliche fällt, in Vollſtreckung kommen; welche 

Hilfe nöthigen Falls zugeſichert iſt (XVI Artikel). Denn auch 

hiefür beſteht die Anordnung: „Zur Durchführung des (bifhöf- 

lichen) Erkenntniſſes (gegen ſtrafbare Geiſtliche) kann die Mitwir— 

fung der Staatsbehörden in Anſpruch genommen werden, wenn 
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denfelben der ordnungsmäßige Vorgang der geiftlichen Behörde 

durch Mittheilung der Unterfuhungsacten nachgewiefen wurde“ *), 

Auf diefen ganz richtigen Erwägungen ‚ruhen die Beftimmungen 

des folgenden (XIV.) Artikels, deren Wortlaut rt ganz Klar 

ift, und daher feiner weiteren Erläuterung bedarf. 

„Aus eben diefem Grunde (nämlich wie. bei Art. XIIL, mit 

Rückſicht auf die Zeitverhältniffe) hindert der heilige Stuhl nicht, 

daß die Geiftlichen wegen Berbrechen oder ‚anderen Bergehungen, 

wider welche die Strafgefebe des Kaiſerthums gerichtet find, ‚dor 

das weltliche Gericht geftellt werden; doch Liegt es demfelben ob, 

hievon den Bifchof ohne Verzug in Kenntniß zu feßen“*H). 

„Bei Verhaftung und Fefthaltung des Schuldigen wird man 

jene NRüdfichten beobachten, welche die dem —* Stande ge 

bührende Achtung exrheifcht“ u: 

*) Kaiferliche Verordnung v. 18. April ı 1850, 8.5 (R. ©. Bi. 1850. ©. 826), 

**), Diefe Beftimmung des Concordates liegt ganz im Geiſte des öfter: 

reichiſchen Strafgefeges, indem die Strafprocefotdnung vom 29. Juli '1853 

(Wien .1854) 8. 158 verfügt: „Wenn ein Staate- oder, Gemeinde-Beamter oder 

Diener, ein Mitglied des geiftlihen Standes, ein Öffentlicher. Lehrer, 

ein Advocat oder Notar in die Unterfuhungshaft oder auch nur in vorläufige 

Verwahrung "genommen mird, und dieſelbe über 24 Stunden dauert, fo iſt 
dies. ohne Verzug dem unmittelbaren Aziſerun des Verhafteten zur Kennt⸗ 

niß zu bringen.“ 

Dieſe Rückſicht iſt fo wohl begründet, daß Hr ſchon Kaifer Sofeph 1. 

fte zu nehmen befahl dur die Anordnung vom 22. Juli 1780, „daß, wenn 

Jemand. in geiftficher Kleidung mittelft der Wache in vorfommenden Fällen 
in Sicherheit gebracht werden müßte „ eine ſolche Einziehung jederzeit entweder 3 

durch einen gefchloffenen Wagen oder Tragfeffel, oder zur Nachtzeit, damit 

folche Perfonen möglichfter Maßen dem Publico unbekannt bleiben mögen, bes 

wirket und ‚befolget ‚werden folle.“ Sammlung der k. k. landesfürſtl. Verord⸗ 
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„Denn das wider einen Geiftlichen gefällte Urtheil auf Tod 

oder auf Kerfer von. mehr als fünf Sahren lautet, fo wird man 

jederzeit dem Bifchofe die Gerichtöverhandlungen mittheilen, und 

ihm möglich machen, den Schuldigen in ſo weit zu verhören, als 

es nothwendig ift, damit ex über die zu verhängende Kirchenftrafe 

entfcheiden könne. Dasjelbe wird auf Verlangen des Bifchofes auch 

dann. gefchehen, wenn auf eine geringere Strafe erkannt wor- 

den it a 

Geiſtliche werden Die Kerkerſtrafe ſtets an Orten erleiden, 

wo ſie von Weltlichen abgeſondert ‚find. Im Falle, einer Verur— 

teilung wegen Dergehen oder Uebertretungen werden fie in-ein 

Klofter oder) ein anderes geiftliches: Haus -eingefchloffen werden.“ 

Zum Verſtändniſſe diefes Punktes ift zu. bemerken, daß das öſter— 
veichifche Strafgefeh unterfcheidet zwiſchen Verbrechen, Ber 

gehen und HWebertretungen. Nur bei den lebten zwei geringern 

Arten kann der durch das Geſetz als Strafe zuerkannte Arreſt durch 

Einſchließung in einem gm oder‘ andern: geiſtlichen Orte ver⸗ 

büßt werden. 

nungen in Publico-Ecclesiastieis v. J. 1767—82. Wien 1784. S. 111. In 

dem Goncordate mit Sardinien (1841) Art. VI. und in jenem von Toskana 

(1851) Art. XII. ift auch ſchon für die Unterfuhungshaft beftimmt, daß die 

Geiftlichen wo möglich) von den Weltlichen abgefondert untergebracht werden. 

*) Ganz im Einklang mit der öfterreichifchen Strafgefeßgebung, wo es 

Heißt: „Jedes wider ein’ Mitglied des geiftlichen Standes, wegen eines Ver— 
brechens oder Vergehend ergangene rechtskräftige Urtheil ift vorläufig von dem 

Strafgerihte dem Bifchofe oder geiftlichen Dberhaupte, deffen Sprengel der 

Berurtheilte angehört, befannt zu geben, damit noch vor der Vollziehung des 

| Strafurtheiles über die Entfeßung von der geiftlichen Würde verfügt werden 

könne.“ Strafprocefordnung v. 29. Juli 1853, $. 320. 
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„Jene Rechtsfälle, über welche das Concilium von Trient 

in der 24. Sigung (c. 5. de ref.) verordnet hat,“ betreffen die 

ftrafbaren Handlungen (causae criminales) der Bifchöfe; für 

deren angemeffene Unterfuchung,, Aburtheilung und Beftrafung, 

wenn je der Fall eintreten follte, der Papft und der Kaifer in _ 

beiderfeitigem Ginverftändniffe forgen werden. 

Wenn man nun diefe fünf Artikel, welche von der Gerichts. 

barkeit der Kirchen und Staatsgewalt handeln, zufammenfaßt, fo 

fieht man offenbar, wie forgfältig in den hierüber vereinbarten 

Beftimmungen die Selbftftändigfeit beider Gewalten geachtet wird. 

Die Kirche hat ihr eigenthümliches Gebiet, welches hinſichtlich der 

Streitfälle, die zur Entſcheidung vor das irchliche Gericht gehö— 

ren, näher beſtimmt wird; und ihre Strafgewalt. wird fie im 

Geifte chriftlicher Liebe und kluger Mäfigung handhaben, wie die 

Biſchöfe fhon vor ſechs Jahren feierlich verheißen, und bis zur 

Stunde redlih gehalten haben. 

Der Staat behält feinerfeitd das aroße Gebiet, welches in 

dem allgemeinen bürgerlichen Geſetzbuche und in dem "Straf E 

gefege mit der Prefordnung und Strafprocefordnung geregelt 

ift, ungeſchmälert auch über die Geiftlihen. Nur die ‚bürgerliche 

Gefegebung über die Ehe erleidet einige Modificationen ; doch 

bleibt auch hier, da der Staat die bürgerlichen Eheverbote 

behält, und . die bürgerlichen Wirkungen der Ehe vor den welt- 

lichen. Richter gehören, noch ein umfangreiches Gebiet bürger- | 

licher Gefeßgebung und Gerichtöbarkeit. Ueber das Patronats- 

recht, wovon jedoch das bürgerliche Geſetzbuch nur an einer Stelle 

beiläufig Erwähnung macht ($. 1471), entſcheidet nach einem 
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billigen Grundfage, wenn es ein geiftliches ift, das Firchliche Gericht, 

wenn es ein weltliches ift, das weltliche Gericht. Endlich die Straf 

gewalt des Staates bleibt ihrem ganzen Umfange nach wie über die 

Laien fo über die Geiftlichen, nur dag in der Art der Handhabung eine 

fhonende Rückſicht zu nehmen ift, die nicht fo fehr dem Einzelnen, 

ald dem ganzen Stande erwiefen wird um feines nothiwendigen 

Anſehens und wohlthätigen Einfluffes willen. Und nun mag jeder 

Billigdenkende urtheilen, ob hiemit der. Staat ſich wirklich etwas 
vergeben habe, und unter dDiefen Beitimmungen die Gerechtigkeit leide. 

Drbsngt 

N Gin anderer Hauptpunft betrifft die Kot Gebietsein- 

theilung. 

Diefer Punkt ift fo einfach, daß wenige Worte darüber 

genügen. Wenn man fih die Sache aus dem Geſichtspunkte der 

Selbftftändigkeit beider Gewalten einfach und unbefangen anfieht, 

ſo erſcheint es ganz natürlich: Der Staat theilt fein Gebiet, die 

Kirche theilt ihr Gebiet. Dabei iſt die Kirche, wie fie denn in allen 
Dingen die Billigfeit liebt, ftet® bereit, die Wünfche des Staates 

zu berücfichtigen, und deshalb über die zweckmäßigſte Art ihrer 

Gebietseintheilung mit jedem einzelnen Staate, fo weit die nn 

ihn betrifft, fich vorläufig zu verftändigen. 

Auf diefem Grumde ruhen folgende Beftimmungen des Con— 

— | 

„Der heilige tigt wird kraft des ihm zuſtehenden Rechtes 

Kirchenſprengel neu errichten oder neue Gränzbefchreibungen *) 

er * Novas eireumscriptiones, daher heißen die betreffenden päpftlichen 

Erfaffe (Bullen) gewöhnlih Cirtumferiptiong- Bullen. 
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derjelben vornehmen, wenn das geiftliche Wohl der Gläubigen es 

erfordert; doch wird⸗ er in einem ſolchen Falle mit der kaiſerlichen 

Regierung in's Einvernehmen treten“ (RXVIII. Artikel. 

„Etzbiſchöfe und Biſchöfe werden die Freiheit Haben, kleinere 
Pfründen zu errichten, und nachdem fie mit. Seiner faiferlichen 

Majeftät vorzüglich wegen entjprechender Anweifung der Einkünfte: 

ſich einverftanden haben, Pfarren: zu gründen, zu * oder a 

vereinigen.“ (IV. Artikel, e.) | * —V—— 

Der leitende Geſichtspunkt beider kirchlichen Gebieneinche | 

lung iſt in den Worten ausgeſprochen: „wenn das geäſtliche 

Wohl der Gläubigen es erfordert.“ Gewiß eine in der Na— 

tur einer ſelbſtſtändigen Kirchengewalt liegende Maßregel . welche 

nur ‚den ‚edlen erhabenen Zweck hat, „das geiftliche Wohl der- 

Gläubigen“ zu. fördern, kann und. wird feine erleuchtete Regie 

rung hindern, um fo. weniger, als der Papft noch überdies. ſich 

verpflichtet, jederzeit zuvor mit der kaiſerlichen Regierung das Ein⸗ 

vernehmen zu pflegen, die Biſchöfe aber dem Veiſpiele des ober⸗ 

ſten Hirten, der Kirche Gottes nachfolgen werden. u 

Die, Times“ meint freilich: „Die Erniedrigung, zu RER die 

Krone Defterreichs herabſank, ‚geht ſo weit, daß fein Herrſcher den | 

Bischöfen das Recht, fein, Reich. in Pfarreien, und dem Papſte 

jenes, es in Didcefen zu theilen, zugeftand‘. "Wirklich! ſoll das 

eine Erniedrigung der Krone fein, wenn mit. vorläufigem Einver— 

ſtändniß des betreffenden Landesfürſten der Papſt ein Land in Bis- 

thümer theilt? Wie haben fi. denn alle. katholiſchen Monarchen 

Europa's vor dem Papſte ſo tief erniedrigt! Wir wollen gar nicht 

pon Baiern, Neapel und. Spanien veden, deren Concordate diejen 
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Punkt eigens ausführlich ‚behandeln. Aber wie war es doch mög- 

lich, daß Napoleon J., vor dem felbft das ftolze Albion zitterte, 

feine Würde fo. fehr vergaß, fih fo tief ermiedrigte, vr Land vom 

Papite in Diöcefen eintheilen zulaffen? *) 

Selbft proteftantifche Fürften, die doch fonft weit genug entfernt 

find von ungebührlicher Selbfterniedrigung vor dem Oberhaupte der 

katholiſchen Kirche, ließen ihre Länder vom Papfte in Didcefen 
theilen. Iſt es wohl nöthig hinzumweifen auf Preußen, Würtem- 

berg, Baden, Heſſen / ſelbſt das mit England * verwandte 

see * 

Hat die „Limes“ vergeffen, oder vielleicht nie gewußt, daß 

der Papft Leo XIL. nachdem er ſich zuvor mit Seiner Majeſtät, 

Georg IV., König. von Großbritannien und Illand, ſo wie 

von Hannover, deshalb ind Einvernehmen geſetzt hatte, „raft Apo- 

ftolifcher Machtvolltommenpeit“ “) in der Cireumſeriptions⸗ Bulle 

für Hannover vom 26. März 1824 die nöthigen diesfülligen Ver⸗ 

fügungen für das Königreich traf? 

*) Das Concordat zwifchen Pius VII. und Napoleon vom Jahre 1801 

beftimmt im IT. Artitel: „Ab Apostolica Sede, collatis cum Gallieo Gubernio 

consiliis, novis finibus: Galliarum dioeceses eircumseribentur“ (Bullar. noviss. 

T. XL p. 176). © auch in dem Concordat für die italieniſche Republik 

1803. Art. II. und IH. (Bullar. noviss. T. XII. p- 60). 

+) Die päpftlichen Gircumfetiptiong- Bullen für alle diefe Länder findet man 

abgedrudt im Anhang zu F. Walter’8: Lehrbuch des Kirchenrechtes. Bonn 1854. 

**) „Re collata cum Serenissimo Georgio IV., regnorum Magnae Bri- 

tanniae et Hiberniae unitorum, nec non Hannoverae rege ... . de Aposto- 

licae potestatis plenitudine decernimus“ "etc. — noviss. T. XVI. 

Romae 1854. p. 32). 
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Dder ift e8 für die Krone würdiger und für ein: mächtigeg 

Reich ehrenvoller, wenn der Papft von feinem Rechte, das kirch⸗ 

liche Gebiet einzutheilen, in einem Reiche Gebrauch macht, hier— 

auf in dieſem Reiche ein furchtbarer Lärm wegen päpftlicher 

Uebergriffe veranftaltet wird, und die Regierung diefes Reiches 

zulegt fich doch genöthigt fieht, machzugeben und die Sache 

gefchehen zu laffen? Diefen ganzen Verlauf haben wir unter 

Pius IX. in England und Holland „vor Augen gehabt, und wir 

müffen geftehen, jehr nachahmenswerth und ehrenvoll ſchien uns 

in dieſer Angelegenheit die Situation Englands keineswegs. Hier- 

nach ift wohl zur Genüge Mar, daß in der vorliegenden Beftim- 

mung des Concordates Defterreich nur principiell ausſprach, was 

principiell und factiſch im öffentlichen Rechte von ganz Europa 

feſtſteht, ſo daß auch der mächtige J von Rußland demſelben 

ſich nicht entzieht*). 

Uebrigens möge hier noch bemerkt werden, daf die Nachricht 

einiger öffentlichen Blätter, ala handle es ſich um die fofortige 

Errichtung mehrerer neuen Didcefen, völlig aus der Luft gegrifen 

und gänzlich unbegründet ift. 

Da diefer Artikel in allen neueren Goncordaten —— 

pflegt, jo wurde auch im öſterreichiſchen Concordat für mögliche 

. Fälle in der Zukunft das allgemein anerkannte Princip ausge— 

ſprochen, ohne daß zur Zeit eine Nothwendigkeit oder eine Abſicht 

vorhanden wäre, davon Gebrauch zu machen, indem die firhlichen 

*) Zeuge deffen die nad vorläufiger Verftändigung mit dem Kaifer Ale 

rander erlaffene päpftliche Circumferiptiond-Bulle für Polen vom 30. Juni 

1818 (Bullar. noviss. T. XV. p. 61 segg.). Br 
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Zuftände Defterreich, zum Theil durch Einrichtungen der. kngften 

Zeit, in gemügender Weife geordnet find. 

7 | 

An die Firchliche Gebietseintheilung, an die Errichtung der 

Bisthümer, Pfarren und Pfründen, ſchließt fih naturgemäß die 

Beſetzung diefer Stelfen, und ie diefelbe in den älteren 

Eoneordaten immer einen Hauptgegenftand bildete, fo umfaßt fie 

auch in dem neuen öfterreichifchen Goncordat eine Reihe von Ar- 

tifeln (XIX, XX., XXIL-XXV. Art.). 

‚Hier ift es vor Allem nöthig, die eigentliche Sachlage im 

Hinbtic auf die Geſchichte ar zu Machen. 

63 it eine befannte Ihatfache, daß in der alten Kirche die 

Biſchöfe nach Anordnung der Kirchengeſetze und ſpäter auch der 

Staatsgeſetze von der Geiſtlichkeit und dem Volke unter dem 

leitenden Einfluſſe des Metropoliten (Erzbiſchofes) und der übrigen 

Biſchöfe der betreffenden Kirchenprovinz gewählt wurden; man 

nannte dieſen Vorgang die canoniſche Wahl. die Biſchöfe aber 

beſtellten frei ihre Geiſtlichen, welche und wo ſie deren als Gehilfen 

in ihrem heiligen Amte bedurften. | 

Erſt feit dem fechzehnten Jahrhundert, da beim Wahlrecht fh. 

mancherlei Mißbräuche eingefhlichen hatten und der Staat im 

neuern Sinn des Wortes fich mehr zu entwiceln begann, ward 

von den Päpften an katholiſche Landesfürften das Recht verliehen, 

die Bischöfe im ihrem Lande zu ernennen und dem Papſte zur 

Beftätigung vorzufchlagen. Seit Leo X. dem König von Franf- 

reich, Franz, J. im Jahre 1516 diefe Bergünftigung extheilt hatte, 



— 12 — 

ward fie bald auch von anderen katholiſchen Regenten beim Papft 

angefucht und von diefem gewährt. So kommt 8, daß heut zu 

Tag diefe DVergünftigung (Indultum oder Privilegium) in allen 

Ländern, welche von katholiſchen Regenten beherrfcht werden, fich 

vorfindet. Sie wird aber nie einem akatholiſchen Regenten ertheilt. 

In folhen Ländern, die akatholiſche Regenten haben, befteht ent- 
weder die canonifche Wahl, woran jedoch dem neuern Rechte ges 

mäß nur die Domeapitularen (und höchſtens dazu noch die Ehren⸗ 

domherren) theilnehmen koͤnnen, oder die päpſtliche Ernennung @: B. 

in Belgien und Jrland), wobei der Vorſchlag der Landesbiſchöfe vom 

Papſie berückſichtigt wird. Wo die canoniſche Wahl ſtattfindet, 
wurde meiſtens dem akatholiſchen Landesfürſten vom Papſte be⸗ 

willigt, daß Diejenigen, welche er ausgeſchloſſen haben will, von 

der Wahllifte geftrichen werden, wenn nur noch eine ‚genügende 

Anzahl von Namen auf der Liſte verbleibe J | 

In Betreff der niederen Beneficien hat die Kirche, von Alters 

her Solchen, welche aus eigenen Mitteln eine Kirche fifteten und 

den nöthigen Unterhalt für einen dabei anzuftellenden Geiftlichen 

) „Cathedralis ecclesiae capitulum intra mensem a die ‚vacationis com- 

putandum regios ministros certiores fieri curabit de nominibus candidatorum 

e clero totius regni selectorum (bei Walter ficst man: candidatorum a clero- 

totius regni selectorum, was einen ganz andern Sinn hätte, aber nuriein - 

Drudfehler ift). - -,Ac si forte ‚aliquis ex candidatis ipsis Gubernio sit minus 

gratus, capitulum & eatalogo eum expunget, reliquo tamen manente suffi- 

cienti candidatorum nümero, ex quo novus Episcopus eligi valeat.“ Papſt 

Leo XIL: in der Circumſcriptions-Bulle für Hannover vom 26. März 1824, 

$. 13 (Bullar. noviss. T. XVI. p. 34).. Saft wörtlich gleichlautend die Bulle: 

Ad Dominiei gregis dustodiam v. 11. „April 1827. n. 1. für bie vberrheiniſche 

Kirchenprovinz 
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hergaben, fo daß er für die Zukunft dauernd fichergeftellt war, als 

Schußherren (patroni) diefer Kirche oder auch nur des Beneficiums 

gewiſſe Vorrechte eingeräumt, die man jetzt unter dem Namen des 

Patronatsrechtes zufammenfaßt. Unter dieſen Vorrechten war 

das bedeutendſte, daß ſie dem Biſchofe zur Anſtellung an dieſer 

Kirche oder zur Verleihung des Beneficiums einen Geiſtlichen vor- 

ſchlagen (präfentiren) konnten, dem derjelbe die Anftellung nur, 

wenn er unwürdig war, verweigern durfte. Darin lag eine Be— 

jchränfung des urfprünglichen Rechtes der Bifchöfe, in ihrer Did- 

cefe alle Geiftlichen frei anzuftellen. Denn die alte Regel in der Kirche 

war die freie" Anftellung der Geiftlichen durch den Biſchof; die 

fpätere Ausnahme, war die Beſetzung der Stellen in Folge des 

Vorſchlags der Patrone. In jedem zweifelhaften Fall mug natürlich 

die Ausnahme bewiefen werden; die Regel wird rechtlich präfumirt. 

Das Patronatsrecht ſelbſt kann entweder ein dingliches 

oder ein perſönlich es ſein. Es iſt ein dingliches, wenn es an 

einer beſtimmten Realität oder an einem Gütercompler haftet, fo 

daß es mit: denfelben an jeden hiezu überhaupt fähigen Befiger 

‚übergeht; ein perfünliches aber, wenn e8 einer phufifchen oder 

moralischen Perfon (z. B. einem Klofter, Domeapitel oder einer 

Univerſität) zufteht. | 

Dieſer Unterfchted iſt befonders wichtig, wo es fich um die 

von aufgehobenen Klöftern, deren Güter eingezogen wurden, her- 

rührenden Patronatsrechte Handelt. Denn wenn diefe Batronatd- 

Rechte auf den Gütern hafteten, find fie an die betreffenden Sonde, 

denen die Güter zugewiefen wurden, übergegangen und ihre Aus- 

übung fteht dem rechtmäßigen Beſitzer diefer Fonde zu. Wenn die 
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Patronatsrechte aber den fraglichen Klöftern als Korporationen 

zufamen, jo find fie mit der Aufhebung der Corporation, welche 

wie der, Tod einer moralifchen Perfon anzuſehen ift, erlofchen, in 

welchem Falle dem Rechte gemäß das Beneficium wieder der 

freien bifhöflichen Verleihung amheimfällt. Diefe Unterfeheidung 

ift in Oeſterreich beſonders zweimal von hoher praktiſcher Be⸗ 

deutung geworden, nämlich zur Zeit des Kaiſers Joſeph IL, und 

nach dem Neichsdeputationd-Hauptihluß vom J. 18083. 

Uebrigens gibt - es in Oeſterreich auch wiele Beneficien, 

welche feit einer Reihe von Jahrhunderten durch die Munificenz 

der Landesfürſten geſtiftet worden. Bei allen dieſen übt der Kai⸗ 

ſer unbeſtritten das landesfürſtliche Patronatsrecht, welches in BR 

Kirchengeſetzen eigene Begünſtigungen genießt. 

Nach dieſen geſchichtlichen Andeutungen, wele zum Der: 

ftändniffe der betreffenden Artikel nöthig * mögen die einzelnen 

Beſtimmungen folgen. | 

Das Mecht des Kaifers, die Biſchöfe feines Reiches zu 

ernennen oder fie dem Papſte vorzufchlagen, welches auf ältere päpft- 

liche Privilegien fih gründet, wird ‚feinem. ganzen Umfange nad 

anerkannt. Dieſes Recht iſt fehr ausgedehnt, da bekanntlich 

nur die beiden Domcapitel von Salzburg und Olmütz das Recht 

haben, ihren Erzbifchof zu wählen, alle andern Bifchöfe aber vom 

Kaifer ernannt werden. | 

Ueber die Art der Ausübung dieſes Rechtes 4 der Kaifer 

dem Papſte eine Zufiherung erteilt, welche dafür bürgt, daß 

diefes wichtige, dem Kaifer von der Kirche verliehene, Recht im 

Sinn und Geiſt der Kirche geübt werde, die Zuſicher ung nämlich 
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„auch in Zukunft (wie bisher) des Rathes von Biſchöfen, vor— 

züglich derſelben Kirchenprovinz ſich zu bedienen“ (XIX. Artikel). 

Es liegt hierin eine bedeutſame Annäherung an jene alten ſchönen 

Zeiten der Kirche, wo der Episcopat ſo viele große Männer zählte 

(vl. oben ©. 23— 29). Es iſt darin ein Grundfaß vom Kaifer 

aus eigenem Antriebe aufgeteilt, der von allen katholifhen Mon: 

| archen: bei: Ausübung dieſes Rechtes nachgeahmt zu werden ver— 

dient, und den ernſten Willen zeigt, der Kicche gute Biſchöfe zu 

geben ;. von feinem hochwichtigen Rechte den beiten Gebrauch zu 

machen: Die Eigenfchaften, die ein neuer Biſchof nach dem heiligen 

Paulus und nach Borfchrift der Kirchengefege haben muß, willen doch 

wohl nach ihrer ganzen: Stellung. die Bischöfe beſſer, als irgend 

andere Rathgeber zu beurtheilen; und ob die Vorgeſchlagenen treue 

Unterthanen ſeien, vermögen die Biſchöfe mindeſtens eben ſo gut, als 

andere Rathgeber zu beurtheilen, um ſo mehr, da der Kaiſer die Be— 

währteſten und Verläßlichſten feiner Biſchöfe fo wie feiner weltlichen 
Räthe dabei zu Rathe ziehen kann: Sp ift denn diefe Zuſicherung 

nach jeder Seite unbedenklich, und im ausgezeichneter Weife ehren: 

haft für einen Monarchen, der es mit der Kirche vedlich meint, 

0 Dann: folgt (XX. Artikel) der Eid der Treue, welchen die 

Biſchöfe, bevor. fie die Leitung. ihrer Kirchen übernehmen, vor 

Seiner Faiferlihen Majeftät abzulegen haben. » Es wird. darin 

Gehorſam und Treue dem Kaifer gelobt, wie es einem Biſchofe 

geziemt ; ferners an: feinem Verkehr oder Anfchlage, welcher die 

öffentliche Ruhe gefährdet, teilzunehmen und weder inner noch 

außer den Gränzen des Reiches irgend eine verdächtige Verbin: 

dung zu unterhalten; wofern er aber in Erfahrung bringen follte, 
Concordat. 10 
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daß dem Staate irgend eine Gefahr drohe, zur Abwendung der- 

felben nichts zu unterlaffen. | 

Diefer Eid der Treue ift altes — dem die * 

ohne Anſtand ſich fügt, da ſie ja nie und nirgends die öffentliche 

Ruhe und das Staatswohl ſtören, ſondern ſtützen will durch die 

ganze Macht ihres Anſehens und ihres Einfluſſes. In der Form 

iſt bei dem öſterreichiſchen Eid eine Rückſicht genommen, welche, 

wenn man diefelbe Gidesformel anderwärts vergleicht, alle Amer 

fennung verdient und den Feinden der Kirche den Anlaß entzieht, 

ſelbſt dieſen Eid zum Gegenſtand hämiſcher Bemerkungen zu machen: . 

Der frangöfifhe Eid, wie er im Concordat Napoleons auf⸗ 

genommen war Art. Vh, enthält die Verpflichtung, „der Regie— 

tung die Anzeige zu machen, wenn der Bifhofin Erfahrung bringen 
follte, daß etwas zum Nachtheil des Staates unternommen werde“ *). 

> Bei diefem Gelöbniß der Angeberei habe ſich auf manchen 

Gefichtern ein Zug von. Verachtung bliden Taffen, konnte man 

jüngft bei Gelegenheit einer folchen öffentlichen Eidesleiftung in 

Paris hören und in deutfchen Zeitungen Tefen. Mag dieſe Anz 

gabe öffentlicher Blätter wahr oder erfunden fein, gewiß iſt, daß 

die Formel des öfterreichifehen Eides der Treue ehrenhafter ift und 

dennoch dem Staat eben fo große Sicherheit gewährt, daß * 

einem wahrhaft edeln, ritterlichen Sinn entſtammt. 

*) So lautete auch die alte Joſephiniſche Eidesformel, nach älterem fran- 

zöſiſchem Mufter abgefaßt, und vorgeſchrieben durch Hofdecret: vom 7. October 

1782 (Sammlung der k. k. Iandesfürftl. Verordnungen in Publico - Ecclesiastieis 

v. 1767—82. Wien bei Trattnern 1784, ©. 241—42), desgleichen die Eides⸗ 

formel im baieriſchen Concordat Art. XV. und im ſaptitaniſhen Concordat 

Art. XXIX. 
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Hierauf geht das Concordat über zur Beſetzung der Cano⸗ 

nicate (RXI. Artifeh). Hier gilt die Regel, daß beinahe alle 

Domherren, wie e8 bisher üblich war, vom Kaifer ernannt werden. 

Hievon ausgenommen ift in jedem Domcapitel die erfte Würde, 

welche der Papft zu vergeben hat. Diefes Recht war ſchon im alten 

Wiener Concordat dem Papſte zugeftanden (f. oben ©. 33); fpäter 

ging es ihm durch die Ungunft der Zeiten verloren; jetzt aber wird 

es nach dem Vorgange von Preußen, Baiern und anderen Staaten *) 

wieder dem Oberhaupt der Kirche zurüdgeftellt. In dem Falle, 

wenn die erfte Würde einem weltlichen Privatpatronate unterliegt 

(wie in Götz), kann der Papſt die zweite Würde im Domcapitel ver: 

geben. In diefem Recht erblictt man noch den letzten Reſt des einſt von 

den Päpſten in fo weitem Umfange ausgeübten Rechtes der Ver— 

leihung höherer und niederer Beneficien, gewiſſermaßen (wenn wir 

dieſen Ausdruck hier anwenden dürfen) eine Neognition für ein 

lange befeffenes, dann aber zu — der onen ae 

—* —* —— 

NRPreußen hat —2* viel * dem Papſte gewährt, in viel größerem Um— 

fange die Beſtimmungen des alten Wiener Concordates (oben S. 33) herge⸗ 

ſtellt: Futuro tempore a Nobis et Romanis Pontificibus successoribus nostris 

Praepositura ‚ quae Major post Pontificalem dignitas in supra memoratis 

Archiepiscopalibus et Episcopalibus ecclesiis “+, itemque canonicatus in 

mensibus Januarii, Martii, Maji, Julii, Septembris ac Novembris in prae- 

fatis ecclesiis vacantes conferentur.“ So die Eircumferiptiond=-Bulle für Preußen 

v. 16. Suli 1821. $. 21 (Bullar. noviss. T. XV. p. 406). In Baiern heißt es 

im Goncordat Art: X.: „Praeposituras tam in Metropoölitanis, quam in Cathe- 

dralibus ecelesiis eonferet Sanctitas Sua“ (Bullar. noviss. T. XIV. p. 317). 

Auch im Koncordat mit Neapel Art. X.: „Prima dignitas semper erit liberae 

eollationis $. Sedis“ (Bullar. noviss. T. XV. p. 4). 
. 10* 
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Ferner ſind ausgenommen von der aufgeſtellten Regel, daß | 

der Kaifer die. Domherren zu ernennen habe, jene Canonicate, 

„welche zur freien biſchöflichen Berleihung: ‚gehören, oder. ‚einem 

rechtmäßigen Patronatsrechte, unterftehen“ „wie, ſolches z. B. der 

Fürſt Liechtenftein auf. mehrere Ganonicate ‚der Metropolitan 

zu St. Stephan..in, Wien beſittg 

Hierauf werden die Eigenſchaften, welche ein Sau * 

muß, näher bezeichnet. Hierüber hat ſchon das. Coneilium von 

Trient ‚eine fehr heilfame Berordnung erlaſſen, auf deren Grund 

die Domkapitel in erfreulicher Weiſe ſich hoben. Ausgezeichnete 

Frömmigkeit und Gelehrſamkeit, ein muſterhafter Wandel ſoll fie 

geeignet machen, den Biſchof durch, ihre, Dienftleiftung i in der 

Führung feines ſchweren Amtes kräftig zu unterſtützen ). Hiemit 

ganz im Einklange ſteht die Beſtimmung des Concordates, daß 

„zu Domherren nur Prieſter) beſtellt werden können, welche 

ſowohl die von den Kirchengeſetzen vorgeſchriebenen Eigenſchaften 

beſitzen, als auch in der Seelſorge, bei kirchlichen Geſchäften oder 

im kirchlichen Lehramte ſich mit Auszeichnung verwendet haben.“ 

Dieſe Beſtimmung findet ſich ſchon ſeit en; — in der 

öſterreichiſchen Gefeßgebung. 

Eine. weitere Beftimmung. enthält. die. Erklärung er Heiden 

höchiten  Gewalten in —* * Staat, daß fortan adelige 

9 Concil. Trident. Soss, XXIV. e. 12. de — J rt 

**) Man vergleiche daS Coneil. Trident. 1. C., wo nach den, Berbätkniffen —* 

damaligen Zeit verfügt wurde: „Dimidia saltem pars presbyteri sint, ceteri 

vero diaconi aut subdiaconi. Ubi vero consuetudo laudabiliter habet, ut 

plures vel omnes sint presbyteri, omnino observetur.* 
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Abkunft oder ein font erworbener Adel nirgends mehr in Oefterreich 

nothwendig fei zur Erlangung eines Canonicates. Eine Ausnahme 

| hievon bildet der einzige Fall, wo der vechtsfräftige Beweis vor— 

liegt, daß bei der Stiftung eines Canonicates dieſe Bedingung 

ausdrücklich beigefügt wurde; denn der Wille der Stifter wird 
von der Kirche, To Tang als möglich, ftet3 heilig gehalten. Die 

Aufhebung der Nothwendigkeit des Adels für die Canonicate 

. (außer dem einzigen Fall der eigens für Adelige gemachten Stif- 

tung) fteht ganz im Ginflange mit dem Geifte und Buchftaben 

der kirchlichen Geſetzgebung, wie denn ſchon im Mittelalter Kapitel, 

welche auf altes Herfommen geftügt, nur adelige Mitglieder zu: 

laſſen wollten, und deshalb an den Papft appellirten, von dieſem 

abſchlägigen Beſcheid erhielten, mit dem Bedeuten, daß nicht der 

Adel der Abkunft, fondern des Sinnes und Wandels zum Zar 

Gottes vorzugsweiſe befähige). 

Dadurch iſt im Uebrigen dieſen Domberren Feines ihrer an- 

deren nn entgogen, ni insbeſondere er das Recht, den Biſchof 

u Die Hetzefende, Stelle, wie fie im kirchlichen Geſetzbuch und zwar in 

der Decretalen- Sammlung Gregor's IX. (c. 37 de Praebendis) gefunden wird, 

fautet wörtfih: '„Proeurator Argentini Capituli proposuit ex adverso, quod 

idem Capitulum, hoc audito, consuetudinem allegans antiquam inviolabiliter 

observatam, juxta quam nullum, nisi Nobilem et liberum et ab utroque pa- 

rente illustrem, honestae conversationis ac eminentis scientiae in suum con- 

sortium: hactenus admiserant, ne contra hoc 'fieret, ad Sedem Apostolicam 

appellavit ; Nos igitur attendentes, quod non generis, sed virtutum nobilitas 

vitaeque honestas 'gratum Deo faciunt et idoneum servitorem, ad cujus re- 

gimen non multos secundum carnem nobiles et potentes elegit, sed ignobiles 

ac pauperes, eo quod non est personarum acceptio apud ipsum . . . excep- 

tiones hujusmodi non duximus admittendas.“ 



— 0 — 

zu wählen. — Was die Domicellarftellen betrifft mit dem Recht, im 

Falle eintretender Erledigung als wirkliche Domherren einzurüden, 

jo ift diefer Punkt im Concordat gar nicht eigens, berührt. Nach 

den hierüber öffentlich befannt gewordenen Anfichten des öfter- 

reichifchen Episcopates und der Negierung. ift jedoch zu erwarten, 

daß „das Inſtitut der Domicellardomherren dem Erlöſchen ent- 

gegengeführt werde“ . Doch eben fo ſicher iſt bei der Achtung, 

welche der heilige Stuhl immer und überall gegen. erworbene 

Nechte zeigte, und bei der hohen. Gerechtigkeitsliebe, welche die 

öſterreichiſche Regierung namentlich in dieſem Concordat an den 

Tag legt, zu ‚hoffen, dag hiedurch Jene, welche bereits Domicellaren 

find, in, ihrem  wohlerworbenen Rechte nicht geſtört oder rean 

trächtigt werden. 

Auch in Preußen hat der heilige Stuhl ion faher ei eine ähne 

liche Verfügung getroffen”). 

Endlich. wird noch in Betreff der Art des — bei der 

Beſetzung von Canonicaten „die löbliche Gewohnheit, die Dom— 

herrenitellen in Folge öffentlicher Bewerbung. (publico indieto 

coneursu) zu vergeben, wo fie befteht, forgfam in Kraft erhalten 

werden.“ Daß diefe Gewohnheit eine „löbliche“ genannt wird, 
it ein deutlicher * ſie nei vo * noch — beſteht, dig 

#) Kati, die bifchöfliche Berfammlung zu Wien betreffend. Bien, 

1850. ©. 58—59. ’ 

on „Cujuseunque conditionis ecelesiasticos viros aequali jure ad A dipni- 

tates et canonicatus obtinendos gaudere debere decernimus.“ Gircumferiptiond- 

Bulle Pius VIL für Preußen vom 16. Juli 1821. $. 19 — noviss. T. 

XV. p. 405). 
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falls einzuführen, wenn e8 auch nicht, gerade angemefjen erfchien, 

fie gefeglich anzuordnen. 

» Eine befondere Beftimmung , welche ſchon durch das Conci— 

lium von Trient zur Bildung und zum Seelenheil der Gläubigen 

angeordnet *), dann befonders in den neuern Eircumferiptionsbullen 

der. Päpfte oft. und nachdrücklich eingefhärft wurde, bezieht ſich 

auf zwei Yemter, ‚welche in jedem Domcapitel beſtehen jollen und 

vom Bifchof nach Borfehrift: der Kirchengefege zu beſetzen find. 

Diefe beiden Aemter, wovon der XXIII. Artikel handelt, find das 

eined „Canonicus PBönitentiarius“ und. das eines „Canonicus 

Theologalis“, d. h. der Bischof hat einen der Domherren ins⸗ 

beſondere zur Verwaltung des Bußſacramentes in der Domkirche 

zu beſtimmen (Canonicus Poenitentiarius) und einen andern zur 

öffentlichen Erklärung des Wortes Gottes für den Clerus und 

das Volk, doch hauptſächlich für erſtern (Canonicus Theologus). 

Auch an den Gollegiattichen ſoll der Canonicus Theologus 

eingeführt werden. In ſein Gebiet fällt übrigens nicht der eigent⸗ 

lich katechetiſche ee ge vielmehr Sache des betreffenden 

Seelſorgers ift. 

| Für diefe beiden Stellen wurde, allerdings zunächit in Ita— 

fien, fhon vom Papft Benedict XII. (1725) wegen ihrer befondern 

Wichtigkeit die öffentliche Bewerbung mit einer er wage 

vor dem Biſchof angeordnet 2* 

*) Coneil. Trident, Sess. V. c. 1. de reform. et Sess. XXIV. c. 8. de ref. 

**) P, Benedieti XII. Constitutio 69: Pastoralis offieii v. 19. Mai 1725 

(Bullar. Roman. ed. Mainardi Romae 1736. Tom. XI. Pars II. p. 414—15). 
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Es ift eine wohlthätige Einrichtung, vorzugsweiſe nöthig 

dort, wo vielleicht für die gute Verwaltung des Bupfaframentes 

minder geforgt ift, oder die veligiöfe Bildung des Clerus und 

Volkes tiefer fteht. Die Kirche hat durch diefe forgfam erneuerte 

Anordnung ihr eifriges Streben zur Beförderung der "wahren 

Bildung und zur Befriedigung aller höhern — u 

des Volkes in schöner Weife bekundet. Er 

Hierauf wendet. ſich das Goncordat zur Beſ — der 

Pfarren (XXIV. Artikel). Hier findet man zuvoͤrderſt die weiſen 

Vorſchriften des Coneiliumsd von Trient zur Beobachtung einge— 

ſchärft). Das Conciliun von Trient verordnet, daß zur Befegung 

erledigter Pfarren, denen alle felbftitändigen Seelſorgspfründen in 

dieſer Beziehung rechtlich gleich geachtet werden, über die Kennt 

riffe und fonftige Befähigung der Bewerber eine Prüfung vor- 

genommen. und die Pfründe dem Würdigften verliehen werden 

Dieſe Anordnung, zeugt. für die große Sorgfalt der Kirche, 

daß ja die wichtige Stelle eines Seelſorgers möglichft gut bejegt 

werde, und. wird daher. gewiß von: Jedem, der- die Wichtigfeit der 
Sache begreift und dem. dag Wohl der Gläubigen: am. Herzen. 

liegt, nach ihrer hohen ‚Bedeutung und nach ihrem mwohlthätigen 

Einfluffe gewürdigt. Das Concilium von Trient ‚hat auch die 

Form diefer Prüfung näher beſtimmt; doc in der weifen Erwã⸗ 

gung, daß die verſchiedenen Verhältniſſe leicht eine Abänderung 

in der Form für die befjere Erreichung des vorgeſetzten Zweckes 

da oder dort wünſchenswerth machen könnten, hat es zugleich den 

*) Coneil. Trident. Sess. XXIV.e. 18. de reform, 
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Brovinzialconeilien die. Befugniß eingeräumt, zu diefer Form 

geeignete Zufäge zu machen oder etwas davon nachzulaffen. Die 

Bischöfe Oeſterreich's haben auf Grund einer ‚alten Gewohnheit 

ſchon im ‚Jahre 1849 die Grundzüge dieſer — — — in 

ge Berathung feftgefeßt*). 

Aber das Concordat hat in diefer Beziehung auch noch über 

das Concilium von Trient hinausgehende Beftimmungen, die von 

großer praktiſcher Bedeutung find. EI wird nämlich weiter die 

Verfügung "getroffen; daß „alle Pfarren in Folge einer öffentlich 

auögefehriebenen Bewerbung zu vergeben“ feien. Das Concilium 

von Trient hatte für. die Pfarren weltlicher Patrone eine öffent: 

liche Ausfchreibung nicht verlangt, und felbft bei den übrigen 
Pfarren eine folche nur dem Ermeffen des Biſchofes anheimge- 

ftellt. Die öſterreichiſche Geſetzgebung hat jedoch nicht blos für die 
Iandesfürftlichen Suratbeneficien, fondern bald danach auch bei 

allen „Privatz, Pfarr⸗ und Localcaplaneien- Bergebungen,“ des⸗ 

gleichen bei den: Euvatbeneficien“ freier biſchöflicher Verleihung, 

den Coneurs ‚angeorbnet ) Diefe landesgefeßliche —— 

ward nun auch von der Kirche genehm gehalten. 

‚Die andere - Beſtimmung diefer Art bezieht fich auf die 

Pfarreien, welche dem geiftlichen Patronate (z. B. eines Klo- 

ſters, ‚einer Univerfität) unterliegen. Bei folchen Pfarreien ift der 

9 Man findet diefelben in den Aetenftücten die Sifgäfich Berfammlung 

zu Wien betreffend. Wien 1850. S. 40—41. 

) A. h. Verordnung vom 1. Juli 1784 und die beiden Hofdecrete vom 
4. ‚November 1784 (Sammlung der £. f. landesfürſil. Geſetze und Berordnun- 

gen in Publico-Ecclesiasticis vom Sahre 1784. Wien bei Trattnern, ©. 65. und 

vom Jahre 1785. ©. 8). 
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Patron in der Ausübung feines Präſentationsrechtes ſo beſchränkt, 

daß er nur Einen aus dreien, welche der Bifchof nach einer 

öffentlich ausgefchriebenen Bewerbung und mit Beobachtung der 

Borfchriften. des Conciliums von: Trient in Vorfchlag bringt, prä⸗ 

fentiren kann. Schon das Concilium von Trient hatte den geift- 

lichen Patronen eine größere Beſchränkung, als den weltlichen 

auferlegt, und ihnen namentlich zur Pflicht gemacht, den Würdig— 

ſten zu präſentiren, während der weltliche ‘Patron überhaupt Jeden 

präfentiren darf, der nicht unwirdig ift. Das öſterreichiſche Con— 

cordat hat num eine weitere angemefjene Beſchränkung hinzuge⸗ 

fügt, um den geiſtlichen Patron mit dem Biſchofe noch mehr in 

Einklang zu bringen. Diefelbe ——— findet ſich —* room 

im fpanifchen Concordate (26. Artikel). 

Endlich wird dem Kaifer noch ein unfaſſendes nRecht hin 

fichtlich, der Befehung von Ganonicaten und Pfarren zugeftanden, 

nämlich das Recht, „für alle Eanonicate und Pfarreien zu prä: 

jentiren, welche einem . auf dem Religiond- oder Studienfonde 

beruhenden PBatronatsrechte unterftehen.“ Diefe beiden Fonde find 

größtentheils "gebildet aus den Gütern aufgehobener Klöfter. Die 

Batronatsrechte, welche einft von dieſen Klöftern geübt wurden, 

309 der Staat als Verwalter jener gonde an ſich ohne den 

Unterfchied zu beachten, ob es dingliche oder perfönliche Patronats— 

rechte feien; und ſelbſt, wo es dingliche waren, ſtanden dieſelben 

nach rechtlichen Grundſätzen nicht dem Verwalter, ſondern dem 

Eigenthümer dieſer Fonde zu. Dadurch war eine große Anzahl | 

von Batronatsrehten factifch in den Beſitz der Staatsgemwalt 

gefommen. Es lag hiermit eine ſchwierige Frage zur rechtlichen Ent- 



— Mm — 

fcheidung - vor, welche. der Papft dadurch erledigte, daß er ale 

„Beweis  befonderen Wohlwollens gegen Seine des Kaiferd und 

Königs Franz Joſeph Apoftolifhe Majeftät Demfelben und Seinen 

katholifchen Nachfolgern im Kaiſerthume“ dieſes Recht förmlich 

überließ. Die beigefügte Befchränktung in Ausübung diefed Rech— 

tes, „daß Einer aus den Dreien gewählt werde, welche der Bi- 

fchof nach vorauögegangener ‚öffentlicher Bewerbung für würdiger 

als die übrigen erachtet,“ ift fo natürlich, daß fie ſchon laͤngſt in 

Oeſterreich beſtehende Gewohnheit war, wonach man ſich zu richten 

pflegte, und ſeit einer langen Reihe von Jahren fein Fall vor 

kam, in dem anderd verfahren wurde. Eine ſo bewährte Verfah— 

rungsweiſe kann wohl ganz unbedenklich zur geſetzlichen Norm erho- 

ben werden, befonderd gegen ein fo umfaffendes Zugeftändniß von 

Seite ded andern. contrahirenden Theiles. ra 

Faſſen wir num alle diefe Beftimmungen zufammen, fo finden 

wir. hinfichtlich der. Befegung der’ geiftlichen Würden und Aemter 

ausgedehnte Rechte in der Hand des Kaifers von Defterreich, wie 

fie allerdings der Papft nur einem fatholifchen Regenten zuge- 

ftehen kann und wird, „der diefelben in einer Weife übt, daß die 

Kirche, dadurch in. der ‚Erreichung ihres erhabenen — nicht 

| gehindert oder geftört wird. | 

Der Kaifer ernennt (bis auf zwei) alle Bifchöfe feines weiten 

Reiches; doch hört, er dabei auf den Rath der Biſchöfe. 

Der Kaifer ernennt die meiften Domberren in feinem Reiche; 

doch achtet er dabei auf den Borfchlag der Bischöfe. 

Der Kaifer präfentirt bei einer ſehr ‚großen Menge von 

Pfarren Diejenigen, welche. dann der Biſchof auf: diefe Pfarre 
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canonifch einſetzt; da aber der Kaiſer diefes wichtige Necht zum 

Heile der Gläubigen ausüben will, beachtet er auch hierin die 

Stimme der Bifchöfe, welche doc wohl am meiften in der Lage 

find, die Tauglichkeit und pe eines wege m 

beurtheilen. Ä } 

Sind das nicht höchit ausgedehnte Nechte in“ A Sim» des 

Kaifers? Was Hat dagegen der Papft? So —— SE. Dom: 

hertenftellen, als es Bisthümer gibt. vn, 

Und was haben die Bifchöfe? "Einige habenen keine einzige 

Pfarre in ihrem Bisthume frei zw vergeben, andere nur etliche 

wenige, nur felten Einer die Hälfte. Denn es ot in —* 

auch ſehr viele Privatpatronatsrechte. nn — 

Und: bei diefer Lage der Dinge gibt es noch Leute, welche 

ſagen, der Staat habe "im öſterreichiſchen Concordate die Anſtellung 

der Geiſtlichen völlig aus der Hand gegeben!! Mögen Solche doch 

erſt die Verhältniſſe in Defterreich kennen fernen, * * e ein Er 

blindes en —E zn: ah Aid zu u 

8. 

" Einen weiteren Hauptpunkt bildet das Kirhengut. 

Die Kirche bedarf, als eine äußere fichtbare, zu ihrem Beftande 

zeitlicher Subfiftenzmittel, die fie eigentlich" von ihren’ Mitgliedern 

zu fordern hat. - Diefelben Haben ihr nach und nach ſo viele 

Schenkungen: gemacht, daß hiedurch in den meiſten Ländern ihr 
zeitlicher Bedarf überflüſſig gadeckt war. Was ſie übrig hatte, 
follte nach alter kirchlicher Uebung den Armen zukommen. Was 

ihr an eigenem Mitteln fehlte, ‘pflegte feit den Tagen des großen 
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Conſtantin der chriftlich gewordene Staat ihr als Zuſchuß zu 

leiften. Denn er wußte, was fie ihm. fei, was er ihr verdanfe. 

.: Demnach vedueirt fich diefe ganze Sache eigentlich auf zwei Grund- 

gedanken, den vomkirchlichen Eigenthume und den vom Staatszufhuße. 

“Die Kirche iſt vom Staate anerkannt als eine: rechtsfähige 

Corporation daher kann ein Staat, der gegen Alle gerecht fein 

will, ‚fie nicht mehr. als andere Perfonen in’ ihrem Eigenthums- 

| rechte beſchränken, handle es ſich nun um die Fähigkeit zur Er— 

werbung von Eigenthum, oder um die Unverletzlichkeit und Sicher: 

heit des Erworbenen oder um die Berwaltung und Verwendung 

desſelben. Er kann und wird dad um ſo minder thun,. wenn er 

bedenkt, » zu welchen Zweden das Gigenthum der Kirche beftimmt 

ift, als: zur ‚erhebenden Feier und Verherrlihung des Gotteödien- 

te8, zur Herftellung und Ausſchmückung würdiger Gotteshäufer, 

zur religiöfen Erziehung - sund wiſſenſchaftlichen Bildung der Ju: 

gend, zum anjtändigen Unterhalte der Geiſtlichen, zur Unterſtützung 

der Armen. Ein Gut zu ſolchen Zwecken iſt wahrhaft heiliges 

Gut. Eine Beſchränkung Derjenigen, denen diefes Kicchengut von 

den Stiftern in die Hand. gelegt: wurde, erfiheint völlig ungerecht⸗ 
fertigt, da doch wohl der geiftliche Stand an Einficht, wie an 

Redlichkeit fo hoc) fteht, daß ihm die Verwaltung und Verwen— 
dung des Kirchengutes unbedenklich. überlaffen werden fann. Diefe 

und ähnliche Erwägungen machen es begreiflich, wie die öfter- 

reichiſche Negierung- ‚eine. Menge läſtiger Ausnahmsgeſetze, : welche 

in Folge einer falſchen Theorie ehemals gegen die Kirche erlaf- 

fen worden, durch das Concordat beſeitigte und ſie anderen Per⸗ 

ſonen gleichſtellte. 
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Daher die in der neueren ee. a 

——— des Goncordates: = 

„Die Kirche wird berechtigt fein, neue Beſitzungen * jede 

gefegliche Weife frei zu erwerben“ (KXIX. Artikel). "Da 
durch find die fogenannten Amortifationsgefehe aufgehoben wor— 

den, welche auf der falſchen Anficht beruhten, daß die "Güter 

in der. Hand der Kirche dem-Ganzen feinen Bortheil brächten! 

Und doch ift der alte wahre Sag noch immer ein „Unter 

dem Krummftab ift gut wohnen." 0. Aa 

» Sodann „ihr Eigenthum wird hinfichtlich "alles —E was ſie 

gegenwärtig beſitzt oder in Zukunft erwirbt, unverletzlich verbleiben“ 

(XXIX. Artikel). Man könnte ſich faſt wundern, wie es nöthig 

ſchien, einen foldyen Sag in’ein Concordat aufzunehmen. "Wenn 

der-Staat dazu vorhanden iſt, alle Rechte und namentlich das 

Eigenthumsrecht zu hüten, und wenn er das jedem einzelnen 

Bürger leiſten muß, um wie viel mehr der Kirche, einer moralifchen 

Berfon von ſolcher Wichtigkeit. Wenn man ſich jedoch an das fo- 
genannte Säfularifationsrecht erinnert, welches eine noch nicht 

weit hinter uns liegende Zeit fo gerne gegen die Kirche geltend 

machte, wird man die Aufftellung dieſes —R —* 

wohl begründet finden *). ji | 

Eine. Folgerung hieraus iſt: — werden weder Alter‘ 

noch neuere kirchliche Stiftungen ohne Ermächtigung von Seite 

Daher findet man auch das Eigenthumsrecht der Kirche über das ſchon 

erworbene und noch zu erwerbende Kirchengut in den wichtigſten neueren Con-⸗ 

cordaten ausdrücklich anerkannt und geſichert, ſo im baieriſchen Concordat 

8. Artikel, im neapolitanifchen Concordat 15. Artifel, im Br Concordat 

40. u. 41. Artikel. : 
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des heiligen Stuhles aufgehoben oder wereiniget werden, jedoch 

unbefchadet der Vollmachten, welche das heilige Coneilium von 

Trient den Bifchöfen verliehen hat“ (XXIX. Artikel). Eine 

Stiftung ift ein dauernder Vertrag welchen die Kirche mit 

Semanden: eingeht, der zeitliche Güter an die Kirche überläßt, da- 

gegen bejtimmte geiftliche Dienftleiftungen  zugefichert erhält. So— 

| wohl unter demnGefichtöpunkte des: Eigenthumsrechtes, als unter 

jenem der Heilighaltung der Verträge find die kirchlichen Stiftungen 

forgfältig aufrecht: zu Halten. Nut das Oberhaupt der Kirche Hat 
kraft feiner Apoftolifchen Machtvollkommenheit und vermöge 

eines befannten ſtillſchweigenden Vorbehaltes bei der Annahme kirch— 

licher Stiftungen das Recht, wo der Zweck der Stiftung nicht mehr 

erreichbar iſt, und daher die /Zuſtimmung des Stifters ſelbſt mit 

Grund präfumirt wird, eine Abänderung der Stiftung, doch fo 

viel als möglich ihrem ursprünglichen Geifte gemäß, zu bewilli- 

gen: Es iſt befannt, ‚mit welcher äußerſten Sorgfalt die Päpfte 

hiebei verfahren und wie ſchwer es ift; eine folche Abänderung 

zu erwirken· Nur in einigen‘ minder wichtigen Fällen hat das 

Coneilium von Trient den Bifhöfen das Recht eingeräumt, daß 
fie eine ſolche Abänderung bewilligen, z. B. wenn es ſich an einet 

Domkirche oder angefehenen Collegiatkicche um die nothwendige 

Aufbeſſerung der Canonicate handelt, oder um die Herſtellung 

der Pfründe des Canonicus Theologus, oder um die ve. 

Dotation des —*8 Seminars *). | 

*) Concilium Trident. Sess. XXIV. c. 15. de reform. Sess. V. ce. 1. de re- 

_ form. Sess. XXIH. c. 18. de reform. | 
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„Die Berwaltung der Kirchengüter wird von Denjenigen 

geführt werden, welchen fie RR. den BEREIT rn 

(XXX. Artikel). Ä FOLIEN} 7°) 

Zum beſſern Yerftändnif dieſes — it Sier ein —— 

Unterſchied zu machen, einmal zwiſchen dem Grundſtock des Kirchen⸗ 

gutes und. dem jährlichen Erträgniß desſelben (oder zwiſchen Capital 
und ‚Zinfen).  Erfteres muß unbefchädigt erhalten letzteres ſeiner 

Beſtimmung zugewendet werden. Die Beſtimmung des letzteren 

| iſt entweder Unterhalt der Geiſtlichen ee oder: vie 

ftreitung der Kirchenbedürfniffe (Kirhenreiten). DE; 

Dasjenige Kirchengut, welches zum Unteralt des Biſhn * 

der Geiſtlichkeit beſtimmt iſt, gehört den Betreffenden ſelbſt zur Ver⸗ 

waltung, alfo das biſchöfliche Menſalvermögen den Biſchöfen, welche 

dazu manchmal ihre eigenen Verwalter haben, das Vermögen der 

Domkapitel den Kapiteln, das Pfarr und Beneficialvermögen den 

Pfarrern und. Beneficiaten. Daß: fe es gut verwalten, gebietet 

ihnen ihre Pflicht zugleich und ihr eigener Bortheil. 0 m 

Wann diefe Verwaltung rechtlich ihren Anfang nehme, erhellt 

aus Artikel XXVIL wo es heißt: „Da das Recht auf den Genuß 

der Kirchengüter aus der firhlichen Einfegung entipringt, fo 

werden Alle, welche für reine wie immer bejehaffene größere ‚oder 

Kleinere  Pfründe benannt oder präſentirt worden find," die Dei 

waltung der zeitlichen, zu felber gehörigen» Güter nicht anders, 

ald in Kraft der kirchlichen Einſetzung übernehmen können.“ 

Hieraus erhellt die Hohe rechtliche Bedeutung der kirchlichen Ein⸗ 

ſetzung (institutio canonica) ſowohl für die höheren, als niederen 

Beneficien, d. h. für Bisthümer, dann» für Canonicate, Pfarren 
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und andere Beneficien. Dabei wird noch meiter verfügt, daß, mit 

Ausſchluß aller gegentheiligen Bräuche und Gewohnheiten, die 

Befigergreifung der Domkirchen und der damit verbundenen 

Güter genau nach der kirchlichen Form, wie fie im römifchen Pon— 

tificale und Geremoniale für diefen Fall angeordnet it, fo wie 

mit Beobachtung der übrigen firchlichen Sapungen zu gefchehen habe. 

Was dann die Verwaltung des einer beftimmten Kirche oder 

Kapelle eigenthümlichen Vermögens betrifft, fo wird auch hier der 
Geiftliche, dem fie unterfteht, in natürlicher Folge diefelbe führen, 

wenn auch die Kirchengefeße dabei den Einfluß anderer Perſonen 

nicht geradezu ausſchließen, und namentlich die betreffenden Pa— 

trone hierin ein ausdrücklich zugeftandenes Recht Haben. 

Bei diefem Grundfaße über die Verwaltung der Kirchengüter 

ift jedoch Sorge zu tragen, daß der Grundftoc des Kirchengutes 

(liegender Beſitz oder Capital) nicht ganz "oder theilweife ver: 

foren gehe: Dafür ift num geforgt in der gleich zunächft folgenden 

Beſtimmung desſelben (XXX.) Artikels: „Dieſe Güter follen 

weder verkauft, noch mit einer beträchtlichen Laft beſchwert werben“ 

ohne Einwilligung des heiligen Stuhles und des Kaifers. Diefe | 

Beſtimmung gründet fich Tirchlicher Seits auf ein älteres Kirchen⸗ 

geſetz), wozu in Betreff der biſchöflichen Menſalgüter auch noch 

der bei der Weihe abgelegte Amtseid der Bifchöfe kömmt. Um 

diefe Einwilligung dort, wo fie wirklich wünſchenswerth ift, 

einer Teichtern Form erlangen zu können, dürfte der heilige * 

in Defterreich ſelbſt Jemanden, dem er hiezu das u Ver⸗ 

*) Extravag. Commun. II. 4. cap. un. vo. Coneil. Trident. En ‚ZXV. 

c. 11. de reform. 

Eoncordat. i . . 11 
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trauen fehenkt, zur Ertheilung derfelben in feinem Namen bevoll- 

. mächtigen. Bon. Seite der weltlichen Gewalt wird dieſes Recht 

dadurch begründet, daß fie nöthigenfall® „zu Beſtreitung der kirch— 

lichen Bedürfniffe aus dem öffentlichen Schaße huldreich -Unter- 

ſtützung leiten und leiſten wird“, daher auch ſich überzeugen muß, 

ob. wohl das vorhandene Kirchengut nicht ohne — Grund 

weggegeben ‚oder mit Schulden belaſtet wird. 4 9 0% 

Dem Biſchofe aber ſteht die, leitende, Oberaufficht der Vei⸗ 

waltung alles Kirchenvermögens im feiner Diöceſe zu; weßhalb er | 

auch hinfichtlich der. beiten und zweckmäßigſten Art der Verwaltung 

des Kirchenvermögens und der dabei erforderlichen Controle die 

nöthigen“Berfügungen unbeſchadet der allgemeinen kirchlichen Ge⸗ 

ſetzgebung zu treffen befugt iſt. 

Ein wichtiger Theil des Kirchenvermögens iſt „der —* n s⸗ 

und Studienfond“ in den Ländern, wo ein ſolcher beſteht. 

Hierüber erklärt das Concordat: Die Güter, aus welchen der 

Religions- und Studienfond beſteht, find kraft ihres Urſprunges 

Eigenthum der Kirche‘ (XXXI. Artikel). Der Religionsfond wurde, 

und zwar für einzelne Kronländer abgeſondert, unter Kaiſer 

Joſeph IL. errichtet, da dieſer Kaiſer (laut feiner eigenen Erklärung) 

„weit, entfernt. war, das mindefte von. dem Vermögen der auf- 

gehobenen Klöſter zu fremden, blos weltlichen Gebrauche zu ver⸗ 

wenden“ ſondern vielmehr. „ſelbes ganz zur. Einrichtung einer 

Religions- und Pfarrcaſſe widmen“ wollte, um „die ganzen Ein⸗ 

künfte blos und ganz allein zur Beförderung der Religion: zu ver- 

wenden“*. Sonad bildet das Bermögen der aufgehobenen Klöfter 

*) Hofderret vom 28. Februar 1782 (Saminlung der J .andesfürſu 
⸗ 
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die Grundlage des Neligionsfondes; dazu famen weiter die Inter- 

calareinkünfte der Bisthümer und anderer geiſtlichen Benefieien, 

das Vermögen der eingezogenen Beneficien und geſperrten Neben— 

firchen, die Beiträge des geſammten Clerus der deutſchen Länder 

oder die ſogenannte geiſtliche Auspilfsfteuer, auch ein Theil des Ver— 

mögens der aufgehobenen Bruderfihaften *).: Der Studienfond aber 

wurde hauptſächlich aus dem Vermögen des aufgehobenen Sefuiten- 

ordens gebildet. Daraus erhellt, wie begründet es it, dieſe beiden Fonde 

ihrem Urſprunge gemäß als Eigenthum der Kirche anzuerkennen. 

Daher „werden die Güter, aus welchen der Religions- und 

Studienfond befteht, im Namen der Kirche verwaltet wer- 

den“ (XXXI. Artikel), doch nicht von der Kirche ſelbſt. Es iſt 

hiedurch der im vorhergehenden Artikel caidgeſprochene Grundſatz 

über die Verwaltung der Kirchengüter auch auf den Religions— 

und Studienfond angewendet, doch in ſolcher Weiſe, daß hieraus 

der Kirche keine beſondere Laſt erwächſt, dem Staate der factiſch 

erworbene Einfluß in dieſer Angelegenheit verbleibt, indem die 

bisherige Verwaltungsart auch fernerhin zugegeben wird. 

Eine andere Frage iſt, wie „die Bifchöfe die ihnen gebührende 

Auffiht“ über die Verwaltung führen werden. Diefe Frage ift 

noch unerledigt, und es find die Beſtimmungen hierüber erft in 

Folge meiterer Verhandlungen zwiſchen dem heiligen — —— und 

Seiner taiſerlichen Majeſtãt zu erwarten. 

Geſetze und ——— vom Jahre 1767—82, Wien bei Trattnern 1784. 

©. 188. Bol. Joſeph. Gefeßfammlung II. Bd. Wien 1785. ©. 130—33). 

*) Hofdecrete vom 28. October 1783, 7. ve u. 18. . 1788, dann 

vom 13. Juni 1788, 

5 ds 
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Die Verwendung der Einkünfte des Religions fondes 

wird beftimmt „für Gottesdienſt, Kirchenbaufichkeiten, Seminarien 

und Alles, was die kirchliche Amtsführung betrifft.“ Dabei wird 
in Ausficht geftellt, daß diefer Fond in feſte kirchliche Ausftatturgen 

(in stabiles et ecelesiasticas dotationes) durch Einverſtändniß des 

Papftes und des Kaiſers getheilt werden’ dürfte, ‚Die nöthige Er⸗ 

gänzung des Fehlenden, wie fie ſchon bisher geleiftet wurde, wird 

auch für die Zukunft: vom Kaifer in möglichſt fiberaler Weiſe -zuge- | 

fichert. — „Das Einfommen des Studienfondes follieinzig und 

alfein auf den katholiſchen Unterricht und nachdem frommen Willen 

der Stifter verwendet werden“ (XXXI. Artikel); dieſe Beſtimmung 

folgt nothwendig aus dem Grundſatze daß bei allen kirchlichen 

Stiftungen entweder die Stiftung felbft aufrecht erhalten werde oder 

doch eine im ihrem Geifte gehaltene und ihrem Buchftaben möglichft 

nahe fommende Berwendung des geftifteten Bermögens erfolge. m 

‚Ein wichtiger Beftandtheil des Religionsfondes ift „das Et⸗ 

trägniß der erledigten Pfründen,“ (der Bisthümer, Pfarren und 

andern Beneficien), die ſogenannten Intercalar-Einkünfte. Dieſe 

verbleiben dem Religionsfonde, „inſoweit es bisher üblich war;“ 

es gab nämlich Ausnahmen von diefer Regel, 4. B.die Canoni- 

cate, Stiftöpfarren, Deutſchordens⸗Pfarren. In Ungarn und‘ den 

vormals dazu gehörigen Ländern war es altes Herkommen, daß 

das Einkommen der erledigten Bisthümer und. weltgeiſtlichen 

Abteien dem königlichen Fiscus zufiel Auch dieſe Interealar⸗Ein— 
künfte werden fortan, um Ungarn und deſſen ehemalige Neben⸗ 

„länder in‘ dieſer Beziehung nicht ungünſtiger als die: übrigen 

Theile des. Neiches zu ftellen, nach dem Willen Seiner Apofto- 
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liſchen Majeftät dem Neligionsfonde zufließen. — Da nicht in 

allen. Theilen des Kaiſerthums ein Religionsfond befteht, fo wird 

in diefen Theilen der Monarchie für jede Diöceſe eine gemiſchte 

Commiſſion beſtellt werden, um die Güter des Bisthums, fo wie 

aller Pfründen zur Zeit der Erledigung zu verwalten. Die nähern 

Beſtimmungen hierüber find noch einer weitern Verhandlung zwi— 

ſchen dem: Bapfte und dem Kaifer vorbehalten (&XXXII. Artikel). 

Hierher gehört auch noch eine andere Beftimmung des Con— 

cordates (XXL Artikel): „In allen Theilen des. Reiches wird. e8 

Erzbiſchöfen, Bischöfen und ſämmtlichen Geiftlichen freiftehen, über 

das, was fie zur Zeit ihres: Todes hinterlaffen, nach den heifigen 
Kirchengefegen zu. verfügen, deren Beftimmungen auch von den 

geſetzlichen Erben, welche den. Nachlaß derſelben ohne Teßtwillige 

Anordnung antreten, genau zu beobachten find.“ Diefe Beſtim— 

mung iſt befonders wichtig für Ungarn, wo namentlich den Bi- 

ſchöfen dieſes Recht über ihr Vermögen teftamentarifih zu verfügen, 
bisher nicht gefeßlich eingeräumt war, ſondern Fall für Fall bei der 

Regierung angeſucht werden mußte, und nur gegen eine bedeus - 

tende Summe bewilliget wurde. Sie ſind jetzt den übrigen Biſchöfen 

des Reiches gleichgeftellt. Biſchofe und Geiſtliche (mas natürlich 
nur von Weltgeiſtlichen zu verſtehen iſt) können über ihren Nach: 

laß in allen Theilen des Neiches. frei verfügen nad Mafgabe 

der Kirchengefeße. Die Kirchengefege geftatten aber in diefem 

Falle dem Geiſtlichen über ſein Batrimonialvermögen die vollfom- 

men freie Verfügung, wie fie jedem Andern zufteht; in Betreff 

deffen, was er von der Kirche bezogen hat, dringen fie im Allge- 

meinen darauf, daß es - wieder der Kirche zufalle, „weil. das 



= Mn 

Kirhengut nicht dazu geftiftet und beftimmt iſt, die) Privaten zu 
bereichern, fondern zu Firchlichen Zwecken zu dienen. Doch geftat- 

ten fie, daß die Dienerfchaft des geiftlichen Erblaſſers und die 

Armen ebenfalld damit bedacht werden, wo natürlich arme An— 

verwandte nicht ausgeſchloſſen fd"). Man wird dieſe Beſtim⸗ 

mungen im Hinblicke auf die Natur des Kirchenvermögens nur. 

billig und angemeffen finden. Unter den „Beſtimmungen der Kirchen⸗ Sa 

geſetze,“ welche von den- gefeglichen Erben eines ohne letztwillige 

Anordnung verſtorbenen Geiſtlichen zu beobachten ſind kömmt 

wohl jene hauptſächlich in Betracht, wonach von den überflüſſigen 

kirchlichen Einkünften die Kirche, bei welcher Jemand als Pfarrer 

oder Beneficiat angeſtellt iſt, für den Fall nothwendiger Baulich⸗ 
feiten in "Ermanglung andermeitiger Mittel’ etwas anzufprechen 

hat *). — Sodann ift hier (RXI. Art.) nad dem Borgange 

des fpanifhen Concordates (31. Artikel) die zweckmäßige Anord⸗ 

nung getroffen, daß wenn ein wirklicher Diöceſan-Biſchof ſtirbt, 

mag er nun ein Teſtament gemacht haben oder nicht, „die biſchöf⸗ 

lihen Abzeichen umd Kirchengewande“ “er, m bifhöflihen Men- 

4 Decretal. Gregori IX. De testamentis au. 26) e. 12. 

9 Decretal. Gregorii IX. De ecclesũs aedific. (II. 48) ce. 1. et 4. Für die 

Beneficiaten, welhe Bürger von Rom find und dort oder in der Nähe fterben, 

wurde von Papft Julius IL, Paul V. und Alexander VII. geſtattet, daß ſie frei 

über ihren Nachlaß verfügen; und wenn ſie ohne Teſtament ſterben, fällt der 

Nachlaß den geſetzlichen Erben zu. In Spanien iſt durch das Concordat (31. 

Artikel) den Bifchöfen geftattet, über * Nachlaß „frei nach — Gewiſſen 

zu verfügen.“ 

***) Ornamenta et vestes Pontificales. Der lateiniſche Ausdrud läßt ver— 

muthen, daß damit Ring und Kreuz nit gemeint feien, fondern nur ber üprige 

Pontifical-Ornat. 5* 
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falfonde als Eigenthum zufallen und ſo auf die, Nachfolger im 

Bisthume übergehen. Dasſelbe sit von den Ep wo es 

bisher in Uebung war. 

Einen wichtigen Theil des Risihenbermögend bildete nad) 

der ältern firchlichen und bürgerlichen Geſetzgebung der Zehent. 

Davon handelt der KXXIM. Artitel. Der Zehent wurde durch 

ein von den Unitftänden gefordertes Staatsgeſetz im Jahre 1848 

aufgehoben, indem dafür eine angemeſſene Entſchädigung ausge 

mittelt twurde*). Hiedurch war alſo eigentlich eine Art des kirch— 
lichen Einfommens in eine andere umgewandelt. An die Stelle des 

Zehents, welcher früher in ‚Naturalabgaben entrichtet, oder auch 

nach gemeinſamer Uebereinkunft in barem Gelde vergütet ‘wurde, 

wird ſonach die vom Staate ausgemittelte Entſchaͤdigung in der 

von Sr. Majeſtät beſtimmten Form der vom Staate garantirten 

Grundentlaftungs-Schuldverfchreibungen zu treten haben. Da der 

Zehent auch auf einem Firchlichen Geſetze beruhte, und die Auf: 

*) Die in Folge der Grundentlaftung für den fatholifchen höheren und 

niederen. Clerus (einſchließlich des griechiſch⸗ unirten Clerus), fo wie, für die 

geiftlihen Stiftungen audgemittelte Entfchädigungsfumme tft fehr bedeutend. 

Sie beläuft fih nämlich für die ſämmtlichen Länder, in welchen die Grund» 

entlaftung durchgeführt wurde (mit Ausnahme von Siebenbürgen und der Bus 

fowina), auf die capitalifche Gefammtfumme, von 78,985.323 Gulden und zwar 

für Niederöfterreich mit 14,398.211 fl., für Oberoͤſterreich mit 7,197.417 fl. für 

Ungarn mit 14,418. 951 fl., dann für die Woiwodina mit 3,175.670 fl. und 

für Gtoatien mit 1;595.815 fl, für Böhmen mit 8,477.128 fl., für Mähren mit 
8,624.060 fl., für Galizien und Krakau mit 6,775.462 fl., für Steiermarf mit 
5,214.976 fl., für Kärnthen mit 1,957.475 fl.,. für Krain mit 1,789.567 fl-, 

fir Tirol und Vorarlberg mit 2,742.127 fl., für Salzburg mit 1,071.730 fl., 

für das, Küftenland mit 832.710 fl., für Schlefien mit 714.024 fl. 
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hebung nicht ohne Rückwirkung auf den wirklichen Befigftand 

und das  Einfommen der Kirche war, ſo ertheilt der Papft 

nach dem Wunſche Seiner Majeſtät, und in Anfehung der 

öffentlichen Ruhe, welche für die Religion von höchſter Wichtig: 

feit ift, bei der Unmöglichkeit, die Leiftung derfelben -im ganzen 

Kaiſerthume wieder herzuftellen, feine Zuftimmung zu der gefche: | 

henen Umwandlung dieſer Art des Kirchengutes. Um dagegen: für 

die an die Stelle des Zehent getretene Art des Kirchengutes die 

höchit mögliche Sicherheit zu gewähren, „erklärt Seine Majeſtät, 

daß dieſe Bezüge, ganz fo, wie ſie angewieſen ſind, kraft eines 

entgeltlichen Titels, und mit demfelben ‚Rechte, wie die Zehente, 

an deren Stelle fie treten, empfangen und beſeſſen werden fol 

len.“ Endlich wird noch „das Recht“ gewährt, „den Zehent 

dort einzufordern, wo er. noch wirklich befteht.“ Und wahrlih, wo 

der Zehent die. Stürme‘ des Jahres 1848 und der nächften Zeit 
überlebte, da iſt es wohl ein ficheres Zeichen, daß die Verpflich— 

teten, wie die Berechtigten damit völlig zufrieden find; in wel- 

chem Falle eine Störung des betehenden Rechtsverhältniſſes durch 

"aus nicht begründet erfcheint. Man wird diefed um jo billiger 

finden, wenn man bedenkt, daß in dem freien England noch 

bis auf dieſen Tag nicht etwa blos die Anhänger der Staats— 

firhe, fondern auch die Katholiten an die Geiftlichfeit — 

en Kirche den Zehent entrichten müffen. 

SHiemit find die Beftimmungen erſchöpft, welche das eigen- 

thümliche Kirchenvermögen angehen. Aber das Goncordat verheißt, 

wo es nöthig it, auch Zuſchüſſe aus Staatsmitteln. Wenn die 

| fatholifche Kirche in Deſterreich RE werden * ſo bedarf fie, 
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wie überall, der nothwendigen äußern Mittel zu ihrem Beftande. 

Und. wo ſie diefelben nicht eigenthümlich befist, übernimmt 

der Staat im Bewußtfein, daß er hiedurch für ein. Bedürfniß 

ſeiner katholiſchen Untertanen ſorgt, dieſe Verpflichtung. Wir er- 

innern in diefer Beziehung nur an das Goncordat von Napo- 

leon I., wo ‚die, Regierung der franzöfifchen Republif in einem 

eigenen Artikel (XIV. Art.) die fürmliche Verpflichtung übernahm, 
für den. ftandesgemäßen Unterhalt der Bifhöfe und Pfarrer zu 

ſorgen. Auch die deutſchen Regierungen, Preußen, Hannover, 

Baiern, Würtemberg, Baden u. ſ. w., haben fich ſämmtlich hiezu 

gegen den Papſt förmlich verpflichtet. Konnte Oeſterreich minder 

thun? Oeſterreich, welches ſelbſt den akatholiſchen Unterthanen für 

ihre Cultus⸗ und Unterrichtszwecke ſeine pecuniäre Unterſtützung 

angedeihen läßt! Ja unterſtützt nicht ſelbſt England a4 fatholifche - 

Seminar in Maynooth aus Staatömitteln? | 

Und bei diefer Sachlage hat ein deutſches Blatt den Goniömus, 

zu fagen: „Der Kaifer hat der Kirche gegenüber nur.das eine Recht 

noch, fie mit Geldmitteln zu verfehen für die Zwecke, die fie allein 

beftimmt“*). Sehen twir doc; einmal die Zwecke an. Der Zufchuß aus 

Staatönritteln ift nöthigenfalls verheißen für die Seminarien, 

wo die künftigen Priefter für ihren Hohen Beruf herangebilvet 

werden (XVII. Artikel); für die Pfarren, welche feine nah den 

Verhältniffen der Zeit und des Drted genügende Gonarua haben, | 

‚wobei für die Latholifhen Pfarrer des orientafifhen Nitus in 
derfelben Weife, wie für die des Iateinifchen Ritus geforgt werden 

*) „Seanffurter Journal“ vom 30. November 1555. 
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wird, doch mit Ausſchluß der Pfarren, welche unter einem heile 

mäßig erworbenen geiftlichen oder weltlichen Batronate jtehen, in⸗ 

dem für diefe der betreffende Patron zu forgen hat (XXVI Ars 

tifel) ; und endlich fir den Religionsfond, „deſſen Einkünfte für 

Gottesdienft, Kicchenbaulichkeiten, Seminare und Alles, was die 

kirchliche Amtsführung behifft, verausgabt werden“ (XXXIL Ar 
titel zu vergleichen mit dem XXX. Artifel*). Und nun, Angefichts 
diefer unläugbaren Thatſache, die Jedem bei einem flüchtigen Blick 

in das Concordat klar werden muß, fragen wir, ob in ſolchem 

Zeitungsgerede auch nur ein Funke von Wahrheit zu finden, ob 

ed nicht vielmehr dabei offenbar auf Irreleitung und Aufregung * 

der —** Meinung — Dr 

9. 

- Die religiöfen Orden. find in einem einzigen Artikel 

(XXVIR) behandelt. Die Sache ift hier ſehr einfach abgethan. 

Man läßt dieſelben in ihrer eigenthümlichen Verfaſſung und. Ein- 

richtung beſtehen. Es liegt in ‚der Natur, der Sache, daß wenn 

eine wohldurchdachte, für die Erreichung eines beſtimmten Zweckes 

genau berechnete und von der höchſten kirchlichen Autorität in 

beſtimmter Weiſe und für einen beſtimmten Zweck genehmigte 

kirchliche Einrichtung plötzlich von der weltlichen Gewalt einen 

anderen Zweck angewieſen erhält, oder eine tiefgreifende Aenderung 

in ihrer Verfaſſung erfährt, ein ſolcher Eingriff in das kirchliche 

Gebiet nicht zum Pollen; dev Sache ern! könne, nicht zum. 

Art. XXXII. gehört nicht hieher, da der Schadenerfag für entzogenes 

Eigenthum nicht unter die freiwilligen Zuſchüſſe gerechnet werden kann. 
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wahren‘ Gedeihen derfelben führe. Die Erfahrung hat wirklich 

gelehrt, daß jene Orden und Klöfter, ‘welche derlei Aenderungen 

erlitten, nicht wahrhaft gehoben, daß fie dadurch nicht frömmer, 

gelehrter und beſſer geworden find, daß vielmehr umgekehrt jene 

Klöſter, welche derlei Neuerungen durch beſondere Gunſt der 

Umſtände von fich ferne zu halten — in vet achtunge- 

würdiger Weiſe daftehen. | 

‚Was insbefondere die Ordendoberen —5 ſo zeigt 

ein Blick auf die Geſchichte, welchen Entwickelungsgang dieſe 

Angelegenheit genommen habe. Die Klöſter ſtanden in ihrer - 

früheſten Epoche einzeln da, jedes für fih, nur daß, wo von 

einem" Stammkloſter viele ausgingen, diefe, wie Golonien, auf 

jenes als‘ die gemeinfame Mutter (z. B. Monte Caſſino) hin⸗ 

blicten Allmählig fühlten fie das Bedürfniß einer engern Ver⸗ 
einigung unter einander und einer gemeinſamen Leitung zur Auf 

rechthaltung der Zucht und Ordmung ; es entſtanden Congrega⸗ 

tionen, wie jene berühmte von Clugny im zehnten Jahrhun— 

dert. Dieſe Erfahrung benützten die nächſten großen Ordensſtifter 

im dreizehnten Jahrhundert, wie der heilige Franciscus und 

Dominicus;. fie festen daher gleich anfangs ihre Klöfter in engere 

Verbindung nach Provinzen, und beftimmten für den ganzen 

Orden ‚einen Generalobern (Minister Generalis). Der im ſech— 

zehnten Jahrhundert gegründete Jeſuitenorden nahm nicht nur 

dieſe Einrichtung als eine bewährte auf; ſondern machte ſich auch 

die anderen Erfahrungen der früheren Drden forgfältig zu Nutzen, 

wodurch ed ihm gelang, ſich eine fo feſte dauernde Verfaſſung zu 

geben, ſeinen urſprünglichen Geiſt und ſeine lebendige Wirkſamkeit 
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bis zu feiner Aufhebung fortzubewahren. Man fieht daraus, 

wie wichtig für den Beſtand und die Wirkfamkeit der religiöfen 

Orden die Verbindung mit ihren verfaffungsmäßigen Oberen ſei— 

Wenn übrigens ihre innere: Einrichtung im Verlauf der Jahr— 

hunderte bei ſehr geänderten äußeren Berhältniffen einer Fort 

bildung bedarf, fo wird dieſe nur von innen heraus und unter 

kirchlicher Sanction mit Erfolg vorgenommen werden können, wie 

das auch bei allen etwas älteren Orden von Zeit zu Heit geſchah. 

So erſcheint die doppelte —* des Contordats —* 

begründet: 

„Alle Ordensperſonen werden ohne — die Regel des 

Ordens, des Inftituts, der Congregation, welchen fie angehören, 

beobachten und in Gemäßheit der Vorfihriften des heiligen 

Stuhles die darum Anſuchenden in's Noviziat und zur 

Ablegung zulaſſen. 

„Jene Ordensperſonen, welche laut der — ihres 

Ordens Generaloberen, die bei dem heiligen Stuhle ihren Wohn⸗ 

ſitz haben, unterftehen,, werden von denfelben: in Gemäßheit der 

gedachten Satzungen geleitet werden, jedoch ohne Beeinträchtigung | 

der Rechte, welche nach Beftimmung der Kirchengefege, und ind 

befondere des Conciliums von Trient den: Bifchöfen zufommen. 

Daher werden vorgenannte Generaloberen mit ihren Untergebenen 

in allen zu-ihrem Amte gehörigen Dingen frei verkehren, ker die 

VBifitation derfelben frei vornehmen.“ Ä nr) ° 

Die Rechte, welche den: Bifhöfen über‘ die Atöfer nu dem 

Concilium von Trient zuftehen, findet man in einem eigenem 

umfangsreichen Decret der letzten Sitzung des genannten Con— 
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ceiliums*). Dabei ift e8 bemerfensiwertb; daß hinfichtlich der Zulaf- 

fung zur Ablegung der Gelübde nicht das Concilium von Trient 

Gess. XXV. e. 15, deiref.): als die zu befolgende Richtſchnur den 

Orden eingefchärft wird, fondern die zu gewärtigenden „Vorfehriften 

des heiligen Stuhles“ (Sanctae Sedis praescriptiones). 

| ‚Die Geſtattung des freien Verkehrs der Orden mit ihren, 

Generaloberen hat offenbar den Zweck, daß jener Geift der religiöfen 

Drden ‚durch den fie einjt fo große und wohlthätige Wirkungen 

hervorbrachten , wieder auflebe; fie geht aus von der begründeten 

Vorausſetzung, daß die Generaloberen fih nie in politifche Um- 

triebe einlaſſen werden, bei: welcher: Vorausſetzung der Kaifer 

gewiß auf die fräftigfte Unterftügung des Papites zählen kann. 

| 16. | | 
- Endlich verdient noch eine eigene Erwähnung der im Con⸗ 

cordat zugeſicherte beſondere Schutz für die katholiſche Kirche 

und für die Diener de3 Heiligthumes, worin der fromme Sinn 

des Enkels des großen Rudolph wiederſtrahlt. Wer ſelbſt noch 

einen Sinn Hat für den Hohen Werth religiöſer Ueberzeugung 
—* eines vom religiöſen Bewußtſein getragenen und durchdrun— | 

genen Lebens, kann eine Beftimmung nur freudig begrüßen, worin - 

der Kaiſer von Oeſterreich ſeiner religiöſen Ueberzeugung einen ſo 

ſchönen Ausdruck leiht und die religiöſe Ueberzeugung ſeiner ka— 

tholiſchen unterthanen vor jeder Verlegung forgfam zu fichern 

verheißt, ohne hiedurch einer abweichenden religiöſen Inſicht zu 

—* treten. Die Beſtimmung lautet: 

*) Concil. Trident, Sess. XXV. De Regularibus et Monialibus; 
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„Seine Majeſtät der Kaiſer wird nicht dulden ‚| daß die 

katholiſche Kirche und ihr Glaube, ihr Gottesdienſt, ihre Einrich- 

tungen, ſei es durch Wort oder That und Schrift, der Verachtung 

preisgegeben, oder den Vorſtehern und Dienern der Kirchen in 

Uebung ihres Amtes, vorzüglich, wo es fih um Wahrung des 

Glaubens, des Sittengefeges und der kirchlichen Ordnung Handelt, 

Hinderniffeigelegt werden. .... Da es überdies Sein Wille ift, daß 

den. Dienern des Heiligthums die ihnen nach göttlichen Geſehe 
gebührende Ehre bezeigt werde, ſo wird Er nicht zugeben; daß 

Etwas gefchehe, was diefelben herabfegen. oder verächtlich machen 

fönnte, vielmehr. wird: Er verordnen, daß’ alle Behörden des 

Reiches fowohl den Erjzbiſchöfen oder Biſchöfen felbft,nals auch 
der Geiſtlichkeit bei jeder Gelegenheit die ihrer Stellung gebüh- 

vende Achtung und Ehrenbezeigung erweifen“ (XVL Artikel). 

| In derſelben Achtung umd Ehrfurcht vor dem Heiligthume 

des Königs der Könige wurzelt die gewährte „Immunität der 

Kirchen,“ wobei jedoch die für das öffentliche Wohl nothwendige 

Schranke beigefügt iſt: „inſoweit als. die Öffentliche Sicherheit 

“und die Forderungen der Gerechtigkeit es verftatten“ (XV. Artikel). 

Sofern, wofür die vorfichtige Faſſung des Artikels bürgt, die öffent- 

liche Sicherheit und die Pflege der Gerechtigkeit nicht darunter leidet, 
fo wird wohl Niemand etwas dawider haben, wenn dem Hauſe 

Gottes die ſchuldige Ehrerbietung bezeigt wird.“ ‚Die tiefgedachten : 

Worte, in denen Seine Eminenz der Hochwürdigſte Herr Cardinal * 

Fürſterzbiſchof von Wien dieſen Gegenſtand in ſeinem Hirtenbriefe 

über das Concordat erläutert und begründet (f. Anhang ©: 236), 

' laffen jede weitere Erörterung diefes Punktes überflüffig erſcheinen. 
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Hiemit find die Grundfäge und Einzelbeſtimmungen diefes 

neuen Concordates ihrem ganzen Umfange nach dargelegt. Da 

aber. ein noch ſo ſorgfältig ausgearbeitetes Concordat nie alle 

möglichen, einzelnen Fälle vorſehen kann, ſo tft Vorſichts halber 

noch eine allgemein lautende Beſtimmung beigefügt des Inhalts: 

Das übrige, ‚die kirchlichen Perſonen und. Sachen 

Betreffende, wovon in dieſen Artikeln keine Meldung gemacht 

iſt, wird ſämmtlich nach der Lehre der Kirche und ihrer in Kraft 

ſtehenden, von dem heiligen, Stuhle gut geheißenen Disciplin 

geleitet und verwaltet werden“ (XXXIV. Artikel). Dieſelbe Be— 

ſtimmung findet ſich gleichlautend in dem baieriſchen, neapolita— 

niſchen und ſpaniſchen Coneordat. — Sie folgt, da ſie lediglich 

auf die firhlichen Perſonen und Sachen ſich erſtreckt, einfach und 

nothwendig aus: dem bei Abſchluß des Contcordates den Staat 

leitenden Grundſatz, daß es der Kirche zuſtehe, ihre eigenen Ange— 

legenheiten ſelbſtſtändig nach ihrer Lehre und Disciplin zu ordnen 

und zu, verwalten. Es iſt unglaublich, wie öffentliche, Blätter 

über dieſen Artikel des Concordats fh fo entrüſtet geberden konn— 

ten, wie wenn Oeſterreich ſich ganz und unbedingt der Kirchen- 

gewalt unterworfen, fich ihr gleichfam auf ‚Gnade. und Ungnade 

ergeben hätte. Mas hat, denn, Preußen gethan, als es in feine 

\ Berfaffungsurkunde den, Artikel XV, aufnahm, des Inhalts: „Die 

evangelifche und die römiſch-⸗katholiſche Kirche, ſo wie jede andere 

Religionsgeſellſchaft, ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten 

ſelbſtſtändig“? Wenn wir uns hier erlauben dürfen, eine Parallele zu 

ziehen, ſo möchte wohl ein geringer Unterſchied zu finden ſein zwiſchen 

folgenden Ausdrücken des XV. Artikels der preußiſchen Verfaſſungs— 
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urkunde und des XXXIV. Artikels des öfterreichifehen Goncordates: 

„Ihre (der römiſch⸗ katholiſchen Kirche) Angelegenheiten“ Pr) 

und: „Das "die firchlichen Perſonen und Sachen Betreffende“ 

(Defterr.); ferners: „ordnet und verwaltet die Kirche | elbftftändig“ 

Pr.) und: „wird geleitet und verwaltet werden nad) der ‚Lehre | 

der Kirche und ihrer in Kraft‘ ſtehenden, von dem heiligen Stuhle 

gut geheißenen Digciplin« Ooftert.). In England geſchieht das⸗ 

ſelbe, wenn auch die Regierung es blos ſtillſchweigend Bier * 

ein ausdrückliches Geſetz, zugeſtanden hat. 

Wie mag man nur bei Oeſterreich ſo leidenſchaftlich anfein⸗ 

den, was man an Preußen gut 2. und in England .. 2 

hindern vermag? & | — 

Endlich wird im XXXV. Attikel das Eontbidet welches 

feiner Natur nach Kirchengefeß und Staatsgeſetz zugleich ift mit 

verfragsmäßig bindender Kraft für beide Theile, förmlich und 

feierlich" als Staatsgefeh verfündet, wodurch alle früheren Geſehze 

und. Berordrumgen, welche und in foweit fie dem In halte des 

Concordates widerſtreiten, im ganzen Umfange des Kaiſerthumes 

Oeſterreich aufgehoben werden. Beide vertragſchließenden Theile 

verheißen feierlich für ſich und ihre Nachfolger, „daß fie Alles und 

Jedes, worüber man fich vereinbart hat," gewiffenhaft beobachten 

werden. Woferne fich aber in Zukunft eine Schwierigkeit ergeben 

follte, werden Seine Heiligkeit und Seine Faiferlihe Majeftät ſich 
zu freundfchaftlicher Beilegung der Sache in's Einvernehmen fegen.“ 
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U serstiten wir nun alle die zahlreichen Beftimmungen des 

Concordats, ſo zeigt fih darin eine bewundernöwerthe Weisheit, 

indem die Forderungen der Gerechtigkeit für die Fatholifche Kirche 

mit den: begründeten Rechten der Staatögewalt in harmonifchen 

Einklang gebracht find. Der Kaifer behält einen fehr großen 

Umfang von Rechten hinfichtlich des öffentlichen Unterrichtes (ſiehe 

oben 4), hinſichtlich der Gerichtsbarkeit (f. oben 5), hinfichtlich der 
Befekung der Bisthümer, Canonicate und Pfarren (ſ. oben 7). 

Die Kirche erlangt für die Ausübung der ihr. eigenthümlichen 

Gewalt die nöthige Freiheit (fiehe oben 2, 3, 4, 5, 6). — Die 

Kirche verlieh dem Kaifer befondere Vorrechte hinfichtlich der Be- 

fegung ‚vieler und zwar gerade der wichtigften kirchlichen Stellen 

(dj. oben 7); der Kaifer verheißt der Kirche feinen befonderen 

Schuß und  nöthigenfalls die Unterſtützung aus Staatsmitteln 

(. oben 10 und 8). — Die Gegenſtände, wo beide Gewalten ſich 

berühren: Unterricht, Ehe, Gerichtsbarkeit über geiſtliche Perſonen 

und Sachen, kirchliche Gebietseintheilung, Beſetzung geiſtlicher 

Stellen, Kirchenvermögen, werden mit gegenſeitigem Vertrauen, 
Concordat. 12 
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mit höchfter Billigkeit, mit weiſer Umficht und Mäßigung geord- 

net, fo daß jeder von den beiden Gemwalten ihr geziemender Ein- 

fluß gewahrt bleibt zur Erreichung ihres hohen Zweckes. 

In diefer Harmonie der beiden Gewalten ruht Defterreich’d 

freudige Hoffnung für die Zukunft. Es ift hiemit ein feſter Grund 

gelegt, auf dem ein gewaltiger Aufbau fich erheben kann und mit 

Gottes Segen fich erheben wird; -; | 

Tiefe Religiofität und Gottesfurcht bildeten zu aller Zeit die 
fefte Grundlage bejjerer Zuftände. Das Kaiferhaus hat fie won 

jeher in hohem Grade gezeigt; der Kaifer Franz Joſeph hat 

durch den Abichluß dieſes Goncordates der Welt einen glänzenden - 

Beweis davon gegeben; fein Volk wird an feinem Beifpiele ſich 

erheben. | 

Die Gerechtigkeit ift ein ftrahlendes Juwel in der Krone 

eines Fürſten; ſie iſt es doppelt, wenn ſie geübt wird gegen die 

Kirche Gottes, welche der Herr einſt in himmliſcher Weisheit 

gründete, ſtets mit inniger Liebe umfaßt. Gerechtigkeit erhöht die 

Völker und befeſtigt die Throne. Sie weckt um fo mehr feſtes 

Vertrauen, wo fie einer edeln Wurzel entfproßt, wo fie, mit feſtem 

Willen und energiſcher Thatkraft verbunden, unwandelbar ein er⸗ 

habenes Ziel im Auge hat — „das Geſetz Gottes und den wohl— 

verftandenen Vortheil“ eines großen Reiches. 

Die Gefhichte erzählt von gewaltigen Eroberern und viel- 

bewunderten Siegern; aber ihre Thaten find mit blutigen Zügen 

in die Tafeln der Gefchichte eingetragen, ihr Name erfüllte die 

Welt mit Schreden; Mord und Brand, Plünderung und Ber- 

wüſtung bezeichneten ihre Laufbahn, ein faljcher Schimmer bededte 
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das zahllofe Unrecht. Es gibt eine andere, echte Größe, dienur ein 

wahrhaft großer Geift erfaßt. Sie befteht darin, altes Unrecht 

gut zu machen, „die fittlichen Grundlagen der gefelligen Ordnung 

und des Glückes der Völker zu erneuern und zu befeftigen.“ Ein 

folcher Entfhluß, eine folche That ift mehr werth, ald zehn erfoch— 

tene Siege: Die Gefchichte mit ihrem ruhigen parteilofen Urtheil 

zählt diefe Negenten in allen Jahrhunderten unter ihre größten 

Männer; wenn jene gefürchteten, blutbeflediten Eroberer einem 

ſchnell vorübergehenden Meteore gleichen, ſo ſind dieſe Helden 

des Friedens die Wohlthäter der Menſchheit, einer milden Sonne 

gleich, die ſtrahlend, erleuchtend, erwärmend und beglückend ruhig 

ihre hohe Bahn durchläuft. 

An dieſem unvergänglichen Ruhme gebührt ihr verdienter 

Antheil den treuen Dienern und weiſen Näthen der Krone, die 

das gelungene Wert nad Kräften gefördert und im Sinn ihres 

kaiferlichen Herrn das erfehnte Ende Tangjähriger Wirren herbei- 

geführt haben. Das Concordat wird ihre Namen auf die dank— 

bare Nachwelt bringen. 

‚ Defterreich hat als Fatholifche Großmacht feinen feften und 

ehrenvollen Frieden mit der Kirche gefchloffen; es hat fein altes, 

ſchlimmes Beiſpiel, welches viele Nachahmung fand, durch ein 

neues, befferes aut gemacht. Es erwartet von dieſem Frieden eine 

neue Blüthe des religiöſen Lebens, einen ſegenreichen Aufſchwung 

der ſittlichen Kraft, ein friſches Gedeihen wahrer Wiſſenſchaft, eine 

friedliche Harmonie alles höhern idealen Strebens, wodurch die 

materielle Entwickelung ſeiner reichen Hilfsmittel gehoben, geleitet 

und verklärt wird. Die Völker Oeſterreich's, welche in der treuen 
12* 
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Liebe zu ihrem erhabenen Kaiferhaufe geeint find, hoffen von der 

göttlichen Borfehung, daß der edelgefinnte Kaifer, dem fein Reich 

diefen Frieden -zumeift verdankt und mit erhöhter Liebe vergilt, 

worüber fchon jest die fprechenditen Beweife vorliegen, das Glüd 

des weiten Reiches durch diefen fhönen Frieden und den daraus 

quellenden Segen von oben neu begründet und gefeftet jehen werde. 

Daß an einem fo folgenreichen, vielverfprechenden Greigniffe 

die katholische Chriftenheit in allen Ländern den freudigften  An- 

theil nimmt, und dankend ihre Hände zum Himmel erhebt und 

große Hoffnungen daran knüpft, wer wollte fih darüber wundern? 

Bornehmlich ift diefes in Deutfchland der Fall; wo man dasjenige, 
was die im Jahre - 1848 zu Würzburg verfammelten Biſchöfe 

in ihrer Denkſchrift mit beſonnener Mäßigung ausgeſprochen, 

nun zuerſt in Oeſterreich erfüllt ſieht, und mit freudiger Bewegung 

erfüllt ſieht. In den mannigfachen, zu Deutſchland gehörigen 

Ländern, ſind die äußeren Verhältniſſe verſchieden, daher iſt auch 

die Art, wie die in dieſer Denkſchrift aufgeſtellten allgemeinen 

Grundſätze und Forderungen der Biſchöfe, je nach den beſon— 

deren Verhältniſſen der einzelnen Länder, . B. in Preußen, 

Baiern, Baden u. a. zur Anwendung fommen, mehr oder minder 

verſchieden; darum haben die Biſchöfe der einzelnen Länder eben 

ſo, wie jene in Oeſterreich zuvor (1849) gethan, mit Rückſicht | 

auf die befonderen Verhältniſſe eines jeden Landes ihre befondern 

Denkſchriften abgefaßt*), und den betreffenden Regierungen zuge: 

jtellt, von denen fie eine gerechte an ebiin ge | 

So die Bifchöfe von Baiern im October 1850, die Bifhöfe der oberrheini- 

{hen Kirhenprovinz. im März 1851 und wieder im Juni 1853. 
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Wir laffen hier zur Vergleichung den Hauptinhalt der Denkſchrift fol— 

gen, worin von den zu Würzburg verſammelten Erzbiſchöfen und Biſchöfen 

Deutſchlands die allgemeinen Grundſätze über die nothwendige Freiheit der 

Kirche feierlich ausgeſprochen wurden, von deren Realiſirung die ruhige 

Entwicklung und gedeihliche Thätigkeit der katholiſchen ag wejentlich 

bedingt ift. Sie lauten: 

„Unter den Rechten der Kirche fteht obenan das göttliche * der 

Lehre und Erziehung. — Sie kann nimmer ſich trennen von dem Bewußt— 

fein des ihr gegebenen Auftrages: „Gehet hin, lehret alle Völker, taufet fie 

im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geiftes und leh— 

vet ſie halten Alles, was ich euch gejagt habe.” Sie kann eben fo wenig fi 

trennen von dem Bewußtfein der Freiheit in Erfüllung diefer Miffion. Alle 

Jahrhunderte und alle Welttheile geben der Kirche das Zeugniß, daß die 

Träger und Werkzeuge ihrer großen Erziehungsmiffton für die freie Aus— 

übung des von ihrem göttlichen Stifter ihr ertheilten Auftrags zu lehren 

und zu erziehen, weder Mühen umd Gefahren, noch Leiden und Tod gefcheut 

haben. Mochte Beſitzthum und Glanz und Ehre, mochte Alles ihr genom- 

men werden: das Recht, das von Gott empfangene, zu lehren, zu erziehen, zu 

fittigen die Volker des Erdfreifes — hat die Kirche nimmer preisgegeben. 

Und indem fie den Menfchen erfaßt, um ihn lehrend und erziehend, feiner 

höheren Beftimmung zuzuführen, erfaßt fie denfelben vom zarteften Alter 

an, erfaßt und begleitet ihn in der Entwiclung aller feiner geiftigen Kräfte, 

auf dag diefe durch einen alle Zweige des Willens umfaffenden Unterricht 

zur vollen Durhbildung gelangen im Geifte ihrer auf die höhere, ewige 

Beftimmung des Menfchen gerichteten Miffton. — Wie der Menfh nicht 

getrennt gedacht werden Tann in einen für feine irdiſchen Bedürfniſſe ar- 

beitenden Leib und einen feine höhere Beftimmung anftrebenden Geift, fo 

weiß auch die Kirche, daß der menfchliche Geift nimmer zerfpaltet gedacht 

werden kann in zwei gefonderte Richtungen. Und eben darin beurfundet 

fie ihr göttliches Recht zur Erziehung des Menſchengeſchlechtes, daß 

ſie den Geift des Menschen in der Totalität aller feiner Kräfte und Thätig- 
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feiten erfaßt und entwidelt und durhbildet zu der höheren ewigen Beftim- 

mung der Menfihheit. — Und es ift wiederum die Gefchichte, welche der 

Kirche das Zeugniß gibt, daß fie im Bewußtſein des göttlichen Rechtes, der 

göttlichen Freiheit, die Menfchen zu lehren, zu erziehen, zu fittigen, in allen 

Zweigen des Wiſſens und der Künfte das Herrlichite geleiftet hat von der 

Errichtung der ftillen Klofterfehule und Werkftätte, bis zur Gründung ihrer 

Hochſchulen und ihrer Riefendome, die alle fih erhoben: anf dem Funda⸗ 

mente der Einen allumfaſſenden Durchbildung des- — Geiſtes zu 

ſeiner höheren Beſtimmung. 

Dies Anrecht an die Menſchheit kann die Kirche nimmer aufgeben, 

ohne ſich ſelbſt aufzugeben; — und es iſt nur eine naturnothwendige Folge 

dieſes ihres Rechtes, daß ſie alle zur Ausübung desſelben erforderlichen 

Mittel, die zum Lehren und Erziehen beſtimmten Individuen und Corpora⸗ 

tionen ſowohl, als die Lehrbücher frei zu wählen und zu beftimmen, — daß 

fie insbefondere in der Heranbildung und Reiferklärung der Träger und 

Sendboten ihres großen Erziehungswerkes, fo wie in deren Verwendung, 

Ueberwachung, Correction oder, wo es nöthig, Befeitigung ganzlih und 

vollfommen freie Hand haben, und daß ebenfo die Beitimmung darüber, 

welche Vereine und Eorporationen etwa hiefür zu erhalten oder zu errich- 

ten, und welche nicht mehr nüßlich oder zuläffig find, der Kirche zuftehen 

muß, ſoll anders dieſe ala die Hüterin der, im Glauben wurzelnden und 

die Sicherung aller öffentlichen Drdnung und Gefeßlichkeit bedingenden, 

Sitte in dem Vollgenuffe der ihr zuftandigen Freiheit gedacht werden 

können. 0° 

Die verfammelten Biſchöfe erkennen deshalb und ſprechen es aus: 

Die Kirche durch die Kraft des Wortes unter dreihundertjähriger blutiger 

Verfolgung begründet, nimmt jetzt wie früher die unbeſchränkte Freiheit der 

Lehre und des Unterrichts, fo wie die Errichtung und Leitung eigener Er— 

ziehungs= und Unterrichtsanftalten im ausgedehnteften Sinne als dasjenige 

Mittel in Anſpruch, ohne welches fie ihre göttliche Sendung wahrhaft und 

in vollem Umfange zu erfüllen außer Stand fein würde, und fie muß jede 
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einengende Maßregel auf diefem Gebiete als nicht vereinbar mit den gerech— 

ten Ansprüchen der Katholiken deutfcher Nation anfehen. 

Die Bifchöfe erfennen es ala ihre Pflicht, durch Anwendung aller ge⸗ 

ſetzlich zuläſſigen Mittel dahin zu ftreben, die den Katholiten gehörenden 

Schulen als folhe gegen jedes Verderben zu bewahren, alle für fatholifche 

Schulen beftimmten Fonds und Einkünfte für die katholischen Schulen feft- 

‚zubalten, und nöthigen Falls dort, wo fie den Katholiken bisher entzogen 

oder vorenthalten worden find, zurüczufordern. Insbefondere erklären die 

Bifchöfe, daß fie gemäß der ihnen durch ihr Amt auferlegten, und durch die 

. Kichenfaßungen eingefchärften Verpflichtungen dem Rechte nicht entfagen 

können, alle Religionslehrbücher in ihren Diöcefen auszuwählen und zu 

- beftimmen. 

Ä 4 Sie ſprechen es aus, dag den Biſchöfen das Recht zufteht und die 

Verpflichtung obliegt, den Religionsunterricht an "allen öffentlichen Unter 

richtsanftalten, wo katholiſcher Religionsunterricht ertheilt wird, zu leiten 

und zu vifitiven, jowie auch in der Sphäre der höheren theologifchen Wif- 

ſenſchaften die Berantwortlichkeit zu wahren, welche mit der göttlichen Boll- 

macht zu jenden ihnen geworden ift. Ä 

Die Bifhöfe, die wefentliche Pflicht erkennend, den Clerus durch 
Unterricht und Erziehung hevanzubilden, nehmen zu diefem Zwecke das 

unveräußerliche Recht in Anfpruch, nach canonifhen Vorſchriften alle jene 

Anftalten und Seminarien zur Erziehung und Bildung des Clerus, welche 

den Biſchöfen für ihre Diöcefen nothwendig und nützlich erſcheinen, frei 

und ungehindert zu errichten, die beftehenden zu leiten, das Vermögen der- 

felben zu verwalten, und die Borftände, Lehrer und Zöglinge zu ernennen, 

aufzunehmen und zu entlaffen. | 

Die katholiſchen Bischöfe, als Nachfolger der Apoftel, allein mit der 

Vollmacht ausgerüftet, Arbeiter im Weinberge des Heren zu berufen, damit 

das Evangelium allerwärts verkündigt, und die Geheimniſſe des Heils den 

Gläubigen geſpendet werden, ſind in gewiſſenhafter Wahrnehmung dieſes 

göttlichen Auftrags verpflichtet, nur jene als Lehrer und Prieſter zu wählen, 
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zu weihen und zu ſenden, welche fie ihrem fittlichen Wandel nach, zum h. 

Lehr- und Prieſteramte für würdig und ihren Kenntniſſen nach für fähig 

halten. Ihnen ſteht demnach allein das Recht zu, den zum geiſtlichen Stand 

Berufenen über Wandel und Wiſſenſchaften zu prüfen, zur Vorbereitung 

auf die heiligen Weihen und die evangeliſche Sendung in den Seminarien 

aufzunehmen, und denſelben, nachdem ſie ihren Eifer im Lehr⸗ oder Seel⸗ 

forgeramte, jo wie ihre Würdigkeit nach camonifcher Prüfung bewährt 

haben, das Zeugniß der Tüchtigfeit zur Verwaltung: des IE und 

Pfarramtes zu ertheilen. 

Die Biſchöfe ‚erklären daher, daß jowohl die Mitbetheiligung des 

Staates an den Prüfungen der in den geiſtlichen Stand Tretenden zur Auf- 

nahme in die Seminarien, ale auch) deſſen Mitwirkung zu Pfarr - Concurs⸗ 

Prüfungen eine weſentliche Beſchränkung der kirchlichen Freiheit und eine 

Beeinträchtigung der biſchöflichen Rechte enthalte. 

So wenig die Kirche ſich jemals trennen kann von dem Bewußtfein 

ihres Rechtes und ſelbſtſtändiger Vollführung ihrer Erziehungsmiſſion, eben 

ſo wenig darf dieſelbe zu irgend einer Zeit verzichten auf das mit dieſer 

Miffion allerwege Hand in Hand gehende Recht, nach dem Vorbilde ihres 

göttlichen Stifters auch die leibliche Wohlthäterin der Völker zu fein, deren 

geiftige Pflege ihr anvertraut ift. Was die liebende Mutter ihren Kindern, 

das war die Kirche — die im Einfammeln und Austheilen ihrer Gaben 

frei und ſelbſtſtändig fchaltende Kirche, — zu aller Zeit den Armen und 

Nothleidvenden. Zähle wer es vermag, die aus ihrem Schooße in ſo reicher 

Fülle und Mannigfaltigkeit hervorgegangenen milden Stiftungen; das ge— 

heimnißvolle Walten des göttlichen Geiſtes und Segens über dem Schärflein, 

auch des Armen, das zugleich mit der Gabe des Reichen vertrauensvoll in die 

mütterliche Hand der Kicche gelegt, oft einer weit entfernten Noth beizufprin- 

gen geeilt, das wird der menſchliche Galcul nimmer durch feiner Zahlen 

Stellen zu ergründen vermögen. Ob. die Kirche auch bei. allet Opferwillig- 

keit fich zum Bettler zu machen an der Thüre des Reichen, um die Gaben _ 

feiner Mildthätigkeit in den Schooß der Armuth zu ſchütten, der Noth der 
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heutigen forialen Zuſtände die Hand mit Erfolg zu veichen, im Stande fein 

möge: dies wird wefentlich bedingt fein durch: das Maß freier ſelbſtſtändi— 

ger Bewegung, welches auch auf he Gebiete zu vindieiren die Bifchöfe 

als ihre Pflicht erkennen. 

Ein anderes. aus dem Begriff ihrer Miffion mit unabweisbarer 

Nothwendigkeit folgende Recht der Kirche iſt das göttlich freie Recht, ihren 

Eultus und die Art und Weife, wie derfelbe zu feiern, die Spendung ihrer 

Sacramente und die Einrichtung alles Defjen, was auf den Gottesdienft fi) 

bezieht, Gebete und öffentliche Andachtsübungen, ohne alle Dazwifchenfunft 

oder hemmendes Eingreifen der weltlichen Gewalt, ungehindert und felbft- 

ftandig zu ordnen. Ihr Cultus ift eben der in den verfchiedenen Formen 

des Gottesdienftes ſich ausprägende Glauben der Kirche, ihre Gnadenmittel, 

‚Gebete u. f. w. die fortwährende Vermittlung des Menfchen mit feiner 

höheren und ewigen Beftimmung. Hier bewegt ſich die Kirhe ausſchließlich 

auf ihrem. eigenften Gebiet, welches- die Binde treu zu hüten die heiligfte 

Verpflichtung haben. EN 

Eine mit dem Wefen des Cultus innig RER URN Blüthe 

des fatholifchen Lebens find die durch alle Jahrhunderte der Kirche in den 

mannigfachiten Geftaltungen erfeheinenden geiftlichen Vereine von Männern 

oder Frauen, die fi mit Genehmigung ihrer geiftlichen Oberhirten durch 

Gelübde oder fromme Gelöbniffe verbunden haben, um in erhöhtem Stre- 
ben nach hriftlicher Volltommenheit, unter beftimmten, ihren Verband und 

ihre Thätigkeit normirenden Regeln alle geiftigen und leiblichen Werke der 

Barmherzigkeit in Unterricht, Pflege der Armen und Kranken u. ſ. w. und 

zugleich einen’ ihr ganzes Thun und Wirken begleitenden Gottesdienft, in 

Gebet, Betrachtung und fich felbit verlaugnendem Gehorfam zu üben; — 

die verfammelten Erzbiſchöfe und Bifchöfe nehmen für dergleichen Vereine 

das gleiche Maß der Freiheit der Affociation in Anfpruch, welches die Ver— 

faffung des Staates allen Staatsbürgern gewährt. 

Endlich Hat die Kirche das Recht, alles katholiſche Kirchen- und Stif- 
tungsvermögen, als ihr durch rechtmäßige Titel wohlerworbenes Eigen- 
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thum gleich jedem Bürger oder bürgerlichen Verein gegen gewaltfamen 

Eingriff geſchützt zu fehen, und dasfelbe frei und feldftftändig zu verwalten 

und zu verwenden. Es iſt dieſes überall nur zu den Zwecken der Kirche in 

oft viele Jahrhunderte hinaufreichenden Stiftungsurkunden beſtimmte Ver— 

mögen Eigenthum der Einen, als einziges Rechtsfubject zu erkennenden 

fatholifchen Kicchengefellfchaft; und muß fi) darum, follen Recht und 

Gerechtigkeit den Fürften und Bölfern Deutichlands annoch heilig und fein 

leerer Schall fein, allerwege des gleichen Rechtsſchutzes zu erfreuen haben, 

wie jedes andere Gefellfehaftsvermögen, deſſen Unantaftbarfeit überall ge— 

fichert erfcheint, wo öffentliche und bürgerliche Drdnung eine Wahrheit ift. 

Zum Schluffe legen die Biſchöfe feierlich Verwahrung ein gegen jene 

nur auf feindfeliger Gefinnung oder Mangel an Einficht beruhende Dar- 

ftellungsweife, welche in der Fatholifchen- Kirche, die kraft ihrer göttlichen 

Miffton alle Völker des Erodkreifes umfaßt, Inland und Ausland unter- 

jcheiden, und darum den lebendigen Berband der Bischöfe und ihrer Heerden 

mit dem Vater der Chriftenheit, mit dem heiligen apoftolifchen Vater zu 

Rom als Sünde an der Nationalität, als undeutfh und gefährlich zeihen 

zu können wähnt, und nicht ablafjen möchte, den Berkehr der Biſchöfe und 

Gläubigen mit dem heiligen Vater und des heiligen Vaters mit ihnen einer 

fortwährenden mißtrauifchen Controle zu unterwerfen. 

Zu dem innerſten Weſen der Kirche gehört ihr in Lehre, Verfaſſung 

und Disciplin überall ſich bewährender Charakter der Einheit. Bedingung 

und Folge dieſer Einheit iſt der ſtets lebendige Verband und Verkehr 

zwiſchen Haupt und Gliedern, zwiſchen dem heiligen Vater zu Rom und 

den binnen der weiten Marken der Erde wohnenden und in gleicher Einheit 

unter ihre Oberhirten ſich ſchaarenden Gläubigen. Dieſer ungehemmte Ver— 

kehr bedingt das geſunde Leben der Kirche, wie der ungeſtörte Blutumlauf 

das durch alle Adern pulſirende Leben des Menſchen. Was dieſem Unter- 

bindung, dasfelbe ift dem Leben der Kirche jeder Act willfürlicher Hemmung 

des freien Verkehrs mit dem Mittelpunfte der Einheit. 
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Wie daher die Biſchöfe es als ihre höchſte Ehre achten, durch den innigſten 

Anſchluß an das Oberhaupt der Kirche und den engſten Verband des Epis— 

copats unter ſich, allen Gläubigen des Erdballs, Prieſtern und Laien, ver— 

bunden zu ſein, und es im kindlichen Gehorſam gegen den Nachfolger des 

Apoſtelfürſten Petrus ſich ſtets werden angelegen ſein laſſen, den ihnen an— 

vertrauten Theil des Volkes Gottes deutſcher Zunge in der Einheit und 

Reinheit des katholiſchen Glaubens zu erhalten, auf daß ſich die einige 

katholiſche Wahrheit ſo entwickle und bewähre, wie es die ehrwürdigen Ge— 

wohnheiten ſeiner Väter, wie es der durch Jahrhunderte ausgeprägte 

Charakter des deutſchen Stammes erfordert, fo müſſen fie jede Art. eines 

die felbftftändige und freie Verkündigung geiftlicher Erlaſſe hemmenden 

Placets als wejentliche Verleßungen des unveräußerlichen Rechtes der Kirche, 

jede mißtrauifche Ueberwachung des Verkehrs zwifchen Hirt und Heerde, als 

dem deutfchen Charakter, defjen Treue ſprichwörtlich ift, widerftrebend und 

mit dem Vollgenuffe wahrer Freiheit unvereinbar erkennen und erklären *).“ 

*) Denkſchrift der in Würzburg verfammelten Erzbiſchöfe und Bifchöfe 

Deutfchlandg, in den Actenftücen diefer Berfammlung. Würzburg, 1848. 

en 
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Ürtert um Ueberſetzung 

des Loncordats vom 18. Auguft- 1855 

ſammt dem 

Kundmachungs-Patent vom 5. November 1855. 
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Kaiſerliches Patent vom 5. Uovember 1855, 

wirkfam für den ganzen Umfang des Reiches, | 

womit das zwifchen Seiner Heiligkeit Papſt Pins IX. und Seiner kaiſerlich— 

Töniglihen Apoſtoliſchen Majeität Franz Joſeph J., Kaifer von Defterreich, - 

am 18, Auguſt 1855 zu Wien abgeſchloſſene Uebereinkommen (Concordat) 

kundgemacht und angeordnet wird, daß die Beſtimmungen desſelben, mit Vor⸗ 

behalt der in den Artikeln 1 und MI dieſes Patentes augedeuteten Anordnungen, 
im ganzen Umfange des Neiches von dem Zeitpunfte der Kundmachung dieſes 

Patentes an in volle Geſetzeskraft zu treten haben. 

Win Stanz Ioseph der Erste 
von Hoftes Ynaden Kaifer von Oeſterreich; 
König von Hungarn und Böhmen, König der Lombardei und 

Venedigs, von Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Galizien, 

Lodomerien und Illyrien, König von Jeruſalem 2c. ;. Exrzher- 

zog von Defterreich; Großherzog von Toscana und Krakau; 

Herzog don Lothringen, - von Salzburg, Steyer, Kärnthen, 

Kram und der Bukowina; Großfürft von Siebenbürgen ; 

Markgraf: von Mähren; Herzog von Ober- und Nieder- 

Schlefien, von Modena, Parma, Piacenza und Guaftalla, 

von Aufhwiß und Zator, von Tefchen, Friaul, Ragufa und 

Zara ;.. gefürfteter. Graf von Habsburg und Tirol, von 

Kyburg, Görz und Gradiska; Fürft von Trient und Briren; 
Concordat. 13 
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Markgraf von Ober- und. Nieder- Laufiß und- in Iſtrien; 

Graf von Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg x. ; 

Herr-von Trieft; von Cattaro und auf der windiſchen Mark; 

Großwojwod der Wojwodſchaft Serbien ur 

Seit Wir, durch die Fügung des Allerhöchſten, den FR Unferer 

Ahnen beftiegen haben, war Unfere unabläffige Bemühung darauf gerichtet, 

die fittlichen Grundlagen der gefelligen Ordnung und des Glücks Unferer 

Völker zu erneuern und zu befeftigen. Um fo mehr haben Wir- es für eine 

heilige Pflicht erachtet, die Beziehungen des States zu der, atholifchen 

Kirche, mit dem Geſetze Gottes und dem wohlverftandenen Bortheile Uns 

feres Reiches in Einklang zu ſetzen. Zu dieſem Ende haben Wir für einen 

großen Theil Unſeres Reiches, nach Einvernehmung der Biſchöfe jener Län⸗ 

der, Unſere Verordnungen vom 18. und 23. April 1850 erlaſſen, und 

durch dieſelben mehreren dringenden —— des kicchlichen 

entſprochen. 

Um das — Werk zu vollenden, haben Wir uns hicunf 

mit dem heiligen Stuhle ins Einvernehmen geſetzt, und am 18. Auguft - 

l. 3. mit dem Oberhaupte der Kirche eine — Vereinbatung 

geſchloſſen. 

Indem Wir dieſelbe hiermit Unferen Völkern fundmachen, —E 

Wir, nach Vernehmung Unſerer — and nach — unſeres 

Reichsrathes, wie folgt: 

| If PaNE 

Wir werden dag Nöthige verfügen, um die Leitung des katholiſchen 

Schulweſens in jenen Kronländern, wo ſie dem achten Artikel nicht ent⸗ 

ſpricht, mit den Beſtimmungen desſelben in Einklang zu ſeben — bad k 

: " nach den —— Verordnungen vorzugehen. * * 
IL. int; Arie Aal —— 

Es iſt ünfer Wille, daß die biſchöͤlichen ehezenchte au i in jenen 

Ländern, wo diefelben nicht beſtehen, ſobald als moͤglich in Wirkſamkeit 

— 



— 15 — 

treten, um über die Eheangelegenheiten Unferer katholifchen Unterthanen 

gemäß Artikel X des Concordates zu erfennen. Die Zeit, zu welcher fie 

ihre Wirkjamkeit zu beginnen haben, werden Wir, nad Einvernehmung der 

Biſchöfe, bekannt geben laſſen. Inzwiſchen werden auch die nöthigen Aen- 

derungen der bürgerlichen Geſetze über Eheangelegenheiten kundgemacht 

werden. Bis dahin bleiben die beftehenden Gefeße für die Ehen Unferer 

| fatholifchen Untertanen in Kraft, und Unfere Gerichte haben nach denfel- 

‚ben über die bürgerliche Geltung diefer Ehen und die daraus hevvorgehen- 

den Rechtswirfungen zu entfcheiden. 

II. 

Im Uebrigen haben die Beſtimmungen, welche in dem, von Uns mit 

. dem päpftlihen Stuhle abgefchloffenen Uebereintommen enthalten find, in 

dem ganzen Umfange Unferes Reiches, von dem Zeitpunfte der Kundma= 

hung diefes Patentes an in volle Geſetzkraft zu treten. 

Mit der Durchführung diefer Beftimmungen ift Unfer Miniſter des 

Cultus und Unterrichtes, im Vernehmen mit den übrigen betheiligten Mi— 

niſtern und Unſerem Armee-Ober-Commando, beauftragt. 

Gegeben in Unſerer kaiſerlichen Haupt- und Reſidenzſtadt Wien, den 

fünften des Monates November im Eintaufend achthundert fünfundfünfzig- 

ften, Unferer Reiche im fiebenten Jahre. 

Franz Joſeph m. P. (L. 8.) 

Graf Buol⸗Schauenſtein m. p. Graf Thun m. p. 

Auf Allerhöchſte Anordnung 

Ranſonnet m. p- 

13* 
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N\os Franeiseus  Josephus Primus, 
divina favente elementia Austriae Imperator; - 

Rex Hungariae, Bohemiae, Lombardiae et Venetiarum, Dal- 

matiae, Croatiae, Slavoniae, Galiciae, Lodomeriae et Illiriae; 

Rex Hierosolimae ete.; Archidux Austriae; Magnus Dux 

Hetruriae et Cracoviae ; Dux Lotharingiae, Salisburgi, Styriae, 

Carinthiae, Carnioliae et Bucovinae; Magnus Princeps Tran- 

silvaniae ; Marchio Moraviae; Dux superioris et inferioris 

Silesiae, Mutinae, Parmae, Placentiae et Quastalae, Osyeci- 

niae et Zatoriae, 'Teschinae, Forojulii , Ragusae et Gaderae 

etc.; Comes Habsburgi, Tirolis, Kyburgi, Goriciae et Gra- 

discae; Princeps Tridenti et Brixinae etc; Marchio superioris 

et inferioris Lusatiae et Istriae; Comes Altae-Amisiae, Feld- 

kirkiae, Brigantiae, Sonnenbergae, etc.;_ Dominus Tergesti, | 

Cattari, Marchiae Slavoniae ; Magnus Wojwoda Wojwodinae 

Serbiae etc. etc. 

Notum testatumque omnibus et singulis , woßhm 

interest, tenore praesentium facimus: 

Postquam inter Suae Sanctitatis —— Pleni- 

potentiarium. ad. certum stabilemque ordinem rerum 

rationumque Ecelesiae Catholicae in Imperio N ostro 

constituendum conventio solemnis die decima octava 

Augusti anni labentis inita et signata est tenoris 

sequentis: 
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Urtert. 

Conventio 

inter Sanetitatem duam Pium IX. Fummum 
Pontificem et Majestatem Suam Caesareo- 

Regiam Apostolicam Franeiseum Jose- 

phum I. Imperatorem Austriae. 

(Cui subseriptum Viennae die 1852 

Augusti 1855, ratificationes mutuo 

traditae ibidem die 25° Septembris 

1855.) 

In Nomine 

Sanctissimae et Individuae Trinitatis. 

Sanetitas Sua Summus Ponti- 

fex Pius IX. et Majestas Sua Cae- 

sarea-Regia Apostolica Franeiseus 

Josephus I. Austriae Imperator, 

 eoncordibus effecturi studiis, ut 

fides, pietas et omnis recti hone- 

stique vigor in Austriae Imperio 

conservetur et augescat, de Eecle- 

siae catholieae statu in eodem Im- 

perio solemnem conventionem inire 

decreverunt. 

Quapropter Sanctissimus Pater 

in Plenipotentiarium Suum nomi- 

navit: Eminentissimum Dominum 

Michaölem Sacrae Romanae Ecele- 

siae Presbyterum Cardinalem Viale- 

Prelä, ejusdem Sanetitatis Suae 

Veberfegung. 

Vereinbarung 

zwiſchen Seiner Heiligkeit Dapft Pins IX. 

und Seiner Raiferlich-Röniglichen Apo- 

ſtoliſchen Majeftät Sranz Joſeph I, 

Raifer von Oeſterreich. 

(Unterzeichnet zu Wien am 18. Auguft 

1855. In den beiderfeitigen Ratifica- 

tionen ausgewechfelt ebendafelbft am 

25. September 1855.) 

Sm Namen 
der allerheiligsten und nutheilbaren Dreifaltigkeit. 

Seine Heiligkeit Papft Pius IX. 

und Seine Faiferlich-fönigliche Apo- 

ftolifhe Majeftät Franz Joſeph J., 

Kaifer von Defterreich, deren einmü— 

thiges Streben darauf gerichtet ift, 

daß Glaube, Frömmigkeit und fitt- 

liche Kraft im Kaiſerthume Defter- 

reich bewahrt und gemehrt werde, 

haben befchloffen, über die Stellung 

der Fatholifchen Kirche in demfelben 

Kaiſerthume einen feierlichen Vertrag 

zu errichten. 

Demnach hat zu Seinem Be- 

vollmächtigten ernannt: der heilige 

Bater Seine Eminenz Herrn Michael 

der heiligen römifchen Kirche Cardi— 

nalsPriefter Viale-Prelä, Diefer 

Seiner Heiligkeit und des heiligen 
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et Sanctae Sedis apud praefatam 

Apostolicam Majestatem Pro-Nun- 

tium, et Majestas Sua, Imperator 

Austriae  Celsissimum Dominum 

Josephum Othmarum de Rauscher, 

Prineipem Archiepiscopum  Vien- 

nensem, Solio Pontifieio Adsisten- 

tem, Caesarei Austriaei Ordinis Leo- 

poldini Praelatum et magnae Crueis 

Equitem, nec non ejusdem Majesta- 

tis Caesareae a consiliis intimis. 

Qui post 'plenipotentiae ipsis 

collatae instrumenta mutuo sibi 

tradita atque recognita de sequen- 

tibus convenerunt: 

Articulus I. 

Religio catholica Apostolica 

Romana ‘in toto Austriae Imperio 

et singulis, quibus constituitur di- 

tionibus, sarta tecta conservabitur 

semper cum iis juribus et praero- 

gativis, quibus frui debet ex Dei 

ordinatione et canonieis sanctio- 

nibus. 

Articulus II, 

Cum Romanus Pontifex pri- 

matum tam honoris quam jurisdie- 

tionis in universam, qua late patet, 

Ecclesiam jure divino obtineat, 

Stuhles Pro-Nunting bei vorge: 

dachter Apoftolifcher Majeftät; und 

Seine Majeftät der Kaifer von. 

Oeſterreich Seine fürftlichen Gnaden 

Herrn Joſeph Dihmar von Rau: 

ſcher, Fürften-Erzbifchof von Wien, 

päpftlihen Thron⸗Aſſiſtenten, Prä- 

laten und Großkreuz des Faiferlich- 

öfterreichifchen Leopold-Ordens, wie 

auch Derfelben kaiſerlichen Majeftät 

wirklichen geheimen Rath. 

Und dieselben find, nachdem. fie 

ihre Bevollmächtigungs = Urkunden 

ausgewechjelt und richtig befunden 

haben, über Nachftehendes überein: 

gekommen: 

Eriter Artilel. 

Die heilige römiſch-katholiſche 
Religion wird mit allen Befugniffen 

und Borrechten, deren diefelbe. nad 

der Anordnung Gottes und den Ber 

ſtimmungen der Kicchengefebe ge— 

nießen joll, im ganzen Kaiferthume 

Defterreih und allen Ländern, aus 

welchen. dasfelbe befteht ‚ immerdar 

aufrecht erhalten werden. 

Zweiter Artilel. | 
Da der römiſche Papſt den Pri- 

mat der Ehre wie der Gerichtsbar- 

feit in der ganzen Kirche, fo- weit fie 

reicht, mach göttlichen Geſetze inne 
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Episcoporum, 'Cleri et populi mu- 

tua cum Sancta Sede communi- 
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catio in rebus spiritualibus et ne- 

gotiis ecelesiastieis nulli placetum 

regium obtinendi 'necessitati sub- 

erit, sed prorsus libera exit. 

Artieulus II. 
| Archiepiscopi , Episcopi om- 

. nesque locorum‘ Ordinarii cum 

Clero et populo dioecesano pro 

munere offieii ‚pastoralis libere 

 communicabunt, libere item suas 

de rebus ecelesiastieis instruc- 

tiones et ordinationes publicabunt. 

; Articulus IV. 

* 

Archiepiscopis et Episcopis id 

quoque omne exercere liberum erit, 

quod pro regimine Dioecesium sive 

ex declaratione sive ex disposi- 

tiohe  saerorum 'Canonum  juxta® 

praesentem et a Sancta Sede ad- 

probatam Ecelesiae WAkiplinen 

ipsis — ac praesertim: 

a) Viearios, —2* — et ad- 
jutores administrationis suae 

— 

constituere ecelesiasticos, quos- | 

hat, fo wird der Wechſelverkehr zwis 

Then den Bifchöfen, der Geiftlichkeit, 

dem Volke und dem heiligen Stuhle 

| im geiftlihen Dingen und kirchlichen 

Angelegenheiten einer Nothwendig- 

feit, die landesfürftliche Bewilligung 

nachzufuchen, nicht unterliegen, ſon— 

dern vollkommen frei fein. 

Dritter Artilel. 
Erzbiſchöfe, Biſchöfe und alle 

Drdinarien werden mit der Geift- 

| lichkeit und dem Volke ihrer Kirchen⸗ 

fprengel zu dem’ Zwede, um ihres 

Hirtenamtes zu walten , frei verkeh⸗ 
ven, frei werden fie auch Beleh— 

rungen: und Verordnungen über 
firchliche Angelegenheiten fund- 

| machen. 

Vierter Artikel. 
Ebenſo werden Exrzbifchöfe und 

Biſchöfe die Freiheit haben, Alles 

zu üben „was denfelben zur Regie: 

tung ihrer Kicchenfprengel, laut Er— 

klärung oder Berfügung der heiligen 

Kirchengeſetze, nach der gegenwärti— 

gen, vom heiligen Stuhle guigehei- 

Benen-Disciplin der Kirche gebührt, 

und insbeſ ondere: 

a) Als Stellvertreter, Rathe und 

Gehilfen ihrer Verwaltung alle 

jene Geiſtlichen zu beftellen, 
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cungue ad praedieta officia 

. idoneos-judicaverint. 

b) Ad statum elericalem assumere 

et ad sacros ordines seecundum 

.Canones promovere, quos ne-- 

cessarios aut utiles Dioecesi- 

sibus suis judicaverint, et e 

contrario, quos indignos cen- 

suerint, a  susceptione ordi- 

num arcere. 

c) Beneficia minora erigere atque 

collatis cum Caesarea Maje- 

state consiliis, praesertim pro 

convenienti redituum assigna- 

tione, Parochias instituere, di- 

videre vel unire. 

d) Praescribere preces publicas, 

aliaque pia ‘opera, cum id 

bonum Eeclesiae aut Status 

populive postulet, sacras pari- | 

ter supplieationes et peregri- 

nationes indicere, funera alias- 

que omnes sacras functiones 

servatis quoad omnia canoni- 

cis praescriptionibus moderari. 

e) Convocare et celebrare ad 

säcrorum Canonum' normam | 

weldhe fie zu beſagten Aemtern 

als tauglich erachten. 

b) Diejenigen, welche fie ale ihren. 

Kirchenfprengeln. nothwendig 

oder nüßlid erachten, in den 
geiftlihen Stand aufzunehmen 

‚und zu den heiligen Weihen * 

nach Vorſchrift der Kirchengeſetze 

zu befördern, und im Gegen— 
| theile die, welche fie für unwür⸗ 

dig halten, vom Empfang der 

Weihen auszuſchließen. 

er Kleinere Pfründen zu errichten, 

und nachdem fie mit Seiner 

Kaiferlihen Majeftät vorzüglich 

- wegen entfprechender Anweifung 

der Einkünfte fi einverftanden 

haben, Pfarren zu gründen, zu 

theilen oder zu: vereinigen. 

d) Deffentliche Gebete und andere 

fromme Werke zu verordnen, 

wenn es das Wohl der Kirche, 

des Staates oder des Volkes 

erfordeit, ingleichen Bittgänge 

und Wallfahrten auszufchreiben, 

‚die Leichenbegängniffe und alle 

anderen geiftlihen Handlungen 

ganz nach Vorſchrift der Kirchen⸗ 

geſetze zu ordnen. 

e) Provinzialeoneilien und Diöce⸗ 

ſanſynoden in Gemäßheit der 



Coneilia provincialia et Syno- 

dos: ‚dioeeesanas, eorumque 

acta vulgare. 

Articulus V. 

Omnis juventutis catholicae 

-institutio in cunctis scholis tam 

publicis quam privatis "conformis 

erit doctrinae Religionis catholi- 
cae; Episcopi autem ex proprii 

pastoralis offieii munere. dirigent 

religiosam juventutis educationem 

in omnibus instructionis locis et 

publieis et privatis atque diligenter 

advigilabunt, ut in quavis tradenda 

diseiplina nihil adsit, quod catho- 

licae Religioni, morumque hone- 

stati adverseiw. | 

‚Articulus VI. 

Nemo sacram "Theologiam, 

disciplinam catecheticam vel Reli- 

gionis docetrinam in quocunque 

instituto vel publico vel privato. 

tradet, nisi cum missionem tum 

auctoritatem obtinuerit ab Epis- 

copo dioecesano, cujus eamdem re- 

vocare est, quando id opportunum 

eensuerit. Publiei Theologiae pro- 

fessores et diseiplinae catecheti- 

cae magistri, postquam sacrorum. 
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heiligen Kirchengefeße zu be— 

| rufen und zu halten, umd die 

Berhandlungen derfelben kund— 

zumaden. 

Fünfter Artikel. 
- Der ganze Unterricht der fatho- 

lifhen Jugend wird in allen ſowohl 

öffentlichen als nicht öffentlihenSchu- 

len der Zehre der fatholifchen Religion 

angemefjen fein; die Biſchöfe aber 

werden kraft des ihnen eigenen Hir- 

tenamtes die religiöfe Erziehung der 

Jugend in allen- öffentlihen und 

nicht öffentlichen Lehranſtalten leiten 

und forgfam darüber wachen, daß 

bei keinem Lehrgegenftande Etwas 

vorfomme, was. dem Fatholifchen 
Glauben und der fittlichen Reinheit 

zuwiderläuft. 

Sechster Artikel. 

Niemand wird die heilige Theo— 

logie, die Katechetik oder die Reli- 

gionglehre in was immer für einer 

öffentlichen oder nicht öffentlichen 

Anftalt vortragen, wenn er dazu 

nicht von dem Bifchofe des betreffen: 

den Kirchenfprengeld die Sendung 

und Ermächtigung empfangen bat, 

welche derfelbe, wenn er es für zweck⸗ 

mäßig hält, zu widerrufen berechtiget 

iſt. Die öffentlichen Profefjoren der 



Antistes de eandidatorum fide, 

scientia ac pietate sententiam suam 

exposuerit, nominabuntur ex iis, 
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quibus docendi missionem et auc- 

toritatem conferre paratum se ex- 

hibuerit. Ubi autem theologicae 

facultatis professorum quidam ab 

Episcopo ad Seminarii sui alum- 

nos in Theologia erudiendos adhi- 

beri solent, in ejusmodi professo- 

res nunquam non assumentur viri, 

quos‘ sacrorum Antistes ad munus 

praedietum obeundum prae ceteris 

habiles eensuerit. Pro examinibus 

eorum, qui ad: gradum doetoris 

Theologiae vel saerorum Canonum 

adspirant,. dimidiam partem ex- 

aminantium Episcopus dioecesanus 

ex doctoribus Theologiae vel sacro- 

rum Canonum constituet. 

Artienlus VII. 

In gymnasiis et omnibus, quas 

medias vocant, scholis pro juven- 

tute catholica destinatis nonnisi 

viri eatholiei in professores seu 

magistros nominabuntur, et omnis 

institutio ad vitae Christianae‘ 

Theologie und Lehrer: der Katechetik 

werden, nachdem der Bifchof über 

den Glauben, die Wiffenihaft und 

Frömmigkeit der Bewerber ſich aus— 

gefprochen hat, aus Jenen ernannt 

werden, welden er die Sendung 

und Vollmacht des Lehramtes zu 

ertheilen bereit ift. Wo aber einige 

Brofefforen der theologifchen Facul⸗ 

tät von dem Bifchofe verwendet zu 

werden pflegen, um die Zöglinge- 

des beſchöflichen Seminares im der 
Theologie zu unterrichten, werden 

zu folhen Profefforen immerdar 

Männer beftellt werden, welche der 

Bifhof zu Verwaltung gedachten 

Amtes für vorzugsweife tauglich Halt. 

Bei Prüfung Derjenigen, welche 

ſich für das Doctorat der Theologie 

oder des canoniſchen Rechtes befähi- 
gen wollen, wird der Bifchof die 

Hälfte der Prüfenden aus Doctoren 

der Theologie oder beziehungsweiſe 

des canonifchen Rechtes beftellen. 

Siebenter Artikel, | 

In den für die katholiſche Ju⸗ 

gend beftimmten Gymnaſien und 

mittleren Schulen überhaupt werden 

nur Katholiken zu Profeſſoren oder 

Lehrern ernannt werden, und der 

ganze Unterricht wird nad) Maßgabe 
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legem cordibus inseribendam pro 

rei, quae tractatur, natura compo- 

sita erit; Quinam libri in iisdem 
scholis ad religiosam tradendam 

instruetionem adhibendi sint, Epis- 

eopi collatis inter se consiliis ‚sta- 

tuent. De Religionis magistris pro 

publieis gymnasiis mediisque scho- 

lis deputandis firma manebunt, 

quae hac de re’ salubriter consti- 

tuta sunt. 

Articulus VIII. 

Omnes scholarum elementa- 

rium pro catholieis destinatarum 

magistri inspeetioni ecelesiasticae 

subditi erunt.  Inspectores‘scho-. 

larum dioecesanos Majestas Sua 

Caesarea ex viris‘ ab Antistite 

dioecesano propositis nominabit. 

Casu, quo iisdem' in scholis in- 

struetioni religiosae haud ' suffi- 

eienter provisum sit, Episcopus 

virum eccelesiasticum , qui disei- 

pulis catechismum tradat, libere 

eonstituet. In ludimagistrum assu- 

mendi fides et conversatio inteme- 

rata sit oportet. Loco movebitur, 

qui a recto tramite deflexerit. 

des Gegenftandes dazu geeignet fein, 

das Gefeß des chriftlichen Lebens 

dem Herzen einzuprägen. Welche 

Lehrbücher in gedachten Schulen bei 

dem Vortrage der Neligion zu ge 

brauchen feien, werden die Bifchöfe 

fraft einer mit einander gepflogenen 

Berathung feftfegen. Hinfichtlich der 

Beftellung von Religionslehrern für 

Gymnafien und mittlere Schulen wer- 

den die heilfamen darüber erfloſſenen 

Verordnungen in Kraft verbleiben. 

Achter Artitel, 
Alle Xehrer der für Katholiken 

beftimmten Bolksfchulen werden der 

kirchlichen Beauffihtigung unter 

ftehen. Den Schul Dberauffeher 

des Kirchenfprengeld wird Seine 

Majeftät aus den vom Bifchofe vor: 

gefchlagenen Männern ernennen. 

Falls in gedachten Schulen für den 

Neligionsunterricht nicht hinlänglich 

geforgt wäre, fteht es dem Bifchofe 

frei, einen Geiftlichen zu beftimmen, 

um den Schülern die Anfangsgründe 

des Glaubens vorzutragen. Der 

Glaube und die Sittlichkeit des zum 

Schullehrer zu Bejtellenden muß 

mafellos fein. Wer vom rechten Pfade 

abirrt, wird von feiner Stelle ent: 

fernt werden, 
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Articulus IX. 

Archiepiscopi, Episcopi om- 

nesque locorum Ordinarii pro- 

priam auetoritatem omnimoda li- 

bertate exercebunt, ut libros Reli- 

gioni morumque honestati perni- 

ciosos censura perstringantset fide- 

les ab eorundem lectione avertant. 

Sed et Gubernium, ne ejusmodi 

libri in Imperio divulgentur, quo- 
vis opportuno remedio cavebit. 

Articulus X. 

Quum caussae ecclesiasticae 

omnes et in speeie, quae fidem, 

sacramenta, sacras funetiones nec 

non offieia et jura ministerio sacro 

annexa respieiunt, ad Ecelesiae 

forum unice pertineant, easdem 

cognoscet judex ecelesiasticus, qui 

perinde de caussis quoque matri- 

monialibus juxta sacros Canones 

et Tridentina cumprimis  deereta 

judieium feret, eivilibus tantum 

matrimonii effectibus ad judicem 

saecularem remissis. - ‚Sponsalia 

quod attinet, auctoritas ecclesia- 

stica judicabit de eorum existentia 

et quoad 'matrimonium impedien- 

dum effectibus, servatis, quae idem 

Neunter Artikel. 

Erzbiſchöfe, Biſchöfe umd alle 

Ordinarien werden die denselben 

eigene Macht mit vollfommener Frei- 

heit üben, um Bücher, welche der 

Religion und Sittlichkeit verderblich 

find, als verwerflich zu bezeichnen 

und die Gläubigen von Leſung der— 

ſelben abzuhalten. Doch auch die 

Regierung wird durch jedes dem 

Zwecke entſprechende Mittel ver— 

hüten, daß derlei Bücher im Kaifer- 

thume verbreitet werden. | 

Zehnter Artikel, 

Da alle kirchlichen Rechtsfälle 
und ingbejondere jene, welche den 

Glauben, die Sacramente, die geift: 

lichen Berrihtungen und die mit 

dem geiftlichen Amte verbundenen 

Pflichten und Rechte betreffen, einzig 

und’allein vor das kirchliche Gericht 

gehören, fo wird über diefelben der 

kirchliche Richter erkennen, und es 

bat fomit diefer auch über die Ehe 

fachen nach Vorſchrift der heiligen 

Kirchengeſetze und namentlich der 

Verordnungen von Trient zu urthei⸗ 

len und nur die bürgerlichen Wir- 

fungen der Ehe an den weltlichen 

Richter zu verweilen. Was die 

Eheverlöbniſſe betrifft, jo wird die 
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Concilium Tridentinum et Apo- 

stolicae Litterae, quorum initium : 

„Auetorem fidei‘‘ eonstituunt. 

Artienlus XI J. 
Sacrorum Antistitibus liberum 

erit, in Olericos honestum habitum 

elericalem eorum ordini et digni- 

tati congruentem non deferentes 

- aut quomodocungque reprehensione- 

.dignos poenas a sacris Canonibus- 

statutas et alias, quas ipsi Epis- 

copi convenientes judicayerint, in- 

fligere, eosque in monasteriis, Se- 

minariis aut domibus ad id desti- 

nandis custodire. Iidem nullate- 

nus impedientur, quominus censuris 

animadvertant in quoscungue fide- 

les ecclesiasticarum legum et Ca- 

nonum transgressores. 

Articulus XII. 

De  jure patronatus judex 

ecclesiasticus eognoscet; consentit 

tamen Sancta Sedes, ut, quando 

Kirchengewalt über deren Vorhan⸗ 

denfein und ihren Einfluß auf die 

Begründung von Ehehinderniffen ent= 

fcheiden und fich dabei an die Be- 

ftimmungen halten, ‚welche dasjelbe 

GSoneilium von Trient und das apo— 

ftolifche Schreiben, welches mit „auc- 

torem fidei beginnt, exrlaffen hat... 

Eilfter Artikel, 

Den Bifchöfen wird es frei fte- 

hen, wider Geiftliche, welche feine 

anftändige geiftlihe, ihrer Stellung 

und Würde entfpvechende Kleidung 

tragen oder aus was immer für einer 

Urfache der Ahndung würdig find, 

die von den heiligen Kirchengefegen 

ansgefprochenen Strafen oder auch 

‚ andere, welche die Bifchöfe für ange- 

mefjen halten, zu verhängen und fie 

in Klöftern, Seminarien oder diefem 

Zwecke zu widmenden Häufern, un: 

ter Aufficht zu halten. Ingleichen 

follen diefelben durchaus nicht gehin— 

dert fein, wider alle Gläubigen, wel- 

che die Eirchlichen Anordnungen und 

Geſetze übertreten, mit kirchlichen 

Strafen einzuſchreiten. 

Zwölfter Artikel, 

Ueber das Patronatsrecht wird 

das kirchliche Gericht entſcheiden; 

doch gibt der heilige Stuhl ſeine 
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de laicali patronatu agatur, tribu- 

nalia saeeularia Judicare possint 

de successione quoad eumdem pa- 

tronatum , ‘seu controversiae ipsae 

inter veros et suppositos patronos 

agantur seu inter ecclesiasticos 

viros, qui ab iisdem patronis de- 

signati fuerint. 

Artieulus XIII. 

Temporum ratione habita Sanc- 

titas Sua consentit, ut Clericorum 

caussas mere .civiles, prout con- 

tractuum, debitorum, haereditatum 

Judices saeculares cognoscant et 

definiant. 

Articulus XIV. 

‘Eadem de causa Sancta Sedes 

haud impedit, quominus caussae 

ecclesiastieorum pro eriminibus seu 

- delictis, quae poenalibus Imperii 

legibus animadvertuntur, ad. judi- 

cem laieum deferantur ; eui tamen 

ineumbet, Episcopum ea de re 

absque mora certiorem reddere. 

Praeterea in reo deprehendendo 

et detinendo ii adhibebuntur modi, 

quos reverentia status clericalis 

Einwilligung, daß, wenn es fih um 

ein weltliches Patronatsrecht hans 

„delt, die weltlichen Gerichte über die 

Nachfolge in demfelben fprechen kön— 

nen, der Streit möge zwifchen den 

wahren und angeblichen Patronen 

oder zwiſchen Geiftlichen, welche von 

diefen Patronen für die Pfründe be— 

zeichnet wurden, geführt werden. 

Dreizehnter Artitel. 
Mit Rückſicht auf die Zeitver- 

hältniffe gibt der Heilige Stuhl feine 

Zuftimmung, daß die bloß weltlichen . 
Rechtsſachen der Geiftlichen, wie 
Berträge über das Eigenthumsrecht, 

Schulden, Erbſchaften, von dem welt- 

lichen Gerichte unterfucht und ent- 
ſchieden werden. 

+ Bierzehnter Artitel, 

Aus eben diefem Grunde hindert 
der heilige Stuhl nicht, daß die Geift- 
lichen wegen Verbrechen oder ande 

ten Bergehungen, wider welche. die 

Strafgefeße des- Kaiſerthums ge⸗ 

richtet ſind, vor das weltliche Gericht 

geſtellt werden; doch liegt es demſel⸗ 

ben ob, hiervon den Biſchof ohne 

Verzug in Kenntniß zu feßen. Bei 

Berhaftung und Feithaltung des 

Schuldigenwird man jene Rückſichten 
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exigit.. Quodsi in  ecelesiasticum 

virum  mortis vel earceris ultra 

quinguennium duraturi sententia 

feratur , Episcopo nunquam non 

acta judieiaria communieabuntur, 

. et condemnatum audiendi facultas 

fiet ; in quantum necessarium sit, 

ut de poena ecclesiastica eidem 

infligenda cognoscere possit. Hoc 

idem Antistite -petente praesta- 

bitur, si minor poena deereta fuerit. 

_ Cleriei carceris poenam semper in 

loeis a saecularibus separatis luent. 

Quodsi autem ex delieto vel trans- 

‚gressione condemnati fuerint, in 

wmonasterio vel alia ecclesiastica 

domo reeludentur. 

Ta 

' In hujus artieuli dispositione 
minime comprehenduntur caussae 

. miajores, de -quibus Saerum Con- 

eilium  Tridentinum sess. XXIV. 

od. de reform. deerevit. lIis per- 

tractandis Sanetissimus Pater et 

‘ Majestas Sua Caesarea, si opus 

_ fuerit, ovidebun, 

‚ beobachten, welche die dem geift- 

lichen Stande gebührende Achtung 

erheifcht. Wenn das wider einen 

Geiftlichen gefällte Urtheil auf Tod 
oder auf Kerker von mehr als fünf 

Jahren lautet, fo wird man jederzeit 

dem Bifchofe die Gerichtsverhandlun⸗ 
gen mittheilen und ihm möglich ma— 

hen, den Schuldigen in foweit zu 

verhören, ald es nothwendig ift, da— 

mit er über die zu verhängende Kir— 

chenſtrafe entſcheiden könne. Dasſelbe 

wird auf Verlangen des Biſchofes 

auch dann geſchehen, wenn auf eine 

geringere Strafe erkannt worden iſt. 

Geiſtliche werden die Kerkerſtrafe 

ſtets an Orten erleiden, wo ſie von 

Weltlichen abgeſondert find. Im Falle 

einer Berurtheilung wegen Bergehen 

oder Webertretungen werden fie, in 

ein Klofter oder ein anderes geiſtli— 

ches Haus eingeſchloſſen werden. 

In den Verfügungen dieſes Ar⸗ 

tikels ſind jene Rechtsfälle, über wel— 

che das Concilium von Trient in der 

vierumdzwangigften Sitzung (c. 5. 

de ref.) verordnet hat, keineswegs 

einbegriffen. Für Behandlung der: 

felben werden der heilige Bater und 

| Seine faiferlihe Majeftät, ſo es nö— 

thig fein follte, Vorſorge treffen. 
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Articulus XV. 

Ut honoretur domus Dei, qui 

est Rex Regum et Dominus Domi- 

nantium, sacrorum templorum im- 

munitas servabitur, in quantum id 

publica seeuritas et ea, quae ju-. 

stitia exigit, fieri sinant. | 

Articulus XVI. 

Augustissimus Imperator non | 

patietur, ut Ecelesia catholica ejus- 

que fides, Uturgia, institutiones 

sive verbis, sive factis, sive scriptis 

contemnantur aut Ecelesiarum An- 

tistites vel Ministri in exercendo 

munere suo pro ceustodienda prae- 

sertim fidei ac morum doctrina 

et diseiplina Eeclesiae impediantur. 

Insuper efficax, si’ opus fuerit, 

auxilium praestabit, ut sententiae 

ab Episcopis in Clerieos officiorum 

oblitos latae executioni demanden⸗ | 

tur. Desiderans praeterea, ut de- 

bitus juxta divina mandata sacris 

Ministris honor servetur, non sinet 

quidquam fieri, quod dedecus eis- 

dem afferre, aut eos in contemp- 

tum adducere possit, immo vero. 

mandabit, ut omnes Imperii Sui 

Fünfzehnter Artikel. 

‚ Damit dem Haufe Gottes, wel- 

her der König der Könige und der. 

Herrfcher der Herifchenden ift, die 

ſchuldige Ehrerbietung bezeigt werde, 

foll die Immunität der Kirchen in . 

joweit beobachtet werden, als die 

Öffentliche Sicherheit und die For 
derungen »der Gerechtigkeit es ver 

| ftatten. | ah 

Sechzehnter Artilel. 

Seine Majeſtät der Kaiſer wird 

nicht dulden, daß die katholiſche Kir⸗ 
he und ihr Glaube, ihr Gottesdienſt, 
ihre Einrichtungen, fei es durch Wort 

oder That und Schrift, der Verach— 

tung preisgegeben, oder den Vorfte- 

hern umd  Dienern der Kirchen in 

Uebung ihres Amtes, vorzüglich, wo 

es fih um Wahrung des Glaubens 

des Sittengefeßes und der kirchlichen 

. Ordnung handelt, Hinderniffe gelegt 

werden: Zudem wird er nöthigenfalls 
wirffame Hilfe Teiften, damit die Ur- 

theile, welche der Biſchof wider pflichte 

vergeſſene Geiftliche fällt, in Voll- 

ftreefung kommen. Da es überdieg 
Sein Wille ift, daß den Dienern des 

Heiligthums die ihnen nach gött⸗ 

lichem Geſetze gebührende Ehre be- 
zeigt werde, ſo wird Er nicht zugeben, 

* 
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Magistratus et ipsis Archiepiscopis 

seu Episcopis et Clero quacunque 

occasione reverentiam atque hono- 

rem eorum dignitati debitum ex- 

hibeant. 

Articulus XVII. 

Seminaria episcopalia conser- 

vabuntur, et ubi dotatio eorum 

haud plene suffieiat fini, cui ad 

mentem sacri Coneilii Tridentini 

inservire debent , ipsi augendae 

congruo modo providebitur. Prae- 

sules dioecesani eadem juxta sa- 

erorum Canonum normam pleno et 

libero jure gubernabunt et admi- 

nistrabunt. Igitur praedietorum 

Seminariorum rectores et profes- 

sores seu magistros nominabunt, 

et quotiescungue necessarium aut 

utile ab ipsis censebitur, remove- 

bunt. Adolescentes et pueros in 

iis efformandos recipient, prout 

Dioecesibus suis expedire in Do- 

mino judicaverint. Qui studiis in 

Seminariis hisce vacaverint, ad 

scholas alius cujuscunque instituti 

praevio idoneitatis examine admitti 
Eoncordat. 

dag Etwas gefchehe, was Diefel- 

ben herabfegen oder verächtlich ma⸗ 

chen könnte, vielmehr wird Er ver- 

ordnen, daß alle Behörden des Rei- 

ches ſowohl den Erzbifchöfen oder 

Biſchöfen felbft als auch der Geift- 

lichkeit bei jeder Gelegenheit Die 

ihrer Stellung gebührende Achtung 

und Ehrenbezeigung erweifen. 

Siebenzehnter Artikel, 

Die bifchöflichen Seminare wer: 

den aufrecht erhalten, und wo ihr 

Eintommen für den Zweck, welchem 

fie im Sinne des heiligen Conci— 

liums von Trient dienen follen, nicht. 

vollfommen genügt, wird für deſſen 

Vermehrung in angemefjener Weife 

geforgt werden. Die Biſchöfe wer: 

den diefelben nach Richtfchnur der 

heiligen Kicchengefege mit vollem 

und freiem Rechte leiten und ver: 

walten. Daher werden fie die Bor- 

ſteher und Profefforen oder Lehrer 

gedachter. Seminare ernennen und 

warn immer fie es für nothwendig 

oder nützlich halten, wieder entfernen, 

auch Zünglinge und Knaben zur Her- 

anbildung in diefelben aufnehmen, 

fo wie fie zum Frommen ihrer Kir: 

henfprengel im Herrn es für dien- 

lich erachten. Diejenigen, welche ihren 

14 
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nee non servatis servandis pro 

qualibet extra Seminarium cathe- 

dra concurrere poterunt. 

Articulus XVIII. 

Sancta Sedes, proprio utens 

jure, novas Dioeceses eriget ac 

novas earumdem peraget eircum- 

‘ seriptiones, cum id spirituale fide- 

lium bonum postulaverit. Verum- 

tamen quando id contigerit, cum 

Gubernio Imperiali consilia con- 

feret. 

Articulus XIX. 

Majestas Sua Caesarea in seli- 

gendis Episcopis, quos vigore pri- 

vilegii Apostolici a Serenissimis 

Antecessoribus Suis ad Ipsam de- 

voluti a Sancta Sede canonice in- 

stituendos praesentat seu nominat, 

imposterum quoque Antistitum 

imprimis eomprovincialium con- 

silio utetur. 

+? Unterricht in diefen Seminaren em- 

pfangen haben, werden nach vor- 

ausgegangener Prüfung ihrer Be- 

fähigung in al’ und jede andere 

Zehranftalt eintreten und mit Be- 

obachtung der betreffenden Bor- 

ſchriften um jede Lehrkanzel außer 

dem Seminare fih bewerben 

können. 

Achtzehnter Artikel. 

Der heilige Stuhl wird kraft 
des ihm zuſtehenden Rechtes Kir- 

henfprengel neu errichten. oder neue 

Grängbefehreibungen derfelben vor: 

nehmen, wenn das geiftliche Wohl 

der Gläubigen es erfordert. Doc 

wird er in einem ſolchen Falle mit 

der Faiferlichen Regierung ind Ein- 

vernehmen treten. 

Neunzehnter Artikel, 

Seine Majeftät wird bei Aus- 

wahl der Bifchöfe, welche er Fraft 

eines apoftolifchen, von Seinen Aller: 

durchlauchtigften Vorfahren überfom- 

menen Vorrechtes dem heiligen 

Stuhle zur canonifhen Einfegung 

vorſchlägt oder benennt, auch in Zu- 

funft des Rathes von Bifchöfen, vor- 

züglich derfelben Kirchenprovinz, Sich 

bedienen. 
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Articulus XX. 

Metropolitae ae Episcopi, ante- 

quam Ecclesiarum suarum guber- 

nacula suscipiant, coram Caesarea 

Majestate fidelitatis juramentum 

emittent sequentibus verbis ex- 

pressum : „Ego juro et promitto 

ad Sancta Dei Evangelia, sieut 

decet Episcopum,, obedientiam et 

fidelitatem Caesareo - Regiae Apo- 

stolicae Majestati et Successoribus 

Suis; juro item et promitto, me 

nullam eommunieationem habitu- 

rum nullique eonsilio interfaturum, 

quod tranquillitati publicae noceat, 

nullamque suspeetam unionem ne- 

que intra neque extra Imperii limi- 

tes eonservaturum, atque si publi- 

cum aliquod periculum imminere 

reseiverim, me ad illud averten- 

dum nihil omissurum“. 

Articulus XXI. 

In. eunetis Imperii partibus 

Archiepiscopis , Episcopis et viris 

ecelesiastieis omnibus liberum erit, 

de his, quae mortis tempore relic- 

turi sint, disponere juxta sacros 

Canones, quorum praescriptiones 

et a legitimis 'eorum haeredibus 

ab intestato successuris diligenter 

Zwanzigſter Artikel. 

Die Metropoliten und Bifchöfe 

werden, bevor fie die Leitung ihrer 

Kirchen übernehmen, vor Seiner fai- 

ferlihen Majeftat den Eid der Treue 

in folgenden Worten ablegen: „Ich 

ſchwöre und gelobe auf Gottes hei- 

liges Evangelium, wie e8 einem Bi- 

ſchofe geziemt, Eurer faiferlich-tönig- 

lichen Apoftolifhen Majeftat und 

Allerhöchſtihren Nachfolgern Gehor: 

fam und Treue. Ingleichen fchwöre 

und gelobe ich, an keinem Verkehre 

oder Anfchlage, welcher die öffent: 

liche Ruhe gefährdet, theilzunehmen 

und weder inner noch außer den 

Gränzen des Reiches irgend eine ver- 

dächtige Verbindung zu unterhalten; 

Ifollte ich aber in Erfahrung brin— 

gen, daß dem Staate irgend eine 

Gefahr drohe, zu Abwendung der- 

ſelben nichts zu unterlaffen.“ 

Einundzwanzigiter Artikel, 

In allen Theilen des Reiches 

wird 08 Erzbifchöfen , Biſchöfen 

und fammtlichen Geiftlichen frei fte- 

ben, über das, was fie zur Zeit ihres 

Todes hinterlaffen, nach den heiligen 

Kirchengefegen zu verfügen, deren 

Beftimmungen auch von den gefeß- 

lichen Erben, welche den Nachlaß 

14* 
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observandae erunt. Utroque tamen 

in  casu exeipientur Antistitum 

dioecesanorum ornamenta et vestes 

pontificales, 

mensae episcopali propria erunt 

habenda et ideo ad Suecessores 

Antistites transibunt. 

observabitur quoad libros, ubi usu 

Hoc idem 

receptum est. 

Articulus XXII. 

In omnibus Metropolitanis seu 

Archiepiscopalibus suffraganeisque 

Ecclesiis: Sanctitas Sua primam 

dignitatem  conferet, nisi patro- 

natus laicalis privati sit, quo casu 

secunda substituetur. Ad caeteras 

dignitates et praebendas canonica- 

les Majestas Sua nominare perget, 

exceptis permanentibus iis, quae 

liberae collationis episcopalis sunt, 

vel juri patronatus legitime adqui- 

sito subjacent. In praedictarum 

Ececlesiarum Canonicos non assu- 

mentur, nisi sacerdotes, qui et 

dotes habeant a Canonibus gene- 

raliter praescriptas et in eura ani- 

marum aut in negotiis ecelesiastieis 

seu in disciplinis sacris tradendis 

quae omnia ‚veluti 

derfelben ohne Tegtwillige Anordnung 

antreten, genau zu beobachten find. 

In beiden Fällen werden bei. Bir 

ſchöfen, welche einen Kirchenfprengel 

leiten, die biſchöflichen Abzeichen und 

Kirhengewande ausgenommen: fein; 

denn diefe find als zum bifchöflichen 

Zafelgute gehörig anzufehen und ge- 

hen auf die Nachfolger im Bisthume 

über. Dasfelbe wird von den Bü- 
chern dort, wo e8 in Uebung iſt, be- 

obachtet werden. 

Zweinndzwanzigiter Artikel. 

An ſämmtlichen Metropolitan- 

oder erzbifchöflichen und Suffragan- 

Kirchen vergibt Seine Heiligkeit die 

erfte Wilde, außer wenn: diefelbe 

einem weltlichen Privat - Batronate 

unterliegt, in welchem Falle die zweite 

an deren Stelle treten wird. Für die 

übrigen Dignitäten- und Domherin- 

pfründen wird Seine Majeftät zu 

ernennen fortfahren, während dieje- 

nigen ausgenommen bleiben, welche 

| zur. freien bifchöflichen Verleihung 

gehören oder einem vechtmäßigen Ba- 

tronatsrechte unterftehen: Zu Dom- 

herren können nur. Prieſter beſtellt 

werden, welche fowohl die von den 

Kicchengefegen allgemein vorgefchrie- 

benen Eigenfchaften befigen, als auch 
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cum laude versati fuerint. Sublata 

insuper erit natalium nobilium 

sive nobilitatis titulorum necessi- 

tas, salvis tamen conditionibus, 

quas in fundatione adjectas esse 

eonstet. Laudabilis vero consue- 

tudo, Canonicatus publico indieto 

eoneursu conferendi, ubi viget, 

diligenter conservabitur. 

Articulus XXIII 

In Eeelesiis Metropolitanis et 

Episcopalibus, ubi desint, tum Ca- 

nonieus Poenitentiarius tum Theo- 

logalis, in Collegiatis vero Theo- 

logalis Canonieus juxta 'modum a 

saero Tridentino Concilio prae- 

seriptum (sess. V. e. 1. et \sese. 

XXIV. ce. 8. de reform.), ut pri- 

mum fieri potuerit, constituentur, 

Episcopis praefatas » praebendas 

secundum ejusdem Coneilii sanc- 

tiones et Pontifiecia respective de- 

creta conferentibus: 

in der Geelforge, bei firchlichen Ge— 

ſchäften oder im firchlichen Lehramte 

fich mit Auszeichnung verwendet ha= 

ben. Zudem ift die Nothwendigkeit 

adeliger Geburt oder adeliger Titel 

aufgehoben, jedoch unbefchadet jener 

Bedingungen, welche als in der Stif- 

tung beigefeßt erwiefen find. Die 

löblihe Gewohnheit aber, die Dom- 

herrenſtellen in Folge öffentlicher Be⸗ 

werbung zu vergeben, wird, wo fie 

befteht, jorgfam in Kraft erhalten 

werden. 

Dreinndzwanzigiter Artikel. 

An den Metropolitan und bi- 

ſchöflichen Kirchen werden, wo fie 

fehlen, der Canonicus Ponitentia- 

rius und der Theologalig, an den 

Collegiatfirchen aber der Canonicus 

Theologalis in der durch das heilige 

Coneilium von Trient in der fünf: 

ten Sitzung (e. 1. de reform.) und 

in der vierundzwanzigſten Sitzung 

(e. 8. de reform.) vorgezeichneten 

Meife, ſobald es möglich fein wird, 
eingeführt, und diefe Pfründen von 

den Bifchöfen nach den Befchlüffen 

desfelben Conciliums und bezie- 

hungsweiſe den päpftlichen Anord⸗ 

nungen vergeben werden, 
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Articulus XXIV. 

Parochiis omnibus providebitur 

publieo indieto concursu et ser- 

vatis Coneilii Tridentini praescrip- 

tionibus. Pro parochiis ecelesia- 

stiei patronatus praesentabunt pa- 

troni unum ex tribus,. quos Epis- 

copus enuntiata superius forma 

proposuerit. 

Articulus XXV. 
'Sanctitas Sua, ut singularis 

benevolentiae testimonium Apo- 

stolicae Franeisei Josephi Impera- 

toris et Regis Majestati praebeat, 

Eidem atque catholieis Ejus in 

Imperio Successoribus indultum 

concedit, nominandi ad omnes Ca- 

nonicatus et Parochias, quae juri 

patronatus ex fundo Religionis 

seu studiorum derivanti subsunt, 

ita tamen, ut seligat unum ex 

tribus, quos publico concursu ha- 

bito Episcopus ceteris digniores 

Judicaverit. 

Artieulus XXVI. 

Parochiis, (quae congruam pro 

temporum et locorum ratione suffi- 

Vierundzwanzigiter Artikel, _ 

Alle Pfarren find in Folge einer 

öffentlih ausgefchriebenen Bewer: 

bung und mit Beobachtung der Vor⸗ 

ſchriften des Conciliums von Trient 
zu vergeben. Bei. Pfarreien , welche 

dem geiftlihen Batronatsrechte uns 

terliegen, werden die Patrone Einen 
aus dreien präfentiven, . welche der 

Bifhof in der oben -bezeichneten 

Weiſe vorſchlägt. 

Fünfundzwanzigſter Artikel, 

Um Seiner des Kaiſers und Kö— 

nigs Franz Joſephs Apoftolifhen Ma- 

jeſtät einen Beweis befonderen Wohl: - 

wollens zu geben, verleihen Seine 

Heiligkeit Demfelben und Seinen 

fatholifhen Nachfolgern im Kaiſer— 

thume die, Ermächtigung, für ‚alle | 

Sanonicate und Pfarreien zu präs 

fentiven, welche einem auf dem Re— 

ligions⸗ oder Studienfonde beruhen⸗ 

den Patronatsrechte unterftehen, je 

doch fo, daß Einer aus dem dreien 

gewählt werde, welche der Bifchof 
nah vorausgegangener. öffentlicher 

Bewerbung für würdiger als die 

übrigen erachtet. 

Sechsundzwanzigſter Artikel, 

Die Ausftattung der Pfarren, 

welche feine nach den Berhältniffen 
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_ eientem non habeant, dos, quam 

primum fieri poterit, augebitur et 

parochis catholieis ritus orientalis 

eodem ac latini modo consuletur. 

Ceterum praedieta non respieiunt 

Ecelesias parochiales juris patro- 

natus sive ecclesiastici sive laica- 

lis, eanonice adquisiti, quarum 

onus respectivis patronis ineumbet. 

Quodsi patroni obligationibus eis 

a lege ecclesiastica impositis haud 

plene satisfaciant, et praesertim, 

quando parocho dos ex fundo Re- 

ligionis constituta sit, attentis pro 

rerum statu attendendis providen- 

dum erit. 

Articulus XXVIL 

Cum jus in bona ecelesiastica 

ex canonica institutione derivet, 

omnes, qui ad beneficia quaecun- 

que vel majora vel minora nomi- 

nati seu praesentati fuerint, bono- 

rum temporalium eisdem annexo- 

rum administrationem nonnisi vir- 

tute canonicae institutionis assu- 

mere poterunt. Praeterea in pos- 

der Zeit und des Ortes genügende 

Congrua haben, wird, fobald es mög: 

lich ift, vermehrt, und für die katho— 

liſchen Pfarrer des orientalifchen Ri- 

tus in derfelben Weife, wıe für die 

des lateinischen geforgt werden. Doch 

erſtreckt ſich dieß feineswegs auf die 

Pfarren, welche unter einem vecht- 

mäßig erworbenen geiftlichen oder 

weltlichen Batronate ftehen; denn bei 

diefen ift die. Laft von den betreffen- 

den Patronen zu tragen, Wenn die 

Batrone den durch das Kicchengefek 

ihnen  auferlegten Verbindlichkeiten 

nicht vollfommen genügen und ine: 

bejondere, wenn der Pfarrer feinen 

Gehalt aus dem. Religionsfonde 

bezieht, jo wird mit, Rückſicht auf 

© | Alles, was nach der Sachlage zu 

+ berückfichtigen ift, Borforge getroffen 

‚werden. 

Siebenundzwanzigiter Artikel, 

Da das Recht auf den Genuß 

der Kirchengüter aus der kirchlichen 

Einſetzung entfpringt, fo werden Alle, 

welche für eine wie immer befchaffene 

größere oder Kleinere Pfründe be— 

nannt oder präfentirt worden find, 

die Berwaltung der zeitlichen, zu ſel— 

ber gehörigen Güter nicht anders ald 

in Kraft der kirchlichen Einfegung 
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sessione Ecelesiarum cathedralium, 

bonorumque annexorum, quae in 

canoniecis sanctionibus et praeser- 

tim in Pontificali et Ceremoniali 

Romano praescripta sunt, adceurate 

observabuntur, quocunque usu sive 

consuetudine in econtrarium sublata. 

Articulus XXVIII. 

Regulares, qui secundum Or- 

dinis’ sui constitutiones subjeecti 

sunt Superioribus Generalibus 

penes Apostolicam Sedem residen- 

tibus, ab iisdem regentur ad prae- 

fatarum constitutionum normam, 

salva tamen Episcoporum aucto- 

ritate juxta canonum et Triden- 

tini praecipue Conceilii sanctiones. 

Igitur praedieti Superiores Gene- 

rales cum subditis eunctis in rebus 

ad ministerium ipsis ineumbens 

spectantibus 

bunt, libere quoque visitationem 

libere communica- 

in eosdem exercebunt. Porro re- 

gulares absque impedimento re- 

spectivi Ordinis, Instituti seu Con- 

gregationis regulas observabunt, 

et juxta Sanctae Sedis praeserip- 

tiones candidatos ad novitiatum 

et ad professionem religiosam 

übernehmen fonnen. Weberdieß wer: 

den bei Befißergreifung der Domtir- 

hen und der damit verbundenen Gü— 

ter alle Vorfchriften der Firchlichen 

Satungen und insbefondere die des 

römischen Pontificales und Ceremo- 

niales genau beobachtet und alle ges 

gentheiligen Bräuche und Gewohn- 

heiten befeitigt werden. 

Achtundzwanzigſter Artikel. 

Jene Drdensperfonen, welche 

laut der Satzungen ihres Ordens 

Generaloberen, die bei dem heiligen 

Stuhle ihren Wohnſitz haben, unters 

ftehen, werden von denfelben in Ge- 

mäßheit der gedachten Sabungen 

geleitet werden, jedoch ohne Beein- 

trächtigung der Rechte, welche nad 

Beftimmung der Kirchengefeße und 

insbefondere des Konciliumd von 

Trient den Bifchöfen zufommen. Da— 

her werden vorbenannte Generalobe- 

ren mit ihren Untergebenen in allen 

zu ihrem Amte gehörigen Dingen 

frei verkehren und die Bifitation der: 

felben frei vornehmen. Ferner wer: 

den alle Drdensperfonen ohne Hin— 

derniß die Regel des Ordens, des 

Inftitutes, der Congregation, wel- 

cher fie angehören, beobachten und 

in Gemäßheit der VBorfchriften des 
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admittent. 

observabuntur quoad moniales in 

Haee omnia pariter 

iis, quae ipsis respiciunt. 

Archiepiscopis et Episcopis 

liberum erit, in propriis Dioecesi- 

bus Ordines seu Congregationes 

religiosas utriusque sexus juxta 

sacros canones constituere; com- 

municabunt tamen ea de re cum 

Gubernio Imperiali consilia. 

Articulus XXIX. 

Ecclesia 'jure suo' pollebit, 

novas justo quovis titulo libere 

acquirendi 'possessiones ejusque 

proprietas in omnibus, quae nune 

possidet, vel imposterum acquiret, 

inviolabilis solemniter erit. Proinde 

quoad antiquas novasque ecclesia- 

sticas fundationes nulla vel sup- 

pressio vel unio fieri poterit, abs- 

que interventu auctoritatis Apo- 

stolicae Sedis salvis facultatibus 

a Sacro Coneilio Tridentino Epis- 

copis tributis. 

heiligen Stuhles die darum An— 

fuchenden in's Noviziat und zur 

Gelübdeablegung zulaſſen. Die 

Alles hat auch von den weibli- 

hen Orden in foweit zu gelten, 

ala es auf diefelben Anwendung 

leidet. 

Den Erzbifhöfen und Biſchö— 

fen wird es frei ftehen, im ihre 

Kirchenfprengel geiftlihe Orden 

und Congregationen beiderlei Ge- 

fchlechtes nach den heiligen Kirchen: 

gefeßen einzuführen. Doc werden 

fie ſich hierüber mit der kaiſer— 

lichen Regierung ind Einvernehmen 

feßen. 

Neunundzwanzigiter Artikel, 

Die Kirche wird berechtigt fein, 

neue Befigungen auf jede gefeßliche 

Weiſe frei zu erwerben und ihr Eigen- 

thum wird hinſichtlich alles Deffen, 

was fie gegenwärtig befißt oder in 

Zufunft erwirbt, umverleglich ver— 

bleiben. Daher werden weder ältere 

noch neuere kirchliche Stiftungen ohne 

Ermächtigung von Seite des heili- 

gen Stuhles aufgehoben oder ver: 

einiget werden, jedoch unbejchadet 

der Vollmachten, welche das heilige 

Coneilium von Trient den Bifchöfen 

verliehen hat. 
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Articulus XXX. 

Bonorum ecclesiasticorum ad- 

ministratio apud eos erit, ad quos 

secundum Canones spectat. Atten- 

tis autem subsidiis, quae Augu- 

stissimus Imperator: ad Eecelesia- 

rum necessitatibus providendum ex 

publieo aerario' benigne praestat 

et praestabit, eadem bona vendi 

vel notabili gravari onere non po- 

terunt, nisi tum .Sancta Sedes, 

tum Majestas Sua Caesarea aut ii, 

quibus hoe munus demandandum 

duxerint, consensum tribuerint. 

Articulus XXXI. 

Bona, quae fundos, uti appel- 

lant, Religionis et studiorum eon- 

stituunt, ex eorum origine. ad 

Eeclesiae proprietatem speetant, 

et nomine Eeelesiae administra- 

buntur, Episcopis inspectionem 

ipsis debitam exercentibus juxta 

formam, de qua Sancta Sedes cum E 

Majestate Sua Caesarea conve- 

nient. Reditus fundi Religionis, 

donee eollatis inter Apostolicam 

Sedem et Gubernium Imperiale 

consiliis, fundus ipse dividatur in 

Dreißigfter Artikel, 

Die Verwaltung der Kirchengü- 

ter wird von Denjenigen geführt 

werden, welchen fie nach den Kirchen: 

gejegen obliegt. Allein in Anbetracht 

der Unterftüßung, welche Seine Ma- 

jeftät zu Beftreitung der Firchlichen 

Bedirfniffe aus dem: öffentlichen 

Schatze huldreich Teiftet und. leiften 

‚ wird, ſollen diefe Güter weder ver- 

kauft, noch mit einer beträchtlichen 

Laft beſchwert werden, ohne daß-jo- 

wohl der. heilige Stuhl als auch 

Seine Majeftät der Kaifer oder Jene, 

welche Diefelben hiemit zu beauftra- 

gen finden, dazu ihre Einwilligung 

gegeben haben. 

Einunddreißigſter Artikel, 

Die Güter, aus welchen der Re- 

ligions- und Studienfond befteht, 

find kraft ihres Urfprunges Eigen» 

thum der Kirche und werden im Na⸗ 

men der Kirche verwaltet werden, 

während die Bifchöfe die ihnen ge— 

bührende Aufficht nad den Beftim- 

mungen üben, über welche der hei- 

lige Stuhl mit Seiner Faiferlichen 

Majeftat übereintommen wird. Die 

Einfünfte des Religionsfondes wer— 

den, bis diefer Fond durch ein Ein- 

vernehmen zwifchen dem apoftolis 
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dota- 

tiones, erunt erogandi in divinum 

stabiles et ecelesiastieas 

cultum, in Ecelesiarum aedifieia 

et in Seminaria. et in ea omnia, 

quae ecelesiasticum respieiunt mi- 

nisterium.. Ad supplenda, quae 

desunt, Majestas Sua eodem, quo 

hucusque, modo imposterum quo- 

que gratiose succurret; immo si 

temporum ratio permittat, et am- 

pliora subministraturus est sub- 

sidia.  Pari modo reditus fundi 

studiorum unice impendentur in 

catholicam institutionem et juxta 

piam fundatorum mentem. 

Artieulus XXI. 

Fructus beneficiorum vacan- 

tium, in quantum hucusque con- 

suetum fuit, inferentur fundo Re- 

ligionis, eique Majestas Sua Cae- 

sarea proprio motu assignat quo- 

que Episcopatuum et Abbatiarum 

saecularium per Hungariam et di- 

tiones quondam annexas vacantium 

reditus, quos Ejusdem in Hunga- 

riae regno Praedecessores per lon- 

gam saeculorum seriem tranquille 

possederunt. In illis Imperii pro- 

vincüs, ubi fundus Religionis haud 

ſchen Stuhle und der Faiferlichen 

Regierung in bleibende und kirchliche 

Ausftattungen getheilt wird, für 

- Gottesdienft, Kirchenbaulichkeiten, 

Seminare und Alles, was die firdh- 

liche Amtsführung betrifft, veraus- 

gabt werden. Zu Ergänzung des 

Tehlenden wird Seine Majeftät in 

derjelben Weife wie bisher auch fünf: 

tighin gnädig Hilfe leiften; ja, wos 

ferne die Zeitverhältniſſe es geftat- 

ten, fogar größere Unterftüßung ge: 

währen:  Ingleichen wird das Ein- 

fommen des Studienfondes einzig 

allein auf den Fatholifchen Unterricht 

und nah dem frommen Willen der 

Stifter verwendet werden. 

Zweinnddreißigiter Artikel, 

Das Erträgniß der erledigten 

Pfründen wird, in foweit es bisher 

üblich war, dem Religiongfonde zu: 

fallen, und Seine Majeſtät überwei- 

fet demfelben aus eigener Bewegung 

das Einkommen der erledigten Bis- 

thümer und weltgeiftlichen Abteien 

in Ungarn und den vormals dazu 

gehörigen Ländern, in deffen ruhi— 

gem Beſitze Allerhöchftihre Vorgän— 

ger im Königreiche Ungarn fich wäh— 

rend einer langen Reihe von Jahr: 

hunderten befunden haben. In jenen 
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extat, pro quavis Dioecesi insti- 

tuentur commissiones mixtae, quae 

juxta formam et regulam, de qui- 

bus Sanctitas Sua cum ÜCaesarea 

Majestate conveniet, tam mensae 

episcopalis quam beneficiorum om- 

nium bona vacationis tempore ad- 

ministrabunt. 

Articulus XXIII. 

Cum durante praeteritarum 

vieissitudinum tempore plerisque 

in locis Austriacae ditionis eccle- 

siasticae deeimae civili lege de 

medio sublatae fuerint, et attentis 

peculiaribus eircumstantiis fieri 

non possit, ut earundem praesta- 

tio in toto Imperio restituatur, 

instante Majestate Sua et intuitu 

tranquillitatis publicae, quae Re- 

ligionis vel maxime interest, Sanc- 

titas Sua permittit ae statuit, ut 

salvo jure exigendi deeimas, ubi 

de facto existit, aliis in loeis 

earundem decimarum loco seu 

compensationis titulo ab imperiali 

Gubernio assignentur dotes seu in ° 

bonis fundisque stabilibus, seu 

super Imperii debito fundatae iis- 

que omnibus et singulis tribuantur, 

Theilen des Kaiſerthums, wo kein 

Religionsfond befteht, wird für jeden 

Kirchenſprengel eine gemifchte Com— 

miffton beftellt werden umd die 

Güter des Bisthums, fowie aller 

Pfründen zur Zeit der Erledigung 

nad Beftimmungen verwalten, über 

welche der heilige Vater und Seite 

Majeſtät Sich einzuverftehen ge— 

denfen. 

Dreinnddreifigfter Artikel. 
Da zur Zeit der vorübergegan- 

genen Erfehütterungen an fehr vielen 

Drten des öfterreichifchen Gebietes 

der Tirchliche Zehent dur "ein 

Staatsgeſetz aufgehoben wurde; und 

e3 in Anbetracht der befonderen 

Verhältniſſe nicht möglich ift, die 

Leiftung desfelben im ganzen Kai- 

ſerthume wieder herzuftellen,, fo ge- 

ftattet und beftimmt Seine Heilig- 

feit auf Verlangen Seiner Majeftät 

und im Anfehung der öffentlichen 

Ruhe, welche für die Religion von 

höchſter Michtigfeit tft, daß unbe: 

fchadet des Nechtes, den Zehent dort 

einzufordern, wo er noch wirklich 

befteht, an den übrigen Orten ftatt 

des gedachten Zehents und als Ent- 

ſchädigung fir denfelben von der 

faiferlichen Negierung Bezüge aus 
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qui jure exigendi decimas potie- 

bantur; itemque Majestas Sua de- 

clarat, dotes ipsas habendas om- 

nino esse, prout assignatae fuerint, 

titulo oneroso et eodem ac deeci- 

mae, quibus succedunt, jure per- 

cipiendas tenendasque esse. 

Articulus XXXIV. 

Cetera ad personas et res eccle- 

siasticas pertinentia, quorum nulla 

in. his articulis mentio facta est, 

dirigentur omnia et administrabun- 

tur juxta Ecelesiae doctrinam et 

ejus vigentem diseiplinam a Sancta 

Sede adprobatam. 

Articulus XXXV. 

Per  solemnem hane Conven- 

tionem leges, ordinationes et de- 

creta quovis modo et forma in Im- 

perio Austriaco et singulis, quibus 

constituitur ditionibus, hactenus 

lata, in quantum illi adversantur, 

abrogata habebuntur, ipsaque Con- 

ventio ut.lex Status deinceps eis- 

dem in ditionibus perpetuo vigebit. 

Atque ideirco utraque contrahen- 

liegenden Gütern oder verfichert auf 

die Staatsſchuld angewiefen, und 

Allen und Jedem ausgefolgt werden, 

welche das Recht, den Zehent einzur- 

fordern, beſaßen. Zugleich erklärt 

Seine Majeftät, daß diefe Bezüge, 

ganz jo wie fie angewiefen find, kraft 

eines entgeltlichen Ziteld und mit 

demfelben Rechte, wie die Zehente, 

an deren Stelle fie treten, empfan- 

gen und befeffen werden follen. 

Vierunddreißigſter Artikel. 

- Das übrige die Firchlichen Per- 

fonen und Sachen Betreffende, wo- 

von in diejen Artikeln feine Meldung 

gemacht ift, wird ſämmtlich nach der 

Lehre der Kirche und ihrer in Kraft 

ſtehenden, von dem heiligen Stuhle 

». gut geheißenen Disciplin geleitet 

und verwaltet werden. 

Fünfunddreißigſter Artikel. 

Alle im Kaiſerthume Defterreich 

und den einzelnen. Ländern, aus 

welchen dasjelbe befteht, bis -gegen- 

wärtig in. was immer für einer Weife 

und Geſtalt erlaſſenen Gefeße, An— 

ordnungen und Verfügungen ſind, 

in ſoweit fie dieſem feierlichen Ver— 

trage widerſtreiten, für durch den- 

felben aufgehoben anzufehen, und 

der Vertrag ſelbſt wird in denfelben 
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tium pars spondet, se suceessores- 

que suos omnia et singula, de qui- 

bus econventum est, sancte serva- 

turos. Si qua vero in posterum 

supervenerit diffieultas, Sanctitas 

Sua et Majestas Caesarea invicem 

conferent ad rem amice compo- 

nendam. 

* 

Articulus XXXVI. 

Ratificationum hujus Conven- 

tionis traditio fiet intra duorum 

menium spatium a die hisce ar- 

tieulis apposita aut eitius, si fieri 

potest. 

In quorum fidem praedieti 

Plenipotentiarii huie Conventioni 

subscripserunt, illamque suo quis- 

que sigillo obsignaverunt. 

Datum Viennae die deeima oc- 

. tava Augusti anno reparatae Salutis 

millesimo oetingentesimo quinqua- 

gesimo quinto. 

Mich. Card. Joseph. Othmar. 

Viale-Prela m. p. de Rauscher m. p., | 
Archiepiscopus Viennensis. 

(L. $.) 
(L. S.) 

Ländern von nun an immerdar die 

Geltung eines Stantsgefeßes haben. 

Dephalb verheißen beide vertrag: 

ſchließenden Theile, daß Sie und 
Ihre Nachfolger Alles und Jedes, 

worüber man fich vereinbart hat, ge⸗ 

wiffenhaft beobachten werden. Wo- 

ferne fi) aber in Zukunft eine 

Schwierigkeit ergeben follte, werden 

Seine Heiligkeit und Seine kaiſer— 

liche Majeftät Sich zu freundfchaft- 

licher Beilegung der Sache ins Ein- 
vernehmen feßen. 

Sechsunddreißigſter Artikel, 

Die Auswechslung der Ratifica- 

tionen diejes Vertrages wird binnen 

zwei Monaten, von dem diejen Atti- 

feln beigefeßten Tage an gerechnet, 

oder wenn es möglich ift, auch früher 

ftattfinden. 

Zu defjen Beglaubigung haben 

die vorgenannten Bevollmächtigten 

diefe Uebereinkunft unterzeichnet und 

Beide ihr Siegel beigedrüdt. 

Gegeben zu Wien am adht- 

zehnten Auguft im Jahre des Hei- 

les taufend achthundert fünfund- 

fünfzig. 
Mmich Card⸗ Joſ. Othm 

Viale⸗Prela m. p. von Rauſcher m.p., 
(L. S.) Erzbifhof von Wien. 

(L. S.) 
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Nos visis et perpensis Öonventionis hujus articulis 

illos omnes et singulos ratos hisce confirmatosque 

habere profitemur ac declaramus, verbo Caesareo- 

Regio pro Nobis atque Successoribus Nostris adpro- 

mittentes, Nos omnia, quae in illis continentur, fide- 

liter executioni mandaturos neque ulla ratione permis- 

suros esse, ut illis contraveniätur. In quorum fidem 

majusque robur praesentes ratihabitionis Nostrae tabu- 

las manu Nostra signavimus sigilloque Nostro Cae- 

sareo-Regio appenso firmari jussimus. Dabantur in 

Ischl die vigesima tertia mensis Septembris anno 

Domini millesimo octingentesimo quinquagesimo quinto 

Regnorum Nostrorum septimo. 

FRANCISCUS JOSEPHUS. 

(L. 8.) 

COMES A BUOL- SCHAUENSTEIN. 

Ad mandatum Sacr. Caes. ac Reg. Apostolicae 

Majestatis proprium: 

Otto Liber Baro a Meysenbug m. p. 
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Joſeph Othmar, 
von Hottes und. des Heiligen Stuhles Ynaden , Fürſt⸗ 
Erzbiſchof von Wien, Hroßkreuz des St. Stephans-, 

großkreuz und. Prälat des Leopoſd-Ordens ıc. ıc. 

allen Olänbigen der Erzdidcefe Wien Heil und Segen 
vom Herrn! 

Als wider Jerufalem und fein entweihtes Heiligthum die Brandesfadel 

ſchon herannahte, verfündete der Allerhöchfte durch denfelben Propheten 

Jeremias, welchen er zum Boten feiner Strafgerichte erkoren hatte: „So 

fpricht der Here, welcher die Sonne zur Leuchte des Tages und den Mond 

und die Sterne nach ihrer Ordnung zur Leuchte der Nacht geſetzt hat, wel: 

her das Meer bewegt und es braufen feine Fluthen, Here der Heerfchaaren 

ift jein Name: Wenn dies mein Geſetz vergeht, dann wird auch der Saame 

Iſraels vergehen und nicht mein Volk auf ewig fein.“ Die göttliche Bere 

heißung erfüllte ſich durch Den, welcher über das Haus Jacob in Ewigkeit 

herrſchet amd defjen Reich fein Ende haben wird, durch das Lamm Gottes, 

welches beider ftreitenden Kirche verbleibt bis an's Ende. der. Zeit und die 

felig vollendete aus dem Borne des Heiles trankt in Ewigkeit. Die Kirche 

ift nicht von diefer Welt: fie ift aber für-diefe Welt : deshalb ift die Löſung 
der ihr zugewieſenen Aufgabe in vielfacher Beziehung, durch die Geftaltungen 

15 * 
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bedingt, welche die menſchliche Geſellſchaft nach dem Willen oder durch die 

Zulaſſung Gottes erhält. Um der Kirche des alten Bundes in Mitte des 

Götzendienſtes eine Stätte zu bereiten, erkor der Herr ſich den Vater der 

Gläubigen, ließ die Nachkommen desſelben zu einem zahlreichen Volke er— 

wachjen und ordnete auch ihre gefelligen Zuftände durch das Geſetz, welches 

unter dem Rollen des Donners und dem Leuchten des Blitzes auf Sinai 

verfündet ward. Der Sohn Gottes aber, welcher fich felbft zum Tode hin— 

gab, zum Tode des Kreuzes, jandte feine Jünger an das halsftärrige Juda 

und an alle Völkerſchaften der Heiden wie die Lämmer unter die Wölfe. 

Sie verkündeten die⸗ Wahrheit, fie ſtarben für die Wahrheit: fo wurde das 

Volk des neuen und ewigen Bundes aus allen Stämmen und in allen Lan⸗ 

den der Erde geſammelt. Drei Jahrhunderte lang⸗ kaͤmpfte das Chriſten⸗ 

thum einen wunderbaren Kampf. Alle Gewalten der Erde waren verſchwo⸗ 

von es zu vernichten. Die Trugſchlüſſe mißbrauchter Gelehrfamteit, die 

Lockung  irdifcher Ehren und Güter, Berläumdung i Hohn, Miphandlung, 

finnreiche Martern umringten die Befenner des Herrn und fie beharrten auf 

dem Wege des Kreuzes und erfüllten raſch anmwachfend die vergebens tobende 

Welt. Niemals weder früher noch fpäter hat e8 dem Herrn gefallen, feine 

Macht durch ſolche Wunder der Gnade, zu verherrlichen; daß er durch 

Mofes ‘das halsftärrige Egypten ſchlug und: durch Elias Feuer vom Him— 

mel fallen ließ, war ein Kleines gegen jene Siege des Reiches Gottes auf 

Erden. Es war dies gleichfam der Wiederfchein von dem Wandel des 

Mortes Gottes im Fleiſche. Im der Folge der Zeiten bediente die göttliche 

Weisheit ſich indischer Hilfe, um Die irdiſchen Bedingungen für den Beſtand 

der Kirche zu verwirklichen. Ein Strahl höheren Lichtes fiel’ im die Seele 

eines Herrfchers, welcher vom atlantifchen Meere bis an den Tigris gebot, 

und der hriftlihe Staat entwickelte fih. Der hriftliche Staat ift derjenige, 

welcher die chriſtliche Erkenntniß von der menfchlichen Pflicht und Beftim- 

mung als Richtſchur der gefelligen Ordnung fefthält. Der Menſch ift für. 

die Ewigkeit gefehaffen; Die Kirche aber ift eingefeßt, um den Weg zur 

feligen Ewigkeit ihm zu, bahnen. Im chriſtlichen Staate gilt der Meuſch als 
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ein Weſen, deſſen Bedürfniffe und Geſchicke über den Spalt des Grabes 

binausragen, und die Kirche als die Braut Chrifti, welcher Die überirdifchen 

Geſchicke des Menfchen anvertraut find: darum wird fie in Erfüllung ihrer 

Sendung nicht gehemmt, fondern gefördert. Der Staat: forgt dadurch zu— 

gleich für feine, eigene Zukunft; manchmal fann er auf Koften der chrift- 

lichen Weltanschauung Vortheile erringen, welche als glänzend begrüßt 

werden ;- aber fie glänzen wie die Fefte des Verſchwenders, welchen das 

Elend auf dem Fuße nachfolgt. 

Die menschlichen Leidenschaften haben fich mit den Verirrungen der 

menschlichen Forſchung verbündet, um die Bande des chriſtlichen Staates 

zu zerreißen. Die Lebensklugheit und die Staatsweisheit, deren das acht— 

zehnte Jahrhundert ſich als ſeiner glorreichſten Erfindung rühmte, ging 

von der Vorausſetzung aus, daß der Menſch nur für eine Spanne Zeit 

geſchaffen ſei, und der Verſuch, den Menſchen und den Staat von Gott 

und ſeinem Reiche loszureißen, ward im größten Maßſtabe gemacht. Die 

Folgen haben wir geſehen. Es begaben ſich Dinge, bei welchen die Thorheit 

mit dem Frevel um den Vorrang tritt: denn ohne den Zuſammenhang 

zwiſchen Zeit und Ewigkeit richtig in Rechnung zu bringen, kann man weder 

zum ewigen Leben gelangen, noch das zeitliche Leben und ſeine Geſtaltun— 

gen richtig beurtheilen. Die Größe des Unheiles rief einen Gegenſtoß her— 

vor, und die göttliche Barmherzigkeit, welche über den Irrſalen des Men- 

fchengefchlechtes mit mütterlicher Nachficht waltet, bediente fich der Erſchüt— 

terung der Gemüther, um dem: Saamenkorne der Gnade Gedeihen zu 

verfehaffen. » Der Wahn, als bediirfe man Gottes und feiner Kirche nicht, - 

bat fich in finftere Winkel geflüchtet, undein weitem Bereiche vergönnen die 

Lenker des Staates der Kirche freieren Spielraum oder fördern auch ihre 

Bemühungen, den Auffhwung der hriftlichen Gefinnung zu erneuern, mit 

mehr oder «weniger Wohlwollen. Seine Majeftät, unfer allergnädigiter 

Kaifer, hat mehr gethan. Noch wüthete der Sturm, noch tobten die Bor- 

urtheile und. Leidenschaften in ungefchwächter Macht: da gedachte der Enkel 

der, Nachfolger Karl, des Großen der Kirche und ihrer Anliegen und 
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Gefahren. Die Bifchöfe verfammelten fi und ihre Stimme wurde gehört. 

Im April 1850 erſchienen Verordungen, welche die Geſchichte der großen 
Lebensentwickelungen in ihre Tafeln einzeichnen wird : denn fie waren bereits 

von dem Geifte getragen, in deffen Kraft Karl der Große und eine glän- 

zende Reihe feiner Nachfolger an dem Felfen der Kirche als Schirmherren 

standen. Kirche und Staat bedürfen einander wechfelfeitig und follen zum 

freundlichen Bunde vereint die Pfade der Volker leiten und firmen ; inter 

den Borrechten aber, welche den chriftlichen Herrfcher zieren, iſt es das 

ſchönſte und heiligſte, daß ev nicht nur für die zeitliche Wohlfahrt der Sei— 

nigen forgen, fondern ihnen auch den Weg nach oben durch Beſchützung der 

Kirche und des Gefeßes der Heiligkeit ebnen Fan. dieſe Ueberzeugung be- 

feelte Seine Majeftät den Kaiſer, als er jene Verfügungen traf, und dieſe 

Ueberzeugung trieb ihn an, das Begonnene zu vollenden. Noch blieben 

Angelegenheiten zu ordnen, welche zum Theile: in die Verhältniſſe des 

bürgerlichen Lebens tief eingriffen; es blieb noch übrig den Bund'zwifchen 
Kirche und Staat feierlich zu erneuern und ihm durch eine Vereinbarung 
mit dem’heiligen Stuhle das Siegel höherer Geltung aufzudrüden. 7 

Diefe Vereinbarung iſt unter Gottes Beiftande gefchloffen worden und 

ihre Blätter liegen offen vor Euch, Mitbrüder im Herm! Der Gedanke des 

hriftlichen Staates ift es, welcher mächtig in ihr waltet, welcher won ihr 

laut vor Europa's Angefichte verkündet wird. Dies ift ihre höchſte Beden- 

tung und ihre befte Erläuterung. Sie enthält Manches, was die Kirche in 

Defterreich entweder niemals entbehrt oder doch vor langer Zeit thatfachlich 

wieder verlangt hat. Sie enthält Anderes, was Seine Majeftät für einen 

großen Theil des Reiches ſchon vor mehr als fünf Jahren gewährt haben. 

Sie enthält endlich jene Beftimmungen, welche zur Vollendung des großen * 

heilbringenden Werkes noch fehlten. Dies Alles iſt aber in dem untrenn⸗ 

baren ‚Ganzen eines feierlichen Vertrages vereinigt und durch" die Neberein- 

ſtimmung des heiligen Stuhles und des Kaifers als feſtbegründete Richt- 

fehnur für Oeſterreichs kirchliche Angelegenheiten aufgeſtellt und beftätigt. 

In alles Einzelne einzugehen, ‚gehört einem anderen Orte an; laßt mich aber, 
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geliebte Chriften, Euch einige Worte über ſolche Punkte fagen , welche ent- 

weder durch ihre hohe Bedeutung hervorragen oder hie und da einem Miß— 

verftandniffe begegnen möchten. 

Es iſt Ein Gott und auch die Kirche ift Eine: darum hat der Herr ihr 
in dem wömifchen Papſte einen Mittelpunkt und ein Oberhaupt gegeben. 

Allerdings  jprady der Heiland» zu allen Apoftelm und in ihnen zu ihren 

rechtmäßigen Nachfolgern: Wie mich der Vater fendet, fo ſende ich euch!“ 

Abermur zu Petrus, und in ihm zu feinen rechtmäßigen Nachfolgern hat 

er geſprochen: Auf dieſen Felfen werd ich meine Kirche bauen und die 

Pforten der Hölle ſollen fie nicht überwältigen“ Die Gemeinden, welche der 

große Paulus, der Apostel dev Völker, welche dev hochbegnadigte Johannes, 

der Liebling des Herrn, gegründet haben, blühten lange und fandten dem 

Himmel viele Heiligen zu), allein fie find dem Irrthume nicht unzugänglich 

geblieben; die Spaltung hat'fie von dem grünenden Stamm der Einheit 

losgeriſſen; der fiegreiche Islam hat fie entblättert und zertreten. An dem 

Stuhle Petri brachen fich alle Wellen des Irrthumes und der Verfolgung ; 

ftärfer durch ‘jede Prüfung fteht er da als die Grumdfefte und das Sieges— 

zeichen des Glaubens, welcher den Weg zum Throne Gottes gefunden hat. 

„Mit diefer Kirche müſſen ihres VBorranges wegen alle anderen Kirchen, das 

iſt die Gläubigen, wo fie immer fein mögen, übereinftimmen“. So fehrieb im 

zweiten chriſtlichen Jahrhunderte der heilige Irenäus, welcher durch ſeinen 

Lehrer, den Blutzeugen Polykarpus, an den Apoſtel Johannes hinanreichte; 

ſo bezeugten und bezeugen alle Väter und Lehrer unſeres Glaubens. Aber 

eben deswegen bedürfen die chriftlichen Gemeinden aller Welttheile und 

Himmelsftricher mit dem Site des Apoftelfürften in Verbindung zu ftehen, 

und wenn man der Fatholifchen Kirche das Necht einräumt, ihrer Ver- 

fafjung gemäß zu beftehen und zu wirken, jo darf man auch diefer Ber- 

bindung kein Hinderniß legen. Dennoch hat das befprochene placetum 

regium eine eiferfüchtige Scheidewand errichtet. Zwar veichen feine erjten 

Anfänge weit im die Vergangenheit zurück; aber erſt die Zeit, welche 

dem Glauben und der Kirche Krieg ankündete, hat ihm jene Entwidelung 
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gegeben, in welcher es die ganze Lebensthätigkeit der Kirche bedrohte. Die 

Erſchütterungen der Teßten Jahre durchbrachen manche Borurtheile, welche 

fih gleich einer Eifesrinde auf Europa’s Herz gelegt hatten. Man weiß 

nun, wo die Feinde des Thrones umd der bürgerlichen Gefellihaft zu finden 

jeien; man hat es erfahren, daß die katholiſche Kirche mit ihrer unerfchöpf- 

lichen Glaubenskraft die Schußmacht der erkrankten Gefellfchaft »fei:' denn 

die Reihenführer des Umfturzes haben ſelbſt es laut bekannt , dag fieihr ° 

Werk nicht zu vollbringen vermögen, fo lange die katholifche Kirche aufrecht 

ftehe. Katholiſch heißt aber allgemein: und fchließt wie die Berfchiedenheit 

des Glaubens fo auch die Trennung der Gemeinschaft aus. DerXeib, defien 

Haupt Chriftus- ift, der Sohn des lebendigen Gottes, ft ein lebendiger, 

aber die Glieder haben ihre Kraft nur von dev Theilnahme an dem großen 

Ganzen und ermatten und erfterben, wenn fie von demſelben gefchieden find. 

Der Katholik ift durch feine Gemeinschaft mit dem heiligen. Stuhle in Ge 

meinſchaft mit der chriſtlichen Welt. Jeder Gewinn der Forſchung, jedes 

Beiſpiel des Eifers, jeder Sieg des Glaubens und der Selbſtverläug— 

nung ift ein Gemeingut des Bruderbundes, der ſchwächere Theil rankt 

ſich an dem. ſtärkeren empor, man fühlt: den Pulsſchlag des großen, ge— 

meinſamen Lebens, das Auge wird heller und die Bruſt wird weiter. Den 

beſonderen Bedürfniſſen, welche durch beſondere Verhältniſſe bedingt ſind, 

wird dadurch fein Eintrag gethan, fondern der Weg zu ihrer berechtigten 

Befriedigung aufgeſchloſſen. Der gute Kampf, den: wir als Nacheiferer 

des Apoftels kämpfen follen, muß überall: von. derfelben Gefinnung durch— 

drungen umd geleitet fein, doch die Kampfesweiſe hat fich in manchen Din: 

gen nach dem Schlachtfelde zu richten. - Allein die Mannigfaltigkeit muß 

zu der Einheit in das richtige Verhältnig gefeßt werden, und je inniger der 

Verkehr mit Rom iſt, defto leichter ‚und: vollftändiger wird dies geſchehen. 

Schom ſeit einer Reihe von Jahren hatte jenes Neß hemmender Maß⸗ 

regeln in Oeſterreich feine Geltung verloren; jetzt iſt es feierlich ausgeſpro⸗ 

hen und beſiegelt, daß inner Oeſterreichs weiten Gränzen der; Verkehr mit 

dem heiligen Stuhle in geiſtlichen Dingen und kirchlichen Angelegenheiten 
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einer Nothwendigkeit, die landesfürſtliche Bewilligung nachzuſuchen, nicht 

unterliege. Dies iſt ein großes eh und u in Defterreich allein wird es 

wiederhallen. LU 

Die Bifchöfe find vom heiligen Geifte gefekt, um die Kirche Gottes 

zu regieren; allein die ihnen werliehene Gewalt hat feine andere Geltung 

und Aufgabe ala die rechte Erkenntniß und die wahre Liebe zu verbreiten 

und zu bewahren: denn ihre Macht und Sendung ift in den Worten be: 

fchloffen, welche der Auferftandene zu feinen Apofteln ſprach: „Unterrichtet 

alle Völker, taufet fie im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen 

Geiſtes und lehret fie Alles halten, was ich euch befohlen habe!“ Der Biſchof 

hat durch ſich und die von ihm beſtellten Prieſter das Wort Gottes zu ver⸗ 

künden, die Sacramente auszuſpenden, und über der Vollkommenheit des 

chriſtlichen Wandels mit jenen Mitteln zu wachen, welche das Geſetz Got— 

tes und der Kirche ihm zuweiſ't. Wer ihn hindert diefes Amtes zu wal- 

ten, der tritt nicht nur dem Reiche Gottes auf Exden hemmend entgegen, 

fondern lockert zugleich die Bande der bürgerlichen Gefellfchaft, deren befte 

und heiligſte Weihe die Volltommenheit hriftlichen Pflichtgefühles ift. Die 

geiftliche Gewalt iſt wie Alles, was Menfchen anvertraut ift, dem Mißbrauche 

zugänglich; allein deshalb, weil eine Feuersbrunſt großes Unheil anrichten 

kann, löſcht man nicht die Flamme des häuslichen Herdes aus. Schon im 

Jahre 1850 fiel die Scheidewand, welche den Biſchof von der Gemeinde 

trennte, für die er dem Heilande Rechnung legen foll, und fie wird fich nicht 

wieder erheben; es iſt den Bifchöfen die Freiheit gefichert, mit der Geift- 

lichkeit und dem Volke ihrer Kirchenfprengel zu dem Zwecke, um ihres Hirten- 

amtes zu walten, vohne Hemmniß zu verkehren, und ihre Belehrungen und 

Verordnungen über: Kirchliche Angelegenheiten ohne, Hemmniß fund zu . 

machen. | 

Das höchſte Geſetz des Unterrichtes ift die Wahrheit. Der Katholik 

beflagt Diejenigen, welche es für nothwendig erachten, in dem, was Gott 
und fein Reich betrifft, die Wahrheit erft noch zu fuchen ; er felbit aber fucht 

ſie nicht; denn er hat fie gefunden. Man würde es für eine maßlofe Thor- 
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heit halten, wenn ein Lehrer im Namen der Freiheit das Recht anfprechen 

würde, in den Naturwiffenfchaften, in der Gefchichte und Erdbefchreibung 

feinen Schülern Unwahres vorzutragen. Soll Dasjenige, was man bei 

Aufzählung der Käfer und Würmer nicht erlauben will, nur dann geftattet 

fein, wenn es ſich um das Heil der unfterblichen Seele handelt ? Mit vollem 

Rechte verlangt man alfo, daß der Lehrer der Fatholifchen Jugend, info 

weit, jein Unterricht Religion und Sittlichfeit betrifft, "die Lehre der katholi— 

fchen Kirche vein und unverfälfcht wiedergebe, und bei anderen Gegenftänden 

nichts einmiſche, was der fatholifchen Wahrheit zuwiderläuft. Darüber zu 

urtheilen , steht dem Bifchofe zu: denn er ift in feinem Bereiche zum Hüter 

des Glaubens bejtellt: deswegen wird der ganze Unterricht der katholiſchen 

Jugend mit der Fatholifchen Lehre in Einklang ftehen und der —* 

über wachen, daß kein Mißklang ſich einſchleiche * 

Das Verhältniß der beiden Geſchlechter, in welche die Menſchheit die 

Gottes Anordnung aus einander tritt, ift für das fittliche Leben in vwielfacher 

Beziehung maßgebend. Die leibliche Vereinigung derfelben hat eine Be: - 

deutung, welche tiber die Erde und ihre Gefchieke hinausreicht: denn ſie 

führt den Erben der Berheigungen in feine zeitliche Laufbahn ein: Wenn 

fie dem entzügelten Drange der Sinnenluft dienftbar wird, fo quellen aus 

ihr, wie aus einem Pfuhle der Verpeftung, Sünden hervor, welche von der 

Stirne des Menfchen beinahe das Siegel der Gottähnlichkeit tilgen. Des— 

wegen geſtattet das Gefeß des Herrn fie nur, wenn fie dur die Ehe geadelt 

wird. Die Ehe ift von Gott eingefekt, damit Maun und Weib einander in 

allen Teiblihen und geiftlichen Nöthen unterftügen und ergänzen und die 

Kinder, welche die Frucht ihrer Verbindung find, für den Himmel erziehen. 

Darum ift diefer Bund der Gefchlechter durch eine höhere Gnade geheiligt: 

denn der milde Heiland, welcher an feinem wahrhaftigen Bedürfniffe der 

Menſchheit ohne Segen zu fpenden vorüberging, hat fie zu einem Sacra- 
mente des neuen Bundes erhoben. Die Bedingungen aufzuftellen , unter 

welchen die Teibliche Vereinigung der Gefchlechter fittlich möglich fei, liegt 

außer dem Bereiche des weltlichen Gefeßes; die durch die Ehe begrümdeten 
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Pflichten gehören ihrem größten und beiten Theile nach einem Gebiete an, 

in welches der Arm der Staatsgewalt nicht hinüberreicht. Liebe und Treue 

läßt ſich nicht erzwingen ; erzwingen läßt ſich ein Stück Geldes und auch 

dies nur, wenn der pflichtvergefjene Gatte Vermögen befißt. Die Sacra- 

mente hat Der, welcher fie einfeßte, der Obhut der Kirche anvertraut. Ob 

allſo eine Verbindung fo: befchaffen fei, daß fie vor Gott und dem Gewiffen 

die Pflichten umd Nechte der Ehe mit fih bringe und eben darum durch 

die Gnade des Sacramentes geheiligt fei, hat die Kirche und nur die, Kicche 

zu entſcheiden. Als man im fechzehnten Jahrhunderte auch die Ehe von 

der Kirche loszureißen ſuchte, ſprach das Concilium von Trient den Bann 

wider Jene ‚welche behaupteten, daß die Ehefachen nicht vor den firchlichen 

Richter gehören. Ob eine Verbindung fich der bürgerlichen mit der Ehe 

verbundenen Rechte erfreue oder nicht, hängt allerdings von den Anordnun⸗ 

gen’ der Stantsgewalt ab. Wenn aber der Gefeßgeber den Katholiken be 

rechtigt, eine Verbindung, welche vor Gott und dem Gewiffen feine Ehe ift, 

vor dem weltlichen Richter als eine Ehe geltend zu machen, fo entzieht er, 

ſo viel an ihm ift, der Familie die fittliche Weihe und vergiftet die Quelle, 

aus welcher der Gefellfchaft Frifche Lebenskraft zuftrömen fol. Darım wird 

von nun an im ganzen Umfange des Kaiferthumes das geiftliche Gericht 

über die Ehefacher nach Vorſchrift des Kirchengeſetzes entfcheiden ; ihm allein 

wird es zuftehen, tiber die Giltigkeit der Ehe und die daraus entfpringen- 

den Pflichten ein Urtheil zu fällen, und die Thätigkeit des weltlichen Ge: 

richtes wird fich auf die bürgerlichen Rechtswirkungen der Ehe befchränfen. 

Die Kirche ift und wahrhaft zur Mutter gegeben: denn fie umfaßt 

alle ihre Kinder mit der Innigkeit mütterlicher Liebe und Fürſorge. Daher 

wünfcht fie immer und überall’ zu fegnen ; aber ihre Liebe kömmt von Ihm, 

welcher wie der Barmherzige, To auch der Heilige und Gerechte ift, und wenn 

die Ehre Gottes und das Heil der Seelen verlangt, daß fie ftrafe, fo ftrafet 

fie. Sie ftraft, um den Sünder zur Sinnesanderung und Buße anzuleiten, 

fie ftraft, um den verderblichen Einflüffen, welche die Sünde auf die chrift- 

liche Gemeinde üben kann, einen heilfamen Damm entgegenzuftellen. Im 



2 

Geifte und nach den Gefeßen der Kirche wird die Firchliche Strafgewalt ge- 

übt werden, um zu erbauen und nicht um zu zerftören, ohne das geknickte 

Rohr zu brechen oder den glimmenden Docht auszulöfchen.: 

Die Heiden ehrten die Tempel der Wahngebilde, die man Götter 

nannte; jo lang’ im alten Rom Genügſamkeit, Bürgertugend und Bater- 

landsliebe heimifch waren, blieben die Altäre der Gottheiten, denen es Weih- 

vauch ftreute, eine unverlegliche Freiftätte wor jeder, auch einer wohlberech— 

tigten Gewalt. Ueber dem Gotteshaufe ‚des neuen Bundes ift der Name 

des allmächtigen Gottes angerufen, es ift geweiht: zur Feier der Geheim- 

niffe des Heiles, es ift geheiligt durch die Gegenwart des Königs der Engel: 

denn der Sohn Gottes ift unter des Buotes Hülle feinem Volke nahe. Die 

fem Heiligthume der Gnade glaubten die Chriſten einen Beweis der Ehr- 

furcht, welchen die Heiden ihren Tempeln gezollt hatten, nicht verfagen zu 

dürfen, und die Immunität der geweihten Stätten wurde durch das Kirthen- 

gefeß befiegelt. Allerdings hat im Laufe der Zeiten fich Vieles geändert. 

Für die Sicherheit der Perſon ift durchgreifender geforgt, » als in früheren 

Sahrhunderten, die Vorfchriften, welche die Unterfuchung und Ahndung des 

Verbrechens regeln, ſind zweckmäßiger und milder geworden; manıhat feine 

Mapregeln der Vorficht gejpart, um Willtürlichkeiten und Mipgriffe auszus . 

ſchließen. Als eine Zuflucht vor Rachbegier und Gewaltthat hat alſo die 

Freiftätte nicht mehr die frühere Geltung ; aber dem Heiligthume des neuen 

Bundes gebührt noch die frühere Ehrfurcht und es ift heilfam ‚ dies der 

Welt in Erinnerung zu bringen. Daher wird die Immunität der Gottes- 

häuſer in fo. weit beobachtet werden, als. die öffentliche Sicherheit und die 

Forderungen der Gerechtigkeit es verjtatten. 

Das. Didensleben in feiner Vollkommenheit ift die fchönfte Blithe 

im Garten der Kirche. Eine flache, verkommene Zeit, welche überall blos 

den Maßſtab des handgreiflichen Nutzens anlegte, hat wider das beſchauliche 

Leben ſich gewaltig ereifert. Allein ohne daß das innere Gebet und eben 

deshalb die Betrachtung des Himmliſchen und der Aufſchwung der Seele zu 

Gott mit Eifer gepflegt wird, gibt es kein des Namens würdiges Drdens- 
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leben... Eine Kloftergemeinde, welche auf die Welt in feiner andern Weife 

einwirkt als durch fürbittendes Gebet und das Beifpiel der Selbftverläug- 

nung, iſt für die Welt nicht unnütz, fondern erzeigt ihr große Wohlthaten. 

Doch die Frömmigkeit verbreitet ihre Segnungen über alle menschlichen Ver: 

hältniffe. Ein Verein von Gottgeweihten, welche nichts Irdiſches anſpre— 

hen als das zum leiblichen Leben Nothwendige und für ihre Vorgeſetzten 

zu jedem Werke der Liebe und Selbftverläugnung mit vollfommenem Ge: 

horſame verfügbar ſind, vermag für alle Werke geiſtlicher und leiblicher 

Barmherzigkeit Außerordentliches zu leiſten. Was fromme Genoſſenſchaften 

am Krankenbette und in Gefangenhäuſern leiſten, läßt durch bezahlte Or— 

gane ſich nicht erreichen: denn ſei auch die Einrichtung noch fo zweckmäßig, 

umd die Beauffichtigung noch fo genau, der Hauch aufopfernder Hingebung 

läßt fich weder einflößen noch erfeßen. Damit aber der Ordensmann einem 

jo hohen Vorbilde entfpreche, muß er die Drdensregel getreu befolgen, und 

damit der Abirrung vorgebeugt werde , muß der Drdengobere die ihm ob- 

liegende ‚Leitung gewiffenhaft und ungehindert üben. Daher werden die 

Generaloberen , welche bei dem heiligen Stuhle ihren Wohnſitz haben, in 

allen zu ihrem Amte gehörigen Dingen. mit ihren Untergebenen frei ver- 

fehren und die Bifitation derfelben-frei vornehmen. 

Die Kirche bedarf für die Zwecke des Gottesdienftes und den Unter- 

halt ihrer Diener äußerer Hilfsmittel. Allerdings glängte fie niemals in fo 

reinem Lichte, als da fie nicht einmal geficherte Stätten für ein Gottes- 

haus befaß, fondern die heiligen Geheimniffe in dem Saale irgend eines 

Wohnhaufes oder tief in dem Dunkel der Katafomben feierte; aber eben 

damals waren ihre Kinder bereitwilliger als jemals, ihre zeitliche Habe für 

die kirchlichen Bedürfniffe darzubringen. Sobald der heidnifche Staat der 

hriftlihen Gemeinde wenigftens theilweife Duldung zu gewähren anfing, 

erwarb die Kirche Eigenthum und fogar die heidniſchen Kaifer erkannten, 

daß der Kirche ihr Eigenthum entziehen die Kirche verfolgen heiße; denn 

wenn fie durch Menfchlichkeit oder Klugheit beftimmt wurden, der Verfol- 

gung Einhalt zu thun, fo erließen fie zugleich den Befehl, den Ehriften ihre 

⸗ 
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Kicchen und Begräbnißftätten umd die dazu gehörigen Grundſtücke zurück— 
zuſtellen. Im ſechzehnten Jahrhunderte griff man nach dem Kirchengute, 
welches die Frömmigkeit der Ahnen in reicher Fülle aufgehäuft hatte, und 
um den Raub zu beſchönigen, läugnete man das Eigenthumsrecht der Kirche 
und [ud den Staat ein, über ihr Vermögen zum Beften der Geſellſchaft zu 
verfügen. Dieſe Grundfäße verbreiteten fich weiter als die Irrthümer, mit 
welchen fie urfprünglic in Verbindung ftanden; aber gleich dem Feuer: 
brande, welchen man zündend in's Haus geſchleudert hat, ließen fie ſich wicht 
in gewiffe Gränzen bannen, fondern entwickelten ihren innerften Kern mit 

furchtbarer Folgerichtigfeit. Was von den Gütern der Kirche gelten ſollte, 

wandte man auf die der Reichen an und zuletzt ward an den Staat die For: 

derung geftellt, daß er über das Vermögen aller Befigenden zu Gunften der 

Gefellfchaft verfüge. Der Communismus rüttelte an den Grundfeften alles 

Beftehenden, um aus den Trümmern fih Hütten zu bauen. Wiewohl es in 

Defterreich nicht an Verfügungen fehlte, bei welchen mit dem Kirchengute 

willkürlich gefchaltet wurde, fo ift e8 doch niemals für weltlihe Zwecke in 

Beſchlag genommen worden. Bei Gründung des Religionsfondes erging 

die Zuficherung, daß fein Erträgnig nur für kirchliche Zwecke follte ver 

wendet werden, und dies Berfprechen ift in jedem Drange der Zeiten erfüllt 

worden. Das Concordat gibt die feierliche Anerkennung, daß der Religions- 

und Studienfond Eigenthum der Kirche, und das Eigenthum der Kirche 

unverleglich fei. Zugleich wird der Kirche das Recht zugefichert, neue’ Be 

fißungen auf jede gefeßliche Weife frei zu erwerben. " Es gab Zeiten, zu 

welchen man fürchtete oder zu fürchten vorgab, der anjchwellende Wachs- 

thum des geiftlichen Gutes möchte für die Weltlichen nichts mehr übrig 

laffen. Diefer Beforgniß ift num wohl jeder Borwand entzogen. | 

Die Geſetze der Kirche find durch die Erfahrungen von Jahrtauſenden 

erprobt, Vorſicht und Milde ſchwebt über ihnen und fie ruhen auf Wahr: 

heit und Gerechtigkeit. Wahrheit aber und Gerechtigkeit find für den Men: 

ſchen, welcher eines guten Willens ift, nichts Neues: denn fein Herz gibt 

ihnen Zeugniß. Wiewohl alfo das Eoncordat in Dem weiten Bereiche, für 
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welchen es beſtimmt iſt, auf manche eingelebte Gewohnheit und vorgefaßte 

Meinung ſtoßen wird, ſo hoffen wir doch, zum Vater der Barmherzigkeit 

emporblickend, daß es bald in alle Herzen Eingang finden und das Leben 

beherrſchen werde. Dann wird dieſe Urkunde der höheren Berechtigung, 

welche das geiſtige Leben hat, einen großen Bruchtheil des katholiſchen Gan— 

zen durch ein neues und heiliges Band verknüpfen. Von den Begnadigten, 

welche die Kirche ihre Mutter nennen, hat die Fürſehung mehr als dreißig 

Millionen, alfo weit über den fiebenten Theil ringsher um Oeſterreichs Fai- 

ferlihen Thron vereinigt. Ihnen Allen ift an den Wohlthaten der Verein: 

barung ein gleicher Theil befchieden, fie Alle haben gleiches Intereſſe, daß 

der Saame reihe Frucht bringe fürs ewige Leben, und ihre Verbindung 

zum Ganzen desfelben Staates gewinnt eine neue Weihe. Weil fie Defter: 

veih angehören, gehören ihnen die Segnungen des Goncordates an, umd 

indem fie für die Blüthe und Kraft eines Reiches wirken, welches fich den 

höchften Gütern des Chriften zur ſtarken Burg darleiht, wirken fie für die 

höchften Güter des Chriften und Den, zu welchem fie uns hinführen. 

EGEs iſt billig, daß für eine Wohlthat, welche die ganze chriftliche Ge— 

meinde empfangen hat, die vereinte chriftliche Gemeinde Gott, unferem 

gnadenreichen Vater, das Gebet des Lobes und Dankes darbringe. Aus 

ung find wir arm und ſchwach; aber wir find reich geworden, durch den 

Sohn Gottes, welcher ſich für ung hingegeben hat, und in dem Dpfer des 

neuen Bundes haben wir eine Gabe empfangen, welche würdig ift, dem 

Allmächtigen und Ewigen dargebradht zu werden. Daher wird zur Feier 

de8 großen Ereigniffes am Sonntage, dem 25. November, in der Metro- 

politanficche ein Hochamt gehalten und nach Vollendung desfelben der am- 

brofianifche Lobgefang angeftimmt werden. Am 8. December, dem Feſttage 

der unbefleckten Empfängniß Mariens, der Mutter Gottes und Schutzfrau 

der Kirche, wird dieſe fromme Feier in ſämmtlichen Pfarrkirchen ftattfinden. 

Air wollen dabei danken und bitten; danken für die Huld, die ung vom 

Herin geworden :ift, und bitten, daß Der, welcher die Herzen lenkt wie Waf- 

ferbäche, gnädig wollende, was er gnädig begonnen hat. Alle Rechte, welche 
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der Kirche gebühren, und alle Geſetze, welche ſie aufſtellt, haben kein ande— 

res Ziel und Ende, als den Menſchen heilig und ſelig zu machen, und hiezu 

muß der Menſch das Seinige beitragen. Das Concordat iſt ein Abſchnitt in 

dem geiſtigen Leben Oeſterreichs; es ſei auch ein Abſchnitt in dem geiſtigen 

Leben von Jedem aus uns! 

Kinder der katholiſchen Kirche! Ihr ſeid Bürger des Heiligthums und 

ſollt heimiſch ſein im Hauſe Gottes, welches auf die Apoſtel und Propheten 

als ſeine Grundfeſte gebaut iſt, während Jeſus Chriſtus als der Eckſtein 

Alles zuſammenhält. Dieſes Berufes bleibt eingedenk bei all Euerem 

Streben und Wirken. In's Haus Gottes gelangt man aber durch die 

Pforte der Erkenntniß und ſie ladet aufgeſchloſſen Euch ein. Die Lehre des 

Heiles, die Euch verkündigt wird, iſt dieſelbe, welche Maria vernahm, da 

ſie zu den Füßen des Herrn ſaß und mit allen Kräften ihrer Seele an 

den Worten ſeines Mundes hing. Der Sohn Gottes ſpricht durch die 

Kirche, von der er nicht weichet, und in fünf Welttheilen ruft die gläubige 

Gemeinde: Amen, ja komm' Herr Jeſus! Laßt es, Freunde und Mitbrü— 

der, ein Gefchäft Eures Lebens fein, in. der. hriftlichen Erkenntniß vorzu— 

fchreiten: denn bei ihr allein ift jene Weisheit, von welcher das Wort Got⸗ 

tes jagt: „Sie. ift herrlicher als die Sonne und. übertrifft alle Ordnungen 

der Geftirne; das Tageslicht kann ſich ihr nicht vergleichen: ‚denn auf jenes 

folgt die Nacht, die Weisheit aber wird von feiner Feindestücde bezwungen." 

Seit man alle Kenntniffe,, von welchen man Förderung zeitlicher Intereſſen 

hofft, mit unermüdlichem Eifer pflegt, aber, für. die Botſchaft vom Reiche 

Gottes Feine Zeit mehr. übrig behält, ift Segen und Friede gewichen ; nicht 

weil die wirklichen Errungenfchaften der Wiſſenſchaft an fich verderblich oder _ 

werthlos find, — denn was von der Wahrheit iſt, das kann und ſoll der 

Wahrheit dienen — fondern weil.man die rechte Drdnung, umgekehrt hat; 

und das Eine, was Allen und vor, Allem Noth thut, nebenbei abfertigen 

will. Wenn ihr aber heimifch im Haufe Gottes ſeid, jo werdet Ihr erfah— 

ren, daß Jeſus Sirach nicht umfonft gefprochen hat: „Die Furcht des Herrn 

iſt Ruhm und Ehre und Freude und krönt mit Frohlocken. Die Furcht des 



— 141 — 

Herrn erfreut das Hey und verleiht Wonne und Luft und langes Leben.“ 

Mit ihr kömmt der Friede, wie ihn die Welt nicht geben kann, und ver- 

ſcheucht die unzähligen Beſchwerden und Plagen, welche der Menſch ſelbſt 

herbeiruft, indem er den Gütern der Vergänglichkeit mit blinder Begierde 

nachjagt. Mit ihr kömmt die freudige Hoffnung auf die höheren Güter, 

welche uns beſchieden ſind, und beleuchtet Zeit und Ewigkeit mit mildem 

Lichte. Mit ihr kömmt das allein berechtigte, das chriſtliche Selbſtgefühl. 

Der Menſch erkennt, wie hoch ihn Gott erhoben, und fühlt es ſeiner unwür— 

dig, dem Wahne und der ſinnlichen Begierde zu dienen. 

Jungfrau voll der Gnaden, Dir ſei die Vereinbarung anvertraut, 

welche in Oeſterreichs weiten Landen den Bund zwiſchen Kirche und Staat 

beſiegelt. Du biſt rein von aller Makel und die alte Schlange hat keinen 

Theil an Dir. Sage dem Herrn der Welt, den Du auf Deinen Mutter: 

armen trägft, ein mildes Wort der Fürbitte, damit er das freie Walten kirch— 

licher Thätigkeit- fegne und ung verleihe, ihm alle Tage unferes Lebens in 

Heiligkeit und Gerechtigkeit zu dienen! Erbitte ung den Sieg des Glaubens, 

welcher die Welt bezwingt, erbitte ung jene Kraft der Ueberzeugung, welche 

über das indifche Wohl und Weh hinausragt! Blicke huldreich auf den Herr: 

fcher, welcher der Welt ein großes-Beifpiel der Ehrfurcht vor Deines Soh— 

nes Geſetze gegeben hat, und laß über den Völkern, die der Herr ihm an— 

vertraut, Frieden und Eintracht, Heil und Segen walten! Amen. 

Gegeben zu Wien, am Fefte des heiligen Leopold, dem 15. Novem- 

ber 1855. | 

Joſeph Othmar. 
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